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Vorwort 

Die Mitglieder der vom Minister für Inneres und Kommunales im Juli 2014 
eingesetzten Expertenkommission „Bürgernahe Polizei – Den demogra-
phischen Wandel gestalten“ legen hiermit ihren Ergebnisbericht vor. 

Der Ergebnisbericht ist ausschließlich als eine konzentrierte Antwort auf 
den ministeriellen Auftrag zu verstehen. Deshalb sollte er nicht als eine 
Auseinandersetzung mit allen zurzeit relevanten Themen der Polizeiarbeit 
gesehen werden. Auch gingen alle Überlegungen, diese Kommission als ei-
ne „Einsparkommission“ aufzufassen, an ihrem Selbstverständnis und an 
der tatsächlichen Herangehensweise vorbei. Vielmehr haben sich ihre Mit-
glieder von der Vorstellung leiten lassen, im Wesentlichen Optionen zur 
Optimierung der Polizeiarbeit aufzuzeigen – unabhängig von Tagesaktuali-
täten und ausschließlich aus polizeilicher Sicht. Eine gesamtstaatliche oder 
politische Bewertung vorzunehmen, verstehen sie nicht als ihre Aufgabe.  

Die Kommission legt Wert auf die Feststellung, dass sie angesichts ihrer 
komplexen Aufgabe grundsätzliche Überlegungen in den Vordergrund 
stellt. Feinteilige Prozessanalysen, die Bemessung von Arbeitsraten oder 
Ähnliches wurden von ihr nicht verfolgt. Dies wird für ihre Zwecke als ge-
geben hingenommen. Sehr wohl wurden aber zur Herausbildung übergrei-
fender Aussagen umfangreiche und detaillierte Berechnungen durchge-
führt. Wo möglich und vertretbar, wurden zur Analyse der Ausgangs-
bedingungen und zur Formulierung von Positionen (neu generierte) Daten 
sowie zahlreiche Dokumente und spezifische (neu erstellte) Ausarbeitun-
gen (z. B. des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes 
Nordrhein-Westfalen oder der polizeilichen Landesoberbehörden) oder ei-
gene Berechnungen herangezogen. Außerdem wurde fallweise zusätzliche 
Expertise – auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen – erbeten. Die Be-
rufsvertretungen hatten ebenfalls Gelegenheit, der Kommission ihre Vor-
stellungen zu erläutern. 

Den beteiligten Personen gebührt unser aufrichtiger Dank. Ausdrücklich 
danken wir der uns engagiert und umsichtig unterstützenden Geschäfts-
stelle. 

Der Ergebnisbericht wurde von der Kommission einstimmig verabschie-
det. Ihm sind Anlagen beigefügt. Neben erläuternden Anlagen (Anlagenteil 
C) finden sich wissenschaftliche Gutachten, die sich die Kommission eben-
falls einhellig zu eigen gemacht hat (Anlagenteil B), und sich unterschei-
dende Modelle zur Äußeren Aufbauorganisation, innerhalb derer die zu-
künftige Polizeiarbeit gesehen wird (Anlagenteil A). Das Mitglied, das das 
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jeweilige Modell begründend vertritt, ist angeführt. So verdeutlicht gerade 
diese Vielfalt beispielhaft die Unabhängigkeit des Denkens in der Kommis-
sion, die – was auch sonst – ergebnisoffen arbeitete.  

 

Hilden, im Juni 2015 
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Zusammenfassung 

Nordrhein-Westfalen besitzt eine leistungsstarke Polizei. Unter gegebenen 
Bedingungen sinkt ihre Leistungsfähigkeit, sofern deutlich weniger Polizei-
vollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte dauerhaft zur Aufgaben-
bewältigung zur Verfügung stehen. Und in der Tat: Perspektivisch wird der 
Personalkörper ceteris paribus demographisch bedingt schrumpfen. Diese 
Entwicklung setzt bereits 2017 ein, wird mit Bezugsjahr 2011 in 2021 mani-
fest und erreicht ihre Spitze voraussichtlich 2026 mit einem Verlust von 
rund 1.500 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten. Danach 
ist sie wieder gegenläufig, erreicht die Ausgangssituation im Beobach-
tungszeitraum bis 2031 jedoch nicht mehr. Die Zeichnung dieser Entwick-
lung ist jedoch nicht ohne das Wissen darum einzuordnen, dass bereits ge-
genwärtig die ausgewiesene Sollstärke nur zu 75% - teilweise allerdings 
unvermeidbar - mit voller Flexibilität zur Erledigung ihrer Kernaufgaben 
tagtäglich eingesetzt werden kann.  

Angesichts dieser Situation analysierte die vom Ministerium für Inneres 
und Kommunales eingesetzte Expertenkommission „Bürgernahe Polizei – 
Den demographischen Wandel gestalten“ aufgabenkritische, organisatori-
sche und personale Optimierungspotenziale. Dabei unterstellte sie, dass 
das heutige Sicherheitsniveau, was mit der gegenwärtigen Personalstärke 
gewährleistet wird, auch zukünftig erreicht werden soll. Da der Kommissi-
on Zahlen, die eine zukünftige Veränderung des polizeilichen Umfeldes mit 
Personalstärken inhaltlich wie statistisch begründet in Zusammenhang 
brachten, nicht vorlagen, unterstellte sie ferner, dass die Polizei unter den 
gegebenen Bedingungen heute so effektiv arbeitet wie morgen. Ändern 
sich die Bedingungen oder ändert sich das polizeiliche Umfeld, kommt es 
zu Verschiebungen im Sicherheitsniveau (Erhöhung/Absenkung), sofern 
sich nicht ein zufälliger Ausgleich ergibt oder Anpassungsleistungen dies 
herbeiführen. 

Genau in dieser Lage der Veränderung der Bedingungen befindet sich die 
nordrhein-westfälische Polizei aufgrund von demographischen Entwick-
lungen. Angemessene Anpassungsleistungen sind also selbst bei ange-
nommener Konstanz des polizeilichen Umfeldes gefragt. Die Kommission 
verfolgt hier eine dreifache Zielsetzung: (1) Sie deckt Sachverhalte und Zu-
sammenhänge auf, analysiert und bewertet sie. (2) Sie stellt praktikable 
Lösungen vor, die erkannte Probleme beheben können. (3) Sie zeigt darü-
ber hinaus auf, ohne den Status einer Kommissionsempfehlung zu besit-
zen, ob und inwieweit zu den Lösungen ergänzende Veränderungen in der 
Äußeren Aufbauorganisation bei Beibehaltung des verbindenden Direkti-
onsmodells hinzukommen können.  
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1 Ausgangslage 

Die demographische Entwicklung stellt in den kommenden Jahren eine 
große Herausforderung für die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen 
dar. Wichtigstes Ziel wird es dabei sein, die Polizei auch für die Zeit nach 
2020 leistungsfähig und bürgernah zu erhalten. 

Die Tatsache, dass selbst bei Beibehaltung des höheren Niveaus der Ein-
stellungsermächtigungen Mitte des nächsten Jahrzehnts gegenüber dem 
Ausgangsjahr 2011 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte fehlen wer-
den, machte es im Hinblick auf die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags 
notwendig, die Organisation, die Personalstärke und -verwendung sowie 
die Aufgaben der Polizei einer Überprüfung zu unterziehen.  

Zu diesem Zweck setzte das Ministerium für Inneres und Kommunales die 
Expertenkommission „Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wan-
del gestalten“ ein und bat diese, näher konkretisiert, 

- organisatorische und personelle Optimierungspotenziale sowie 
Synergieeffekte vor dem Hintergrund der demographischen Ent-
wicklung in der Polizei zu identifizieren,  

- daraus Handlungsempfehlungen sowie ggf. -alternativen abzulei-
ten und  

- die damit verbundenen Auswirkungen für die Leistungsfähigkeit 
und Bürgernähe der Polizei abzuschätzen.  

In die Untersuchungen miteinbezogen werden sollten  

- der Bericht der sogenannten Scheu-Kommission zur „Neuorganisa-
tion der Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen“1,  

- der Ergebnisbericht „Demografieeffekte in Nordrhein-Westfalen - 
Prognose der Auswirkung der demografischen Entwicklung auf 
den Landeshaushalt in Nordrhein-Westfalen bis 2020“2 von Price-
waterhouseCoopers (PwC),  

                                                      
1 LT-Vorlage 13/3156. 
2 LT-Vorlage 16/333. 
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- der PwC-Ergebnisbericht „Benchmark-Analyse über die Ausgaben 
in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Bundesländern - 
Systematischer Überblick über die Ausgabensituation des Landes 
und Identifizierung von Konsolidierungspotenzialen“3 sowie  

- Maßnahmen und Erfahrungen anderer Flächenländer bei der Re-
organisation polizeilicher Strukturen. 

Mitglieder der Kommission waren  

Polizeipräsident Wolfgang Albers, Polizeipräsidium Köln  

Landrat Thomas Hendele, Landrat als Kreispolizeibehörde Mettmann 

Univ.-Prof. Dr. Jürgen Weibler, FernUniversität in Hagen  

Polizeipräsident Hubert Wimber, Polizeipräsidium Münster  

Herrn Univ.-Prof. Dr. Jürgen Weibler oblag darüber hinaus die wissen-
schaftlich-gutachterliche Begleitung, die Moderation des Arbeitsprozesses 
und der Entwurf des von den Kommissionsmitgliedern gemeinsam verant-
worteten und konsensual verabschiedeten Ergebnisberichts.  

Organisation und Logistik der Kommission übernahm auf Bitten der Kom-
missionsmitglieder eine in der Polizeiabteilung des Ministeriums für Inne-
res und Kommunales hierfür eingerichtete Geschäftsstelle, in der Herr Mi-
nisterialrat Günter Mertens und Herr Polizeihauptkommissar Mark 
Bornheim tätig waren. 

 

2 Methoden 

Methoden dienen der systematisierten Erkenntnisgewinnung. Ihre Ver-
wendung hängt vom Gegenstand, der Möglichkeit und dem Aufwand ihres 
Einsatzes sowie der zur Verfügung stehenden Zeit ab. Die Kommission 
setzte von vornherein darauf, ihre Analysen und Folgerungen nach aus-
führlichem Dokumentenstudium und originären Zusammenstellungen 
über Sachverhalte und deren Entwicklungsverlauf, möglichst empirisch 
und begleitet durch wissenschaftliche Gutachten sowie angereichert durch 

                                                      
3 LT-Vorlage 16/333. 
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Praxiserfahrungen, abzusichern. Deshalb wurden bestehende Daten ge-
nutzt und neue generiert (bspw. aus Abfragen an das Ministerium für Inne-
res und Kommunales oder die polizeilichen Landesoberbehörden, aus Sys-
temen, aus statistischen Analysen, aus Berichten von polizeilichen Arbeits- 
und Projektgruppen). Darüber hinaus wurden (halb-)strukturierte Befra-
gungen von Experten und Funktionsträgern innerhalb und außerhalb der 
nordrhein-westfälischen Polizei vorgenommen.4 Ebenso fanden Gespräche 
mit Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten bzw. Verwaltungsmitarbeite-
rinnen und -mitarbeitern statt.  

Die Beschreibung und Analyse aufgenommener Sachverhalte erfolgt in der 
Regel nach dem neuesten zur Verfügung stehenden Zahlenmaterial oder 
anderweitigen Informationen. Dies sind dominant die letzten beiden Jahre. 
Es gilt aber zu berücksichtigen, dass nicht regelmäßig ein identisches Be-
zugsjahr bei inhaltlich verbundenen Aussagen aufgrund der Datenlage ge-
währleistet werden kann.  

 

3 Ergebnisse 

Eingehend ist festzustellen, dass der Kommissionsgründung keine grund-
sätzliche Problematisierung der Leistungsfähigkeit der Arbeit der 
nordrhein-westfälischen Polizei vorausging. Auch nach der Kommissions-
arbeit ist dies nicht anders zu sehen. Vielmehr war der eigentliche Anlass 
die prognostische Verringerung der Polizeistärke aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung des Personalkörpers. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Behandlung dieser Entwicklung 
den Blick vor allem auf aufgabenkritische, organisatorische und personelle 
Fragen lenkt. Deshalb wurden der Kommission mit ihrer Gründung hierauf 
bezogene Leitfragen mit auf den Weg gegeben. Sie fühlte sich dabei jedoch 
frei, weitere Fragen zu verfolgen und in Abhängigkeit der gewonnenen Er-
kenntnisse und ihrer faktischen Möglichkeiten Schwerpunkte in der Ausei-
nandersetzung mit dem komplexen Feld zu setzen. 

Die Kommission wird im Folgenden ihre Ergebnisse kompakt präsentieren. 
Der Beobachtungs- und Analyseraum war weiter, als es die Ergebnisse am 
Ende ausweisen. Ein besonderes Anliegen war aufgrund der demogra-
phisch induzierten Ausgangslage der Ausweis von Synergien. Als Synergien 
werden durch jedwede Maßnahmen freigewordene Planstellen (mittelbar 

                                                      
4 Vgl. Anlage C3, angehörte Experten. 
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auch Stellen) im Stellenplan der Polizei im Landeshaushalt bezeichnet (z. B. 
durch Wegfall oder Verlagerung von Aufgaben), die dann zur Bewältigung 
der Kernaufgaben der Polizei anderen Einheiten zugeführt werden können 
(dominant also den Direktionen Gefahrenabwehr/Einsatz (GE), Kriminalität 
(K) und Verkehr (V)). Synergien werden hierbei aus der Jahresarbeitszeit 
heraus berechnet (siehe Anlage B2, Teilgutachten II, hier werden in der 
Regel 1.754 Jahresarbeitsstunden konservativ für eine (Plan-)Stelle zu-
grunde gelegt). Ausdrücklich wird dabei nicht argumentiert, dass eine sol-
che Planstelle (oder mittelbar auch Stelle) dem Personalkörper der Polizei 
entzogen werden sollte (siehe dazu die Eingangsbemerkung der Kommis-
sion zum Sicherheitsstandard und vor allem die Ausführungen zur Polizei-
stärke und ihrer tatsächlichen Verfügbarkeit sowie zur Aufgabenkritik). 
Vielmehr sollten die Synergien dazu dienen, den demographischen Verlust 
am Personalbestand auszugleichen und ggf. überlastete Bereiche flexibel 
zu stärken. Dabei weist die Kommission mehr Synergien aus, als rechne-
risch durch die demographische Entwicklung bedingt notwendig sind. Dies 
soll die Entscheidungsträger in die Lage versetzen, eigene Prioritäten bei 
einem gewissen Spielraum besser zum Ausdruck bringen zu können. 

In diesem Zusammenhang weist die Kommission darauf hin, dass die an-
derenorts (PwC-Ergebnisberichte aus dem Jahr 2012) einmal prognostizier-
ten sogenannten Demographieeffekte, die angeblich in einer zukünftigen 
arbeitsbezogenen Entlastung der nordrhein-westfälischen Polizei lägen, 
nicht nur aufgrund einer inzwischen veränderten Demographieschätzung5 
fachlich nicht haltbar sind (siehe Anlage B1, Teilgutachten I). Somit ist auch 
die damit korrespondierende haushaltstechnische Entlastung (die soge-
nannte Demographierendite) hinfällig. Die Kommission hat sich deshalb 
entschieden, die dortigen Überlegungen nicht aufzunehmen oder gar wei-
terzuverfolgen. Die notwendige Konsequenz ist, dass aus polizeilicher Sicht 
keine Entscheidungen auf Basis dieser Berichte getroffen werden sollten. 

Sehr wohl ist jedoch mit Blick auf die ausgewiesenen Synergien darauf hin-
zuweisen, dass die Landessicht teilweise eine von der Kommission identifi-
zierte Synergie (Planstelle einer Polizeivollzugsbeamtin/eines Polizeivoll-
zugsbeamten) anders zu bewerten haben wird. In manchen Fällen müsste 
nämlich die zur Verlagerung vorgesehene Planstelle durch eine Planstelle 

                                                      
5 Vgl. Cicholas, U./Ströker, K. (2015). Vorausberechnung der Bevölkerung in den kreisfreien 

Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens 2014 bis 2040/2060. In: IT.NRW (Hg.): Statistische 
Analysen und Studien, Band 84. Hiernach wird bis 2025 ein leichter Bevölkerungsanstieg prog-
nostiziert. Im Vergleich 2014 zu 2040 wird nur ein Rückgang von 0,5% erwartet (allerdings bei 
einer Verschiebung der Altersstruktur und bedeutsamen regionalen Differenzen). 
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oder Stelle für Verwaltungsbeamtinnen oder -beamte bzw. Regierungsbe-
schäftigte ersetzt werden. Die Kommission argumentiert im Weiteren je-
doch ausschließlich aus polizeilicher Sicht. 

3.1 Polizeistärke 

Schauen wir uns aber zunächst die Ausgangssituation genau an. Die Poli-
zeistärke wird anhand von Planstellen für Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte ausgewiesen. Die Wirksamkeit der Polizei wird nicht 
nur in der Öffentlichkeit entscheidend mit dieser Zahl verbunden. Dies ist 
natürlich eine Vereinfachung, wird im Kern aber auch von der Kommission 
gewählt. Man sollte sich dabei bewusst sein, dass eine exakte Berechnung 
des Zusammenhanges von Polizeistärke und Sicherheitsniveau nicht mög-
lich ist. Vielmehr ist dies ein Erfahrungswissen, was einer ständigen Fort-
schreibung bedarf und mit zugewiesenen Ressourcen abgeglichen werden 
muss. In diesem Sinne erwartet die Kommission, dass die Polizei mit ihrer 
gegenwärtigen Stärke von 39.150 Planstellen (Polizeivollzugsbeamtin-
nen/Polizeivollzugsbeamte; 2014) ceteris paribus weiterhin in der Lage ist, 
das momentane Sicherheitsniveau zu erhalten. Dabei sollte allerdings die 
jetzige Polizeidichte6, die Nordrhein-Westfalen als Flächenland mit aus-
geprägten Ballungs- und Ballungsrandzonen bereits im Vergleich auf 
niedrigem Niveau sieht, nicht mehr unterschritten werden.  

Ausgangspunkt aller Überlegungen ist also die Entwicklung der Polizeistär-
ke. Um hier auf einer aktuellen Vorausschau für die Kommissionsarbeit fu-
ßen zu können, wurde Herr Univ.-Prof. Dr. Jürgen Weibler ergänzend 
durch den Auftraggeber gebeten, eine entsprechende Schätzung vorzule-
gen. Als Betrachtungszeitraum für einen Entwicklungsverlauf wurden die 
Jahre 2011 bis 2031 gewählt.7 

Der Bestand an Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten der 
letzten Jahre ist bekannt. Entscheidend für die zu prognostizierende Be-
standsveränderung ist nun vor allem die Entwicklung der regulären und 
der sonstigen Abgänge mit Blick auf die gesetzlich bestimmten Pensionie-
rungsgrenzen der Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten 
in den jeweiligen Altersklassen innerhalb des Schätzzeitraumes. Dabei war 
zu prüfen, ob bereits jetzt absehbare Entwicklungen die Quote der sonsti-
gen Abgänge beeinflussen könnten. Derartige Entwicklungen wären dann 

                                                      
6 Vgl. Anlage C2, Polizeidichte im Ländervergleich. Die sogenannte Polizeidichte ist das Verhältnis 

der Planstellen für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte zur Einwohnerzahl 
des Landes (Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte je 1.000 Einwohner). 

7 Vgl. Anlage B5, Teilgutachten V. 
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abweichend von einer rein linearen Fortschreibung mit einem Korrektur-
faktor einzuarbeiten. Dem gegenüber sind die Einstellungen zu sehen, die 
der Polizei nach dreijähriger Ausbildung (Bachelor) faktisch zur Verfügung 
stehen (also bereinigt um die Abbrecherquote aus verschiedenen Grün-
den).8 Der Saldo ergibt den zu erwartenden Personalbestand in den jewei-
ligen Jahren. 

Diese Berechnung ist kompliziert. Für Details muss auf das wissenschaftli-
che Gutachten verwiesen werden (Anlage B5, Teilgutachten V). Herauszu-
heben ist an dieser Stelle, dass noch validere Schätzungen eine andere 
Führung der Daten, ihrer Struktur und ihrer statistischen Auswertung be-
dingen. Dies ist prinzipiell möglich. Hier besteht ein dringender, u. a. sys-
tem- und programmtechnischer Verbesserungsbedarf.9  

                                                      
8 Wegen des geringen Umfangs blieben Seiteneinsteiger des höheren Dienstes hierbei außen vor. 
9 Bei der empfohlenen Veränderung der Datenstruktur, ihrer Aufbereitung und Darstellung ist 

zunächst primär eine inhaltliche Lösung gefragt. Dies betrifft die Fachlichkeit und statistische 
Anforderungen. Verbunden wird dies dann mit technischen Fragen. Es geht also letztendlich 
um das Management der Daten (technische Systeme müssen sich dem Bedarf von Entschei-
dern anpassen und nicht umgekehrt!). 
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Wie sieht die Entwicklung der Polizeistärke nun aus?  
(Erläuterungen zu den Zeilen und Spalten siehe nachfolgend) 

   

Jahr 

Anzahl 
PVB 

jeweils 
zum 1. 
Januar  

Abgänge Zugänge 
Differenz  
Abgänge/ 
Zugänge 

Kumuliert 
Gesamt 

hiervon:  
Alters- 

abgänge 

hiervon:  
sonstige  
Abgänge 

Einstellungs- 
ermäch- 
tigungen 

hiervon: 
Kompen- 
sations- 
anteil 

Nach- 
ersatz 
(netto) 

2011 39.030  621      1.400  0  1.038  417    
2012 39.447  883      1.400  0  1.031  148  565  
2013 39.595  1.052      1.477  77  1.011  -41  524  
2014 39.554  1.217      1.500  100  1.290  73  597  
2015 39.627  1.302  771  531  1.642  100  1.288  -14  583  
2016 39.613  1.280  782  498  1.670  150  1.360  80  663  
2017 39.693  1.387  839  548  1.637  117  1.381  -6  657  
2018 39.687  1.593  967  626  1.519  119  1.512  -81  576  
2019 39.606  1.744  1.093  651  1.530  130  1.538  -206  370  
2020 39.400  1.767  1.116  651  1.532  132  1.508  -259  111  
2021 39.141  1.799  1.130  669  1.529  129  1.399  -400  -289  
2022 38.741  1.752  1.102  650  1.520  120  1.409  -343  -632  
2023 38.398  1.818  1.183  635  1.521  121  1.411  -407  -1.039  
2024 37.991  1.700  1.084  616  1.521  121  1.408  -292  -1.331  
2025 37.699  1.570  1.030  540  1.521  121  1.400  -170  -1.501  
2026 37.529  1.426  956  470  1.520  120  1.401  -25  -1.526  
2027 37.504  1.257  805  452  1.520  120  1.401  144  -1.382  
2028 37.648  1.105  641  464  1.520  120  1.401  296  -1.086  
2029 37.944  1.078  597  481  1.520  120  1.400  322  -764  
2030 38.266  1.179  704  475  1.520  120  1.400  221  -543  
2031 38.487          

Gesamt bis  
1. Januar 2031 27.530        26.987  -543   

          Tabelle 1: Prognose zur Entwicklung der Polizeistärke bis 2031 
 

Zunächst die Erläuterung der Zeilen und Spalten. 

Den Zeilen entnehmen wir das Prognosejahr und die Zahlenwerte. Dabei 
ist zu beachten, dass für die Jahre 2011 bis 2014 und für den Bestand 2015 
Echtdaten und berechnete Zahlen eingestellt wurden (blau hinterlegt). Die 
fortgeschriebene Prognose setzt mit realen Daten in 2015 an und hört 
2031 auf. Die Spezifika sind in den Spaltenköpfen benannt. Neben dem 
(Prognose-)Jahr sind aufgeführt: 

Anzahl PVB: Personalbestand zum jeweiligen Jahresanfang. 
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Abgänge (Gesamt, Altersabgänge und sonstige Abgänge): Anzahl der Poli-
zeivollzugsbeamtinnen/Polizeivollzugsbeamten, welche die Regelalters-
grenze erreichen und welche nicht die Regelaltersgrenze erreichen.10 Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte, die unter die Regelung 
des § 115 Abs. 2 LBG fallen (25 Jahre Wechselschichtdienst), sind hier 
ebenfalls berücksichtigt. 

Zugänge (Einstellungsermächtigungen, Kompensationsanteil und Nacher-
satz): Anzahl der (prognostischen) „Einstellungsermächtigungen“, basie-
rend auf der Annahme, dass letztlich 1.400 Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte jedes Jahr „netto“ ankommen sollen und anfallende 
Verluste (jeweils bezogen auf die Anzahl der Einstellungsermächtigungen 
drei Jahre zuvor) ausgeglichen werden. Für die konkrete Berechnung wird 
für jedes Jahr der gemittelte Verlust der jeweils zwei vorausgegangenen 
Jahre als neuer durchschnittlicher Verlust zugrunde gelegt und die ent-
sprechende Anzahl auf den Wert 1.400 addiert. Die Höhe ist in der dane-
ben liegenden Spalte „Kompensationsanteil“ vermerkt. Zu beachten ist, 
dass für den theoretisch möglichen Wegfall dieses üblichen Prozederes die 
Differenz um eben diesen Betrag nach unten korrigiert werden muss. Dies 
hätte in der Summe über die Jahre gravierende Folgen für die Prognose. 
Für die Jahre 2015 bis 2017 sind die zusätzlichen Einstellungsermächtigun-
gen von 120 je Jahr berücksichtigt (insgesamt 360 für das Sicherheitspaket) 
und im Jahr 2015 weitere 22 Einstellungsermächtigungen (für die Kompen-
sation der Abgänge zum Verfassungsschutz). Für das Jahr 2016 wird - ab-
weichend von der oben beschriebenen Berechnungssystematik - derzeit 
von 1.670 Einstellungsermächtigungen ausgegangen. Der „Nachersatz“ 
(netto) ist die prognostische Anzahl der tatsächlich nach bestandener Aus-
bildung ankommenden Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amten. Der für die Jahre 2026, 2027 und 2028 angenommene Zugang von 
jeweils 1.401 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten ist 
rechnerische Folge der Erhöhung der Einstellungsermächtigungen aus dem 
Sicherheitspaket (dreimal 120) und deren zeitversetzten Nachersatz in 
Höhe der potenziellen Ausscheidequoten. 

Differenz Abgänge/Zugänge: Ist die Differenz zwischen den im jeweiligen 
Prognosejahr übernommenen Kommissaranwärtern und -anwärterinnen 
und den gleichzeitig anfallenden Abgängen (Erreichen Altersgrenze und 
sonstige Abgänge). 
                                                      
10 Die Gründe liegen dominant entweder auf Seiten der Person (formale Kategorie: Entlassung 

auf Antrag/Zurruhesetzungen) oder sind Lebensschicksalen geschuldet (vgl. Anlage B5, Teil-
gutachten V). 
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Kumuliert: Ist die kumulierte „Gewinn- und Verlustrechnung“ bezogen auf 
das Ausgangsjahr 2011. 

Wir sehen, dass die negative Bestandsentwicklung in 2021 einsetzt und ih-
ren Höhepunkt mit einem kumulierten Verlust von 1.526 Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamten in 2026 erreicht. Insgesamt sind 
sechs Jahre mit einem kumulierten Verlust von über 1.000 Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamten auszuweisen. Ab 2027 sind wie-
der positive Wachstumsraten zu erwarten. Allerdings unter dem Vorbe-
halt, dass die Sprungeffekte im Austritt in den letzten drei Dienstjahren vor 
der Pensionierung bei den Jahrgängen 1975 und älter denen ihrer Vorgän-
gerinnen und Vorgänger entsprechen. Hierzu gibt es bislang natürlich noch 
keine Zahlen. Es würde allerdings nicht überraschen, wenn wir dann noch 
höhere vorzeitige Abgangszahlen sähen. In diesem Fall würde sich der 
Rückgang des mit Blick auf 2011 ausgewiesenen Defizits verlangsamen, 
ggf. gar wieder erhöhen. 

Auffällig ist ansonsten, dass die Geburtsjahrgänge ab 1975 ein höheres 
vorzeitiges Austrittsverhalten zeigen. Zudem wurde deutlich, dass ebenso 
geschlechtsspezifische Unterschiede vorliegen. Hier zeigte sich, dass in den 
Jahrgängen vor 1975 die Polizeivollzugsbeamtinnen ein erkennbar höheres 
Austrittsverhalten als ihre männlichen Kollegen an den Tag legten. In den 
Geburtsjahrgängen nach 1975 verschwindet dieser Unterschied nahezu, da 
die Austrittsraten für die Polizeivollzugsbeamten deutlich ansteigen. Be-
merkenswert in der Höhe ist auch, dass das Austrittsverhalten sich drei, 
zwei und ein Jahr vor der regulären Pensionierung sprungartig vom Durch-
schnitt vorheriger Jahre abhebt. Ein Jahr vor dem Erreichen der Regelal-
tersgrenze sind teilweise damit nur noch rund 50% der Polizeivollzugsbe-
amtinnen und Polizeivollzugsbeamten im Dienst (im gesamten Beobach-
tungsraum sind es im Durchschnitt 60%. Aber: Durchschnittlich erreichen 
rund 90% der Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten das 
vierte Jahr vor der Regelaltersgrenze, sofern sie den Jahrgängen 1974 und 
älter angehören. In den Folgejahrgängen sind es nur noch ca. 82%). 

Diese aktualisierte Prognose ist für die Polizei NRW eine zu meisternde 
Entwicklung. Der demographische Faktor schlägt nicht - wie vielfach be-
fürchtet - durch, wiewohl immer noch mit einem deutlichen Verlust an Ar-
beitskraft und Erfahrungswissen zu rechnen ist. In diesem Zusammenhang 
ist auch auf die nennenswerte Ausscheiderate des höheren Dienstes (A 13 
bis B 3) zu verweisen, der auf Basis 2015 bis 2020 zu 38% die Polizei verlas-
sen wird.  

Allerdings müssen die Bestandszahlen nicht nur im Lichte der absoluten 
Ausprägung gesehen werden. Wer sich für die von der Prognose losgelöste 
Frage interessiert, wie viele der durch Planstellen ausgewiesenen Polizei-
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vollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten denn tatsächlich uneinge-
schränkt, also mit voller Flexibilität angesichts der rechnerisch möglichen 
Anwesenheitstage im Durchschnitt täglich für die Kernaufgaben zur Verfü-
gung stehen, wird vielleicht aufmerken. Bei dieser erst einmal ungewöhnli-
chen Betrachtung reduziert sich das gesamthafte Arbeitsvermögen auf 
75% (Gründe sind Ausfallzeiten durch Krankheiten, Dienstsport, Fortbil-
dung, Elternzeit, Teilzeit und Sonstiges in einer Höhe von 17,5% und Ver-
wendungseinschränkungen von 7,5%. Alle Details finden sich in der Anlage 
B2, Teilgutachten II). 

Die Kommission ist sich natürlich darüber im Klaren, dass keine Organisati-
on über 100% des Arbeitsvermögens tagtäglich verfügen kann, doch sieht 
sie die gegenwärtige Höhe nicht als unveränderbar an. Sie hat deshalb 
nachfolgend zum Dienstsport und zur Fortbildung konkret Stellung bezo-
gen. Sie begrüßt zudem alle Anstrengungen, die Anzahl der in ihrer Ver-
wendung eingeschränkten Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs-
beamten im aktiven Polizeidienst (2014 waren es 2.776, zur Herleitung 
siehe Anlage B2, Teilgutachten II) durch aus den bestehenden Rechts-
grundlagen abzuleitenden Verfahrensweisen nennenswert zu reduzieren. 
Durch Maßnahmen des behördlichen Gesundheitsmanagements (BGMPol) 
ist der Krankenstand, nicht zuletzt im Interesse der Betroffenen, im Rah-
men des Beeinflussbaren prophylaktisch zu minimieren. Der Erfolg sollte 
nachgehalten werden. 

Ausdrücklich unterstützt sie flexible Arbeitsformen und Maßnahmen zur 
Integration von Beruf und Familie, insbesondere durch Ausweitung der Te-
learbeit. Allerdings stellt sie bezüglich Teilzeit und Elternzeit deutlich her-
aus, dass die damit verbundenen Schwächungen des Personalkörpers nicht 
durch den Bestand kompensiert werden können und sollen. Dazu sind die 
faktischen Nicht-Besetzungen von Planstellen in einem Umfang von 1.577 
(2020: 2.042) viel zu hoch. Dieses prognostische „Fehl“, dem selbstredend 
eine Schwankungsbreite inne wohnt, bedeutet bereits gegenwärtig eine 
nicht hinzunehmende Dauerschwächung. Sofern diese Lücke nicht durch 
arbeitsorganisatorische Maßnahmen entscheidend und kurzfristig ge-
schlossen werden kann, befürwortet die Kommission einen kompensatori-
schen Korrekturfaktor bei den Einstellungsermächtigungen, der mindes-
tens die absehbare Steigerung auffängt. Dies würde einerseits die 
Arbeitsdichte reduzieren, denn der außenveranlasste Arbeitsanfall bleibt ja 
identisch. Dies würde aber auch andererseits die selbstverständliche Ak-
zeptanz dieser verbrieften Rechte, die bislang dominant von im Anteil stei-
genden Polizeivollzugsbeamtinnen in Anspruch genommen werden, weiter 
erhöhen. Hieraus ergäben sich ab 2017 beginnend bis einschließlich 2020 
zum Ausgleich vermehrter Elternzeit jährlich 34 (insgesamt 136) und zum 
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Ausgleich vermehrter Teilzeit jährlich 82 (insgesamt 328) zusätzliche Ein-
stellungsermächtigungen pro Jahr (bzw. in der Summe 464). 

Gleichzeitig tritt die Kommission dafür ein, zusätzlich die Möglichkeit einer 
voraussetzungslosen Teilzeit, sofern eine Destabilisierung der Polizeistär-
ke auszumachen ist, restriktiver zu handhaben. Dieses Synergiepotenzial 
beträgt zurzeit maximal 115 Planstellen. Ansonsten verkennt die Kommis-
sion nicht, dass eine voraussetzungslose Teilzeitoption die Attraktivität des 
Polizeidienstes zu steigern vermag. Dieses wäre in dem Moment unprob-
lematisch, wenn auch hierfür ein Puffer bei den Einstellungsermächtigun-
gen vorgesehen würde. In diesem Fall könnten Individual- und Organisati-
onsinteressen (höhere Attraktivität, geringere Arbeitsverdichtung bei 
anderen) bestmöglich, allerdings nicht kostenlos, verzahnt werden, sofern 
die Arbeitsprozesse dies so auch hergeben. 

Mit Blick auf die Prognose der Polizeistärke und der temporär zu schlie-
ßenden Lücke (in der Spitze vierstellig) können Lösungen nicht nur in Ge-
stalt der Erhöhung von Einstellungsermächtigungen zu finden sein, son-
dern ergänzend oder in Kombination derselben auch in flexiblen 
Alternativen bestehen (Erhöhung der Verfügbarkeit, freiwillige Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit, Synergiegewinne). Flankiert werden könnte 
dies durch einen regulären Nachersatz nicht besetzter Planstellen zweimal 
(statt einmal) im Jahr, der technisch bedingte Unwuchten in der Personal-
zuweisung abfedern würde. Diese Verfahrensweise ist, was die Anzahl der 
Einstellungsermächtigungen pro Jahr angeht, haushaltsneutral. Sofern zum 
1.3. eines Jahres keine ausreichende Anzahl an geeigneten Bewerbern zur 
Verfügung stünde, wäre ein Ausgleich zum 1.9. möglich (optimale Nutzung 
der Einstellungsermächtigungen). Ausbildungsverluste aus der Einstellung 
zum 1.3. könnten bereits zum zweiten Einstellungstermin ausgeglichen 
werden (und nicht erst in späteren Jahren), da die freiwerdenden Einstel-
lungsermächtigungen im Haushaltsjahr ausgeschöpft werden können. 
Gleichzeitig ist dadurch ein schneller Ausgleich von Vakanzen (Elternzeit, 
Teilzeit, Abordnungen) im Nachersatzverfahren möglich (wird nämlich 
heute beispielsweise zum 2.9. eine Beamtin oder ein Beamter abgeordnet, 
muss die Behörde ein Jahr auf Nachersatz warten). 

3.2 Personalverwendung 

Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte durchlaufen eine umfangreiche 
und spezifische Ausbildung. Dies geschieht gezielt mit Blick auf ihre späte-
re Verwendung. Auch angesichts des Auslastungsgrades des Personalkör-
pers sollten die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten 
deshalb grundsätzlich nur auf den für sie vorgesehenen Funktionen einge-
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setzt werden. Dies geschieht zwar in dem weit überwiegenden Ausmaß 
der Fälle, doch nicht durchgehend. 

So nehmen denn auch Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amte Verwaltungstätigkeiten wahr. Die Kommission versteht unter Ver-
waltungsaufgaben dabei die Aufgaben, die nicht polizeiliche Kernaufgaben 
(GE, K und V mit zugehörigen Führungs- und Stabsfunktionen) sind. „Klas-
sische“ Verwaltungsaufgaben sind hierbei diejenigen, die grundsätzlich - 
Ausnahmen sind im Einzelfall begründbar - durch Personal der allgemeinen 
inneren Verwaltung (in Landratsbehörden: vorwiegend durch Kreisperso-
nal im Rahmen der Organleihe) und nicht durch Polizeivollzugsbeamtinnen 
oder -beamte zu erfüllen sind. Grundsätzlich sind das Tätigkeiten, die in 
den Direktionen Zentrale Aufgaben (ZA) und den Zentralabteilungen lie-
gen. Hierzu zählen insbesondere das Direktionsbüro ZA, die Leitungen der 
Dezernate ZA1/ZA2/ZA3, die Aufgaben Recht, Haushalt, Liegenschaften, 
Vergabe, Wirtschaft, Organisation, Personal, Disziplinarangelegenheiten 
und das Beschwerdemanagement sowie der Polizeiärztliche Dienst. 

Die Kommission hat deshalb betrachtet, wie viele Polizeivollzugsbeamtin-
nen und Polizeivollzugsbeamte sich in Positionen befinden, die nicht der 
originären Polizeitätigkeit zuzuordnen sind (Stand: 2014). Die Gründe für 
deren Einsatz sind vielfältig. U. a. können persönliche Umstände, Verwen-
dungseinschränkungen und Unterweisungszeiten während eines Lauf-
bahnwechsels neben des Einbringens der genuin fachlichen Expertise an-
geführt werden. 

Zur differenzierten Betrachtung hat die Kommission eine Unterscheidung 
vorgenommen: „Klassische“ Verwaltungsaufgaben (dominant ZA 1/ZA 2) 
sind grundsätzlich durch Personal der allgemeinen Landesverwaltung und 
in den Landratsbehörden durch Kreispersonal wahrzunehmende Aufga-
ben. Weitere Verwaltungsaufgaben (ZA 3/Sonstige) können in Teilen sinn-
vollerweise auch durch Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amte wahrgenommen werden. 

Danach sind in den „klassischen“ Verwaltungsfunktionen der Kreispolizei-
behörden 176 Planstellen (rund 26% des Bestandes, die sich auf 18 Poli-
zeipräsidien verteilen) und in den Landesoberbehörden 26 Planstellen 
(rund 23% des Bestandes; landeszentrale Funktionen wurden weitestge-
hend herausgerechnet) ausgewiesen, die zukünftig nicht mehr mit Polizei-
vollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten zu besetzen wären. Aus-
nahmen sind im Einzelfall zu begründen. Erfahrungsgestützt vertritt die 
Kommission die Auffassung, dass zumindest eine dreistellige Zahl an Plan-
stellen (von insgesamt 873, von denen rund 80% mit Polizeivollzugsbeam-
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tinnen und -beamten besetzt sind) anderweitig besetzt werden sollten, um 
weitere Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte den Kern-
aufgaben zuführen zu können. Diese Planstellen wären durch eine vertie-
fende Analyse mit exakter Definition der Aufgaben und Funktionen genau-
er zu bestimmen. 

Die nicht allokationseffizient besetzten 202 Planstellen für Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamte werden als Synergien gerechnet.  

Verwendungsbezogen kann auch das bestehende Anreizsystem zur Sport-
förderung diskutiert werden. Das bestehende Anreizsystem zur Förderung 
der körperlichen Leistungsfähigkeit von Polizeivollzugsbeamtinnen und Po-
lizeivollzugsbeamten durch Sport in der Polizei wurde zuletzt mit Erlass 
412-58.27.02 vom 18.06.2013 (Sporterlass) modifiziert. Demnach ist jähr-
lich der Nachweis der körperlichen Leistungsfähigkeit zu erbringen. Ziel-
gruppe sind Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte vor 
Vollendung des 55. Lebensjahres. Davon entfallen allein auf die Direktio-
nen GE und V über 20.000 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs-
beamte. Ausgenommen sind Angehörige der Bereitschaftspolizei, der Spe-
zialeinheiten, des Personenschutzes sowie Kommissaranwärterinnen und 
Kommissaranwärter.  

Aufgrund der Regelungen des Sporterlasses ergeben sich umgekehrt Aus-
fallzeiten, die die Flexibilität der Polizeiorganisation senken. Ein Teil des 
Arbeitsvermögens steht der unmittelbaren Verfolgung der Kernaufgaben 
und der notwendigen Unterstützungsfunktionen hierdurch nicht zur Ver-
fügung. Dies, um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, derzeit aller-
dings ausnahmslos dienstkonform. Im Konkreten erhält die nach dem 
Sporterlass dafür vorgesehene Zielgruppe ein Zeitkontingent zur Gewähr-
leistung der erforderlichen körperlichen Leistungsfähigkeit und Erbringung 
des Leistungsnachweises durch Dienstsport in Höhe von max. 36 Stunden, 
was sich inklusive einer Zeitgutschrift bei Erfüllung des Kriteriums auf 44 
Stunden jährlich erhöht. Angesichts des dieses Kriteriums erfüllenden Per-
sonenkreises wurde dies in einem Umfang von (gerundet) 502 Planstellen 
umgesetzt. Die Erfüllungsquote beträgt rund 76%; maximal ergäben sich 
somit 716 Planstellen (Stand 2013). Unberücksichtigt bleiben alle Polizei-
vollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte, die ohne eine hierfür vor-
gesehene Planstelle für die Umsetzung mitverantwortlich zeichnen, sei es 
ausschließlich oder in Zugleichfunktion, z. B. als Übungsleiter/in, ebenso 
weitere Sportanlässe etc.11  

                                                      
11 Vgl. Anlage B2, Teilgutachten II. 
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Die Kommission empfiehlt, die in NRW einmalige Regelung zur Leistungs-
prämie (Zeitgutschrift in Höhe von acht Stunden bei Nachweis der Leis-
tungsfähigkeit) zu streichen. Hierdurch ergäben sich Synergien von rund 
91 Planstellen.12 

3.3 Aufgabenkritik 

Die Polizei NRW gewährleistet die Sicherheit der Bevölkerung auf Grundla-
ge von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Erlassen und weiteren Vorschrif-
ten. Die so zu bewältigenden Aufgaben sind vielfältig. In den letzten Jahren 
haben diese Aufgaben stetig zugenommen oder haben sich in ihrer Bewäl-
tigung intensiviert. Verantwortlich dafür sind Änderungen der Gesetzesla-
ge (zum Beispiel im Bereich der häuslichen Gewalt), aber auch neue Tatge-
legenheitsstrukturen (zum Beispiel im Bereich der Computerkriminalität), 
komplexere Sachverhalte (zum Beispiel in der Wirtschaftskriminalität) oder 
ein verändertes Anzeigeverhalten. Eine ereignisbezogene Ausweitung des 
Personalkörpers hat mit der jüngsten Ausnahme des Sicherheitspaketes 
für die Kreispolizeibehörden nicht stattgefunden. Dies liegt wohl auch da-
ran, dass die Personalbemessung der Polizei als Ganzes durch den Haus-
haltsgesetzgeber (und das gilt nicht nur für NRW) keine strukturellen Pa-
rameter als einmal gesetzte Grundlage hat. Vielmehr sind es tradierte, 
erfahrungsgebundene Größen, die zudem finanzpolitischen Erwägungen 
unterworfen sind. Annäherungsweise wird die Polizeidichte, trotz unter-
schiedlicher Erfassungsparameter, im Ländervergleich gemessen und be-
müht, um eine Standortbestimmung zu erzielen. Von der Polizeidichte de-
terministisch ohne nachgewiesene (direkte) Kausalität auf Wirkungen zu 
schließen, ist jedoch unter diesen Voraussetzungen nicht möglich. Insbe-
sondere besteht keine geplante Wechselwirkung zwischen Personalbe-
messung und soziostrukturellen, gesellschaftlichen und vom Gesetzgeber 
gewollten Veränderungen (z. B. Aufgabenzuwachs für die Polizei aus Fach-
gesetzen, wie bspw. KURS, Häusliche Gewalt). Aufgabenzuwächse korres-
pondieren regelmäßig nicht mit der Frage, welche Entlastungen anderen-
orts vorgenommen werden können. Durch polizeiinterne Personal-
verlagerungen bzw. durch die Nutzung neuer technischer Möglichkeiten 
mussten und konnten die Ausweitungen bislang, nicht zuletzt unterstützt 
durch eine Erhöhung der Einstellungsermächtigungen in den letzten Jah-
ren, kompensiert werden. Hier ist inzwischen jedoch angesichts der Belas-
tungszahlen und der damit verbundenen Arbeitsverdichtung eine nicht 
mehr zu überschreitende Grenze erreicht. 

                                                      
12 Acht von 44 Stunden gleich 18,18%, 18,18% von 502 Planstellen gleich 91,26. 
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Deshalb hat die Kommission auch wegen nicht unrealistisch erscheinender 
Mehraufgaben und der perspektivischen Verringerung des Personalkör-
pers intensiv geprüft, welche zurzeit von der Polizei wahrgenommenen 
Aufgaben gegebenenfalls als nicht genuine polizeiliche Aufgaben einzustu-
fen sind, oder welche Aufgaben von der Polizei wahrgenommen werden, 
obwohl lediglich eine subsidiäre Zuständigkeit vorliegt. Im Ergebnis sollte 
festgestellt werden, inwiefern die jeweiligen Aufgaben für eine Verlage-
rung auf einen anderen Verwaltungsträger bzw. für eine Privatisierung in-
frage kommen oder ersatzlos wegfallen können. Dabei ist der Kommission 
wohl bewusst, dass damit aus Sicht der Bevölkerung, aber zum Teil auch 
aus Sicht der Polizei selbst, sehr sensible Bereiche angesprochen werden. 
Aber niemand kann sinnvollerweise verlangen, automatisch und ungeprüft 
auf die polizeiliche Erledigung von Aufgaben zu setzen, für die andere eine 
ausschließliche oder doch zumindest primäre Verantwortung tragen, wenn 
die vorhandene Polizeistärke es dadurch nicht mehr erlaubte, zwingend 
wahrzunehmende Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Eine rein tradierte 
Fortsetzungsbegründung stärkt allein diejenigen, die bislang von diesen 
Vorteilen profitieren und birgt (potenzielle) Nachteile für diejenigen, deren 
eigenes Anliegen zufälligerweise nicht in diesem Fokus liegt. 

Die Kommission hat auf Vorarbeiten einer Arbeitsgruppe der nordrhein-
westfälischen Polizeipräsidenten aufgebaut und die nachfolgend benann-
ten Aufgabenbereiche hinsichtlich ihrer möglichen Relevanz und hinsicht-
lich der damit verbundenen Risiken reflektiert. Sie sieht die vorgeschlage-
ne Liste der Aufgabenfelder alles in allem als eine begründete, 
abgewogene und erstmals auch umfassend mit Landeszahlen gestützte 
Übersicht zu den auf diesem Feld der Aufgabenkritik liegenden Hand-
lungsmöglichkeiten (siehe hierzu im Detail die umfangreiche Anlage C1). 
Die Tabelle fasst die aus polizeilicher Sicht wegfallenden Aufgabenfelder 
sowie die hieraus zu erzielenden Synergien zusammen: 
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Aufgabefelder Synergien 

Wegfall der Entgegennahme von Fundsachen 12 

Wegfall der Aufgaben aus Ruhestörungen 40 

Verzicht auf Einsätze aus Verkehrsbehinderungen 24 

Verzicht auf Einsätze mit hilflosen Personen 31 

Wegfall von Objektschutzaufgaben bei 
Schutzmaßnahmen und Objekten 5 und 6 377 

Verzicht auf die Begleitung von 
Großraum- und Schwertransporten 39 

Wegfall der Aufnahme und Bearbeitung von 
Verkehrsunfällen der Kategorie 5 470 

Wegfall der Bearbeitung von Privatklagedelikten 25 

Wegfall der Bearbeitung von Erzwingungshaftbefehlen 115 

Gesamt (gerundet) 1.133 

Tabelle 2: Aufgabenkritik und Synergien  

 
Ein Blick auf die Tabelle macht sofort klar, dass im Wegfall von gesetzlich 
nicht zwingend zu erbringenden Aufgaben ein immenses Potenzial liegt. 
Summarisch ergeben sich 1.133 Planstellen. Dieses wird durch die Verlage-
rung (besser: Rückführung oder zuständigkeitskonforme Aufhängung) der 
Aufgaben an zuständige Behörden oder aber an private Leistungserbringer 
erreicht. Die Verlagerung der Aufgaben an Dritte lässt an dieser Stelle kei-
nen langfristigen Verlust an polizeilichem Know-how befürchten. Die 
Kommission geht davon aus, dass die mit den Verlagerungen verbundenen 
Veränderungen einer gewissen Zeit bedürfen, damit sich diese praktisch 
einspielen und als Normalität wahrgenommen werden. Deshalb ist eine 
polizeiliche Begleitung in den Übergangsphasen noch verstärkt angezeigt, 
ebenso wie eine kritische Beobachtung der sich zeigenden Effekte.  

Zu betonen ist, dass die Wahrnehmung oder Nicht-Wahrnehmung der ein-
zelnen hier aufgeführten Aufgabenfelder unabhängig voneinander ist. An-
ders formuliert: Politisch Verantwortlichen wird seitens der Kommission 
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nicht geraten, eine gesamthaft binäre Entscheidung zu treffen, sondern je-
des Aufgabenfeld separat in Augenschein zu nehmen. In der Bezifferung 
von Synergien fehlen, wie zu erkennen, die Einsätze aus Anlass von Fuß-
ballbegegnungen bzw. anderen Großveranstaltungen. Die Kommission 
sieht in diesem Aufgabenbereich Potenzial für eine Aufgabenkritik. Sie legt 
den politisch Verantwortlichen eine Optimierung des Gefahrenmanage-
ments nahe. Sie begrüßt ausdrücklich die bereits durchgeführten Pilotver-
suche zur lageangepassten Reduzierung der Polizeipräsenz bei Fußballspie-
len. Sie hat nur deshalb auf einen Ausweis von Synergien für dieses 
Aufgabenfeld verzichtet, weil es ihr gegenwärtig nicht möglich erschien, 
die für diese Zwecke erforderlichen Jahrespersonalstundenbedarfe belast-
bar abzuschätzen und die anteilige, polizeilich nicht aufzugebende Siche-
rung zu benennen. Es ist aber eindeutig festzustellen, dass eine andere 
Handhabung des polizeilichen Einsatzes im Zusammenhang mit Fußballbe-
gegnungen bzw. anderen Großveranstaltungen - anders als bisher - ausge-
sprochen bemerkenswerte Synergien freisetzen würde.  

3.4 Leitstellen 

Die Kommission hat sich angesichts der Bedeutung und der personellen 
Größe der Leitstellen, aufbauend auf Untersuchungen der eingerichteten 
Arbeitsgruppe Einsatzbearbeitung, auch diesem Bereich zugewandt. In 
NRW werden derzeit 47 polizeiliche Leitstellen in den Kreispolizeibehörden 
betrieben. Dabei unterscheiden sich die Leitstellen hinsichtlich des Alters, 
der Hersteller, der eingesetzten Technik und der genutzten Software. Kei-
ne der in Betrieb befindlichen Leitstellen ist in der Lage, den BOS Digital-
funk mit den speziell für Leitstellen geforderten Leistungsmerkmalen um-
zusetzen. Deshalb findet gegenwärtig eine Modernisierung und 
Vereinheitlichung der Leitstellentechnik in NRW statt. Das diesbezügliche 
MVL-System wird vermutlich in zwei bis drei Jahren ausgereift sein. Die re-
dundant vorgehaltene Systemtechnik verteilt sich auf fünf Standorte 
(Zentraleinheiten), die untereinander vernetzt sind. Der Zugriff der dezen-
tralen Anwender (Kreispolizeibehörden) auf die vom Gesamtsystem be-
reitgestellten Ressourcen erfolgt über im Netzwerk betriebene Leitstellen- 
bzw. Sonderarbeitsplätze mit definierten Zugriffsrechten. Diese Berechti-
gungen können dynamisch angepasst werden. So ist es beispielsweise 
möglich, dass einem Einsatzbearbeiter in der Leitstelle A ein Nutzerprofil 
für die Leitstelle B zugewiesen und dieser damit in die Lage versetzt wird, 
Einsätze der Leitstelle B derart zu bearbeiten, als gehöre er zum dortigen 
Stammpersonal. Grundsätzlich steht somit ein orts- und organisationsun-
abhängiges System zur Verfügung.  

Allerdings ist die weitere Ausnutzung des technischen Potenzials nicht tri-
vial. Diese Ausnutzung würde implizieren, dass von fünf Standorten oder 
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einem beliebigem Mehr (aber weniger als 47) Einsätze aufgenommen und 
geführt würden. Angesichts des in den Leitstellen gebundenen Personals 
von rund 1.100 Planstellen wären durch eine Bündelung zweifelsfrei nen-
nenswerte Synergien zu realisieren. Die hohe Zahl der dort eingesetzten 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten wird ja nur zu ei-
nem Teil durch das Einsatzaufkommen mit Absicherung der Spitzen de-
terminiert. Der andere Teil ergibt sich durch eine permanente Erreichbar-
keit auch in den einsatzschwachen Zeiten und die damit verbundene 
Personalvorhaltung eines jahrestäglichen Drei-Schicht-Betriebs. 

Bedacht werden müssen allerdings auch die Risiken einer weiteren Aus-
nutzung der nahenden Anwendungsreife des gesamten technischen Po-
tenzials. Zum einen wurden die Standorte allein aus technischer und be-
trieblicher Sicht festgelegt. Praktische Erfahrungen liegen noch nicht vor. 
Insbesondere ist damit neben der Frage einer äquivalent effektiven Ein-
satzbewältigung andererseits eine offene Frage, ob am Ende nicht doch 
wieder dezentrale Einheiten für die Umsetzung verantwortlich wären, was 
den Synergieeffekt (bedeutsam) schmälerte. Daneben ist sich zu verge-
genwärtigen, dass eine nicht durch die jeweilige Kreispolizeibehörde ver-
antwortete Einsatzbearbeitung rechtliche Probleme der Verantwortungs-
zuweisung aufwirft, u. a. weil die gesetzliche Zuständigkeit der Behörden-
leitung tangiert ist („Der Behördenleiter vertritt die Behörde nach innen 
und nach außen. Er ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Erledigung 
der Dienstgeschäfte.“13). Bei paralleler Fallbearbeitung sind hier ggf. Priori-
tätsentscheidungen zur Bewältigung von Ereignissen und den Einsatz von 
Ressourcen zu treffen, wohingegen politische Verantwortliche und Polizei-
verantwortliche vor Ort hierüber gegenüber Bürgerinnen und Bürgern Re-
chenschaft abzulegen haben. Hinzu tritt, dass die Leitstelle als eine die 
kreislokale Identität fördernde Einheit wahrgenommen werden könnte, 
deren Verlust sich (zumindest eine Zeit lang) kulturell ungünstig auswirken 
könnte (hierzu hat die Kommission aber keine Daten erhoben). 

Angesichts dieser offenen Fragen kann auch die Kommission die durch das 
MVL-System erreichbaren Vorteile für die Kreispolizeibehörden bereits in 
ihrer gegenwärtigen Konstellation nachvollziehen, sieht sich aber außer-
stande, die weiteren Chancen und Risiken angesichts der noch offenen 
Fragen abschließend zu beurteilen. 

                                                      
13 § 6 (1) Satz 2 der Geschäftsordnung der Kreispolizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Rd.Erl. d. MIK v. 22.12.2011 - 401 - 58.04.08). 
 



 
Expertenkommission 
„Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 25 
 
 

 

Die Schaffung sogenannter „Bunter Leitstellen“, also räumlich und tech-
nisch vereinter, aber unter getrennter Führung stehender Leitstellen der 
Polizei und der Feuerwehr haben den Vorteil eines unbürokratischen In-
formationsaustauschs. Bei Großschadenslagen werden durch die Bereit-
stellung eines gemeinsamen Lagezentrums der Informationsfluss, die 
Steuerung und ein abgestimmtes Vorgehen von Polizei, Feuerwehr, Ret-
tungsdiensten und Hilfsorganisationen optimiert. 

Allerdings sind mit diesem Modell aus Polizeisicht weder personelle Syner-
gien noch Kostenreduktionen zu erzielen. Eine derartige Leitstelle wird bei 
der Landratsbehörde Soest vorgehalten. Sofern dieses Beispiel jedoch aus-
geweitet werden soll, ist das Augenmerk bei dieser Frage vordringlich auf 
die dann notwendigen Neubauten/Andersnutzungen von Immobilien zu 
lenken. 

Die Kommission unterstützt hingegen ausdrücklich die bereits pilotierte 
Zentralisierung der Einsatzbearbeitung innerhalb der jeweiligen Kreispoli-
zeibehörden selbst. Mit dem in den Einsatzleitstellen derzeit verwendeten 
Personal und teilweise moderater Aufstockung ist es danach (tendenziell) 
möglich, alle diesbezüglich derzeit dezentral wahrgenommenen Arbeitsan-
teile entfallen zu lassen. Eine Berechnung zum Umfang dieser Arbeitsantei-
le liegt jedoch nicht vor. Nach derzeitigem Stand könnte eine zentrale Ein-
satzbearbeitung im Hinblick auf die Ausstattung mit Einsatzleitplätzen in 
39 Kreispolizeibehörden sofort erfolgen. In acht Kreispolizeibehörden sind 
vorherige technische Ergänzungen (zusätzliche ELP) erforderlich. Durch 
diese interne Lösung ergeben sich rechnerisch Synergien von knapp 19 
Planstellen. Die Auswertung des Pilotversuches wird über die tatsächliche 
Praktikabilität Aufschluss geben. 

Ferner empfiehlt die Kommission unabhängig vom Zentralisierungsgrad 
der Leitstellen, das Einsatzmanagement seitens der Leitstelle dadurch zu 
optimieren, dass der Standort der mobilen Einsatzmittel automatisiert der 
Leitstelle angezeigt wird. Dadurch wäre es wesentlich einfacher, Zustän-
digkeitsräume proaktiv und reaktiv zu bearbeiten. Nicht zuletzt käme es 
auch der Sicherheit der Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amten zugute. 

3.5 Landesweite Zentralisierung oder Regionalisierung von 
Aufgaben 

Die Kommission hat sich ausgiebig mit der Frage beschäftigt, inwieweit be-
stehende Aufgaben zentral oder regional gebündelt werden können. Dabei 
kommen polizeiliche Kernaufgaben, die auf die Kernaufgaben vorbereiten-
den Aufgaben (Ausbildung) oder die die Ausübung verbessernden Aufga-
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ben (Fortbildung) wie verwaltungsseitige Aufgaben gleichermaßen in Be-
tracht. 

Aus- und Fortbildung 

Dort, wo die polizeilichen Kernaufgaben berührt werden, finden sich ent-
sprechende Vorschläge innerhalb der Ausarbeitungen zu den Modellen der 
Äußeren Aufbauorganisation. Ausbildungsfragen werden dort zwar auch 
tangiert, doch hat sich die Kommission selbst darauf verständigt, erst ein-
mal die Ausarbeitung einer hierzu momentan laufenden Arbeitsgruppe ab-
zuwarten (gleiches wäre wünschenswert für Fragen nach der Personal-
werbung, der Personalentwicklung und der Nachwuchsgewinnung). Die 
Frage der Fortbildung hat sie jedoch aufgegriffen. 

Sie lässt sich hier von dem Grundsatz leiten, dass eine wohl durchdachte 
und konsequent umgesetzte Fortbildung ein unverzichtbarer Bestandteil 
erfolgreicher Personalarbeit ist und die Leistungsbereitschaft wie -fähigkeit 
des Personals und damit den Organisationserfolg positiv beeinflusst. 

Die zentrale Verantwortlichkeit der Fortbildung liegt beim Landesamt für 
Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei (LAFP). 
Daneben findet sich eine breite Örtliche Fortbildung. Diese unterteilt sich 
in die verpflichtende Örtliche Fortbildung und die sonstige Örtliche Fort-
bildung. Gründe für die sonstige Örtliche Fortbildung sind nach Auskunft 
die Dringlichkeit des Fortbildungsbedarfs bei gleichzeitiger Auslastung der 
LAFP-Kapazitäten, die Aktualität von Fortbildungsinhalten jenseits der 
LAFP-Programme sowie die Spezifika der Kreispolizeibehörden selbst, z. B. 
durch eigene Schwerpunktsetzung in der Entwicklungsphilosophie. Da bis-
lang keine landesweite Übersicht über die dort durchgeführten Angebote 
bzw. Maßnahmen existiert, konnten die dortigen Inhalte nicht näher be-
trachtet werden. Damit war auch kein Abgleich zum zentralen Fortbil-
dungs-Portfolio des LAFP möglich. Hier wird fortbildungsbezogen u. a. die 
auch programmtechnisch bedingt defizitäre Informationslage deutlich. 

Die Zentrale Fortbildung wird durch die Kapazitäten des LAFP entschei-
dend determiniert. Nach Feststellung der Kommission betragen die Durch-
führungskapazitäten des LAFP 170.000 Teilnehmertage (1 Teilnehmer x 1 
Veranstaltungstag = 1 Teilnehmertag). In diesem Rahmen werden mit gut 
200 Lehrenden in der Fortbildung jährlich ca. 160.000 Teilnehmertage 
(TNT) angeboten. Eine andere Berechnung weist 1.089.468 Stunden aus. 
Die Differenz entsteht durch ausgefallene Veranstaltungen (z. B. Einsatzge-
schehen oder Erkrankung von Lehrenden). Die angebotenen Teilnehmer-
tage verteilen sich über gut 2.000 Veranstaltungen, mehr als 10.000 Ver-
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anstaltungstage und ca. 30.000 Teilnehmerplätze. Die Zentrale Fortbildung 
wird zu knapp 90 Prozent für die Kernaufgabenbereiche der Polizei NRW 
durchgeführt. 

Die Aktivitäten auf örtlicher Ebene belaufen sich auf ca. 240.000 Teilneh-
mertage (ohne dabei die Fortbildung der Spezialeinheiten zu berücksichti-
gen). Das Gesamtvolumen setzt sich aus ca. 84.300 TNT für das Einsatztrai-
ning NRW, ca. 13.000 TNT für die Erste-Hilfe-Fortbildung, ca. 115.000 TNT 
für die Fortbildung der Bereitschaftspolizeihundertschaften und ca. 27.000 
TNT für sonstige Fortbildung zusammen. Die erfasste Zahl für die sonstige 
Fortbildung hat jedoch eher einen Schätzcharakter. Dies gilt auch für die 
anderenorts in Stunden ausgewiesene Örtliche Fortbildung, die bei 
1.808.437 Stunden 250.000 Stunden für die sonstige Fortbildung beinhal-
ten. Diese Teilnehmerstunden entsprechen 1.652 Planstellen (siehe Anlage 
B2, Teilgutachten II). Um die zur Planung, Durchführung und Begleitung 
vorgehaltenen Planstellen/Stellen zu beziffern, weist das Personalinforma-
tionssystem PersIS zum Stichtag Oktober 2013 für die Zentrale Fortbildung 
295 und die Örtliche Fortbildung 504, insgesamt also 799 Planstellen aus. 
Davon sind 12 Planstellen der Zentralen Fortbildung der Ausbildung zuge-
wiesen. 68 Stellen (Regierungsbeschäftigte) verstärken die Zentrale Fort-
bildung, 9 die örtliche. Der Umfang ist mindestens bei den dem LAFP zu-
gewiesenen Planstellen insofern verzerrt, als (nicht bezifferbare) Anteile 
für Overheadleistungen anfallen, die landesweit in der Fortbildung oder 
für andere Zwecke genutzt werden. Bei der Örtlichen Fortbildung sind 
wiederum nicht alle Multiplikatoren der Kreispolizeibehörden den Fortbil-
dungsstellen zugeordnet. Dementsprechend sind diese Größen lediglich 
gut begründete Näherungswerte. Angaben zur Auslastung und zu den Qua-
litätsstandards liegen für die Örtliche Fortbildung nicht systematisiert vor. 

Die Kommission ist der Auffassung, dass die Fortbildung einheitlicher und 
integrativer als bisher zu betreiben ist. Fortbildung ist zunächst eine stra-
tegische Aufgabe, die verantwortlich vom Ministerium für Inneres und 
Kommunales unter Einbeziehung der Fortbildungsträger (vor allem LAFP, 
andere Landesoberbehörden und den Kreispolizeibehörden; daneben: 
Deutsche Hochschule der Polizei, Fortbildungsakademie des Ministeriums 
für Inneres und Kommunales) wahrzunehmen ist. Fortbildung unter stra-
tegischer Sicht bedingt auf Grundlage des gesetzlich fixierten Auftrages an 
die Polizei eine integrative Verzahnung mit den strategischen Landeszielen 
des Ministeriums, den Bereichsstrategien der Landesoberbehörden und 
Kreispolizeibehörden sowie den operativen Notwendigkeiten vor Ort. Die 
Kommission begrüßt deshalb die Absicht zur Einrichtung einer vom Minis-
terium geführten Projektgruppe, die die Fortbildungsstrategien und             
-prozesse überarbeiten soll. Ceteris paribus erwartet die Kommission da-
durch weitere Synergien. 
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Neben der Verzahnung von strategischen und operativen Inhalten sollte 
nach Kommissionsmeinung Grundlage der Ausrichtung sein, die Fortbil-
dung viel stärker unter einem einheitlichen Gütemaß zu betreiben und sie 
in Kooperationen zu denken. Für die konzeptionelle Entwicklung/Fort-
schreibung der landesweiten Fortbildung ist das Ministerium für Inneres 
und Kommunales erstverantwortlich. Es kann diese Aufgabe nicht an das 
LAFP übertragen. Dasselbe gilt für das Controlling der Fortbildungsaktivitä-
ten, wo bislang noch ein inhaltlicher und informationstechnischer Verbes-
serungsbedarf, trotz bereits eingeleiteter unterstützenswerter Aktivitäten, 
besteht (Landesweites Bildungscontrolling und Pilotmaßnahmen zur Trans-
ferevaluation im Bereich der Zentralen Fortbildung). 

Ausgangspunkt der weiteren Schritte sollte das so erzielte Ergebnis sein 
und nicht wie bisher faktisch die Kapazität des LAFP. Zum einen ist diese 
Kapazität gebunden an Gepflogenheiten, Setzungen und Ressourcenzu-
weisungen, zum anderen verstellt es den Blick für (nicht gedeckte) Bedarfe 
und Prioritäten, auch wenn konzediert wird, dass das LAFP sich regelmäßig 
bemüht, sich auch nach den spezifischen Bedürfnissen der Nutzer auszu-
richten. 

Die Zentrale Fortbildung soll und wird wie bisher den Kern der Fortbildung 
abdecken. Daneben sollte eine abgestimmte Regionale Fortbildung treten. 
Diese Regionale Fortbildung ist bisher nur in Form der Regionalen Trai-
ningszentren (RTZ NRW) verwirklicht. Dieser richtige strategische Ansatz 
zur Umsetzung und Durchführung des Einsatztrainings, zu dem auch eine 
umsetzungsreife Konzeption vorliegt, konnte sich bislang nur in dem Be-
trieb eines Zentrums niederschlagen (Ostwestfalen-Lippe). Weitere Stan-
dorte sind ausgewiesen, eines ist in der Bauphase (Dortmund). Deren wei-
tere Realisierung ist von Finanzierungsfragen abhängig. Die Kommission ist 
von der Logik der Bündelung der Ressourcen, der Bereitstellung optimaler 
Umgebungen und der damit verbundenen Sicherung eines einheitlich ho-
hen Qualitätsstandards überzeugt. Die Beschleunigung dieses Prozesses 
könnte gelingen, wenn Evaluationsmaßnahmen auch die wirtschaftliche 
Vorteilhaftigkeit konkret auswiesen. Ergänzend, ggf. alternativ, würde dies 
für eine Erhöhung der Effektivität der Fortbildung gelten (die vorliegende 
Evaluation aus 2014 zum RTZ OWL setzt hier noch nicht auf eine verglei-
chende Betrachtung im gemeinten Sinne auf). 

Der Gedanke der Regionalen Trainingszentren ist nach Kommissionsmei-
nung auch auf die Örtliche Fortbildung zu übertragen - zur Optimierung 
von Auslastung und dem Erreichen von Skaleneffekten, aber auch erneut 
zur Sicherung von Qualitätsstandards und einem vereinfachten Control-
ling. Als Regionale Fortbildungszentren sollen dann die gegenwärtigen 
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Ausbildungsbehörden fungieren, denen feste Kooperationsbehörden (mit 
Flexibilitätsmöglichkeiten) zugewiesen werden. Ausdrücklich werden von 
der Kommission bisherige Anstrengungen zu selbstinitiierten Kooperation 
gewürdigt, doch ist sie der Auffassung, dass eine Landespolizei hierauf nur 
in Ergänzung (z. B. aktuelle Anlässe) setzen sollte. Dies gilt auch für den 
freiwilligen Einsatz von Pensionären in der Fortbildung (oder in der Ausbil-
dung, in der Prävention, im Opferschutz). Die Kommission hält es für rea-
listisch, dass bereits in 2016 ein abschließendes Prozedere zur neugefass-
ten Fortbildungsarchitektur vorliegen kann. 

Verwaltungsaufgaben 

Was die verwaltungsseitigen Aufgaben betrifft, hat die Kommission die 
Möglichkeit von Shared Service Centern erwogen. Dieses prozessorientier-
te Konzept versucht den „Spagat zwischen einer Erhöhung der Flexibilität 
durch Dezentralisierung und einer Gemeinkostenreduzierung [ggf. auch 
Qualitätserhöhung durch Professionalisierung, ergänzt] durch Zentralisie-
rung“.14 Betroffen sind Dienstleistungen, die standardisierbar sind (IT-
Services, Personalwesen, Beschaffungswesen, Zahlungsverkehr etc.). 
Shared Service Center können dabei hausintern ausgerichtet sein oder ei-
ne Aufgabenübertragung an Externe vorsehen. In beiden Fällen werden 
Leistungsvereinbarungen geschlossen und Service Level festgelegt. Im 
kommunalen Bereich hat NRW mit internen Servicebereichen über Mo-
dellprojekte erste Erfahrungen gesammelt. Das Gesetz über die kommuna-
le Gemeinschaftsarbeit schafft hierfür die grundsätzliche Voraussetzung.  

Die Erfahrungen lehren, dass es sich um eine anspruchsvolle Form der Zu-
sammenarbeit handelt, auch wenn wie in der Industrie effektive Steue-
rungsmöglichkeiten vorliegen. „Die Erfahrung der Unternehmen ist durch 
viele enttäuschte Erwartungen gekennzeichnet… Dennoch möchten doch 
nur wenige Großunternehmen auf die Vorteile dieser Organisationsform 
verzichten“.15 Natürlich ließe sich noch Differenzierteres dazu sagen, doch 
sah die Kommission keine Möglichkeit, ohne eine detaillierte, zeitintensive 
und mit den Beteiligten vorzunehmende Prozessaufnahme einen substan-
ziellen Beitrag zur Einschätzung des Potenzials (Chancen und Risiken) für 
den Bereich der Zentralen Aufgaben abzuliefern. Dies wäre ein eigenes, 
komplexes Projekt, für das – angewandt auf die Direktionen ZA der Kreis-
                                                      
14 Becker, W./Kunz, C./Mayer, B. (2009). Shared Service Center, Stuttgart, S. 13. Vgl. Zu den Cha-

rakteristika z. B. auch Moll, L. E. (2012). Strategische Erfolgsfaktoren von Shared Services im 
Personalbereich, Wiesbaden; Schmitt, M. (2010). Erfolgsfaktoren für Shared Services in der 
Bundesverwaltung am Beispiel IT-gestützter Personalarbeit, Brühl/Rheinland. 

15 Weber, J./Truijens, T./Neumann-Giesen, A. (2012). Organisationsform Shared-Service-Center.     
   Weinheim, S. 8/71. 
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polizeibehörden bei einer horizontalen Kooperation und auf die Zentralab-
teilungen der Landesoberbehörden bei einer vertikalen Kooperation – zu-
nächst einmal sowieso die rechtlichen Möglichkeiten verbindlich vorab im 
Polizeikontext zu klären gewesen wären.  

3.6 Kommunale Einräumigkeit 

Die Kommission unterstützt den Grundgedanken der Einräumigkeit der 
Verwaltung. Arbeits- und Entscheidungsprozesse werden im Zweifel da-
durch vereinfacht und Bürgernähe gewährleistet. Dies ist bislang - bis auf 
wenige Ausnahmen - flächendeckend auf der Ebene der Kreise und kreis-
freien Städte gewährleistet.  

Abweichungen vom Prinzip der Einräumigkeit gibt es u. a. bei den Polizei-
präsidien Aachen, Recklinghausen und Wuppertal sowie bei den Kreisen in 
den folgenden Fällen:  

- Zuordnung der Stadt Lünen zur Kreispolizeibehörde Unna  (zur Zeit 
PP Dortmund) 

- Zuordnung der Stadt Witten zur Kreispolizeibehörde des Ennepe-
Ruhr-Kreises  (zur Zeit PP Bochum) 

- Zuordnung der Städte Bornheim, Rheinbach, Meckenheim, 
Königswinter, Bad Honnef und der Gemeinden Swisttal, Alfter und 
Wachtberg zur Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises (zur Zeit 
PP Bonn) 

Allerdings darf bei aller Vorteilhaftigkeit nicht übersehen werden, dass der 
lokale Bezug gelegentlich auch den Blick zur Verfolgung übergeordneter 
Landesinteressen verstellen kann, und zwar dann, wenn die eigenen Inte-
ressen nicht in einem gewünschten Maße verfolgt werden können. Des-
halb ist die Betonung dieses Grundsatzes kein Freifahrtschein. Zwingend 
muss er seine Grenze dort finden, wo polizeiliches Handeln eine regionale 
oder gar landesweite Ausrichtung verlangt. Die Bereitschaft, definierte 
Kompetenzen im Bedarfsfall abzugeben und/oder Ressourcen bereitzustel-
len, muss mitge- und -bedacht werden.  

Das übergeordnete Landesinteresse verlangt in diesem Zusammenhang, 
interministeriell zu prüfen, inwieweit die Effizienz der Polizeiarbeit in den 
Kreispolizeibehörden auch durch einen räumlich anderen Zuschnitt von 
justiziellen Zuständigkeiten (Landgerichte, Staatsanwaltschaften) verbes-
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sert werden könnte, ohne dass dadurch Nachteile auf der anderen Seite 
entstehen. 

3.7 Lebensarbeitszeit 

Die Festsetzung der Altersgrenzen zum Eintritt in den Ruhestand von Be-
amtinnen und Beamten des Landes und der Kommunen obliegt dem Land-
tag des Landes Nordrhein-Westfalen. Davon hat der Landtag im Jahr 2003 
mit dem Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes, der Verord-
nungen über die Arbeitszeit und der Verordnung zur Ausführung des § 5 
Schulfinanzgesetz Gebrauch gemacht. 

Mit der gesetzlichen Neuregelung des Jahres 2003 ist der Eintritt der Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und -beamten in den Ruhestand zum 1.1.2007 von 
der Vollendung des sechzigsten Lebensjahres auf die Vollendung des 
zweiundsechzigsten Lebensjahres verschoben und damit die Lebensar-
beitszeit um zwei Jahre verlängert worden.16  

Eine ähnliche Sonderstellung gilt für die Beamtinnen und Beamten des 
feuerwehrtechnischen Dienstes. Hier hat der Landesgesetzgeber beschlos-
sen, dass dieser Personenkreis bereits mit Vollendung des sechzigsten Le-
bensjahres in den Ruhestand tritt.17 

Für alle anderen Beamtinnen und Beamten im Landesdienst und bei den 
Gemeinden, Städten, Kreisen und Gemeindeverbänden gilt die Vollendung 
des siebenundsechzigsten Lebensjahres als Eintrittsdatum in den Ruhe-
stand.18 Für die Jahrgänge 1947 – 1963 gibt es Übergangsvorschriften. 

Die Expertenkommission hat die Frage, ob sie eine Empfehlung hinsichtlich 
einer Änderung der Lebensarbeitszeit für Polizeivollzugsbeamtinnen und -
beamte ausspricht, intensiv und durchaus kontrovers diskutiert. Die Erhö-
hung der Lebensarbeitszeit für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte 
birgt ein beachtliches Potenzial für die Bewältigung der demographischen 
Veränderungen: 

- Würde die Lebensarbeitszeit für Polizeivollzugsbeamtinnen und -
beamte ab dem Jahr 2016 um ein Jahr verlängert, so könnte im Jahr 

                                                      
16 10. Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 17.12. 2003 (GV.NRW 2003 Nr. 59   

  vom 31.12. 2003). 
17 A.a.O. 
18 Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 21.04. 2009 (GV NRW 2009 Nr. 10  

   vom 27.4. 2009). 
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2026 ein theoretischer Potenzialgewinn zur Besetzung von 478 Plan-
stellen erzielt werden.19  

- Bei einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit um zwei Jahre beliefe 
sich dieses Potenzial im Jahr 2026 auf 933 und 

- bei einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit um drei Jahre beliefe 
sich das Potenzial im Jahr 2026 auf 2.050.  

Allerdings muss der Landesgesetzgeber bei Veränderungen in einem derart 
sensiblen Bereich äußerst sorgsame Abwägungen vornehmen. An diesen 
Abwägungen hat sich auch die Diskussion der Expertenkommission orien-
tiert. Hauptsächlich standen sich dabei zwei Argumentationslinien gegen-
über. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes verlangt die 
Ausübung des allgemeinen Polizeivollzugsdienstes besondere gesundheit-
liche Anforderungen, wie sie für alle laufbahntypischen Aufgaben des all-
gemeinen Polizeivollzugsdienstes vorausgesetzt werden. 

Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte müssen zu jeder 
Zeit, an jedem Ort und in jeder dem statusrechtlichen Amt entsprechen-
den Stellung einsetzbar sein. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese An-
forderungen konkretisiert.20 Danach muss u. a. die körperliche, geistige 
und seelische Belastbarkeit des Beamten oder der Beamtin eine Verwen-
dung im Außen- und Schichtdienst gestatten und den körperlichen Einsatz 
gegen Rechtsbrecher, die Anwendung unmittelbaren Zwangs sowie den 
Gebrauch von Schusswaffen zulassen. Bei einer weiteren Erhöhung der Le-
bensarbeitszeit wären diese gesundheitlichen Bedingungen vermehrt fest-
zustellen. Die Folge wäre eine steigende Zahl von Verfahren zur Überprü-
fung der Polizeidienstfähigkeit. Und natürlich leistet eine Erhöhung der 
                                                      
19 Berücksichtigt sind in einer vereinfachten Betrachtung die in der Prognose (vgl. Nummer 3.1) 

ausgewiesenen Altersabgänge, ohne prognostische Verluste in den Folgejahren einer Verlän-
gerung und unter Vernachlässigung rollierender Effekte ab 2017 auf die Bestandszahlen. Au-
ßerordentliche Abgänge (Ableben, Dienstunfähigkeit, Ausscheiden aus anderen Gründen)  
oder ein sich aufgrund der Verlängerung änderndes Abgangsverhalten sind außen vor. Für das 
erste wie das letzte Jahr der Verlängerung ist vereinfachend ein hälftiges Potenzial ange-
nommen. 2026 wurde als Jahr des höchsten kumulierten Verlustes beispielhaft gewählt.  

 Erläuterung zur Berechnung: 956 Altersabgänge 2026 ergeben bei einjähriger Verlängerung 
ein Potenzial von 478. Bei zweijähriger Verlängerung kommt das hälftige Potenzial aus 2025 
hierzu (das sind 515, somit 993). Bei dreijähriger Verlängerung kommen zu den 478 aus 2026 
das volle Potenzial aus 2025 (1.030) und der hälftige Anteil aus 2024 (gleich 542) hinzu. 

20 BVerwG-Urteil vom 3.3. 2005, Az.: 2 C 4/04. 
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Pensionierungsgrenze der Veralterung der Polizei weiter Vorschub und 
wirkt sich negativ auf die Karrierechancen jüngerer Polizeivollzugsbeam-
tinnen und Polizeivollzugsbeamten aus. 

Die Argumentation für eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit erkennt 
an, dass sich die körperliche, geistige und seelische Verfassung der Bevöl-
kerung in den letzten Jahrzehnten nachhaltig verbessert hat, was letztlich 
zu einer deutlich gestiegenen Lebenserwartung führt. Ferner ist auch eine 
jahrzehntelange Verwendung im Polizeivollzugsdienst keineswegs aus-
schließlich mit der Wahrnehmung von Außen- und Schichtdiensten ver-
bunden. Auch in der Polizeiorganisation gibt es zahlreiche Dienste mit ge-
regelten Arbeitszeiten, ohne Wochenend- und Nachtdienste. 

Letztlich hat die Kommission sich darauf verständigt, keine Empfehlung ab-
zugeben. Der Gesetzgeber bleibt gefordert, die Regelungen zum Eintritt in 
den Ruhestand stets aufs Neue in Bezug auf ihre Wirksamkeit hin zu über-
prüfen und dabei ein möglichst gerechtes und eine die beruflichen Belas-
tungen und die realen Lebensumstände reflektierende Regelung zu be-
schließen. Die Kommission empfiehlt der Landesregierung allerdings sehr 
wohl, von den Möglichkeiten zur freiwilligen Verlängerung gemäß § 32 des 
Landesbeamtengesetzes NRW in Abwägung mit dazu möglicherweise kon-
kurrierenden Punkten (z. B. eine ausgewogene Altersstruktur) stärker Ge-
brauch zu machen. Dabei sind Aspekte des Gesundheitszustandes und der 
funktionalen Verwendung miteinzubeziehen. Diese könnte insbesondere 
in der Zeit des stärksten demographischen Verlustes an Polizeivollzugsbe-
amtinnen und Polizeivollzugsbeamten ein sehr flexibler, anteiliger Beitrag 
zur Problemlösung sein. Das Organisationsinteresse muss dabei aber maß-
geblich bleiben. 

3.8 Landesoberbehörden 

Im Zuge der Befassung mit Fragen zur Äußeren Aufbauorganisation rück-
ten auch die Landesoberbehörden ins Blickfeld der Analyse. Unabhängig 
von deren organisatorischen Verortung (siehe Anlagenteil A, Modelle) ver-
suchte sich die Kommission ein Bild über deren Arbeitsweise zu verschaf-
fen. Dazu wurden auch die Leiter der Landesoberbehörden gehört.  

Das Ministerium für Inneres und Kommunales führt die oberste Dienst- 
und Fachaufsicht über alle Polizeibehörden, d. h., es überwacht die ord-
nungsgemäße Aufgabenerfüllung und gibt grundlegende Zielsetzungen 
vor. Es wird dabei fachbezogen unterstützt durch die drei Landesoberbe-
hörden der Polizei: das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Perso-
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nalangelegenheiten der Polizei (LAFP), das Landeskriminalamt (LKA) und 
das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD).21 

Das LKA konzentriert sich dabei im Wesentlichen auf Kriminalitätsangele-
genheiten, das LZPD ist zuständig für Einsatz, Verkehr und Technik. Das 
LAFP ist neben der Aus- und Fortbildung zuständig für landeszentrale Per-
sonalangelegenheiten sowie insbesondere die Aufsicht über die Kreispoli-
zeibehörden in dienstrechtlichen Angelegenheiten (§ 5 Absatz 4 POG 
NRW). 

Die Kommission untersuchte u. a., welche Vorkehrungen die Landesober-
behörden zur Qualitätssicherung ihrer Arbeit für die Kreispolizeibehörden 
wahrnehmen. Die vorliegenden Unterlagen wiesen vorab dazu aus, dass 
mit Erlass vom 12.2.2008 die Landesoberbehörden den Auftrag erhielten, 
ein gemeinsames Konzept für eine Selbstevaluation vorzulegen. Damit 
wurde ihnen die Gelegenheit gegeben, die Aspekte der Organisationsver-
änderungen aufgrund POG II im Überblick zu bilanzieren, Positionen abzu-
gleichen und erforderliche Entscheidungen herbeizuführen. Der Arbeits-
auftrag wurde durch Rücksprachen mit dem damaligen Innenministerium 
(IM) dahingehend konkretisiert, dass neben aufbauorganisatorischen auch 
ablauforganisatorische Aspekte zu berücksichtigen waren. Dem IM wurde 
als Bericht des LZPD NRW vom März 2008 das mit dem Direktor des LAFP 
NRW und dem Direktor des LKA NRW abgestimmte gemeinsame „Konzept 
der Landesoberbehörden der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen für 
eine Selbstevaluation“ vorgelegt. Anhand dieses Evaluationskonzeptes 
wurden zunächst in den einzelnen Landesoberbehörden Evaluationsmög-
lichkeiten ermittelt und festgeschrieben. Aus diesen Einzelberichten wurde 
anschließend im Rahmen von Abstimmungsgesprächen und behörden-
übergreifender Besprechungen ein gemeinsamer Evaluationsbericht er-
stellt. Im Februar 2010 wurde die Evaluation der Landesoberbehörden 
endgültig beendet, alle weiteren Maßnahmen fanden (und finden nach ei-
gener Aussage im Kontext eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 
immer noch) im Rahmen der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung (Orga-
nisationsfortentwicklungen, Anpassungen FZO, pp) statt. 

Darüber hinaus hat das Ministerium für Inneres und Kommunales eine in-
stitutionalisierte Qualitätssicherung vorgesehen. Mit RdErl. des Innenmi-
nisteriums (43-58.01.02) vom 29.6.2007 liegt eine „Gemeinsame Ge-
schäftsordnung für das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und 

                                                      
21 Siehe hierzu die einschlägigen Gesetze, Rechtsverordnungen und Erlasse.  
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Personalangelegenheiten, das Landeskriminalamt und das Landesamt für 
Zentrale Polizeiliche Dienste der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen 
(GGO LOBPolNRW)“ vor. Hier wird u. a. bestimmt, dass die Landesoberbe-
hörden der Polizei ein gemeinsames Koordinierungsgremium einrichten. 
Dem Koordinierungsgremium gehören als ständige Mitglieder die Leiter 
der Dezernate für Organisations- und Grundsatzangelegenheiten des LZPD, 
des LKA sowie des LAFP an. Die Leitung des Koordinierungsgremiums soll 
alle vier Monate zwischen den Landesoberbehörden der Polizei wechseln. 
Sie wird jeweils von einem/einer Abteilungsleiter/in wahrgenommen. 

Die Kommission sieht diese Vorkehrung als sachgemäß an, gewann aller-
dings den Eindruck, dass von dieser Regelung nicht stringent genug Ge-
brauch gemacht wird. Deshalb sollte in Zukunft mit vierteljährlicher Be-
richtspflicht an das Ministerium für Inneres und Kommunales die Arbeit 
des Koordinierungsgremiums transparent umgesetzt werden. Die Kreispo-
lizeibehörden sollten formalisiert Gelegenheit bekommen, Tagesord-
nungspunkte anzuregen oder über das Ministerium für Inneres und Kom-
munales verbindlich einspeisen zu lassen. Damit kann die Zusammenarbeit 
weiter optimiert werden. Grundsätzliche, belegbare Probleme, die die bis-
herige Zusammenarbeit zwischen Landesoberbehörden und Kreispolizei-
behörden betreffen, wurden jedoch nicht festgestellt; ein Garant für die 
Zukunft ist dies nicht. Außerhalb des IT-Sektors wurden ohne weitere Pro-
zessanalysen keine Synergien durch Zentralisierung von in den Kreispoli-
zeibehörden angesiedelten Tätigkeiten bei den Landesoberbehörden 
durch die Kommission gesehen. An der (partiellen) Zentralisierung von IT-
Angelegenheiten wird bereits intensiv gearbeitet.  

Die Kommission hat jedoch bei der Betrachtung von Technikprojekten all-
gemein feststellen müssen, dass ihr diesbezüglich vorgelegte Vorhaben 
nahezu grundsätzlich ohne Angaben zu Personaleffekten auskommen. Sie 
empfiehlt, bei der Einrichtung von Projekten und Arbeitsgruppen, deren 
große Anzahl auch für die Lebendigkeit der Organisation spricht (sofern 
greifbare Resultate erzielt und umgesetzt werden), prinzipiell Personalef-
fekte inkl. des nach sich ziehenden Fortbildungsbedarfs in die Betrachtung 
miteinzubeziehen sind und deshalb zwingend auch der gegebene Perso-
nalaufwand zu Beginn der Untersuchung festzuhalten ist. Für die Dauer 
des Projektes/der Arbeitsgruppe sollten als ein Baustein des Projektcon-
trollings mindestens die Opportunitätskosten anhand der eingesetzten und 
in Geldeinheiten bewerteten Stunden summarisch ausgewiesen werden. 
Zu prüfen war nach Kommissionssicht zudem die Frage, wie sich die Ent-
wicklung der Planstellen und Stellen zwischen den Kreispolizeibehörden 
und den Landesoberbehörden verteilt. Dazu wurde eine vergleichende Be-
trachtung der Jahre 2007 und 2014 angestellt. Hier zeigt sich, dass die 
Kreispolizeibehörden in dieser Zeit ein Fünfzehntelprozent ihres Bestandes 
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verloren haben, während die Landesoberbehörden rund 13 (LKA, LZPD) bis 
17 (LAFP) Prozent zulegten (entspricht rund 450 Planstellen/Stellen). Da-
mit vergrößerte sich ihr prozentualer Anteil gemessen an den Kreispolizei-
behörden je nach Landesoberbehörde um bis zu 0,5%. Gegenwärtig ist der 
Gesamtpersonalanteil gut 8% (entspricht rund 3.500 Planstellen/Stellen) 
von dem Personalbestand der KPB. Davon sind knapp 380 Planstellen und 
Stellen für Positionen vorgesehen, die sowohl landeszentral als auch auf-
sichtsunterstützend und/oder aufsichtführend tätig werden. Im Wesentli-
chen sind dies beim LAFP die Dezernate 51 und 52, beim LKA das Dezernat 
ZA 2 und beim LZPD die Dezernate ZA 4, 32, 41, 42, 44 und 45. Ergänzt 
wird dieses durch einen in diesem Zeitraum erkennbar steigenden Anteil 
von Abordnungen aus den Kreispolizeibehörden. In den Jahren 2012-2014 
waren dies summiert 711 Beamtinnen und Beamte (ohne Abordnungen 
aufgrund von Aufstiegsverfahren). 44 kamen zum LZPD, 122 zum LKA und 
545 zum LAFP (66% davon für Aus- und Fortbildung22). Der Anstieg von 
2012 zu 2014 betrug rund 20%. Knapp 60% der Abordnungen dauerten 
maximal bis zu zwei Monate (Kalendertage). Abgebende Behörde war zu 
92% eine Kreispolizeibehörde. Gründe dieser ausgewiesenen absoluten 
und relativen Erhöhung des Personalbestandes der Landesoberbehörden 
sind im Prinzip nachvollziehbar (eine Detailanalyse, die u. a. eine eigen-
ständige Beurteilung erlaubte, wurde jedoch selbst nicht vorgenommen) 
und in einem Mehr an den Landesoberbehörden zugewiesenen/initiierten 
Aufgaben zu suchen (Aus- und Fortbildung, Fahndungsgruppen, Digital-
funk, Hospitationen, Ziel einer dauerhaften Verwendung). Es bleibt jedoch 
anzumerken, dass die daraus erwachsenden Aufgabenzuwächse bei den 
Kreispolizeibehörden dort häufig nicht zu entsprechender Erhöhung des 
Personals führen. 

3.9 Direktionsmodell 

Die Kommission hat keinen Anhaltspunkt dafür gefunden, dass das Direk-
tionsmodell, also die Binnenorganisation der Kreispolizeibehörden, Anlass 
böte, über eine Revision und damit einer möglichen Änderung der Erlass-
lage nachzudenken. Ganz im Gegenteil begrüßt die Kommission die ein-
heitliche Ausrichtung der nordrhein-westfälischen Kreispolizeibehörden 
und sieht sie als einen Erfolgsgaranten für deren Leistungsfähigkeit an. 

                                                      
22 Hierin enthalten sind die kurzfristigen Rückabordnungen von Lehrenden in der Ausbildung zur 

Beendigung des laufenden Fachmoduls, welche über den Stichtag zum landesweiten Verset-
zungstermin (1.9.) hinausgehen. 
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3.10 Modelle zur Äußeren Aufbauorganisation 

Die Kommission hat sich auch der Frage der Äußeren Aufbauorganisation 
zugewandt. Im Kern geht es darum, ob die Lenkungsstruktur und die damit 
in Zusammenhang stehenden Zuschnitte und ggf. Zuständigkeiten von Po-
lizeibehörden optimiert werden. 23 24 Die Anzahl und damit die Größe der 
Kreispolizeibehörden sowie ihre Aufgaben, Kompetenzen und Verantwor-
tungen sind dabei regelmäßig von besonderem Interesse.  

Optimierungsvorstellungen erschließen sich erst in Kenntnis des Bestehen-
den. Deshalb soll zunächst der gegenwärtige Zustand skizziert werden (für 
teilweise detailliertere Beschreibungen siehe Anlage B6, Teilgutachten 
VI).25 

Die Polizei ist Angelegenheit des Landes. Die Aufgaben und Befugnisse der 
Polizei ergeben sich im Wesentlichen aus dem Polizeigesetz des Landes 
NRW sowie der Strafprozessordnung. Die örtliche und sachliche Zuständig-
keit folgt aus dem Polizeiorganisationsgesetz des Landes NRW.  

Die Polizei untersteht dem Minister für Inneres und Kommunales, der ge-
genüber dem Parlament politisch verantwortlich ist. Sein Ministerium  
führt als oberste Landesbehörde Aufsicht (Dienst- und Fachaufsicht) über 
alle Polizeibehörden und gibt grundlegende Zielsetzungen und Landesstra-
tegien vor. Rechtlich liegt hier ein zweistufiger Verwaltungsaufbau vor.  

Bei der Aufsicht über die 47 Kreispolizeibehörden26 wird es durch die drei 
oberen Landesbehörden unterstützt (Landeskriminalamt, das Landesamt 
für Zentrale Polizeiliche Dienste, das Landesamt für Ausbildung, Fortbil-
dung und Personalangelegenheiten der Polizei. Diese nehmen zudem lan-
desweite Aufgaben wahr). Weitere Übertragungen von Unterstützungsleis-
                                                      
23  Hierzu sollte auch der Bericht der Kommission „Neuorganisation der Polizeibehörden“ (Scheu-

Bericht; 2004) zur Kenntnis genommen werden. Ebenso Erfahrungen aus anderen Bundeslän-
dern. Des Weiteren der Ergebnisbericht „Demografieeffekte in Nordrhein-Westfalen - Prog-
nose der Auswirkung der demografischen Entwicklung auf den Landeshaushalt in Nordrhein-
Westfalen bis 2020“ von PricewaterhouseCoopers (PwC; 2012, S. 49). 

24 Auf Prozessabläufe konnte die Kommission angesichts der Komplexität dieses Feldes nicht 
eingehen. 

25  Die beschreibenden Formulierungen sind hier weitestgehend am Wortlaut gesetzlicher 
Grundlagen oder daraus folgender offizieller Wiedergaben der Polizei ausgerichtet, zusam-
mengefügt und teilweise mit Kürzungen/Ergänzungen versehen. 

26  Dies sind gegenwärtig in Polizeibezirken mit kreisfreien Städten 18 Polizeipräsidentin-
nen/Polizeipräsidenten, in den Kreisen die 29 Landrätinnen und Landräte als untere staatliche 
Verwaltungsbehörden. Damit entspricht die örtliche Struktur der Polizei fast durchgängig der 
kommunalen Gebietsstruktur (Einräumigkeit der Verwaltung). 
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tungen sind definiert. Freiwillige Selbstkoordinationen sind ebenfalls mög-
lich. Eine regionale Aufsicht ist nach dem Polizeiorganisationsgesetz II 
NRW (2007) strukturell entfallen. Eine regionale Koordination von Aktivitä-
ten ist in Einzelfällen jedoch möglich. Bei Gefahr im Verzug gelten entspre-
chende Regelungen. 

Einheitlich verfügen die Kreispolizeibehörden über eine Aufbauorganisati-
on, die sich an den Kernaufgaben orientiert. Das bedeutet in der Regel, 
dass die Behörden unterhalb der Behördenleitung (Polizeipräsiden-
tin/Polizeipräsident bzw. Landrätin/Landrat) in vier Direktionen (Zentrale 
Aufgaben, Gefahrenabwehr/Einsatz, Kriminalität und Verkehr) gegliedert 
sind. Eine Abweichung findet sich in der Behördenleitung einer Landrats-
behörde. Dort ist eine Abteilungsleitung Polizei ergänzend nachgeordnet. 
Für bestimmte Straftaten oder besondere Einsatzanlässe liegen jedoch be-
sondere Zuständigkeiten vor, die benannte Kreispolizeibehörden außer-
halb ihres räumlichen Zuständigkeitsbereichs wahrnehmen (die Bekämp-
fung der Schwerkriminalität ist auf 16 Hauptstellen konzentriert, die Be-
kämpfung der Schwerstkriminalität auf 6 Polizeipräsidien; davon über-
nehmen 5 die Autobahnüberwachung; ein weiteres Polizeipräsidium ist für 
die landesweite Überwachung der Wasserstraßen ergänzend zuständig). 

Dieser gegenwärtige Zustand ist natürlich nicht unveränderlich. Geregelt 
ist bereits beispielsweise, dass die Landesregierung im Einvernehmen mit 
dem für Fragen der Inneren Sicherheit zuständigen Ausschuss des Landtags 
durch Rechtsverordnung die Polizeipräsidien im Einzelnen einrichten und 
bestimmen kann, ob und inwieweit ein Kreis einen Polizeibezirk bildet. Da-
bei kann sie Kreise, Teile von Kreisen und kreisfreie Städte zusammenfas-
sen. Aber grundsätzlich ist auch eine Neufassung der übergreifenden Len-
kungsstruktur der Polizeiverwaltung möglich. 

Die Kommission hat sich dafür entschieden, drei verschiedene, am Ende 
mehr oder weniger in ihrer Philosophie konkurrierende Modelle zur Opti-
mierung der Äußeren Aufbauorganisation über drei ihrer Mitglieder zu 
entwickeln und vorzustellen (siehe Anlagenteil A, Modelle). Das jeweilige 
Modell ist als ein Autorenmodell zu verstehen. Damit trägt das betreffende 
Kommissionsmitglied jeweils die alleinige Verantwortung hierfür. 

Die Kommission ist der Auffassung, dass aus wissenschaftlicher Sicht die 
einzuschätzende Situation die Struktur einer Äußeren Aufbauorganisation 
nicht determiniert. Einen „one best way“ gibt es im Vorfeld nicht. Vielmehr 
gibt es Spielräume. Daraus zieht sie den Schluss, dass das Zusammenspiel 
von Strategie, Struktur und Umwelt, wozu auch die Charakteristika 
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Nordrhein-Westfalens gehören, eigenständig zu durchdenken ist. Dies ha-
ben die Modellautoren mit dem nachfolgenden Ergebnis getan. 

Unabhängig davon halten alle drei Modelle der Äußeren Aufbauorganisa-
tion, dies vorweg, unverändert an der geltenden Binnenorganisation, dem 
als angemessen erachteten Direktionsmodell, fest. Gemeinsam hat sich die 
Kommission des Weiteren darauf verständigt, die im diesbezüglichen wis-
senschaftlichen Teilgutachten ausgewiesenen Bewertungskriterien für die 
Modelle der Äußeren Aufbauorganisation zu übernehmen und empfiehlt 
den Entscheidungsverantwortlichen, sie unter Berücksichtigung der eben-
falls im Teilgutachten dazu formulierten Anmerkungen anzuwenden. 

Bei den drei Modellvorschlägen handelt es sich um das Zentralisierungs-
modell, das Dezentrale Behördenmodell sowie das 
Regionalisierungsmodell (Polizeihauptstellenmodell). Die Ausführungen 
dazu sind derart umfangreich, dass an dieser Stelle nur der jeweilige 
Grundgedanke skizziert wird. Eine nähere Befassung ist für eine fundierte 
Befassung unvermeidlich. 

Das Zentralisierungsmodell (siehe Anlage A1, M1) entfernt sich am weites-
ten von der bisherigen Praxis. Es verschmelzt zwei der drei Landesoberbe-
hörden zu einem Landespolizeiamt und weist daneben nur noch 12 regio-
nale Polizeipräsidien mit weitestgehend gleicher Aufgaben- und 
Kompetenzzuteilung und mit ungefähr vergleichbarer Personalstärke aus. 
Für sich reklamiert es einen Gewinn an Effektivität, erwartet aber vor al-
lem Synergien im vierstelligen Bereich, die es dezidiert ausweist (daneben 
weitere vermutet). Entstehen sollen sie durch den Wegfall von Sockelstel-
lenzuweisungen27 an ehemals 47 Kreispolizeibehörden sowie der Konzen-
tration von Leitungs- und Stabsstellen. Mit dem Zentralisierungsmodell 
wird eine in der Organisationslehre etablierte Philosophie als Gestaltungs-
prinzip verwendet. 

Das Dezentrale Behördenmodell (siehe Anlage A2, M2) entspricht der bis-
herigen Praxis. Sowohl die Landesoberbehörden als auch die Anzahl der 
Kreispolizeibehörden werden gleichbleibend und damit auch konstant in 
ihrer jetzigen Struktur ausgewiesen. Optimierungspotenziale werden in ei-
ner noch konsequenteren Ausnutzung bestehender Sachverhalte gesehen 
(z. B. Einräumigkeit der Verwaltung, Kooperationen zwischen Kreispolizei-
behörden und zwischen Polizei und Kreisverwaltung). Für sich reklamiert 
es u. a. Bürgernähe und die Gewährleistung einheitlicher Sicherheitsstan-

                                                      
27 Bezugspunkt ist die Belastungsbezogene Kräfteverteilung (BKV) der Polizei Nordrhein-

Westfalens. 
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dards in allen Siedlungsstrukturen (Stadt, Ballungsrandzone, Fläche). Mit 
dem Dezentralen Behördenmodell wird ebenfalls eine in der Organisati-
onslehre etablierte Philosophie als Gestaltungsprinzip verwendet. 

Das Regionalisierungsmodell (siehe Anlage A3, M3) fußt auf der gegenwär-
tigen Praxis, setzt aber auf eine verstärkte Konzentration von Aufgaben in-
nerhalb des jetzigen Organisationsgefüges. Zu diesem Zweck sollen die jet-
zigen Kriminalhauptstellen zu Polizeihauptstellen erweitert werden. In 
denen sollen fortan regional stärker als bisher nicht nur ausgewählte poli-
zeiliche Kernaufgaben aus der Kriminalitätsbekämpfung, sondern ebenfalls 
aus den Bereichen Gefahrenabwehr/Einsatz und Verkehrsunfallbekämp-
fung nebst Verwaltungsaufgaben gebündelt werden. Zudem wird eine Ver-
zahnung zu den Einstellungs- und Ausbildungsbehörden gesucht. Es rekla-
miert für sich in erster Linie eine Qualitätssteigerung in der Leistungs-
erbringung, erwartet aber auch Effizienzen durch v.a. Skaleneffekte. Dieses 
nach eigenen Aussagen vermittelnde Modell trägt die Philosophie einer 
breiten dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung unverändert in 
sich, setzt den Rahmen aber dort, wo Zentralisierungsgebote aufgrund 
fachlicher Gegebenheiten stärker als bisher angenommen werden. 

Alle Modelle sind entweder bereits hinreichend konkret oder können in 
der weiteren Diskussion absehbar dazu gebracht werden, sich einer ver-
gleichenden Bewertung zueinander und mit Blick auf die gegenwärtige 
Praxis zu unterziehen. Als Metakriterien, zu deren Herleitung sich erneut 
im korrespondierenden Teilgutachten Näheres findet und die jeweils hin-
sichtlich Chancen und Risiken zu befragen sind, weist sie aus:28 

x  Strategische Lenkung und Führung der Polizei durch das Ministerium 
nach Zielen unter Anwendung eines zeitgemäßen Controllings29 
 

x  Zielerreichung der polizeilichen Aufgaben in den Kreispolizeibehör-
den und den Landesoberbehörden  

 
x  Struktur des Stellengefüges und Synergiegewinn30 
 

                                                      
28 Abfolge stellt keine Priorisierung dar. 
29 Dies meint nicht nur die Entwicklung und Verabschiedung von Fachstrategien, sondern auch 

von integrierten Personalstrategien, Strategien zum Technikeinsatz und Strategien zur Siche-
rung der Lernfähigkeit und Lernbereitschaft (Flexibilität). 

30 Im Auftrag an die Kommission und ihrer Arbeit spielten Synergien eine besondere Rolle. 
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x  Personal und Organisationskultur31 
 
x  Bürgernähe32 

 
x  Politische und gesellschaftliche Einbettung 
 
x  Kosten- und Zeiteffizienz 

 

Nachdem über die Ausprägung der sieben Metakriterien befunden wurde, 
ist bei einer ins Auge gefassten Änderung der Realisierungsweg, also der 
Transformationsprozess,33 zu bemessen. Der festgestellte Aufwand ist 
dann dem angenommenen Ertrag für das jeweilige Modell gegenüberzu-
stellen. Die Differenz ist abschließend zu bewerten.34 35 Dabei sind in der 
vergleichenden Würdigung die anderen Lösungsbeiträge, die die Kommis-
sion gefunden hat, mitberücksichtigen.  

Die vorgestellten drei Modelle zur Äußeren Aufbauorganisation spiegeln 
sehr schön die beiden Grundausrichtungen der organisatorischen Gestal-
tung, Zentralisierung und Dezentralisierung, in jeweils einer konkreten 
Spielart wider und beinhalten eine mögliche Form ihrer Verbindung. Am 
Schluss wird nach Auffassung der Kommission jedoch nicht einfach eine ro-
te oder schwarze Zahl, die den Nettonutzen ausweist, stehen. Dazu reicht 
die Datenbasis nicht aus, auch wenn sie noch modellspezifisch aufgefüllt 
werden kann und teilweise muss. Es wird sich auch deshalb zeigen, dass 
oft nur eine qualitative Auffüllung möglich ist. Eine Entscheidungssicher-
heit wird es am Ende nicht geben, aber man kann daran arbeiten, bessere 
Voraussetzungen zu schaffen, um eine begründete Entscheidung zu tref-
fen. Zu bedenken ist, dass jedes Modell besondere Stärken besitzt, die 
aber wiederum nicht zwangsläufig alle Bewertungskriterien gleichermaßen 
oder gleich intensiv betreffen. Bewertungskonflikte (u. a. bedingt durch 
Zustandsinterpretationen oder durch eine Priorisierung) sind in der Abwä-
gung dann ebenfalls möglich. Abschließend muss nach Würdigung aller re-
levanten Positionen vielleicht sogar durch eine wertbemessene Setzung 

                                                      
31 Personal ist wirkungsbezogen umfänglich zu denken: Individualsicht (Motivation) wie Organi-

sationssicht (z. B. Personalsteuerung, -entwicklung und -beurteilung). 
32 Sichtbarkeit, Präsenz im städtischen und ländlichen Raum. 
33 Einen ersten Eindruck liefern Krüger/Bach (2014) oder z. B. Vahs/Weiand, A. (2013).  
34 Zur Analyse der Ist-Situation sind die Teilgutachten (I-V) in Ergänzung hilfreich. 
35 Hier muss noch einmal an den Zeithorizont, der für die Bemessung zu setzen ist, erinnert wer-

den. Einmalige Erträge und Aufwendungen sind von wiederkehrenden zu unterscheiden. 
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mit Blick auf den Status quo entschieden werden. Dies ist normal. Es be-
gründet sogar die Existenz von Führung mit. 

Alle drei Modelle sehen das Ministerium für Inneres und Kommunales im 
Übrigen unverändert in der Aufsichtspflicht. In keiner Modellvariante wird 
von einer zukünftig geringeren Inanspruchnahme ausgegangen. Klar ist, 
dass alle Modelle eine hoch leistungsfähige landesweite strategische Steu-
erung und ein noch deutlich auszubauendes Controlling benötigen, das auf 
einem modernen, spezifisch zugeschnittenen Informationsmanagement-
system aufgesetzt werden muss. Dies wird Mehraufwand zur Folge haben. 
Angesichts der Bedeutung wird empfohlen, deshalb mit der Modelldiskus-
sion parallel zu prüfen, ob diese und andere möglicherweise daraus oder 
aus dem Ergebnisbericht folgende Aufgaben mit der gegenwärtigen dorti-
gen Personalstärke sachgerecht bearbeitet werden können.36 

3.11 Demographieeffekte, Ausgabenzuwächse und Einstel-
lungsermächtigungen 

Die Kommission hat bereits weiter oben festgestellt, dass für die Polizei 
keine positiven Demographieeffekte im Sinne von Entlastungen im Beo-
bachtungszeitraum erwachsen. Selbst wenn die Bevölkerung kontrafak-
tisch zurückginge, ließen sich diese nicht und schon gar nicht für den 
Prognosezeitraum fachwissenschaftlich begründet ermitteln. Demnach 
kann weder der Ergebnisbericht „Demografieeffekte in Nordrhein-
Westfalen - Prognose der Auswirkung der demografischen Entwicklung auf 
den Landeshaushalt in Nordrhein-Westfalen bis 2020“ von Pricewaterhou-
seCoopers (PwC) noch der aus dem gleichen Haus stammende Ergebnisbe-
richt „Benchmark-Analyse über die Ausgaben in Nordrhein-Westfalen im 
Vergleich zu anderen Bundesländern - Systematischer Überblick über die 
Ausgabensituation des Landes und Identifizierung von Konsolidierungspo-
tenzialen“ zukünftig eine Rolle als Grundlage der Bemessung polizeilicher 
Arbeit oder der Personalstärke spielen. 

                                                      
36  Zum Hintergrund: Die Entwicklung des Stellenplans der Polizeiabteilung im Ministerium weist 

seit 2008 bei den Planstellen/Stellen einen Anstieg um 5% aus. Die Abordnungen sind absolut 
recht konstant (plus 1 oder 2 seit 2008 bis 2014). Parallel dazu hat der zu leistende Aufwand 
teilweise sogar recht deutlich zugenommen. So ist beispielsweise die Anzahl von Kleinen An-
fragen nennenswert gestiegen (seit 2011 um 59% insgesamt, davon bei den federführend zu 
beantwortenden um 131% - letztere sind rund 350 in 2014). Eine genauere Analyse würde da-
zu auch die Unterstützung durch die Landesoberbehörden im Blick haben müssen und mögli-
cherweise weggefallene Aufgaben betrachten. Von besonderem Interesse ist hier die Unter-
scheidung zwischen beständig anfallenden und gelegentlich immer wieder anfallenden 
Aufgaben. 
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Ausgabenzuwächse entstehen für den Polizeihaushalt regelmäßig immer 
durch Anpassungen der Besoldung oder des Gehaltes an gesamtwirtschaft-
liche und zukünftig vielleicht verstärkt gesamtgesellschaftliche Entwicklun-
gen. Es muss im Blick behalten werden, dass sich die Polizei davon nicht 
angesichts des gewünschten qualifizierten Personals abkoppeln kann. Die-
se positiv formuliert zu fordernde Anbindung ist facettenreich. Sie betrifft 
nicht nur, aber auch, die verantwortungsgerechte, aber leistungsdifferen-
ziert auszugestaltende Vergütung und ihre Struktur, sondern auch die 
nicht materielle Attraktivität des Polizeiberufes. Dabei sollte bedacht wer-
den, dass berufliche Perspektiven wie die übergreifende Attraktivität von 
der Seite des Wählenden (!) aus zu sehen sind. Zweifelsfrei ist sie mehrdi-
mensional, und beinhaltet kalkulatorische Nutzenerwartungen ebenso wie 
Emotionen und Werte. Nach Auffassung der Kommission sollte, um die 
Konkurrenzfähigkeit zukünftig zu sichern, hierzu ein Programm entworfen 
werden, das verschiedene zeitgemäße Maßnahmen abgestimmt zueinan-
der aufnimmt (z. B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, umfassendere 
Einsatzbearbeitung aus einer Hand u. v. m.). 

Ansonsten ist für die Ausgabenzuwächse zu beachten, dass der Polizei-
haushalt zu rund 80% aus Personalkosten besteht. Ausgabenzuwächse 
können theoretisch nur durch die Generierung von Einnahmen aus der Po-
lizeiarbeit, durch eine Reduzierung des Personalkörpers, durch eine andere 
Wertigkeit für Positionen innerhalb des Personalkörpers oder durch eine 
Senkung (auch indirekt personalabhängiger) sächlicher Kosten begrenzt 
werden. Polizei bleibt stets eine personalintensive Angelegenheit, sofern 
gewisse Gütestandards (z. B. Bürgernähe) gesetzt sind. Damit sind die An-
satzpunkte aufgezeigt. Personalseitig sieht die Kommission hauptsächlich 
die Möglichkeit, angesichts der demographischen Entwicklung durch den 
Wegfall/der Verlagerung von Aufgaben und die Umsetzung von anderwei-
tigen Maßnahmen Synergien zu erzielen, um Ausgabenzuwächse zu ver-
meiden. Sie plädiert aber unisono dafür, für den Fall der Nicht-
Kompensation des demographischen Verlustes Einstellungsermächtigun-
gen zu erhöhen. Zur Abdeckung der Spitzen sollten flexible Formen gefun-
den werden. Einstellungsermächtigungen sind aber auch dann notwendig, 
wenn die erzielten „Gewinne“ nicht ausreichen sollten, personalstrukturel-
le Veränderungen im Personalkörper, die erwartet werden müssen (z. B. 
ein Mehr an Elternzeit/Teilzeit) dauerhaft auszugleichen. Dieses Mehr 
muss jeweils mit Blick auf die Eingangstabelle auf den Personalbestand 
noch hinzugerechnet werden. 
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Synergien 
 Potenzial aus restriktiver Handhabung  

voraussetzungsloser Teilzeit, vgl. 3.1 115 
Wegfall von PVB in Verwaltungsfunktionen 
bei den Kreispolizeibehörden, vgl. 3.2 176 
Wegfall von PVB in Verwaltungsfunktionen  
bei den Landesoberbehörden, vgl. 3.2 26 
Wegfall der Zeitgutschrift  
für Sport, vgl. 3.2 91 
Aufgabenkritik,  
vgl. 3.3 1.133 
Leitstellen, Zentralisierung  
der Einsatzbearbeitung, vgl. 3.4 19 

Gesamt 1.560 

 

Tabelle 3: Gesamtübersicht der ausgewiesenen Synergien 

 
Einzubeziehen ist bei den Überlegungen auch der Mehrarbeitsbestand im 
Polizeibereich.37 38 Gemäß § 61 Landesbeamtengesetz NRW sind Beamtin-
nen und Beamte verpflichtet, ohne Entschädigung über die regelmäßige 
Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse 
es erfordern. Der Mehrarbeitsbestand ist mit 3.782.604 Mehrarbeitsstun-
den (2014) seit neun Jahren relativ konstant. Die pro Jahr geleistete Mehr-
arbeit wird durch Freizeitausgleich (ca. 67%) und/oder Vergütung (ca. 33% 
für längstens 480 Stunden im Jahr) zu 92% ausgeglichen, auch wenn sich 
die beiden Größen nicht auf dasselbe Bezugsjahr beziehen müssen. Die Di-
                                                      
37 Zum Hintergrund: Die AZVOPol bestimmt die durchschnittliche wöchentliche Regelarbeitszeit 

von 41 Stunden, die mittels automatisierter Systeme erfasst wird. Die Gestaltungfreiheit ob-
liegt im Rahmen der jeweils abgeschlossenen Dienstvereinbarungen den Bediensteten, die 
über ihre tägliche Arbeitszeit weitgehend selbst entscheiden. AZVOPol/AZVO geben hierfür 
einen Rahmen, der aber durchaus unterschiedlich sein kann. Hierbei fallen „Überstunden“ 
oder „Plusstunden“ an, wenn die Arbeitszeit überschritten wird. Hiervon ist nun die angeord-
nete oder genehmigte Mehrarbeit zu unterscheiden, welche in vielen Bereichen regelmäßig 
bzw. systembedingt vorkommt. Darüber entscheidet der Dienstherr. Sie wird gesondert er-
fasst und soll priorisiert zeitnah durch notfalls angeordnete Dienstbefreiung ausgeglichen 
werden. Für Bereiche mit Schichtplan und wechselnden Arbeitszeiten erfasst ein weiteres Sys-
tem, das Dezentrale Schichtdienstmanagement (DSM), sowohl die Regelarbeitszeit (Diffe-
renzkonto) als auch die Mehrarbeit. Sofern das Differenzkonto am Monatsende mehr als fünf 
Stunden im positiven Bereich liegt, werden diese dem Mehrarbeitskonto automatisch gutge-
schrieben. Auf diesem Weg erhöht sich der Kontenstand auch ohne dienstliche Verfügung. 

38  LT-Vorlage 16/2872 
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rektionen GE (davon 53% BPH/PSD/SE oder 35% von Gesamt) und K sind 
die dominanten Träger der Mehrarbeit. Der Mehrarbeitsanspruch verjährt 
nach drei Jahren. Eine Übergangsregelung wird voraussichtlich eine fünf-
jährige Frist vorsehen. Unterstellen wir die obere Geld/Freizeit-Relation 
und nehmen an, dass der historische Berg in den nächsten fünf Jahren ab-
getragen werden soll. Gehen wir zudem der Einfachheit halber davon aus, 
dass ab 2015 ein 100% Ausgleich der neu angeordneten und genehmigten 
Mehrarbeit und der zurzeit noch vorhandenen aufgelaufenen Mehrarbeit 
erfolgt. Sodann sei die Mehrarbeit bis 2020 einschließlich abzubauen. Dies 
würde für diese Periode einen konstanten Ausfall von 289 Planstel-
len/Stellen pro Jahr bedeuten. Dies sollte bei der Bewertung von Synergien 
als gegenläufiges Moment miteinbezogen werden. 

Zukünftig ist nach Auffassung der Kommission verstärkt darauf zu achten, 
dass angefallene Mehrarbeitsstunden zeitnah durch Freizeit abgegolten 
oder ausgezahlt werden. Mehrarbeitsstunden sollten nicht als Lebensar-
beitszeitkontenmodell missverstanden werden. Vielmehr ist dem im Rah-
men der Führung im Sinne des behördlichen Gesundheitsmanagements 
und einer ansonsten nicht mehr zu gewährleisteten Personalplanung ent-
gegenzuwirken. Dies heißt wiederum nicht, dass sich mit der Frage von 
Zeitwertkonten nicht auseinandergesetzt werden kann, aber dies sollte 
dann explizit erfolgen.39 

Nicht prüfen konnte die Kommission, ob der Sachhaushalt der Polizei mit-
tel- oder langfristig reduziert werden könnte. Prinzipiell vertritt sie die Auf-
fassung, dass die nordrhein-westfälische Polizei unter bestmöglichen Ein-
satzbedingungen arbeiten sollte. 

 

                                                      
39 Die verschiedenen Arbeitszeitkonten werden im Übrigen nicht saldiert, zumindest nicht sys-

temisch. Damit kann die insgesamt für einzelne oder für Gruppen gegebene gesamte Mehr-
belastung (theoretisch auch Unterauslastung) weder individuell noch aggregiert ausgewiesen 
werden. Dem Ministerium für Inneres und Kommunales fehlen somit Zustandsinformationen, 
Entwicklungsverläufe und Prognosemöglichkeiten (z. B. für Maßnahmen und ihre Belastungs-
folgen) – und damit prinzipiell Gestaltungsoptionen hinsichtlich relevanter Steuerungspara-
meter – aus einer Gesamtsicht. Die tatsächliche praktische Relevanz kann, da die Zahlen 
nicht vorliegen, heute nicht eingeschätzt werden. Zukünftig sollte es möglich sein, eine un-
terjährig periodisch zu aktualisierende Gesamtschau zu erzielen, unabhängig von der rechtli-
chen Würdigung, sofern ein Pilot erkennen lässt, dass dies qualitativ wichtige Zusatzinforma-
tionen sind. 
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4 Fazit 

Die Kommission legt mit ihrem Abschlussbericht begründet dar, dass die 
demographisch bedingte und durch andere Entwicklungen verstärkte Her-
ausforderung an die nordrhein-westfälische Polizei gemeistert werden 
kann.  

Der Königsweg, der langfristig unter den gegebenen Bedingungen und ei-
nes als konstant gesetzten Zusammenhanges von Polizeistärke und Sicher-
heit auf jetzigem Niveau gegangen werden kann, ist der Wegfall von Auf-
gaben, für die die Polizei nur eine subsidiäre Zuständigkeit besitzt. 
Hierdurch würden Synergien im vierstelligen Bereich freigesetzt. Dies ist al-
lerdings auch der Weg, der voraussichtlich den vehementesten Wider-
stand provoziert, da grundsätzliche gesellschaftspolitische Standpunkte, 
aber auch polizeiliche Gewohnheiten wie Erwartungen von Bürgerinnen 
und Bürgern, tangiert sind. Für Entscheidungsträger wäre ein solcher Weg 
steinig, zumal die Folgen sich erst im Laufe der Zeit umfänglich einschätzen 
lassen. 

Allerdings sind auch die polizeilichen Ressourcen endlich.  

Sofern die von der Kommission vorgeschlagenen Synergien und/oder an-
derer aufgezeigter Maßnahmen nicht in einem ausreichenden Maß geho-
ben werden und gleichzeitig die Polizeistärke und Qualität polizeilicher 
Aufgabenerledigung beibehalten werden soll, gibt es nur eine Alternative: 
Die entsprechende Erhöhung der Einstellungsermächtigungen.  

Dabei muss auch daran gedacht werden, dass die Personalstruktur – und 
nicht nur die Altersstruktur des Personals alleine – weitere Ausfälle für die 
tägliche Verfügbarkeit des Personalkörpers zur Folge haben wird, ein bis-
lang unterschätzter Aspekt. Würde die Arbeitsverdichtung durch einen 
nicht kompensierten Ausfall von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamten zunehmen, Karriere- und/oder Entwicklungsperspektiven 
abschmelzen und die Attraktivität des Polizeidienstes sinken, wäre eine 
Erhöhung der Ausfallzeiten und der vorzeitigen Abgangszahlen mindestens 
plausibel, ebenso wie die Vermutung, dass sich die Auswahl des Nach-
wuchses quantitativ und qualitativ verschlechtern würde. 

Die Botschaft ist damit klar: Lösungen für die vor allem perspektivisch 
Probleme verursachenden Zustände und Entwicklungen können nach dem 
Baukastenprinzip nicht nur in Gestalt der Erhöhung von Einstellungser-
mächtigungen zu finden sein, aber ohne das Spielen aller vorgestellten 
Karten eben auch dort; flexiblen Lösungen ist dort der Vorrang zu geben, 
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wo temporäre Spitzen aufzufangen sind (z. B. freiwillige Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit für einen fixierten Zeitraum bei dienstlichem Interesse 
und uneingeschränkter Verwendung). Systemische Maßnahmen wie die, 
nicht besetzte Planstellen zweimal statt einmal im Jahr regulär 
nachzubesetzen, helfen zusätzlich und sind haushaltsneutral. Dies trifft in 
der Regel für institutionalisierte Kooperationen zwischen den Kreispolizei-
behörden auch zu. Die Zusammenfassung von Aufgaben und/oder das Zu-
sammenlegen von Einheiten im Rahmen struktureller Veränderungen des 
äußeren Aufbaus ist grundsätzlich eine weitere Option. Zur Wirkung kann 
mit zunehmender Distanz zur herrschenden Praxis angesichts weitgehend 
fehlender oder teilweise nicht möglicher Vergleichsanalysen vorab wenig 
Konkretes gesagt werden, sofern vernetzt argumentiert werden soll. Auch 
wenn die Polizei ein Sicherheitsproduzent und Sicherheitsgarant ihrem 
Auftrag nach ist, muss sie ihre Entscheidungen also nicht selten selbst un-
ter Unsicherheit treffen.  
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5 Anlagen 
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A. Modelle der äußeren Aufbauorganisation 
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A1 Zentralisierungsmodell (M1) 
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1. Allgemeines 

Mit derzeit 47 Kreispolizeibehörden (KPB), davon 18 Polizeipräsidien (PP) 
und 29 Landräte als KPB, sowie drei Landesoberbehörden ist die Polizei - 
bezogen auf den äußeren Behördenaufbau - nirgendwo in Deutschland so 
„zersplittert“ wie in Nordrhein-Westfalen.  

So stellt sich z. B. der Unterschied zwischen den einzelnen Kreispolizeibe-
hörden mit dem LR Olpe, der bei 135.000 Einwohnern über ein Gesamt-
personal in Höhe von 216 Plan-/Stellen verfügt, und dem PP Köln, dem in 
der Summe ca. 4.385 Plan-/Stellen bei 1.187.000 Einwohnern zugewiesen 
sind, als extrem inhomogen dar.  

Dies hat zur Folge, dass wiederholt durch aufwändige Anforderungs- und 
Zuweisungsverfahren i. Z. m. Kräften und Führungs- und Einsatzmitteln 
sowie Übertragungen von Zuständigkeiten im Einzelfall auf leistungsstarke 
KPB, diese „Organisationsschwächen“ ausgeglichen werden müssen. Allein 
hierdurch entsteht eine starke Beanspruchung der zahlreich vorhandenen 
und daran beteiligten Stabs- und Koordinierungsstellen. 

Durch eine Optimierung der bestehenden äußeren Behördenstruktur der 
Polizei NRW soll auch zukünftig ein effektives und an den Herausforderun-
gen orientiertes polizeiliches Handeln gewährleistet werden.  

Als ein Grundstein hierfür wird für den Bereich der Kreispolizeibehörden 
die Bildung von zukünftig 12 leistungsstarken Kreispolizeibehörden (KPB) 
mit grundsätzlich gleichen Aufgaben und Kompetenzen empfohlen. 

Darüber hinaus wird eine „Verschmelzung“ des Landesamtes für Zentrale 
Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW) und des Landesamtes für Ausbil-
dung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP 
NRW) zu einem neu zu schaffenden Landespolizeiamt NRW (LPA NRW) 
empfohlen. 

Das Landeskriminalamt soll in seiner jetzigen Form weiterhin Bestand ha-
ben. 
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Abbildung 1: empfohlene zukünftige Struktur der Polizei NRW 
 

Basierend auf dieser Behördenstruktur werden nachfolgend Gründe für 
die empfohlene Organisationsanpassung angeführt, die keines Weges ab-
schließend sind. Zusätzlich werden, soweit möglich, die sich aus der Struk-
turanpassung ergebenden Synergiepotenziale beschrieben und beziffert. 
Bei der Betrachtung der einzelnen Aufgabenbereiche wurden die jeweils 
für diese Bereiche erforderliche Arbeitszeit bzw. der erforderliche Perso-
nalaufwand nicht ermittelt. Daher wurden ebenso keine Berechnungen 
von Synergiepotenzialen, die durch eine Bündelung von Organisationsein-
heiten und Aufgaben entstehen, im Bereich der Arbeitszeit/des Personal-
aufwandes durchgeführt.  

Eine Prüfung der inneren Strukturen von Behörden und Organisationsein-
heiten sowie der ggf. im Rahmen einer möglichen Optimierung dieser 
Strukturen und Aufgabenverteilung einhergehenden Erzielung von 
Synergiepotenzialen wurde ebenso nicht durchgeführt und sollte durch 
fachkundiges Personal erfolgen. 



 
Expertenkommission 
„Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 53 
 
 

 

Den ausgewerteten Quellen war nicht immer zu entnehmen, ob es sich bei 
dem jeweils in Rede stehenden Personal um Polizeivollzugsbeamte, Ver-
waltungsbeamte, Regierungsbeschäftigte oder kommunales Personal han-
delt. Daher wird in den nachfolgend aufgeführten 
Synergiepotenzialberechnungen eine derartige Unterscheidung überwie-
gend nicht vorgenommen. Vielmehr wird aus Gründen der Übersichtlich-
keit das Personal lediglich in Stellen des höheren Dienstes und in Stellen 
des gehobenen Dienstes unterteilt. Sofern aus den vorhandenen Quellen 
eine Unterscheidung der Stellen doch möglich war und dies aufgrund der 
Anzahl der jeweiligen Stellen auch relevant erschien, wurden entspre-
chende Anmerkungen aufgenommen. Auf eine weitere Differenzierung 
dieser Stellen (z. B. Zugehörigkeit zum mittleren bzw. gehobenen Dienst) 
wurde hingegen wiederum aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. 

In dem Bericht, der landläufig nach dem Vorsitzenden der im Jahre 2003 
vom damaligen Innenministerium eingesetzten Kommission zur Bewertung 
einer Neuorganisation der Polizeibehörden in NRW, Dr. Udo Scheu, be-
nannten „Scheu-Kommission“ wurden zur Ermittlung von möglichen 
Synergiepotenzialen ebenso Berechnungen durchgeführt. Die im Ergebnis 
hierbei resultierenden 2.300 Potenzialstellen fußen jedoch nicht durch-
gängig auf analytische Bewertungen. Der veränderte Personalbedarf wur-
de damals vorrangig durch Schätzungen ermittelt, da ebenso wie heute, 
die Grundlagen für exakte Berechnungen (z. B. mit Arbeitszeiten hinterleg-
te Aufgabenbeschreibungen) nicht vorlagen.1 Um Schätzrisiken möglichst 
einzugrenzen, war die Kommission daher nach eigenen Angaben von eher 
vorsichtigen Annahmen ausgegangen.2  

Die im Rahmen des hier dargestellten Zentralisierungsmodells durchge-
führten Berechnungen stützen sich ausschließlich auf nach hiesiger Sicht 
entbehrlichen Funktionen. Auf Schätzungen, auch vorsichtiger Art, wurde 
hingegen bei der Ermittlung von Synergiepotenzialen bewusst verzichtet.  

2. Reduzierung der regionalen Polizeibehörden 

Es wird empfohlen, die Anzahl von aktuell 47 KPB zu reduzieren. Die mögli-
chen Polizeibezirke der zukünftigen KPB wurden unter Berücksichtigung 
folgender Kriterien betrachtet: 

                                                      
1 So schätzte z. B. für den Bereich der Leitstellen die Scheu-Kommission, dass bei einer Reduzie-

rung von 49 auf zukünftig 16 Leitstellen nur noch 200 der damals landesweit 240 Einsatzleit-
plätze benötigt würden und 66% der damaligen Stellen ausreichen, um diese Einsatzleitplätze 
bedarfsgerecht zu besetzen. 

2 Vgl. Bericht der Scheu-Kommission (LT-Vorlage 13/3156), S. 11. 
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• Grundsätzliche Erledigung aller Aufgaben im eigenen Zuständig-
keitsbereich mit eigenen Sach- und Personalressourcen. 

• KPB mit besonderen Aufgaben nur bei unabweisbarer fachlicher 
oder wirtschaftlicher Notwendigkeit (z. B. Autobahnpolizei). 

• Möglichst gleichgroße Behörden bei einem Orientierungswert von 
3.000 Mitarbeitern; mindestens jedoch 2.000 Mitarbeiter. 

• Konsequenter zweistufiger Verwaltungsaufbau. 

• Im Hinblick auf Administrierbarkeit der Fach- und Dienstaufsicht im 
Bereich der Polizei durch das zuständige Ministerium sind maximal 
12 Polizeipräsidien vorzusehen. 

• Orientierung an Kommunal- und Regierungsbezirksgrenzen, um 
Schnittstellen etwa in den Aufgabengebieten Straßenverkehrswe-
sen, Rettungswesen und Katastrophenschutz, ordnungsbehördliche 
Aufgaben und Flüchtlingswesen zu vermeiden. 

• Orientierung an den bestehenden Zuständigkeiten der Kriminal-
hauptstellen, um den Transferaufwand möglichst gering zu halten. 

Nach Abwägung verschiedener Modelle konnte bei einer zukünftigen An-
zahl von 12 KPB die größte Übereinstimmung mit o. a. Kriterien festgestellt 
werden. Eine kartografische Darstellung der sich hieraus ergebenden Poli-
zeibezirke ist dem Anhang 1 zu entnehmen. Zusätzlich werden statistische 
Daten der zukünftigen KPB in dem Anhang 2 dargestellt.  

Jede der zukünftigen 12 KPB wäre somit grundsätzlich in der Lage, das ge-
samte Spektrum von möglichen Einsatzlagen eigenverantwortlich zu füh-
ren.  

Derzeit sind die Zuständigkeiten für herausragende Einsatzanlässe wie z. B. 
Geiselnahmen und Amoktaten ausschließlich auf die im § 4 KHSt-VO be-
nannten KPB Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster 
übertragen. Diese Behörden verfügen daher auch über Spezialeinheiten 
und Ständige Stäbe.  

Die mit Veränderung der Anzahl an KPB folgerichtige Abkehr von diesen 
Zuständigkeiten könnte nach einer ersten Betrachtung folgende wesentli-
che Vor- bzw. Nachteile in sich bergen: 
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Vorteile Nachteile 
x ausschließlich eine Form von KPB 
x keine „Übergaben“ von Einsatzlagen 

an die für herausragende Einsatzla-
gen zuständigen KPB mit der Gefahr 
von Informationsverlusten 

x 12 KPB müssen eine entsprechende 
Anzahl an fortgebildeten und geüb-
ten Polizeiführern, aber auch FÜST- 
bzw. FÜGR-Personal vorhalten. Der 
Personenkreis allein für benannte PF 
würde sich erheblich erweitern.3 
Gleiches gilt für Einsatzabschnitts-
führer.4 

x Aufgrund der geringen Anzahl an 
herausragenden Einsatzlagen muss 
mangelnde Einsatzerfahrung für be-
nannte Polizeiführer sowie FÜST und 
FÜGR befürchtet werden.  

x 12 KPB müssen auch für äußerst sel-
tene herausragende Einsatzlagen 
über eine ausreichende Anzahl an 
adäquat ausgestatteten Befehlsstel-
len verfügen. 

x Da eine Verteilung der Spezialeinhei-
ten und Ständigen Stäbe auf alle 12 
KPB untunlich erscheint, ist die 
räumliche Nähe von Einsatzverant-
wortlichen, Stabsebene und einsatz-
tragenden operative Kräfte, die ins-
besondere i. Z. m. konzeptioneller 
Arbeit für BAO-Lagen erforderlich ist, 
nicht gegeben. 

Tabelle 1: Vor- u. Nachteile der Zuständigkeit der zukünftigen 12 KPB auch für 
herausragende Einsatzlagen 

 

                                                      
3 Die jetzigen sechs § 4-KPB haben mindestens vier Polizeiführer zu benennen, die sich mittels 

regelmäßiger Teilnahme an spezifischen Fortbildungsveranstaltungen sowie intensivem behör-
den- und länderübergreifenden Erfahrungsaustausch auf die Bewältigung von herausragenden 
Einsatzlagen vorbereiten. Bei zukünftig 12 KPB und der Beibehaltung der Anzahl an zu benen-
nenden PF je KPB würde sich dieser Personenkreis auf dann mindestens 48 Polizeiführer ver-
doppeln. 

4 Hierunter fallen z. B. Einsatzabschnittsführer für die Einsatzabschnitte Ermittlungen, Fahndung, 
Technik und Versorgung. 
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Vor dem Hintergrund der in Tabelle 1 angeführten Aspekte wird eine ab-
schließende Prüfung hinsichtlich der Zuständigkeiten für herausragende 
Einsatzlagen empfohlen. 

Für eine Berechnung der durch eine Reduzierung der regionalen Behörden 
entstehenden Synergiepotenziale stehen in den wenigstens Fällen konkre-
te Einsatz- bzw. Fallzahlen zur Verfügung. Um dennoch mögliche Potenzia-
le beziffern zu können, wurde zur Ermittlung des Stellenbedarfs der zu-
künftigen 12 KPB folgende Berechnungsgrundlage gewählt: 

Für die der Vergleichsgruppe 5 (VG 5) angehörenden KPB Dortmund, Düsseldorf, 
Duisburg, Essen und Köln wurde anhand aktueller Daten das Verhältnis  

 

Planstellen der KPB VG 5 gesamt  
Planstellen der zu berechnenden Organisationseinheit der VG 5 gesamt  

 

ermittelt und das Ergebnis als Grundlage für die Berechnung der erforderlichen Plan-
stellen der zukünftigen KPB genutzt. 

Abbildung 2: Berechnung von Stellenbedarfen der zukünftigen KPB 
 

2.1. Behördenleitung  

Mit der empfohlenen Reduzierung der Anzahl an KPB von derzeit 47 auf 
zukünftig 12 geht die Reduzierung der Anzahl an Behördenleitungen ein-
her. Die Synergiepotenziale für diesen Bereich werden nachfolgend ge-
trennt nach PP und LR als KPB dargestellt. 

2.1.1. Polizeipräsidenten  

Derzeit gibt es 18 eigenständige Polizeipräsidien in NRW. 

Funktion 
Stellen  
aktuell 

Stellen  
zukünftig 

Synergie- 
potenzial Bemerkung 

h. D. g. D. h. D. g. D. h. D. g. D. 
Polizeipräsident  18 0 12 0 6 0  

Vorzimmer PP 0 18 0 12 0 6 Lt. BKV 2014 je PP 1 Stelle 
Regierungsbeschäftigte 

 Synergiepotenzial  
gesamt: 6 6  

Tabelle 2: Synergiepotenzial im Bereich der Polizeipräsidenten 
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2.1.2. Abteilungsleiter Polizei  

Aktuell gibt es  29 KPB, deren Polizeibezirk i. d. R. das Gebiet eines Land-
kreises umfasst. Behördenleiter ist der jeweils amtierende Landrat.  

Im Rahmen des Zentralisierungsmodells wird zukünftig diese Form der Po-
lizeibehörde ersatzlos aufgegeben. Daher sind Stellen für die jetzigen Ab-
teilungsleiter Polizei (AL Pol) nicht mehr erforderlich und fallen unter die 
Synergiepotenziale. 

Funktion 
Stellen  
aktuell 

Stellen  
zukünftig 

Synergie- 
potenzial Bemerkung 

h. D. g. D. h. D. g. D. h. D. g. D. 

AL Pol5 29 0 0 0 29 0  

Vorzimmer 
AL Pol 0 0 0 0 0 0 

Das Personal in den Vor-
zimmern ist i. d. R. kreisan-
gehöriges Personal, sodass 
für den Polizeihaushalt keine 
Synergien zu erwarten sind. 

 Synergiepotenzial  
gesamt: 29 0  

Tabelle 3: Synergiepotenzial im Bereich der Abteilungsleiter Polizei 

                                                      
5 Die AL Pol der KPB Euskirchen, Höxter und Olpe nehmen zugleich die Funktion DirL GE wahr; die 

Berücksichtigung dieser drei Stellen erfolgt in Nr. 2.6. 
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2.2. Stellensockel für Behörden 

Den KPB sind derzeit gem. BKV 2014, unabhängig von der Behördengröße, 
in der Summe jeweils 23 Stellen als sogenannter „Grundsockel“ zugewie-
sen.6 Darüber hinaus wurde mit der BKV 2014 ausschließlich für das PP 
Hamm ein Stellensockel „Grundsicherung“ mit 5 Planstellen eingerichtet7, 
dessen Berechtigung bei zukünftig 12 KPB nicht mehr gegeben sein wird. 

Funktion 
Stellen  
aktuell 

Stellen  
zukünftig 

Synergie- 
potenzial Bemerkung 

h.D. g. D. h.D. g. D. h. D. g. D. 
Grundsockel 

der KPB 0 1.081 0 276 0 805  

Stellensockel 
Grundsicherung 0 5 0 0 0 5  

 Synergiepotenzial  
gesamt: 0 810  

Tabelle 4: Synergiepotenzial im Bereich Grundsockel der Kreispolizeibehörden  

                                                      
6 Jeweils 15 Planstellen für Beamte sowie 8 Stellen für Regierungsbeschäftigte. 
7 Vgl. BKV 2014, Nr. 2.2.6. 
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2.3. Beauftragte 

In den KPB gibt es jeweils verschiedene Beauftragte. Inwieweit diese Funk-
tionen tatsächlich im Hauptamt oder aber durch eine teilweise Entlastung 
von den sonstigen dienstlichen Aufgaben wahrgenommen werden, ist ab-
hängig von der Behördengröße und hier im Detail nicht bekannt. Die nach-
folgenden Berechnungen der Synergiepotenziale erfolgten daher auf 
Grundlage der einschlägigen rechtlichen Vorgaben. 

Funktion 
Stellen  
aktuell 

Stellen  
zukünftig 

Synergie- 
potenzial Bemerkung 

h.D. g. D. h.D. g. D. h.D. g. D. 

Datenschutzbeauftragte/r8 0 18 0 12 0 6  

Gleichstellungsbeauftragte/r9 0 37,5 0 12 0 25,5  

Schwerbehindertenvertreter/in10  0 12 0 12 0 0 

Angenommen wird eine 
Aufgabenwahrnehmung 
unter Freistellung vom 
Hauptamt 

 Synergiepotenzial 
gesamt: 0 31,5  

Tabelle 5: Synergiepotenzial im Bereich der Beauftragten 

 
2.4. Personalvertretungen 

Die Anzahl der für Personalratsarbeit teil-/freigestellten Mitarbeiter/innen 
richtet sich nach der Gesamtzahl an Mitarbeitern einer Behörde. Somit 
sind für die zukünftigen Behörden neue Berechnungen anzustellen. 

                                                      
8 Angenommen wurde für die derzeitigen PP eine Wahrnehmung der Aufgabe im Hauptamt. Im 

Bereich der LR wurde angenommen, dass diese Aufgabe durch kommunales Personal wahrge-
nommen wird. 

9 Die Berechnung der aktuellen Stellen erfolgte auf Grundlage des § 16 Landesgleichstellungsge-
setz NRW und unter Berücksichtigung der jeweils den KPB zugewiesenen Stellen. Für die Entlas-
tung wurde als höchster Wert eine Planstelle angenommen. 

10 Die Berechnung der Vertrauensleute für Schwerbehinderte ergibt sich aus der Anlage zur 
Richtlinie zur Durchführung der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) 
im öffentlichen Dienst im Lande Nordrhein-Westfalen (RdErl. d. Innenministeriums v. 
14.11.2003 - 25 - 5.35.00 - 5/03). Lt. Vertrauensperson des PP Münster wird jedoch von den 
Freistellungsansprüchen in den KPB nicht durchgängig gebraucht gemacht. Vor diesem Hin-
tergrund wird von einem derzeitigen Volumen in Höhe von 12 Stellen ausgegangen. 
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Funktion 
Stellen  
aktuell 

Stellen  
zukünftig 

Synergie- 
potenzial Bemerkung 

h. D. g. D. h. D. g. D. h. D. g. D. 

Personalrat11  0 100 0 72 0 28 

Die vorgesehene organisato-
rische Verlagerung von ope-
rativen Organisationseinhei-
ten zum LPA NRW wurde bei 
der Berechnung nicht be-
rücksichtigt. 

 Synergiepotenzial gesamt: 0 28  

Tabelle 6: Synergiepotenzial im Bereich der Personalvertretungen 

 
2.5. Leitungsstab 

Dem Behördenleiter ist ein Leitungsstab zugeordnet.12 Durch den Lei-
tungsstab werden das strategische Controlling sowie Qualitätsmanage-
ment gewährleistet. Sofern die Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit nicht ebenso im Leitungsstab organisatorisch verortet sind, erfolgt 
eine Anbindung unmittelbar an den Behördenleiter. Unabhängig hiervon 
erfolgt nachfolgend die Darstellung der Synergiepotenziale für alle Aufga-
benfelder. 

                                                      
11 Die Berechnung erfolgte auf Grundlage der jeweils aktuellen Plan-/Stellen gem. BKV 2014 der 

47 KPB i. V. m. § 42 Landespersonalvertretungsgesetz. Daten zur tatsächlichen Anzahl an Mit-
arbeitern lagen nicht vor. 

12 S. a. § 11 der Geschäftsordnung für die Kreispolizeibehörden. 
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Funktion 

Stellen  
aktuell 

Stellen  
zukünftig 

Synergie- 
potenzial 

Bemerkung 
h. 
D. g. D. h. D. g. D. h. 

D. g. D. 

Leiter  
Leitungsstab 35 12 12 0 23 12  

Dezernent/in  
im  

Leitungsstab 
1 0 12 0 -11 0 

Als einzige KPB verfügt lt. FZO 
h. D. KPB 09/2014 derzeit das 
PP Köln über eine derartige 
Funktion im hD; inwieweit dies 
aufgrund der zukünftigen KPB-
Größen in allen 12 KPB erfor-
derlich sein wird, bedarf der 
Prüfung. 

Controlling/ 
Qualitätsmanagement 0 ? 0 ? 0 ? 

Ist-Daten liegen derzeit nicht 
vor. Die Ermittlung des zu-
künftigen Stellenbedarfs könn-
te gem. Vergleichsgruppenbe-
rechnung (s. a. Nr. 2) erfolgen. 

Pressestelle 0 ? 0 ? 0 ? 

Ist-Daten liegen derzeit nicht 
vor. Die Ermittlung des zu-
künftigen Stellenbedarfs könn-
te gem. Vergleichsgruppenbe-
rechnung (s. a. Nr. 2) erfolgen. 
Stellensockel gem. BKV 2014 
insgesamt 63 Planstellen13 

Öffentlichkeitsarbeit 0 ? 0 ? 0 ? 

Ist-Daten liegen derzeit nicht 
vor. Die Ermittlung des zu-
künftigen Stellenbedarfs könn-
te gem. Vergleichsgruppenbe-
rechnung (s. a. Nr. 2) erfolgen. 

 Synergiepotenzial  
gesamt: 22 12+/-  

Tabelle 7: Synergiepotenzial im Bereich der Leitungsstäbe 

 
2.6. Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz 

Grundsätzlich sollten auf Ebene der jetzigen KPB Polizeiinspektionen gebil-
det werden, da hierdurch den Kommunen auch zukünftig auf Seiten der 
Polizei gewohnte Ansprechpartner für örtliche Belange zur Verfügung ste-
hen. 

                                                      
13 Je § 2-KPB zwei Planstellen, alle anderen KPB je eine Planstelle. 
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Sofern aufgrund der Anzahl der Mitarbeiter, der Fläche, der Einwohnerzahl 
bzw. individuellen kommunalen Struktur der jetzigen KPB der Zuständig-
keitsbereich in mehrere Inspektionen gegliedert ist, wäre hier die Beibe-
haltung einer derartigen Struktur im Einzelfall zu prüfen. 

I. d. Z. könnten auch bisher lediglich als Wachstandorte innerhalb einer PI 
eingegliederte Kreisgebiete und kreisfreie Städte (z. B. Bottrop) als eigen-
ständige Inspektionen eingebunden werden. 

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben sind durch die mit der Reduzie-
rung auf 12 KPB einhergehende Reduzierung der Anzahl der Direktionen 
GE folgende Synergiepotenziale zu erwarten: 

 

Funktion 
Stellen  
aktuell 

Stellen  
zukünftig 

Synergie- 
potenzial Bemerkung 

h. D. g. D. h.D. g. D. h.D. g. D. 

Leiter  
Direktion GE 44 0 12 0 32 0 In den KPB HS, HX und OL ist 

der AL Pol zugleich DirL GE  
Leiter 
 FüSt 30 17 12 0 18 17  

Personal 
FüSt Dir GE 0 ? 0 ? 0 ? 

Ist-Daten liegen derzeit nicht 
vor. Die Ermittlung des zu-
künftigen Stellenbedarfs 
könnte gem. Vergleichsgrup-
penberechnung (s. a. Nr. 2) er-
folgen. 

Leiter  
Polizeiinspektion 35 0 68 0 -33 0 

Angenommen wurde, dass je-
de bisherige KPB zukünftig als 
PI eingegliedert ist. Sofern ei-
ne KPB bereits in mehrere PI 
gegliedert war, wurde die je-
weilige Anzahl der PI beibe-

halten.14 

Leiter  
FüSt PI 12 23 68 0 -56 23 

Davon ausgehend, dass jede 
PI über eine eigene FüSt ver-
fügt und auch zukünftig verfü-
gen wird. 

Personal  
FüSt PI 0 ? 0 ? 0 ? 

Ist-Daten liegen derzeit nicht 
vor. Die Ermittlung des zu-
künftigen Stellenbedarfs 
könnte gem. Vergleichsgrup-

                                                      
14 Aktueller Stand: PP Aachen= 2 PI; PP Bochum= 3 PI; PP Bonn= 2 PI; PP Dortmund= 3 PI; PP 

Duisburg= 2 PI; PP Düsseldorf= 3 PI; PP Essen= 4 PI; PP Köln= 7 PI; PP Recklinghausen= 2 PI; PP 
Wuppertal= 3 PI. 
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penberechnung (s. a. Nr. 2) er-
folgen. 

Personal  

WWD15 
0 ? 0 ? 0 0 

Da die Polizei „in der Fläche“ 
verbleiben soll, sind hier keine 
Synergiepotenziale zu erwar-
ten 

Leitstelle16 0 1.121 0 ? 0 ? 

Für eine konkrete Personal-
bedarfsberechnung sind bis-
her keine landesweit gültigen 
Kriterien beschrieben worden.  

Führungs- und 
 Lagedienst 0 242 0 198 0 44 

Berechnung erfolgte gem. 
Vergleichsgruppenberechnung 
(s. a. Nr. 2); zusätzlich 10%iger 
Aufschlag für PP Düsseldorf 

als Sitz der Landesregierung17 

Leiter  
+  

weitere Funktionen h. D. Spezial-
einheiten 

1918  0 19 0 0 0 

Synergiepotenziale sind hier 
zunächst nicht erkennbar, 
könnten sich jedoch i. Z. m.  
der empfohlenen organisato-
rischen Anbindung der SE an 
ein LPA ergeben.  
Das tatsächliche Erfordernis 
von derzeit insgesamt 3 Funk-
tionen h. D. je Standort sollte 
hiervon unabhängig fachlich 
geprüft werden. 

Spezialeinheiten 0 
 

76719  
0 655 0 112 

Die Synergiepotenziale in 
Höhe von 112 Planstellen er-
geben sich bei Reduzierung 
der Sockelstellen auf das ak-

tuelle Ist.20  
Eine grundsätzliche Prüfung 
der tatsächlich erforderlichen 
Personalstärke der SE auf Ba-
sis konkreter Einsatzdaten 
(Stichwort: Auslastung der 
einzelnen Organisationsein-
heiten SEK, MEK, VG und TEG) 

                                                      
15 Hierunter sind sowohl der Streifen- und Postendienst als auch der Bezirksdienst und ggf. wei-

tere in die Dir GE eingebundene Organisationseinheiten (z. B. Kradgruppe, 
Diensthundführerstaffel) zu verstehen. In Teilen an die Dir GE angebundene Einsatztrupps 
finden hier keine Berücksichtigung. Diese werden zukünftig unabhängig von der aktuellen Zu-
ordnung im Bereich der Dir K berücksichtigt. 

16 Quelle: PersIS (Strukturdaten); Stand:01.10.13. 
17 Die Berechnung der zukünftigen Stärken des FLD ist dem Anhang 3 zu entnehmen. 
18 Hier ist neben den drei Funktionen h. D. der Spezialeinheiten der KPB auch eine Funktion bei 

den Spezialeinheiten des LKA NRW enthalten. 
19 Quelle: BKV 2014 - Als Sockelstellen sind den sechs KPB mit Spezialeinheiten insgesamt 708 

Planstellen für Beamte und 12 Stellen für Regierungsbeschäftigte sowie dem LKA NRW 46 
Planstellen für Beamte und eine Stelle für Regierungsbeschäftigte zugewiesen.  

20 S. a. Anhang 8, S. 2 „Spezialeinheiten (SE)“. 
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erscheint sachgerecht. 
Die zukünftige organisatori-
sche Anbindung an das LPA 
NRW lässt keine zusätzlichen 
Synergien erwarten. 

Ständige Stäbe 6 60 4 40 2 20 

Die Synergiepotenziale erge-
ben sich aus einer Reduzie-
rung von derzeit sechs auf zu-

künftig vier STST.21 
Die zukünftige organisatori-
sche Anbindung an das LPA 
NRW lässt keine zusätzlichen 
Synergien erwarten. 

Führungsgruppe Bereitschaftspo-
lizeiabteilung 6 30 6 30 0 0 

Die zukünftige organisatori-
sche Anbindung an das LPA 
NRW lässt keine zusätzlichen 
Synergien erwarten. 

Technische  
Einsatzeinheiten 0 159 0 159 0 0 

Die zukünftige organisatori-
sche Anbindung an das LPA 
NRW lässt keine zusätzlichen 
Synergien erwarten. 

Bereitschaftspolizeihundertschaft 0 2.214 0 1.932 0 270 

Es wird empfohlen, dass zu-
künftig jede der 12 KPB über 
eine BPH, die jeweils um ei-
nen vierten stehenden Ein-
satzzug personell aufgestockt 

wird, verfügt.22 Zu berück-
sichtigen ist hierbei jedoch die 
vertragliche Gebundenheit 
des Landes NRW, die eine 
Veränderung der Stärken  nur 
mittelfristig umsetzbar 

macht.23  

 Synergiepotenzial 
gesamt: -37 486+/-  

Tabelle 8: Synergiepotenzial im Bereich der Direktionen Gefahrenabwehr/Einsatz 

 
Die ggf. zukünftig veränderte organisatorische Anbindung der aktuell den 
Direktionen GE angehörigen Organisationseinheiten der Bereitschaftspoli-
zei, der Spezialeinheiten und der Ständigen Stäbe wurde i. Z. m. möglichen 
Auswirkungen auf Synergiepotenziale nicht näher betrachtet. Auf eine Be-
                                                      
21 S. a. Anhang 8, S. 3 „Ständige Stäbe (STST)“. 
22 S. a. Anhang 9. 
23 In dem Verwaltungsabkommen über die Bereitschaftspolizei zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und dem Land Nordrhein-Westfalen vom 26. Mai 2004 sind verbindlich Mindest-
stärken der Bereitschaftspolizei vereinbart; Änderungen können nur mit einer Frist von zwei 
Jahren zum Ablauf eines Kalenderjahres durch Kündigung vorgenommen werden. 
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trachtung von Personenschutzeinheiten wurde hier vor dem Hintergrund, 
dass die Aufgabe des Personenschutzes lediglich den KPB Dortmund, Düs-
seldorf und Köln obliegt, verzichtet.  

2.7. Direktion Kriminalität 

Es wird empfohlen, dass die zukünftigen Dir K sowohl zentrale als auch re-
gionale Kriminalitätsbekämpfung gewährleisten.  

Im Rahmen einer zentralen Struktur erfolgt die Bekämpfung der schweren 
und schwersten Kriminalität vorrangig am Sitz der KPB. Der regionale Be-
zug im Bereich der einfachen und mittleren Kriminalitätsbekämpfung hin-
gegen sollte durch eigenständige Kriminalkommissariate auf Ebene der zu-
künftigen Polizeiinspektionen gewährleistet werden. Die Bündelung dieser 
Kommissariate sollte in einer Kriminalinspektion erfolgen. Hier sollten zu-
sätzlich auch regionale Einsatztrupps eingegliedert werden. Eine organisa-
torische Anbindung von Einsatztrupps innerhalb einer Direktion GE, wie sie 
derzeit in einzelnen KPB praktiziert wird, empfiehlt sich nicht, da ansons-
ten die Verantwortlichkeit für die Kriminalitätsbekämpfung auf zwei Direk-
tionen verteilt wäre.  

Folgende Synergiepotenziale ergeben sich durch die mit der Reduzierung 
auf 12 KPB einhergehende Reduzierung der Anzahl der Direktionen K:24 

Funktion 
Stellen  
aktuell 

Stellen  
zukünftig 

Synergie- 
potenzial Bemerkung 

h. D. g. D. h. D. g. D. h. D. g. D. 

Leiter  

Direktion K25 
47 0 12 0 35 0  

Leiter  
FüSt 12 35 12 0 0 35  

Personal  
FüSt Dir K 0 ? 0 ? 0 ? 

Ist-Daten liegen derzeit nicht 
vor. Die Ermittlung des zukünfti-
gen Stellenbedarfs könnte gem. 
Vergleichsgruppenberechnung 
(s. a. Nr. 2) erfolgen. 

Leiter 

Kriminalinspektion26  
 

58 2 57 0 1 2 

Derzeit variiert die Anzahl der KI 
in den KPB der Vergleichsgruppe 
5 von 3 KI (PP DU), über 4 KI (PP 
DO, D und E) bis 7 KI (PP K).  Die 

                                                      
24 Eine Aufstellung der jeweiligen Organisationsformen der Direktionen Kriminalität ist dem An-

hang 4 zu entnehmen. 
25 12 DirL K nehmen zugleich die Funktion KI/L wahr; die Berücksichtigung dieser 12 Stellen er-

folgt bei der Funktion KI/L.  
26 Insgesamt gibt es derzeit 72 KI; davon werden 12 KI in Zugleichfunktion durch den jeweiligen 

DirL K geleitet. 
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Dir K der zukünftigen KPB könn-
te sich hieran orientiert in 
grundsätzlich 3 funktionale KI 
und jeweils einer die regionale 
Aufgabenwahrnehmung bün-
delnde KI gliedern. Aufgrund der 
KPB-Größe wurde für die Be-
rechnung in Anlehnung an die 
aktuelle Gliederung der Dir K des 
PP K für die zukünftigen PP D, 
DO und K von jeweils 7 KI ausge-
gangen. Eine Überprüfung dieser 
Vorgehensweise durch fachkun-
diges Personal wird empfohlen. 

Leiter  

KK27 
0 484 0 ? 0 ? 

Durch „Verschmelzung“ von 
gleichen KK der bisherigen KPB 
zu einem gemeinsamen KK der 
zukünftigen KPB erscheinen 
Synergiepotenziale erreichbar. 
Es wird empfohlen, dies durch 
fachkundiges Personal prüfen zu 
lassen. 

Personal 
KK 0 ? 0 ? 0 0 

Da die Polizei „in der Fläche“ 
verbleiben soll, sind hier in regi-
onalen Kommissariaten keine 
Synergiepotenziale zu erwarten.  

Personal 
Einsatztrupps 0 ? 0 ? 0 ? 

Da die Polizei „in der Fläche“ 
verbleiben soll, sind hier keine 
Synergiepotenziale zu erwarten 

Leiter 
KI Staatsschutz 16 0 12 0 4 0  

FüSt KI  
bzw.  

FüSt KI ST 
0 ? 0 ? 0 ? 

Ist-Daten liegen derzeit nicht 
vor. Die Ermittlung des zukünfti-
gen Stellenbedarfs könnte gem. 
Vergleichsgruppenberechnung 
(s. a. Nr. 2) erfolgen. 

Leiter KK der KI ST 0 2328  0 24 0 -1  

Personal  
KI ST 0 ? 0 ? 0 0 

Da die Polizei „in der Fläche“ 
verbleiben soll, sind hier keine 
Synergiepotenziale zu erwarten 

 Synergiepotenzial gesamt:  40 36+/-  

Tabelle 9: Synergiepotenzial im Bereich der Direktionen Kriminalität 

                                                      
27 Kommissariate der KI ST sind hierbei nicht berücksichtigt, da diese nicht durchgängig in den 

KPB-Organigrammen aufgeführt sind. 
28 Anhand der im Intranet der Polizei NRW veröffentlichten KPB-Organigramme wurde ermittelt, 

dass 7 PP ihre KI ST in je 2 KK gegliedert haben. Davon ausgehend, dass die neun anderen PP 
über eine Planstelle für die Funktion stellvertretender Dienststellenleiter in Zugleichfunktion 
KK/L verfügen, wurden diese Planstellen den KK/L hinzugerechnet. 
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2.8. Direktion Verkehr 

Die aktuelle Struktur der Autobahnpolizei und deren organisatorische An-
bindung an fünf KPB haben sich in der Praxis bewährt und sollte beibehal-
ten werden. Dies bedeutet zwar ein Abweichen von dem Grundsatz „Leis-
tungsstarke Behörden mit gleichen Aufgaben und Kompetenzen“, 
erscheint aber zur Vermeidung von ansonsten sich bildenden erheblichen 
Schnittstellen und einer Vervielfachung von Ansprechpartnern geboten. 

Zusätzlich waren zur Wahrung der polizeilichen Präsenz in der Fläche aktu-
elle Stärken sowie die räumliche Verteilung der Autobahnpolizeiwachen 
nicht Gegenstand einer tiefergehenden Überprüfung durch die Experten-
kommission.29 

Funktion 
Stellen  
aktuell 

Stellen  
zukünftig 

Synergie- 
potenzial Bemerkung 

h. D. g. D. h. D. g. D. h. D. g. D. 

Leiter  
Direktion V 47 0 12 0 35 0  

Leiter  
FüSt V 5 42 12 0 -7 42  

Personal 
FüSt Dir V 0 ? 0 ? 0 ? 

Ist-Daten liegen derzeit nicht 
vor. Die Ermittlung des zukünf-
tigen Stellenbedarfs könnte 
gem. Vergleichsgruppenbe-
rechnung (s. a. Nr. 2) erfolgen. 

Leiter  
Verkehrsinspektionen 1 31 24 0 -23 31 

Davon ausgehend, dass in den 
zukünftigen KPB jeweils 2 VI 
eingerichtet werden. Es wird 
empfohlen, dies durch fach-
kundiges Personal prüfen zu 
lassen. 

Personal  
FüSt VI 0 ? 0 ? 0 ? 

Ist-Daten liegen derzeit nicht 
vor. Die Ermittlung des zukünf-
tigen Stellenbedarfs könnte 
gem. Vergleichsgruppenbe-
rechnung (s. a. Nr. 2) erfolgen. 

Personal  
WWD 0 ? 0 ? 0 0 

Da die Polizei „in der Fläche“ 
verbleiben soll, sind hier keine 
Synergiepotenziale zu erwar-
ten 

Leiter 
Verkehrskommissariat 0 75 0 48 0 27 

Unter Berücksichtigung der ak-
tuellen Daten der KPB der VG 
5 wird zunächst die Einrich-

                                                      
29 Eine Aufstellung der jeweiligen Organisationsformen der Direktionen Verkehr ist dem Anhang 

5 zu entnehmen. 
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tung von jeweils vier VK je zu-

künftiger KPB empfohlen.30 
Zusätzlich wird empfohlen, ei-
ne ggf. erforderliche Regionali-
sierung durch fachkundiges 
Personal prüfen zu lassen. 

Personal 
VK 0 ? 0 ? 0 ? 

Ist-Daten liegen derzeit nicht 
vor. Die Ermittlung des zukünf-
tigen Stellenbedarfs könnte 
gem. Vergleichsgruppenbe-
rechnung (s. a. Nr. 2) erfolgen. 
Es wird empfohlen, eine ggf. 
erforderliche Regionalisierung 
durch fachkundiges Personal 
prüfen zu lassen.  

Leiter  
weitere OE 

(z. B. VD, VUP/O) 
0 73 0 36 0 37 

Davon ausgehend, dass die zu-
künftigen KPB über jeweils 3 
weitere OE (VD, VUP/O und 
ET) verfügen. Eine ggf. erfor-
derliche Regionalisierung ist 
hier nicht berücksichtigt wor-
den. Es wird empfohlen, eine 
Prüfung durch fachkundiges 
Personal durchführen zu las-
sen. 

Personal  
weiterer OE 0 ? 0 ? 0 0 

Da die Polizei „in der Fläche“ 
verbleiben soll, sind hier keine 
Synergiepotenziale zu erwar-
ten 

 Synergiepotenzial gesamt:  5 137+/-  

Tabelle 10: Synergiepotenzial im Bereich der Direktionen Verkehr 

 
2.9. Direktion Zentrale Aufgaben  

2.9.1. Personal der Direktion ZA 

Durch die Direktion ZA werden vorrangig Verwaltungstätigkeiten und 
„Dienstleistungen“ erbracht. Der Anteil an Polizeivollzugsbeamten am Ge-
samtpersonal der Direktion ZA ist daher naturgemäß gering.  

Ein Teil des Nicht-Vollzugspersonals in den KPB, die sich in die Organisation 
eines Landkreises eingliedern, ist kommunal.31 Laut Landkreistag NRW 

                                                      
30 Derzeit verfügen in der Vergleichsgruppe 5 die KPB D, E und K über je vier, die KPB E über drei 

und die KPB DU über zwei Verkehrskommissariate. 
31 Dieses kommunale Personal kommt überwiegend in den Direktionen ZA der KPB zum Einsatz 

und wird daher nicht nach Direktionen getrennt aufgeführt. 
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(LKT NRW) setzen sich die insgesamt 364,7 Vollzeitäquivalente (VZÄ) für 
kommunales Personal in den 29 betroffenen KPB wie folgt zusammen:  

Tarifbeschäftigte: 142,5  VZÄ 
Beamte: 222,2  VZÄ 
gesamt: 364,7  VZÄ 

Eine rechtliche Grundlage für die Gestellung von Kreispersonal und -
einrichtungen existierte bis 1982 in Form des damaligen § 6 Abs. 1 Nr. 1 
POG NRW i. V. m. der Vorläufernorm des jetzigen § 61 KrO NRW.32  

Als heutige Grundlage für den Einsatz von Dienstkräften und Einrichtungen 
der Kreise für Aufgaben der KPB nach Wegfall der Gesetzesvorgabe nennt 
der LKT NRW die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Rahmen der jahr-
zehntelangen Praxis.  

Da i. Z. m. dem Zentralisierungsmodell keine der zukünftigen 12 KPB sich in 
die Struktur eines Kreises eingliedert, ist nicht von einem automatischen 
Verbleib des kommunalen Personals in den zukünftigen KPB auszugehen. 
Um jedoch auf das bei diesem Personal im Laufe der z. T. langjährigen Tä-
tigkeit innerhalb einer KPB erworbene Fachwissen auch weiterhin zurück-
greifen zu können, sollten im erforderlichen Umfang „Übernahmen“ aus 
dem Bereich des kommunalen Personals angestrebt werden. Hierfür sind 
Regelungen zur Weiterverwendung des Personals im Bereich der Polizei-
verwaltung zu treffen. Das hiervon nicht betroffene Personal ist in die „ei-
gentliche“ Kreisverwaltung zurückzuführen.  

2.9.2. Berechnung von Synergiepotenzialen 

In den nachfolgenden Synergiepotenzialberechnungen werden Stellen, die 
derzeit durch kommunales Personal besetzt sind, nicht berücksichtigt. Zu-
sätzlich wurde eine Unterscheidung von Polizeivollzugsbeamten (PVB) und 
Nicht-Polizeivollzugsbeamte nicht vorgenommen.33 

                                                      
32 Der damalige § 6 Abs. 1 Nr. 1 POG NRW stufte die KPB in den Landkreisen als untere staatliche 

Verwaltungsbehörden ein, sodass als Folge und unter Berücksichtigung der Vorgängernorm 
des heutigen § 61 KrO NRW die Kreise die zur Erfüllung der Aufgaben der KPB erforderlichen 
Dienstkräfte und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen hatten. Nach Aktenlage des LKT NRW 
entfiel 1982 der Zusatz „als untere staatliche Verwaltungsbehörde“, weil die damals Beteilig-
ten übereinstimmend der Auffassung waren, dass es der Vorschrift nicht bedürfe, da der Ein-
satz von Dienstkräften und Einrichtungen der Kreise stets in flexibler und angemessener Wei-
se gewährleistet sein werde. 

33 Eine Aufstellung der jeweiligen Organisationsformen der Direktionen Zentrale Aufgaben ist 
dem Anhang 6 zu entnehmen. 
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Funktion 
Stellen  
aktuell 

Stellen  
zukünftig 

Synergie- 
potenzial Bemerkung 

h. D. g. D. h. D. g. D. h. D. g. D. 

Leiter  
Direktion ZA 18 0 12 0 6 0 

Hierbei handelt es sich aus-
schließlich um Regierungsbe-
schäftigte.  

Direktionsbüro 0 ? 0 ? 0 ? 

Ist-Daten liegen derzeit nicht 
vor. Die Ermittlung des zukünf-
tigen Stellenbedarfs könnte 
gem. Vergleichsgruppenbe-
rechnung (s. a. Nr. 2) erfolgen.  

Dezernatsleiter  4034 47 36 0 4 47 
Für die zukünftigen KPB wird 
von jeweils drei Dezernaten 
ausgegangen.  

Sachgebietsleiter 

Die Anzahl der Sachgebiete (SG) innerhalb 
der Direktionen ZA liegt landesweit bei ins-
gesamt 357. In welchem Umfang in den 
einzelnen KPB die Leitung von SG in 
Zugleichfunktion wahrgenommen wird, 
sowie ob es sich bei den Funktionsinhabern 
um PVB, Verwaltungsbeamte, Regierungs-
beschäftigte oder kommunales Personal 
handelt, konnte nicht durchgängig festge-
stellt werden. 

Zur Ermittlung von 
Synergiepotenzialen wird emp-
fohlen, eine Prüfung durch 
fachkundiges Personal durch-

führen zu lassen.35 

Personal 
Sachgebiete 0 ? 0 ? 0 ? 

Ist-Daten liegen derzeit nicht 
vor. Es wird empfohlen, eine 
Prüfung durch fachkundiges 
Personal durchführen zu lassen. 

Leitung  
Polizeiärztlicher 

Dienst bzw.  

Sachgebietsleiter36  

22 0 22 0 0 0 

Da sich die Anzahl der Polizei-
ärzte am Umfang des zu be-
treuenden Personals orientiert, 
wird auch von einem zukünfti-
gen Bedarf von 22 Polizeiärzten 
ausgegangen.  

Personal 0 ? 0 ? 0 ? Ist-Daten liegen derzeit nicht 

                                                      
34 Davon 28 Regierungsbeschäftigte; eine detaillierte Personalverteilung für Dezernats- sowie 

Sachgebietsleiter ist dem Anhang 7 zu entnehmen. 
35 Nach Auswertung der Organisationsstrukturen der fünf KPB der VG 5 ergibt sich in der Anzahl 

der Sachgebiete (SG) eine Spannweite von 9 SG beim PP Dortmund bis hin zu 19 SG beim PP 
Köln. Unter Anwendung der Vergleichsgruppenberechnung (s. a. Nr. 2) liegt der Durch-
schnittswert hier bei 12 SG. 

36 Derzeit ist in 12 KPB mit Polizeiärztlichem Dienst (PÄD) der Polizeiarzt auch Leiter des PÄD. In 
den vier KPB mit mehr als einem Arzt, obliegt dem Leiter Direktion ZA in Zugleichfunktion die 
Leitung des PÄD und die Polizeiärzte stehen jeweils einem eigenen Sachgebiet vor. Hierbei 
handelt es sich um die PP Bielefeld, Düsseldorf und Münster mit jeweils 2 Ärzten sowie um 
das PP Köln mit 4 Ärzten. 
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Polizeiärztlicher 
Dienst  

vor. Synergiepotenziale könn-
ten sich dort ergeben, wo zwei 
bisherige PÄD zu einem „fusio-

nieren“.37  

 Synergiepotenzial gesamt:  10 47 +/-  

Tabelle 11: Synergiepotenzial im Bereich der Direktionen Zentrale Aufgaben 

 

                                                      
37 Eine „Fusion“ der Polizeiärztlichen Dienste käme bei den zukünftigen KPB wie folgt in Frage:  

PP Gelsenkirchen/PP Recklinghausen; PP Bochum/PP Hagen; PP Essen/PP Oberhausen; PP 
Düsseldorf/PP Wuppertal. 
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2.10. Abweichungen vom Direktionsmodell  

Mit Einführung des Direktionsmodells stellten die KPB ihre Organisation-
struktur grundsätzlich auf die bereits oben angeführten vier Direktionen 
um. Hiervon abweichend organisiert sind lediglich das PP Duisburg mit ei-
ner zusätzlichen Direktion Wasserschutzpolizei und das PP Köln mit einer 
zusätzlichen Direktion Besondere Aufgaben.  

2.10.1. Direktion Wasserschutzpolizei beim PP Duisburg 

Die Aufgaben des früheren Wasserschutzpolizeipräsidiums NRW mit Sitz in 
Duisburg werden seit Eingliederung der Wasserschutzpolizei (WSP) in das 
PP Duisburg in einer eigenständigen Direktion WSP fortgeführt. Entschei-
dend für die damalige Eingliederung in das PP Duisburg war vorrangig der 
bisherige Sitz des WSP-Präsidiums in Duisburg. 

Mit der empfohlenen Bündelung der landesweit tätigen operativen Orga-
nisationseinheiten in einem neu zu schaffenden Landespolizeiamt NRW ist 
folgerichtig auch die WSP in das LPA NRW organisatorisch einzugliedern.  

Funktion 
Stellen  
aktuell 

Stellen  
zukünftig 

Synergie- 
potenzial Bemerkung 

h. D. g. D. h. D. g. D. h. D. g. D. 

Direktion  
Wasserschutzpolizei 2 275 2 275 0 0 

Eine Prüfung der Aufgaben 
sowie der Auslastung wurde 
nicht vorgenommen. Es wird 
empfohlen, eine Prüfung 
möglicher 
Synergiepotenziale durch 
fachkundiges Personal durch-
führen zu lassen. 

 Synergiepotenzial gesamt:  0 0  

Tabelle 12: Synergiepotenzial im Bereich der Direktion Wasserschutzpolizei 

 
2.10.2. Direktion Besondere Aufgaben beim PP Köln 

In der landesweit einmaligen Direktion Besondere Aufgaben (Direktion BA) 
des PP Köln sind neben den Spezialeinheiten auch drei Bereitschaftspoli-
zeihundertschaften, eine Führungsgruppe der Bereitschaftspolizei, ein 
Ständiger Stab, die Polizeisonderdienste (PSD) mit dem 
Gewahrsamsdienst, der Diensthundführerstaffel und dem Personen- und 
Objektschutz sowie die Vorschriftenkommission organisatorisch gebün-
delt. Dieser Umstand ist vorrangig der Personalstärke von insgesamt über 
600 Kräften der genannten Organisationeinheiten geschuldet. Eine lan-
desweit einmalige Aufgabenstellung, vergleichbar der Direktion WSP, kann 
für die Einrichtung der Direktion BA nicht geltend gemacht werden.  
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Da mit Umsetzung der empfohlenen Bildung eines LPA NRW die aktuell in 
der Direktion BA gebündelten Organisationseinheiten Spezialeinheiten, 
Ständiger Stab, Bereitschaftspolizei (jedoch ohne BPH) und Personen-
schutzkommandos organisatorisch in das LPA NRW eingegliedert werden, 
wird die Beibehaltung einer Direktion BA als nicht mehr erforderlich be-
wertet. Vielmehr wäre eine Eingliederung des beim PP Köln verbleibenden 
Gewahrsamsdienstes, der Diensthundführerstaffel und des Objektschutzes 
als „Container PSD“ in die bestehende Direktion GE sachgerecht. Die orga-
nisatorische Anbindung der Vorschriftenkommission an eine KPB hingegen 
sollte aufgrund der behörden- und länderübergreifenden Zuständigkeiten 
zu Gunsten einer zukünftigen Anbindung an eine Landesoberbehörde bzw. 
an das MIK NRW aufgegeben werden. 

Funktion 
Stellen  
aktuell 

Stellen  
zukünftig 

Synergie- 
potenzial Bemerkung 

h. D. g. D. h. D. g. D. h. D. g. D. 

Leiter  
Direktion 

BA 
1 0 0 0 1 0 

Mit Ausgliederung der operativen 
Organisationseinheiten ist eine Di-
rektion BA nicht mehr erforderlich. 

Leiter  
FüSt BA 1 0 0 0 1 0 

Mit Ausgliederung der operativen 
Organisationseinheiten ist eine Di-
rektion BA nicht mehr erforderlich. 

Personal 
FüSt Dir BA 0 ? 0 ? 0 ? 

Ist-Daten liegen derzeit nicht vor. 
Das Synergiepotenzial umfasst das 
bisherige FüSt-Personal in Gänze.  

Spezial-
einheiten 

siehe Ausführungen in Nr. 2.6 
Ständiger 

Stab 
Bereit-

schaftspoliz
ei 

Personen-
schutz ? ? ? ? 0 0 

Ist-Daten liegen derzeit nicht vor. 
Allein durch die organisatorische 
Eingliederung in das LPA NRW sind 
keine Synergiepotenziale zu erwar-
ten. 

Objekt-
schutz ? ? ? ? 0 0 

Ist-Daten liegen derzeit nicht vor. 
Allein durch die organisatorische 
Eingliederung in die Direktion GE 
des PP Köln sind keine 
Synergiepotenziale zu erwarten. 

Gewahrsa
msdienst ? ? ? ? 0 0 

Ist-Daten liegen derzeit nicht vor. 
Allein durch die organisatorische 
Eingliederung in die Direktion GE 
des PP Köln sind keine 
Synergiepotenziale zu erwarten. 

Diensthun
dführersta

ffel 
? ? ? ? 0 0 

Ist-Daten liegen derzeit nicht vor. 
Allein durch die organisatorische 
Eingliederung in die Direktion GE 
des PP Köln sind keine 
Synergiepotenziale zu erwarten. 
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Personal  
Vorschrif-

ten 
kommissi-

on 

0 2 0 2 0 0 

Die Leitung der VK obliegt in 
Zugleichfunktion dem DirL BA. Al-
lein durch die Veränderung einer 
organisatorischen Anbindung sind 
keine Synergiepotenziale zu erwar-
ten. 

 Synergiepotenzial gesamt:  2 ?  

Tabelle 13: Synergiepotenzial im Bereich der Direktion Besondere Aufgaben 

 
3. Reduzierung der Landesoberbehörden 

Das Zentralisierungsmodell sieht neben der Reduzierung der KPB auch eine 
Reduzierung der Landesoberbehörden vor. Während das Landeskriminal-
amt in seiner jetzigen Form weiterhin Bestand haben soll, ist für das Lan-
desamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW) und das Lande-
samt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei 
NRW (LAFP NRW) eine „Verschmelzung“ dieser beiden Behörden zu einem 
neu zu schaffenden Landespolizeiamt NRW (LPA NRW) vorgesehen. 

3.1. Landeskriminalamt NRW 

Das LKA NRW sollte als eigenständige Polizei- und Landesoberbehörde 
fortgeführt werden und ebenso weiterhin die Funktion als Zentralstelle des 
Landes i. S. des Bundeskriminalamtgesetzes gewährleisten.38 Ein Bedarf an 
der aktuellen Organisationsform, der Aufgabenstellung sowie der perso-
nellen Ausstattung Veränderungen vorzunehmen, ist derzeit nicht ersicht-
lich. Ggf. sollte eine eingehende Prüfung durch fachkundiges Personal er-
folgen.  

Abzuwarten bleibt, inwieweit die Bildung eines LPA NRW, das u. a. ein-
satzunterstützende Organisationseinheiten landesweit organisatorisch 
bündeln soll, zu Veränderungen beim LKA NRW führt. Auch hierzu bedarf 
es einer intensiven Prüfung der Erfordernisse und Möglichkeiten durch 
fachkundiges Personal.  

Für den Bereich der Spezialeinheiten des LKA NRW wurden 
Synergiepotenziale bereits bei den Ausführungen zur Direktion GE (s. a. Nr. 
2.6) eingerechnet. Darüber hinaus sind zunächst keine Synergiepotenziale 
beim LKA NRW erkennbar.  

                                                      
38 Die Bundesländer haben gem. § 1 Abs. 2 Bundeskriminalamtgesetz (BKAG) zur Sicherung der 

Zusammenarbeit des Bundes und der Länder zentrale Dienststellen der Kriminalpolizei (Lan-
deskriminalämter) zu unterhalten. 
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3.2. Landespolizeiamt NRW 

Zur Bündelung grundsätzlich aller Aufgabenbereiche und Organisations-
einheiten, deren zentrale organisatorische Anbindung sowohl aus einsatz-
taktischer als auch aus administrativer und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll 
erscheint, wird die Bildung eines eigenständigen Landespolizeiamtes NRW 
(LPA NRW) in Form einer Landesoberbehörde empfohlen. Von einer Verla-
gerung aus den KPB heraus in das LPA NRW wären folgende Organisati-
onseinheiten betroffen, die i. d. R. landesweit operativ und für die KPB un-
terstützend tätig sind:39 

x Spezialeinheiten 

x Ständige Stäbe 

x Personenschutzkommandos 

x Führungsgruppen der Bereitschaftspolizeiabteilungen 

x Technische Einsatzeinheiten  

x Landesreiterstaffeln 

x Wasserschutzpolizei 

Gleichzeitig sollten sowohl das LAFP NRW und das LZPD NRW sowie deren 
Aufgaben und Organisationseinheiten nach Prüfung einer zukünftigen Ver-
ortung in dem neu zu schaffenden LPA NRW bzw. im LKA NRW aufgehen.  

                                                      
39 Beschreibung der Organisationseinheiten sowie der Beweggründe für deren Verlagerung in 

ein LPA NRW siehe Anhang 8. 
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Funktion 
Stellen  
aktuell 

Stellen  
zukünftig 

Synergie- 
potenzial Bemerkung 

h. D. g. D. h. D. g. D. h. D. g. D. 

Behördenlei-
ter 2 0 1 0 1 0  

Vorzimmer  
Behördenlei-

ter 
0 2 0 1 0 1  

Beauftragte 0 6 0 3 0 3 

Berücksichtigt wurden hier die 
Beauftragten für Datenschutz, 
Gleichstellung sowie die Vertreter 
für Schwerbehinderte. 

Personal-

rat40 
0 6 0 5 0 1 

Die Berechnung erfolgte anhand 
der Plan-/Stellen. Eine Verlage-
rung von operativen Einheiten 
zum LPA NRW (z. B. Spezialeinhei-
ten, Landesreiterstaffeln) ist hier-
bei noch nicht berücksichtigt.  

Abteilungs-
leiter  12 0 10 0 2 0 

Es wird davon ausgegangen, dass 
zumindest die Zentralabteilungen 
mit der Abteilung 5 des LAFP ge-
bündelt werden.  

 Synergiepotenzial gesamt:  2 5 +/-  

Tabelle 14: Synergiepotenzial bei „Verschmelzung“ des LAFP NRW und des LZPD 
NRW zu einem LPA NRW 

 
Für die Beschreibung und Bezifferung von weiteren Synergiepotenzialen 
erscheint eine Prüfung der tatsächlichen Erfordernisse und Möglichkeiten 
für organisatorische und personelle Veränderungen durch fachkundiges 
Personal zwingend. 

4. Ministerium für Inneres und Kommunales 

Mit Reduzierung der Landesoberbehörden (LOB) sind mögliche Übertra-
gung von aufsichtlichen Aufgaben auf die LOB neu zu prüfen. Während 
zurzeit die Landesoberbehörden LKA NRW, LZPD NRW und LAFP NRW in 
einzelnen Bereichen für das Ministerium aufsichtsunterstützend tätig wer-
den, wurde dem LAFP NRW die Aufsicht über die Kreispolizeibehörden in 
dienstrechtlichen Angelegenheiten insbesondere in Personalangelegenhei-
ten, Beurteilungsangelegenheiten und Disziplinarangelegenheiten über-

                                                      
40 Die Berechnung erfolgte auf Grundlage der gem. BKV 2014 jeweils den 47 KPB zugewiesenen 

Plan-/Stellen und unter Berücksichtigung des § 42 Landespersonalvertretungsgesetz. 
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tragen.41 Grundlage für diese Aufgabenübertragung ist die AufsichtsVO Po-
lizei, deren Regelungen mit einem zusätzlichen Erlass konkretisiert wur-
den.42 Der zeitliche und damit auch personelle Umfang, den diese auf-
sichtsunterstützenden und/oder aufsichtsführenden Aufgaben in den LOB 
erfordern, kann derzeit nicht konkret beziffert werden.  

Legt man jedoch die zugewiesenen Stellenanteile der Teil-/Dezernate und 
Sachgebiete der jetzigen LOB zu Grunde, die unterstützende bzw. originäre 
Fachaufsicht gegenüber den anderen Polizeibehörden ausüben, kommt 
man in der Summe auf etwa 185 Plan-/Stellen.43 Der personelle Anteil an 
Führungs-, Verwaltungs- und sonstigen Linienaufgaben ist hierin, soweit 
feststellbar, nicht enthalten. 

Wie bereits von der Scheu-Kommission in ihrem Bericht angenommen44 
wird aus hiesiger Sicht auch heute noch die ausschließliche Wahrnehmung 
der Aufsichtstätigkeit durch das MIK NRW nicht zu einer erheblichen 
Mehrbelastung im MIK NRW führen, da die Summe der Arbeit - prozess-
ökonomisch betrachtet - wegen der i. d. R. schneller verfügbaren Ergebnis-
se häufig deutlich geringer sein wird, als bei der jetzigen Verfahrensweise. 

Insbesondere bei politisch relevanten Sachverhalten ist das MIK NRW be-
reits heute als oberste Instanz immer wieder parallel zu den LOB mit den 
jeweiligen Vorgängen befasst. Art und Umfang der Aufsichtstätigkeiten der 
LOB bei derartigen Vorgängen sind i. d. R. geprägt von den Vorgaben des 
MIK NRW. Faktisch besteht hierdurch ein dreistufiger Aufbau, sodass gera-
de bei eilbedürftigen Vorgängen zusätzlich Zeitdruck entstehen kann.  

Zur zukünftigen Vermeidung von  

x Schnittstellen und damit möglichen Unschärfen im Bereich der 
Aufsichtsverantwortung (LOB NRW vs. MIK NRW), 

x durch die Anzahl der beteiligten Instanzen entstehenden Zeit-
drucks sowie  

                                                      
41 Eine Übersicht der den LOB zur Aufsichtsunterstützung bzw. zur Aufsicht übertragenden Auf-

gaben ist dem Anhang 10 zu entnehmen. 
42 Verordnung über die Wahrnehmung von Aufsichtsaufgaben durch das Landesamt für Ausbil-

dung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei, das Landeskriminalamt und das 
Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (AufsichtsVO Polizei) i. V. m. RdErl. d. Innenminis-
teriums - 43-58.01.02 v. 29.6.2007 „Konkretisierung und Ergänzung der Aufgaben der Landes-
oberbehörden“.  

43 Quelle: eigene Berechnungen. 
44 Vgl. Bericht der Scheu-Kommission (LT-Vorlage 13/3156), S. 91 (Effizienzsteigerung). 
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x prozessverlängernden Berichtswegen  

wird eine unmittelbare Aufsicht über die Polizeibehörden (KPB und LOB) 
durch das MIK NRW empfohlen.  

Die ggf. hiermit einhergehenden Synergiepotenziale können erst nach 
konkreter Prüfung durch fachkundiges Personal benannt werden. 

5. Synergiepotenziale  

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich bei Umsetzung des Zentralisie-
rungsmodells nach jetzigem Kenntnisstand in der Summe folgendes 
Synergiepotenzial: 

Funktion/ 
Organisationseinheit 

Synergie- 
potenzial Bemerkung 

h. D. g. D. 

Kreispolizeibehörden 77 1.593,5 +/- 
Behördenleitung  35 6  s. a. Nr. 2.1 

Stellensockel gem. BKV 0 810   s. a. Nr. 2.2 

Beauftragte  0 31,5  

Berechnet wurden nur die Beauftrag-
ten für Datenschutz, Gleichstellung 
und Schwerbehindertenvertretung; s. 
a. Nr. 2.3 

Personalvertretung 0 28  s. a. Nr. 2.4 
Leitungsstab 22 12 +/- s. a. Nr. 2.5 
Direktion GE -37 486 +/- s. a. Nr. 2.6 

Direktion K 40 36 +/- s. a. Nr. 2.7 

Direktion V 5 137 +/- 
Organisation und Personal der AP 
fanden hierbei keine Berücksichti-
gung; s. a. Nr. 2.8 

Direktion ZA 10 47 +/- s. a. Nr. 2.9 
Direktion WSP 0 0  s. a. Nr. 2.10.1 

Direktion BA 2 ? +/- s. a. Nr. 2.10.2 

Landeskriminalamt 
NRW 0 0  s. a. Nr. 3.1 

Landespolizeiamt 
NRW 2 5 +/- s. a. Nr. 3.2 

Ministerium für Inne-
res und Kommunales 
NRW 

? ?  s.a. Nr. 4 

Synergiepotenzial  
gesamt: 79 1.598,5 +/-  

Tabelle 15: Synergiepotenzial insgesamt 
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Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass 

x bei Umsetzung des Zentralisierungsmodells das vom LKT NRW mit 
364,7 VZÄ bezifferte Volumen des für die KPB zur Verfügung ge-
stellten kommunalen Personals vom obigen Synergiepotenzial in 
Abzug zu bringen sind45, 

x in Teilen Zahlen und Daten, die als Berechnungsgrundlage genutzt 
wurden, dem Intranet der Polizei NRW entstammen und somit 
diese ggf. nicht immer dem letzten Stand entsprechen, 

x in Teilen Zahlen und Daten nur unvollständig ermittelt werden 
konnten und daher nicht alle Bereiche betrachtet wurden, 

x durch Verlagerung von Organisationseinheiten (z. B. Spezialeinhei-
ten zum LPA NRW) ggf. entstehende Synergiepotenziale in den 
obigen Berechnungen nicht enthalten sind und 

x Überprüfungen von getroffenen Annahmen durch fachkundiges 
Personal bisher nicht vorgenommen wurden. 

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass nach Durchführung 
der empfohlenen fachkundlichen Prüfungen und dadurch einem größt-
möglichen Ausschluss von Unwägbarkeiten eine Anpassung der o. g. 
Synergiepotenziale wahrscheinlich ist. 

6. Effizienz 

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich bei Umsetzung des Zentralisie-
rungsmodells aus der organisatorischen Umstrukturierung ein 
Synergiepotenzial von über 1.600 Plan-/Stellen, die vorrangig zur Stärkung 
des operativen Dienstes genutzt werden können.  

Neben dieser Synergiepotenziale im Bereich des Personals ergibt sich aber 
auch durch die „Straffung“ der Behördenstruktur eine Effizienzsteigerung 
für die Polizei NRW im Bereich der Aufgabengewährleistung. Beispielhaft 
hierfür seien genannt: 

                                                      
45 S. a. Nr. 2.9.1. 
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x Kräfte und FEM 

Aufgrund der zukünftigen KPB-Größen ist auch bei Einsätzen aus be-
sonderem Anlass von einer geringeren Inanspruchnahme der Res-
sourcen anderer KPB auszugehen. Darüber hinaus kann durch Bil-
dung von Ressourcenverbünden eine gegenseitige Unterstützung 
von KPB eines Verbundes durch Kräfte- und FEM-Gestellungen der 
bürokratische und aufsichtliche Aufwand reduziert werden. Hierfür 
wären jedoch verbindliche Vorgaben, in welchem Umfang derartige 
Unterstützungsleistungen einer zentralen Koordinierungsstelle ge-
genüber lediglich „meldepflichtig“ sind, zu vereinbaren. Ein Veto-
recht sollte jedoch bei der zentralen Koordinierungsstelle verblei-
ben. 

x Besprechungswesen 

An landesweiten Besprechungen von Organisationsleitern (z. B. Di-
rektionsleiter GE, Leiter Leitungsstab) werden anstatt nach heuti-
gem Stand 47 zukünftig nur noch 12 Amtsinhaber teilnehmen. Hier-
durch werden Diskussionen und Ergebnisfindung wesentlich 
erleichtert.  

x Stellungnahmeverfahren 

Während bei heutigen Stellungnahmeverfahren i. d. R. 47 KPB einer 
LOB berichten, die wiederum diese Stellungnahmen zu einer bün-
delt und dem MIK NRW berichtet, reduziert sich ein derartig um-
fangreiches Verfahren zukünftig auf 12 Stellungnahmen, die von ei-
ner LOB bzw. dem MIK NRW auszuwerten sind. 

x Erstellung von Planungsunterlagen 

Aktuell erstellt jede KPB für ihren Zuständigkeitsbereich Planunter-
lagen für Einsätze aus besonderem Anlass. Für Einsatzlagen, die eine 
Zuständigkeit der § 4-KPB begründen, dienen den anderen KPB die 
Planunterlagen der jeweiligen § 4-KPB hierfür als Grundlage. 

Zukünftig sind landesweit nur noch 12 KPB in der Pflicht, für ihren 
Zuständigkeitsbereich Planunterlagen zu erstellen. Die Erreichung 
und Beibehaltung landesweiter Standards wird hierdurch erheblich 
erleichtert.  
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x Zuständigkeitsübertragungen 

Da es sich bei den zukünftigen KPB um leistungsstarke Behörden mit 
grundsätzlich gleichen Aufgaben und Kompetenzen handelt, sind 
dann Zuständigkeiten anderer KPB (vergleichbar der jetzigen § 2-
KPB) im eigenen örtlichen Zuständigkeitsbereich grundsätzlich nicht 
mehr vorgesehen. Zuständigkeitsübertragungen auf eine andere als 
die örtlich zuständige KPB sind in Fällen von herausragenden Ein-
satzanlässen (vergleichbar der sogenannten § 4-Lagen) nur noch 
dann erforderlich, sofern die Prüfung das Erfordernis für eine Bei-
behaltung von besonderen Zuständigkeiten für wenige KPB ergibt.46 

Inwieweit die veränderte Struktur und Aufgabenverteilung sich auch nega-
tiv auf die Effizienz der Aufgabenbewältigung durch die Polizei NRW aus-
wirkt, bleibt intensiv zu prüfen. So führt z. B. die Reduzierung von derzeit 
16 Kriminalhauptstellen auf zukünftig 12 zwar einerseits zur Verringerung 
der Anzahl an Fachkommissariaten (z. B. im Bereich der Organisierten Kri-
minalität sowie im Bereich polizeilicher Staatsschutz). Anfahrtswege zu Ta-
torten, Betroffenen und Zeugen werden sich hingegen in Teilen, sofern 
nicht die jetzigen Standorte als „Teil-Kommissariate“ beibehalten werden, 
erheblich verlängern.  

                                                      
46 S. a. Nr. 2, Tabelle 1, dortige Ausführungen. 
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Anhang 1  kartografische Darstellung der zukünftigen KPB 
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Anhang 2 statistische Daten zu den zukünftigen KPB 
 

KPB-Sitz Einwohner PI Gesamt
davon 
DirGE

davon 
AP

davon 
WSP

Planstellen 
gesamt

Tarifbeschäf-
tigte gesamt

Personal 
gesamt

Bielefeld 328.284 1 3
Bielefeld - AP 2

Gütersloh 352.086 1 5
Herford 248.991 1 5
Höxter 143.407 1 3
Lippe 345.648 1 5
Minden-Lübbecke 309.576 1 6
Paderborn 296.311 1 4
Borken 363.904 1 4
Coesfeld 215.021 1 3
Münster 296.807 1 4

Münster - AP 3
Steinfurt 434.044 1 8
Warendorf 272.949 1 4
Gelsenkirchen 257.567 1 2

Dortmund - AP 5
Hamm 176.043 1 2
Hochsauerlandkreis 262.619 1 7
Soest 295.728 1 5
Unna 307.323 1 5

Ennepe-Ruhr-Kreis 227.640 1 4
Hagen 185.851 1 4
Märkischer Kreis 418.290 1 10
Olpe 135.236 1 3
Siegen-Wittgenstein 274.882 1 4

Duisburg WSP 11
Kleve 302.140 1 5
Wesel 457.630 1 10

Oberhausen 209.465 1 2
Krefeld 222.034 1 2
Mönchengladbach 254.895 1 1
Rhein-Kreis Neuss 440.028 1 7
Viersen 294.980 1 4

Düsseldorf - AP 6
Mettmann 476.732 1 5

Köln - AP 4
Rhein-Erft-Kreis 455.648 1 4

Düren 258.315 1 3
Euskirchen 187.426 1 2
Heinsberg 247.848 1 2
Bonn
Oberbergischer Kreis 270.849 1 3
Rhein.-Bergischer Kreis 278.091 1 4
Rhein-Sieg-Kreis 359.365 1 5

68 278 247 20 11 37.500 4.001 41.501 68 278
 Ø: 6 23 21 3.125 333 3.458

Legende:

Zentralisierungsmodell
Zusammenstellung von einzelnen Daten auf Grundlage der aktuellen Fakten ohne Berücksichtigung möglicher Synergieeffekte (Stand: 13.03.15)

= niedrigster Wert der Kategorie
= höchster Wert der Kategorie

Bielefeld 2.024.303 7 33 31 2 0

bisherige KPB Einwohner Anzahl 
PI

Anzahl 
PW 

gesamt

zukünftige KPB Anzahl PW1 Personal 2/3

3 8 8 0

5 26 23 3 0 3.015

3.351

0 2.140 2.390GE/RE 988.108

3.333Münster 1.582.725

37 32 Dortmund 657.273

Bochum/ 
Hagen

1.853.035 8 33 33 0

Recklinghausen 730.541 2 6
Dortmund 1.698.986 7 5 0 3.937 4.335

Duisburg 1.245.846 4 35 24 0 11

Bochum 611.1360 3.687 4.097 3 8

9

Essen 942.739 5 15 15 0 0 2.229

Duisburg 486.076 22.689 2.999

Mönchen-
gladbach

1.211.937 4 14 14 0 0 2.273 2.539

Essen 733.274 4 132.494

Düsseldorf 1.679.315 7 25 19 6

266

4.792 5.248455

Köln 1.643.550 8 22
Wuppertal 607.156 3 9

Düsseldorf 595.427

Aachen 1.235.530 5 11 11 0 0

Köln 1.187.9020 4.741 5.156

2.287

7 1418 4

3 50

2.630

4Aachen 541.941 2

Summe: 

531.608 2 7Bonn 1.439.913 5 19 19 0 0 2.359

3 13

368

318

250

398

410

311

266

415

273

270

3.720

2.560

1 Quelle: Intranet der Polizei NRW
2 Quelle: BKV 2014, MIK NRW, Juli 2014; 

mögliche Synergien sind nicht berücksichtigt
3 Das Personal der AP sowie der WSP ist im 

KPB-Personal enthalten B (Auswertung: 
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Anhang 3  
Berechnung Personalstärke Führungs- und Lagedienst 
 

Aktuelle Personalstärken im Bereich FLD 
(KPB der Vergleichsgruppe 5) 

Behörde Planstellen Stellen Stellen  
gesamt 

KPB-
Mitarbeiter 

Mitarbeiter/ 
Stelle 

Dortmund 7,73 0 7,73 2.387 308,80 
Düsseldorf 17 7,5 24,5 2.618 106,86 
Duisburg 5 0 5 1.498 299,60 
Essen 7 0 7 1.787 255,29 
Köln 16 4 20 4.035 201,75 

  
gesamt: 64,23 12.325 1.172,29 

    
Ø= 191,89 

Zukünftige Personalstärken im Bereich FLD 

Die Berechnung erfolgt mittels Anwendung des Durchschnittsquotient der KPB der Vergleichs-
gruppe 5 (=191,89 Mitarbeiter/Stelle) sowie der auf Grundlage der aktuellen Personalstärken 
ermittelten zukünftigen Anzahl der KPB-Mitarbeiter 

KPB-Sitz zukünftig 
KPB-MA MA/Stelle 

Stellen 
FLD ge-

samt 
Bemerkungen 

Bielefeld 3.351 191,89 17,5   

Münster 3.015 191,89 15,7   

GE/RE 2.140 191,89 11,2   

Dortmund 3.937 191,89 20,5   

BO/HA 3.687 191,89 19,2   

Duisburg 2.689 191,89 14,0   

Essen 2.229 191,89 11,6   

Mönchengladbach 2.273 191,89 11,8   

Düsseldorf 4.792 191,89 27,5 
10%iger Aufschlag (=2,5 Stellen) 
als Sitz der Landesregierung ist 
eingerechnet 

Köln 4.741 191,89 24,7   

Aachen 2.287 191,89 11,9   

Bonn 2.359 191,89 12,3   

 
Stellen gesamt: 197,95 
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Anhang 4  Organisationsformen der Direktionen Kriminalität 
Quelle: Intranet der Polizei NRW, u. a. Organigramme der KPB (Auswertung: 01/2015) 

zukünftige KPB 
bisherige KPB 

Direktion Kriminalität 

KPB-Sitz KI KK 
(o. KI ST) KI ST KK 

der KI ST 
Bielefeld Bielefeld 3 14 1 2 

Gütersloh 0 9 0 0 
Herford 0 5 0 0 
Höxter 0 3 0 0 
Lippe 0 8 0 0 
Minden-Lübbecke 0 8 0 0 
Paderborn 0 7 0 0 

Münster Borken 2 9 0 0 
Coesfeld 2 5 0 0 
Münster 3 13 1 0 
Steinfurt 2 9 0 0 
Warendorf 0 4 0 0 

GE/RE Gelsenkirchen 2 9 1 0 
Recklinghausen 4 18 1 0 

Dortmund Dortmund 4 18 1 2 
Hamm 0 4 0 0 
Hochsauerlandkreis 0 6 0 0 
Soest 0 7 0 0 
Unna 0 10 0 0 

Bochum/  
Hagen 

Bochum 4 21 1 2 
Ennepe-Ruhr-Kreis 0 4 0 0 
Hagen 2 9 1 0 
Märkischer Kreis 2 12 0 0 
Olpe 0 2 0 0 
Siegen-Wittgenstein 0 9 0 0 

Duisburg Duisburg 3 17 1 0 
Kleve 0 7 0 0 
Wesel 2 11 0 0 

Essen Essen 4 19 1 2 
Oberhausen 2 9 0   

Mönchen- 
gladbach 

Krefeld 2 10 1 0 
Mönchengladbach 2 10 1 0 
Rhein-Kreis Neuss 2 10 0 0 
Viersen 0 7 0 0 

Düsseldorf Düsseldorf 4 21 1 2 
Mettmann 2 8 0 0 
Wuppertal 3 17 1 0 

Köln Köln 7 38 1 2 
Rhein-Erft-Kreis 2 9 0 0 

Aachen Aachen 4 18 1 0 
Düren 0 8 0 0 
Euskirchen 0 3 0 0 
Heinsberg 0 5 0 0 

Bonn Bonn 3 15 1 2 
Oberbergischer Kreis 0 5 0 0 
Rheinisch-Berg.Kreis 0 6 0 0 
Rhein-Sieg-Kreis 0 8 0 0 

Summe:  72 484 16 14 
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Anhang 5 Organisationsformen der Direktionen Verkehr 

zukünftige KPB 

bisherige KPB 

Direktion Verkehr 

KPB-Sitz VI VK 
sonstige OE 

z. B. VD, 
VUP/O 

Gesamt 
VK/OE 

Bielefeld Bielefeld 2 2 2 4 
Gütersloh 0 1 2 3 
Herford 0 1 1 2 
Höxter 0 1 1 2 
Lippe 0 1 2 3 
Minden-Lübbecke 0 1 2 3 
Paderborn 0 1 1 2 

Münster Borken 0 1 1 2 
Coesfeld 0 1 1 2 
Münster 2 2 2 4 
Steinfurt 0 2 1 3 
Warendorf 0 1 1 2 

GE/RE Gelsenkirchen 2 1 2 3 
Recklinghausen 2 2 2 4 

Dortmund Dortmund 2 3 2 5 
Hamm 0 1 1 2 
Hochsauerlandkreis 0 1 2 3 
Soest 0 1 1 2 
Unna 0 1 1 2 

Bochum/  
Hagen 

Bochum 2 3 2 5 
Ennepe-Ruhr-Kreis 0 1 2 3 
Hagen 2 0 2 2 
Märkischer Kreis 0 3 1 4 
Olpe 0 1 1 2 
Siegen-Wittgenstein 0 1 1 2 

Duisburg Duisburg 2 2 2 4 
Kleve 0 1 1 2 
Wesel 0 2 1 3 

Essen Essen 2 4 2 6 
Oberhausen 0 1 1 2 

Mönchen- 
gladbach 

Krefeld 2 2 2 4 
Mönchengladbach 2 2 2 4 
Rhein-Kreis Neuss 0 1 1 2 
Viersen 0 1 2 3 

Düsseldorf Düsseldorf 2 4 2 6 
Mettmann 0 2 1 3 
Wuppertal 2 3 2 5 

Köln Köln 2 4 2 6 
Rhein-Erft-Kreis 0 1 2 3 

Aachen Aachen 2 3 2 5 
Düren 0 1 2 3 
Euskirchen 0 1 1 2 
Heinsberg 0 1 1 2 

Bonn Bonn 2 2 2 4 
Oberbergischer Kreis 0 1 1 2 
Rheinisch-Berg. Kreis 0 1 2 3 
Rhein-Sieg-Kreis 0 1 2 3 

  Summe: 37 75 83 158 
  davon AP: 

  5 0 10 10 
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Anhang 6 Organisationsformen der Direktionen Zentrale Aufgaben 
zukünftige 

KPB 
bisherige KPB 

Direktion ZA 

KPB-Sitz Dezernate Dez/L kom-
munal 

Dez/L 
PVB 

davon 
h. D.  Sachgebiete SG/L: kom-

munal 
SG/L:  
PVB PÄD Anzahl 

SG 
Bielefeld Bielefeld 3 0 2 1 9 0 2 1 2 

Gütersloh 2 1 1 0 6 ? ? 0 0 
Herford 3 1 2 0 6 ? ? 0 0 
Höxter 2 1 1 0 5 ? ? 0 0 
Lippe 2 1 1 0 3 ? ? 0 0 
Mind.-Lübbecke 2 1 1 0 8 ? ? 0 0 
Paderborn 3 1 2 0 8 ? 1 0 0 

Münster Borken 2 1 1 0 5 ? ? 0 0 
Coesfeld 2 1 1 0 6 3 3 0 0 
Münster 3 0 1 1 12 0 3 1 2 
Steinfurt 2 ? 0 0 8 ? ? 0 0 
Warendorf 2 1 1 0 6 3 2 0 0 

GE/RE Gelsenkirchen 3 0 2 1 9 0 3 1 0 
Recklinghausen 3 0 1 0 10 0 3 1 0 

Dortmund Dortmund 3 0 2 1 9 0 2 1 0 
Hamm 3 0 0 0 7 0 3 0 0 
HSK 3 ? 2 0 6 ? ? 0 0 
Soest 2 1 1 0 7 3 3 0 0 
Unna 2 1 1 0 8 ? ? 0 0 

Bochum/  
Hagen 

Bochum 3 0 1 0 10 0 4 1 0 
Ennepe-Ruhr-
Kreis 

3 1 2 0 10 3 4 0 0 

Hagen 3 0 1 1 6 0 2 1 0 
Märkischer Kreis 3 2 1 0 4 1 3 0 0 
Olpe 2 1 1 0 4 1 3 0 0 
Siegen-
Wittgenstein 

2 1 1 0 3 2 1 0 0 

Duisburg Duisburg 3 0 2 1 11 0 5 1 0 
Kleve 2 1 1 0 8 4 2 0 0 
Wesel 3 2 1 0 7 4 3 0 0 

Essen Essen 3 0 2 1 10 0 3 1 0 
Oberhausen 3 0 1 0 6 0 2 1 0 

Mönchen- 
gladbach 

Krefeld 3 0 1 0 6 0 3 0 0 
M`gladbach 3 0 1 0 8 0 1 1 0 
Rhein-Kreis 
Neuss 

3 2 1 0 8 ? ? 0 0 

Viersen 3 2 1 0 2 ? 1 0 0 
Düsseldorf Düsseldorf 3 0 2 2 12 0 3 1 2 

Mettmann 2 ? 1 0 7 ? 3 0 0 
Wuppertal 3 0 1 0 9 0 6 1 0 

Köln Köln 3 0 2 1 19 0 8 1 4 
Rhein-Erft-Kreis 2 1 1 0 7 ? 2 0 0 

Aachen Aachen 3 0 2 1 10 0 3 1 0 
Düren 3 1 2 0 7 ? ? 0 0 
Euskirchen 2 1 1 0 6 ? ?     
Heinsberg 2 1 1 0 8 4 2 0 0 

Bonn Bonn 3 0 2 1 9 0 3 1 0 
Oberberg. Kreis 2 1 1 0 7 3 3 0 0 
Rh.-Berg. Kreis 2 1 1 0 7 2 3 0 0 
Rh.-Sieg-Kreis 2 1 1 0 8 4 1 0 0 

  Summe:    121 30 59 12 357 37 99 16 10 
  davon bei den PP: 
  54 0 26 12 172 0 59 16 10 
  KPB, bei denen Anzahl bzw. Herkunft des Personals nicht ermittelt werden konnten:   

  0 3 0 0 0 16 12   
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Anhang 7  
Dezernats- und Sachgebietsleitungsfunktionen  
der Direktion Zentrale Aufgaben 
 
 

Dezernate LR als 
KPB PP Summe Bemerkungen 

Dezernate 67 54 121   

       

Dezernent = PVB g. D. 33 14 47 .  

Dezernent = PVB h. D. 0 12 12   

Dezernent= Kreisperso-
nal 34 0 34 

In 3 KPB konnte nicht eindeutig der 
Personalstatus (Polizeivollzugsbeam-
ter, Verwaltungsbeamter, Tarifbe-
schäftigter) festgestellt werden.  
Bei vier Stellen wurden kommunale 
Dezernenten angenommen. 

Dezernent = Regierungs-
beschäftigter 0 28 28   

Dezernenten gesamt:   67 54 121  

     
     

Sachgebiete LR als 
KPB PP Summe Bemerkungen 

Sachgebiete 185 172 357   

       

SG/L = PVB g. D. 40 59 99 In 12 KPB konnte der Personalstatus 
nicht erhoben werden.  

SG/L = PVB h. D. 0 0 0   

SG/L Kreispersonal 37 0 37 In 16 KPB konnte der Personalstatus 
nicht erhoben werden.  

SG/L = Regierungsbe-
schäftigter ? ? 0   

Sachgebietsleiter  
gesamt:   77 59 136 

Die Differenz begründet sich durch in 
Teilen ausgeübte Zugleichfunktionen 
sowie durch nicht  erhobenen Perso-
nalstatus. 
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Anhang 8  Hintergründe für die Verlagerung von Organisationseinheiten 

Organisatorische Verlagerung von ausgewählten Organisationsein-
heiten der Polizei NRW 

 

1 Allgemeines  

Die Polizei NRW verfügt im Bereich der operativen Einsatzbewältigung bzw. der 
Einsatzunterstützung über eine Vielzahl von spezialisierten Organisationseinhei-
ten. Die aktuellen Stärken, organisatorische Anbindung sowie die Standorte die-
ser Organisationseinheiten stellen sich wie folgt dar:  

Organisationseinheit Stärke47 Standort Behörde 

Spezialeinheiten (SE) 786 Bielefeld, Dortmund, Düs-
seldorf, Essen, Köln, Müns-
ter 

PP Bielefeld, Dortmund, Düs-
seldorf, Essen, Köln u.  Müns-
ter sowie LKA NRW  

Ständige Stäbe (STST) 66 Bielefeld, Dortmund, Düs-
seldorf, Essen, Köln, Müns-
ter 

PP Bielefeld, Dortmund, Düs-
seldorf, Essen, Köln u.  Müns-
ter  

Personenschutzkommandos48 
(PSK) 

104 Düsseldorf, Dortmund u. 
Köln 

PP Düsseldorf u. Dortmund 
(DirGE, BP/PSD) u. PP Köln 
(DirBA, PSD) 

Beratergruppe (BG)49 10 Duisburg LZPD NRW (Dez. 42) 

Führungsgruppen Bereitschafts-
polizeiabteilung (BPA) 

36 Bochum, Köln u. Wuppertal PP Bochum, Köln u. Wupper-
tal 

Technische Einsatzeinheiten (TEE) 159 Bochum, Köln u. Wuppertal PP Bochum, Köln u. Wupper-
tal 

Bereitschaftshundertschaften 
(BPH) 

2.214 AC, BI, BO, BN, DO, DU, D, E, 
GE, K, MG, MS, RE u. W 

PP AC, BI, BO (2x), BN, DO, 
DU, D, E, GE, K (3x), MG, MS, 
RE u. W (2x) 

Landesreiterstaffel (LRSt) 50 Dortmund u. Düsseldorf PP Dortmund u. Düsseldorf 
(DirGE, BP/PSD) 

Polizeifliegerstaffel (PFSt)50  66 Dortmund u. Düsseldorf LZPD NRW (Dez. 43) 

Wasserschutzpolizei (WSP) 275 Duisburg (sowie landesweit 
10 weitere Wachstandorte) 

PP Duisburg (DirWSP) 

Gesamtstärke: 3.766   

Tabelle 1: Standorte und Personalstärken ausgewählter Organisationseinheiten 

 

                                                      
47 Planstellen gem. BKV 2014, sofern nachfolgend nicht abweichende Quellen benannt werden. 
48 Vgl. Landtag NRW, Drucksache 16/2453, S. 102. 
49 Stärke nach Selbstauskunft. 
50 Stärke nach Selbstauskunft. 
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2 Organisatorische Anbindung besonderer Organisationseinheiten 

Mit Ausnahme der Wasserschutzpolizei haben die oben aufgeführten Organisati-
onseinheiten (OE) gemein, dass sie vorrangig bei besonderen Einsatzlagen unab-
hängig von einer Behördenzugehörigkeit landesweit zum Einsatz kommen. „Ein-
satzlose“ Zeiten werden für Fortbildung und Weiterentwicklung von 
konzeptionellen Einsatzvorbereitungen sowie Übungen genutzt. Die „Heimatbe-
hörden“ haben nur einen äußerst geringen Einfluss auf die Verwendung der Kräf-
te der jeweiligen OE. Vielmehr sind die Kräfte auch für Einsatzlagen in der eige-
nen KPB über das koordinierende LZPD NRW anzufordern und werden nach 
Prüfung von diesem der anfordernden KPB zugewiesen. 

Die Flächenländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben in der jünge-
ren Vergangenheit im Rahmen von Polizeireformen ihre OE der operativen Ein-
satzunterstützung konsequent jeweils in einer eigenständigen Behörde gebün-
delt.51 Diese organisatorische Konzentration von OE als alternative 
Organisationsform zur aktuellen Situation in NRW könnte folgende Vor- und 
Nachteile nach sich ziehen: 

Vorteile Nachteile 
x Minimierung von bisherigen Schnitt-

stellen bei der Koordinierung von Kräf-
ten in Form von Anforderung und Un-
terstellung von Kräften 
(Einsatzunterstützung „aus einer 
Hand“) 

x eine „Stimme“ und ein „Ansprech-
partner“ für besondere operative OE 

x erhöhte personelle Flexibilität und 
Kräfteverfügbarkeit 

x Gesamtüberblick und Ausgleich von 
Einsatzbelastungen aller operativen 
Einsatzunterstützungseinheiten durch 
die eigene Behörde 

x optimierte Entwicklung und Wahrung 
einheitlicher Standards, da abschlie-
ßend eine Behördenleitung entschei-
det 

x zusätzliche Behörde mit allen Kon-
sequenzen (eigene Behördenleitung, 
Liegenschaft, Personalwesen, FEM, 
Logistik etc.) 

x bei dislozierten Standorten der OE  
o ggf. mangelndes Zugehörigkeitsge-

fühl (eigene Behörde vs. Standort-
KPB) 

o große Entfernung zur eigenen Be-
hörde 

o Gefahr der Verselbstständigung 
von einzelnen Standorten mangels 
ortsnaher Fach- und Dienstauf-
sicht 

x eine „Anschlussverwendung“ in ei-
ner KPB ist nur durch Versetzung 
möglich 

Tabelle 2: Vor- u. Nachteile einer organisatorischen Konzentration von operati-
ven Organisationseinheiten 

 
Insbesondere vor dem Hintergrund der Erforderlichkeit einer zentralen Koordina-
tion dieser Kräfte erscheint es sinnvoll, die betroffenen OE auch organisatorisch 

                                                      
51 Rheinland-Pfalz in der Direktion der Bereitschaftspolizei, Baden-Württemberg in einem PP Ein-

satz. 
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zentral anzubinden. Hierdurch könnten „aus einer Hand“ die Fach- und Dienst-
aufsicht sowie Einsatzkoordination erfolgen. Da die Bereitschaftspolizeihundert-
schaften (BPH) gegenüber den anderen genannten OE auch außerhalb von be-
sonderen Einsatzanlässen bereits jetzt schon alltägliche Polizeiarbeit in und für 
die KPB wahrnehmen, wäre die Beibehaltung einer organisatorischen Anbindung 
an die zukünftigen KPB aufgrund des Mehrwerts vertretbar. 

Nachfolgend werden die jeweiligen OE einzeln in Bezug auf Personal, Standort 
und organisatorische Anbindung betrachtet. 

o Spezialeinheiten (SE) 

� Stärke der SE 
Lt. BKV 2014 verfügen die sechs SE insgesamt über 786 Planstellen. 
Das seit Jahren bei den SE vorrangig in den SEK, MEK und TEG beste-
hende Personaldefizit von etwa 100 nicht besetzten Stellen hat bis-
her den Einsatzwert und die Einsatzfähigkeit nicht maßgeblich beein-
flusst.  

Für den Bereich der TEG ist eine erhebliche Zunahme der Einsatzbe-
lastung in den letzten Jahren zu verzeichnen. Hingegen erscheint eine 
Auslastung im Bereich der VG, die im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern äußerst personalstark aufgestellt sind, nicht gegeben.  Vor 
diesem Hintergrund wäre ein Planstellentransfer von den VG zu den 
TEG, dessen Umfang es noch zu prüfen gilt, aus hiesiger Sicht vertret-
bar.  

Eine Reduzierung der Anzahl an SEK und MEK je Standort bei gleich-
zeitiger personeller Aufstockung der einzelnen Kommandos (Stich-
wort: Poolbildung) könnte positive Effekte hinsichtlich der jeweiligen 
Verfügbarkeit nach sich ziehen und sollte ebenso geprüft werden. In 
diesem Kontext erscheint darüber hinaus auch eine grundsätzliche 
Prüfung der tatsächlich erforderlichen Personalstärke der SE auf Basis 
konkreter Einsatzdaten (Stichwort: Auslastung der einzelnen Organi-
sationseinheiten SEK, MEK, VG und TEG) sachgerecht. 

� Anzahl SE-Standorte 
Die SE-Standorte entsprechen derzeit den sechs KPB mit besonderen 
Zuständigkeiten gem. § 4 KHSt-VO. Eine Zentralisierung der SE-Kräfte 
auf einen Standort (vergleichbar z. B. Polizei Niedersachsen) verbietet 
sich vor dem Hintergrund der in Teilen zu erwartenden höheren Ein-
satzreaktionszeiten und der zu erwartenden negativen Auswirkungen 
im Bereich der Nachwuchsgewinnung (Stichwort: heimatnahe Ver-
wendung). Inwieweit die aktuellen Standorte auch zukünftig im Rah-
men der dislozierten Bereitstellung von SE weiterhin sachgerecht 
sind, sollte geprüft werden. 
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� Organisatorische Anbindung von SE 
Die derzeitige Anbindung von den SE bei einzelnen KPB sowie von 
zwei MEK beim LKA NRW, Dez. 34, erscheint obsolet, da SE-Kräfte 
immer (auch „eigene“ SE-Kräfte) über das LZPD angefordert und von 
diesem zugewiesen werden müssen. Da es sich bei dem Einsatz von 
SE um klassische Dienstleistungen für die KPB NRW handelt, sollten 
diese zukünftig unter Beibehaltung einer dislozierten Unterbringung 
in das LPA NRW integriert werden.  

o Ständige Stäbe (STST) 

� Stärke der STST 
Lt. BKV verfügen die sechs STST insgesamt über 66 Planstellen. Die 
aktuelle Stärke eines STST mit 1:10 hat sich bei verschiedensten Ein-
satzanlässen bewährt. Hierdurch ist i. d. R. zumindest die Besetzung 
der Kernfunktionen eines FÜST zu gewährleisten. Vor dem Hinter-
grund der geringen Anzahl an Einsatzanlässen, die zwingend eine In-
tegration von Angehörigen der STST in den FÜST erfordern, erscheint 
eine Reduzierung von derzeit sechs auf zukünftig vier STST sachge-
recht. 

� Anzahl STST-Standorte 
Die STST-Standorte entsprechen aktuell den sechs KPB mit besonde-
ren Zuständigkeiten gem. § 4 KHSt-VO. Eine Zentralisierung von An-
gehörigen der STST an einen Standort wird aufgrund der dann feh-
lenden Nähe zu benannten Polizeiführern und 
Einsatzabschnittsführern für herausragende Einsatzlagen sowie auch 
vor dem Hintergrund der Einsatzreaktionszeiten und der zu erwar-
tenden negativen Auswirkungen im Bereich der Nachwuchsgewin-
nung (Stichwort: heimatnahe Verwendung) als nicht sachgerecht be-
wertet. Inwieweit die aktuellen Standorte auch zukünftig im Rahmen 
der dislozierten Bereitstellung von STST sachgerecht sind, sollte ge-
prüft werden. 

� Organisatorische Anbindung von STST 
Die organisatorische Anbindung der STST bei einzelnen KPB erscheint 
obsolet, da die KPB in den wenigstens Fällen selbstbestimmend über 
das Personal verfügen kann. Folglich sollten die STST bei gleichzeitig 
dislozierter Unterbringung in das LPA NRW integriert werden.  

o Personenschutzkommandos (PSK) 

� Stärke der PSK 
Die PSK verfügen insgesamt über 104 Planstellen.52 Waren zunächst 
bei allen sechs KPB gem. § 4 KHSt-VO PSK eingerichtet, wurden in den 

                                                      
52 Vgl. Landtag NRW, Drucksache 16/4253, S. 102. 
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vergangenen Jahren zunächst die PSK in Münster und Bielefeld und in 
einem zweiten Schritt das PSK des PP Essen aufgelöst und deren 
Planstellen zumindest in Teilen auf die verbleibenden KPB Dortmund, 
Düsseldorf und Köln verlagert. Somit wurde die Anzahl der PSK-Kräfte 
durch Evaluation bereits auf das erforderliche Maß angepasst. Grün-
de für eine weitere Reduzierung sind nicht ersichtlich. 

� Anzahl PSK-Standorte 
Eine Konzentration der PSK von zunächst sechs auf nunmehr drei 
Standorte hat bereits stattgefunden. Eine darüber hinaus gehende 
Konzentration der Standorte scheint nicht erforderlich bzw. sachge-
recht zu sein. 

� Organisatorische Anbindung von PSK 
Die PSK sind jeweils organisatorisch den Standort-KPB Dortmund, 
Düsseldorf und Köln zugeordnet. Da die PSK als klassischer Dienstleis-
ter für die KPB NRW einzustufen sind, sollten diese zukünftig in das 
LPA NRW integriert werden.  

o Beratergruppen (BG) 

� Stärke der BG 
Die BG (mit den Bereichen Taktik und Technik) verfügt lt. eigenen An-
gaben insgesamt über 10 Planstellen. Inwieweit durch die Beratung 
der KPB i. Z. m. Einsatzlagen sowie deren konzeptionellen Vorberei-
tungen und weiteren Aktivitäten auch über Landes- und Bundesgren-
zen hinaus die BG eine personelle Auslastung  erreicht, ist nicht be-
kannt. Eine entsprechende Prüfung sollte vorgenommen werden. 

� Anzahl BG-Standorte 
Die BG hat ihren Sitz beim LZPD NRW in Duisburg. Eine Aufsplitterung 
der BG durch Regionalisierung wird aufgrund der geringen Stärke als 
nicht sinnvoll erachtet. 

� Organisatorische Anbindung der Beratergruppe 
Die BG ist als eigenständiges Dezernat 42 organisatorisch beim LZPD 
NRW angebunden. Da es sich bei der BG um einen klassischen Dienst-
leister für die KPB NRW handelt, sollte diese zukünftig auch in das 
LPA NRW integriert werden.  

o Führungsgruppen der Bereitschaftspolizeiabteilungen (BPA) und Techni-
sche Einsatzeinheiten (TEE) 

� Stärken der BPA sowie der TEE 
Lt. BKV verfügen die BPA insgesamt über 36 Planstellen und die TEE 
über insgesamt 159 Planstellen. Im Ergebnis bilden sie jeweils drei ei-
genständige BPA und TEE. Diese Stärken sind auf Grundlage eines 



 
Expertenkommission 
„Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 95 
 
 

 

Bund-Länderverwaltungsabkommens verbindlich vorgegeben.53 Eine 
Kündigung dieses Abkommens kann von jeder Seite nur mit einer 
Frist von zwei Jahren zum Ablauf eines Kalenderjahres erfolgen, so-
dass Veränderungen in diesem Bereich nur mit entsprechendem Vor-
lauf möglich sind. 

Nach Auswertung der Personalstundenübersicht 2013 werden bei 
den BPA die Personalressourcen in etwa jeweils hälftig für Einsätze 
aus besonderem Anlass und für administrative Zwecke eingesetzt. 
Inwieweit der hohe Anteil an administrativer Tätigkeit (Ø 50,65%) ein 
mögliches Personalreduzierungspotenzial durch Verringerung der An-
zahl der BPA in sich birgt bzw. ermöglicht, kann ohne nähere Betrach-
tung nicht bewertet werden. 

Die TEE verwandten in 2013 ihre Personalressourcen zu ca. 60% für 
Einsätze aus besonderem Anlass, zu ca. 26% für Fortbildungsmaß-
nahmen und zu ca. 14% für sonstige Tätigkeiten. Insbesondere vor 
dem Hintergrund der für den Erwerb sowie den Erhalt der besonde-
ren Professionalitäten in den spezialisierten Tätigkeitsfeldern (z. B. 
Tauchergruppe, Wasserwerfer, IuK-Gruppe) erscheint das Verhältnis 
von Einsatz und anderen Tätigkeiten ausgewogen. 

� Anzahl BPA- und TEE-Standorte 
Die drei BPA und drei TEE sind jeweils in Bochum, Köln und Wupper-
tal untergebracht. Inwieweit diese räumliche Aufteilung den Einsatz-
anforderungen entspricht, oder ob eine Optimierung der Standort-
wahl bzw. Reduzierung der Standorte Effizienzgewinne erzielen 
lassen, kann nur durch eine Auswertung von Einsatzzahlen und Ein-
satzörtlichkeiten über einen größeren Zeitraum ermittelt werden.  

� Organisatorische Anbindung der BPA und TEE 
Sowohl die BPA als auch die TEE sind zurzeit organisatorisch den je-
weiligen Standort-KPB zugeordnet. Die BPA und TEE sollten als klassi-
scher Dienstleister für die KPB NRW in das LPA NRW integriert wer-
den.   

o Bereitschaftspolizeihundertschaften (BPH) 

� Stärke der BPH 
Lt. BKV verfügen die 18 BPH insgesamt über 2.214 Planstellen. Diese 
Stärke ist auf Grundlage eines Bund-Länderverwaltungsabkommens 
verbindlich vorgegeben.54 Eine Kündigung dieses Abkommens kann 
von jeder Seite nur mit einer Frist von zwei Jahren zum Ablauf eines 

                                                      
53 Verwaltungsabkommen über die Bereitschaftspolizei zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und dem Land Nordrhein-Westfalen vom 26. Mai 2004. 
54 Verwaltungsabkommen über die Bereitschaftspolizei zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und dem Land Nordrhein-Westfalen vom 26. Mai 2004. 
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Kalenderjahres erfolgen, sodass Veränderungen in diesem Bereich 
nur mit entsprechendem Vorlauf möglich sind. 

Unter Berücksichtigung des mit dem Zentralisierungsmodell verfolg-
ten Grundsatzes „Leistungsstarke KPB mit grundsätzlich gleichen Auf-
gaben und Kompetenzen“ wird eine Reduzierung der aktuell 18 BPH 
auf zukünftig 12 BPH empfohlen. Jeder dieser 12 BPH soll im Gegen-
zug zur Erhöhung der grundsätzlichen Einsatzverfügbarkeit ein vierter 
Einsatzzug sowie eine zusätzliche Funktion „stellvertretender 
Hundertschaftsführer“ zugewiesen werden. Im Ergebnis ergibt sich 
hierdurch ein Gesamtvolumen von 1.944 der Planstellen für die 12 
BPH.55 

� Anzahl BPH-Standorte 
Die 18 BPH verteilen sich derzeit über das ganze Land auf 14 Standor-
te. Grundsätzlich ist jeder Standort Sitz einer BPH. Hiervon abwei-
chend befinden sich in den Standorten Bochum und Wuppertal, die 
gleichzeitig Standort für BPA und TEE sind, jeweils zwei BPH, am BPA- 
und TEE-Standort Köln sogar drei BPH. 

Als Ergebnis der Reduzierung der BPH  soll zukünftig  jede der 12 KPB 
über eine BPH verfügen.  Dies bedeutet, dass sich ebenso die Anzahl 
der BPH-Standorte um zwei auf dann 12 verringert.  

� Organisatorische Anbindung der BPH 
Derzeit sind die BPH den jeweiligen Standort-KPB organisatorisch zu-
geordnet. Grundsätzlich sind auch die BPH klassischer Dienstleister 
für die KPB NRW bei Einsätzen aus besonderem Anlass und wären 
somit mit Einrichtung des LPA NRW für eine Integration in diese Be-
hörde prädestiniert.  

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Rekrutierung von Personal und 
des durch die BPH erbrachten aktuellen Personalstundeneinsatzes für 
die KPB NRW außerhalb von Einsätzen aus besonderem Anlass in 
Höhe von ca. 18% der Gesamtstunden56 sollte jedoch eine organisa-
torische Anbindung an die einzelnen KPB weiterhin Bestand haben.  

o Landesreiterstaffeln (LRSt) 

� Stärke der LRSt 
Lt. BKV verfügen die LRSt insgesamt über 50 Planstellen. Vorrangig 
werden die Kräfte der LRSt landesweit zur operativen Einsatzunter-
stützung bei Einsatzlagen aus besonderem Anlass eingesetzt. Wie 
hoch unter hinzurechnen des erforderlichen Zeitaufwandes für Fort-

                                                      
55 Nähere Einzelheiten zur Reduzierung der BPH siehe Anhang 9. 
56 Lt. Personalstundenübersicht der BP NRW für 2013 entspricht dies einem Potenzial von 

632.394 Stunden. 
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bildung und Übungen hierdurch eine Auslastung erreicht wird, ist 
nicht bekannt und müsste bei Bedarf aktuell erhoben werden. 

� Anzahl LRSt-Standorte 
Jeweils eine LRSt mit 25 Planstellen und 20 Dienstpferden befindet 
sich in Dortmund und in Düsseldorf. 

� Organisatorische Anbindung der LRSt 
Die LRSt sind zurzeit organisatorisch jeweils den KPB Düsseldorf und 
Dortmund zugeordnet. Die LRSt sollte zukünftig als klassischer 
Dienstleister für die KPB NRW in das LPA NRW integriert werden.  

o Polizeifliegerstaffel (PFSt) 

� Stärke der PFSt 
Die PFSt verfügt über insgesamt 66 Planstellen.57 Vorrangig werden 
die Kräfte der PFSt zur operativen Einsatzunterstützung bei Einsatzla-
gen der Polizei aus besonderem Anlass, aber auch im Rahmen der 
Amtshilfe für andere Behörden eingesetzt. Wie hoch unter hinzu-
rechnen des erforderlichen Zeitaufwandes für Fortbildung und Übun-
gen hierdurch eine Auslastung erreicht wird, ist nicht bekannt und 
müsste bei Bedarf aktuell erhoben werden. 

� Anzahl PFSt-Standorte 
Die PFSt-Flotte, bestehend aus fünf Hubschraubern des Typs BK117, 
zwei Transporthubschraubern des Typs EC155 sowie zwei Flugzeugen 
Cessna 182, ist auf die Standorte Düsseldorf und Dortmund verteilt. 
Diese Standortwahl bietet eine gute und bewährte Grundlage für den 
zeitgerechten Einsatz der Fluggeräte im gesamten Land NRW. Um 
diesen Standard beibehalten zu können, verbietet sich eine Zentrali-
sierung der Flottenstandorte. 

� Organisatorische Anbindung der PFSt 
Derzeit ist die PFSt als eigenständiges Dezernat 43 im LZPD NRW an-
gebunden. Auch die PFSt ist als klassischer Dienstleister für die KPB 
NRW anzusehen und sollte bei Beibehaltung der jetzigen Standorte in 
das LPA NRW integriert werden.  

o Wasserschutzpolizei (WSP) 

� Stärke der WSP 
Lt. BKV verfügt die WSP insgesamt über 275 Planstellen. Sie sind mit 
ihren Einsatzmitteln auf allen schiffbaren Wasserstraßen in NRW und 
aufgrund entsprechender Abkommen auch in Teilen Niedersachsens 
zuständig. 

                                                      
57 Die PFSt verfügt nach Selbstauskunft über eine Stärke von 1:4:44:17; davon 49 Polizeivollzugs-

beamte und 17 Regierungsbeschäftigte. 
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� Anzahl WSP-Standorte 
Der Sitz der WSP befindet sich in Duisburg. Insgesamt verfügt die 
WSP auf das gesamte Land verteilt über 11 Wachstandorte.58 

� Organisatorische Anbindung der WSP 
Die WSP ist nach Auflösung der bis dahin selbstständigen Behörde 
Wasserschutzpolizeipräsidium als eigenständige Direktion Wasser-
schutzpolizei in das PP Duisburg eingegliedert worden. Da der Poli-
zeibezirk der WSP sich über das gesamte Land NRW verteilt und auch 
nicht in Ansätzen schwerpunktmäßig einer KPB zuzuordnen ist, sollte 
die WSP in das LPA NRW integriert werden.  

                                                      
58 WSP-Wachen befinden sich in Duisburg, Bonn, Köln, Düsseldorf, Wesel, Emmerich, Essen, Dat-

teln, Münster, Bergeshövede und Minden. 
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3 Zusammenfassung 

Legt man die oben angeführten Empfehlungen für die Eingliederung von einsatz-
unterstützenden Organisationseinheiten sowie der WSP in das LPA NRW zu 
Grunde, ergibt sich für diesen Bereich eine Personalbestand in Höhe von 1552 
Planstellen. Mögliche Synergiepotenziale sind hierbei nicht berücksichtigt. 

Organisationseinheit Stärke 59 Standort Bemerkungen 

Spezialeinheiten (SE) 786 
 

Bielefeld, Dortmund, Düssel-
dorf, Essen, Köln, Münster 

sofern eine Reduzierung der 
Soll-Stärke auf das aktuelle Ist 
erfolgt, würde sich die Stärke 
auf 674 belaufen 

Ständige Stäbe (STST) 66 Bielefeld, Dortmund, Düssel-
dorf, Essen, Köln, Münster 

siehe SE 

Personenschutzkommandos 

(PSK) 60 

104 Düsseldorf, Dortmund u. Köln  

Beratergruppe (BG) 61 10 Duisburg  

Führungsgruppen Bereit-
schaftspolizeiabteilung (BPA) 

36 
 

Bochum, Köln u. Wuppertal  

Technische Einsatzeinheit 
(TEE) 

159 Bochum, Köln u. Wuppertal  

Landesreiterstaffel (LRSt) 50 Dortmund u. Düsseldorf  

Polizeifliegerstaffel (PFSt) 62 66 Dortmund u. Düsseldorf  

Wasserschutzpolizei (WSP) 275 Duisburg (sowie landesweit 10 
weitere Wachstandorte) 

 

Gesamtstärke: 1.552   

Tabelle 3: Personalstärken der in das LPA NRW zu verlagernden OE 

 
Da eine Verlagerung der BPH nicht vorgesehen ist, verbleiben die nach einer Re-
duzierung von derzeit 18 auf dann 12 BPH insgesamt 1.944 Planstellen in den zu-
künftig 12 KPB. 

                                                      
59 Planstellen gem. BKV 2014  sofern nachfolgend nicht abweichende Quellen benannt werden. 
60  Vgl. Landtag NRW, Drucksache 16/2453, S. 102. 
61 Stärke nach Selbstauskunft. 
62 Stärke nach Selbstauskunft. 
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Anhang 9  
Reduzierung der Bereitschaftspolizei NRW 
 
 
1 Ausgangslage 

Die Bereitschaftspolizei NRW besteht gegenwärtig aus 3 Führungsgruppen 
Bereitschaftspolizeiabteilung (BPA), 18 Bereitschaftspolizeihundertschaf-
ten (BPH) und 3 Technische Einsatzeinheiten (TEE) mit insgesamt 2.415 So-
ckelstellen (14 pro BPA, 123 pro BPH und 53 pro TEE). Diese Struktur sowie 
der Umfang der hierfür erforderlichen Planstellen sind Gegenstand eines 
Verwaltungsabkommens mit dem Bund.63 Die Ausstattung der BP mit Füh-
rungs- und Einsatzmitteln wird vorrangig durch den Bund finanziert. Dafür 
hält NRW für Einsatzlagen im eigenen Bundesland ausreichend Einsatzkräf-
te vor und verpflichtet sich auf Anforderung anderer Bundesländer sowie 
des Bundes bei besonderen Einsatzlagen Unterstützungskräfte zu entsen-
den. Neben diesen Einsätzen aus besonderem Anlass bilden die Unterstüt-
zung der Kreispolizeibehörden durch abgestimmte Präsenzkonzepte und 
die Fortbildung einschl. Sport die weiteren relevanten Tätigkeitsbereiche 
der Bereitschaftspolizei. 

Die absehbare Entwicklung der Personalstärke der Polizei in NRW mit ei-
nem Minus von bis zu etwa 1.500 Stellen bezogen auf das Basisjahr 2011 
und die Erhöhung des Durchschnittsalters der Angehörigen der Polizei füh-
ren zu der Fragestellung, ob die Aufgaben der Bereitschaftspolizei auch mit 
weniger Personal erfüllbar sind und das dort freigesetzte Personal für an-
dere polizeiliche Aufgaben vordringlich im Bereich des Wachdienstes ein-
gesetzt werden könnte.  

2 Umstrukturierung der BPH 

Unter Berücksichtigung des mit dem Zentralisierungsmodell verfolgten 
Grundsatzes „Leistungsstarke KPB mit grundsätzlich gleichen Aufgaben 
und Kompetenzen“ wird eine Reduzierung der aktuell 18 BPH auf zukünftig 
12 BPH empfohlen. Jeder dieser 12 BPH soll im Gegenzug zur Erhöhung der 
grundsätzlichen Einsatzverfügbarkeit ein vierter Einsatzzug sowie eine zu-
sätzliche Funktion „stellvertretender Hundertschaftsführer“ zugewiesen 
werden. Im Ergebnis ergibt sich hierdurch ein Gesamtvolumen von 1.944 
                                                      
63 Verwaltungsabkommen über die Bereitschaftspolizei zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land und dem Land Nordrhein-Westfalen vom 26. Mai 2004. In diesem sind verbindlich Stär-
ken der Bereitschaftspolizei vereinbart; Änderungen können nur mit einer Frist von zwei Jah-
ren zum Ablauf eines Kalenderjahres durch Kündigung vorgenommen werden. 
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Planstellen für die 12 BPH, was von den mit BKV für die BP NRW zugewie-
senen 2.214 Planstellen ausgehend, wiederum in der Summe einem 
Synergiepotenzial von 270 Planstellen entspricht. 

 Planstellen Anzahl  
BPH 

Planstellen  
BPH gesamt 

BPH aktuell 123 18 2.214 

zusätzlicher 4. Einsatzzug 38   
zusätzliche Funktion  

"stellvertretender 
Hundertschaftsführer" 

1   

BPH zukünftig 162 12 1.944 

Synergie- 
potenzial: 270 

Tabelle 1: Planstellen BPH NRW 

 
2.1. Aktuelle Verfügbarkeit der BPH 

Das LZPD koordiniert für das Land NRW die Kräfte der Bereitschaftspolizei 
zentral. Im Rahmen dieser Aufgabe wird seit Einführung der Kräftekoordi-
nierungsstelle im Jahre 2007 eine BPH nicht als Gesamteinheit für Einsätze 
(Hundertschaftsführung mit 3 Einsatzzügen in einer Sollstärke von 123 
PVB)64, sondern grundsätzlich in einer Größenordnung von 1 BPH ohne 1 
Einsatzzug koordiniert. Demnach wird unabhängig von der tatsächlichen 
Verfügbarkeit des Personals grundsätzlich ein Einsatzzug, dem in der Soll-
stärke 38 PVB angehören, nicht berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund 
stehen arbeitstäglich von den 18 BPH faktisch maximal 12 zur Verfügung. 
Dies wiederum entspricht einer Verfügbarkeitsquote von 69,1% des Perso-
nals. 

                                                      
64 Die einsatztaktische Mindeststärke einer BPH ergibt sich aus der einschlägigen Vorschriften- 

und Erlasslage und ist bundesweit einheitlich definiert. 
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 Stärke % 

Ausgangsstärke BPH 
(1 BPH mit 3 Einsatzzügen) 123 100,0% 

nicht verfügbar  
(1 Einsatzzug) 38 30,9% 

rechnerische Verfügbarkeit  
(1 BPH ohne 1 Einsatzzug) 85 69,1% 

Tabelle 2: aktuelle rechnerische BPH-Verfügbarkeit 

 
Höhere Stärken werden in Einzelfällen durch Anordnung der sogenannten 
“größtmöglichen Verfügbarkeit” realisiert. Bei Anordnung der “größtmög-
lichen Verfügbarkeit”, die grundsätzlich für die Kräfte der BP, der Alarm-
einheiten, der Polizeiärzte und der Rettungshelfer gilt, ist zu gewährleis-
ten, dass Urlaub und Dienstbefreiung unter Anlegung eines strengen 
Maßstabes nur in begründeten Ausnahmefällen zu genehmigen ist. Diese 
Verfügbarkeitsanordnung erfolgt durch das MIK jeweils bis zum 15.11. für 
das Folgejahr und umfasst i. d. R. maximal drei herausragende Einsatzan-
lässe. Für diese Einsätze gilt als Richtwert der Gestellung eine Mindeststär-
ke von 1 BPH ohne 2 Gruppen je BPH. Für das Jahr 2014 wurde i. Z. m. drei 
Einsatzanlässen die “größtmögliche Verfügbarkeit” angeordnet. Aufgrund 
entfallener Einsatznotwendigkeiten wurde diese für zwei Einsatzanlässe 
komplett aufgehoben und für den dritten Einsatzanlass um einen Tag auf 
dann noch zwei Tage reduziert. 

2.2. Zukünftige Verfügbarkeit der BPH 

Vor Umsetzung der Polizeireform NRW im Rahmen des Projektes POG II 
2007 waren die Polizeidezernate der Bezirksregierungen (damalige Dezer-
nate 26.2) für die Koordinierung der BP im jeweiligen Bezirk und das dama-
lige Innenministerium für die Koordinierung auf Landesebene zuständig. 
Aus den Erfahrungen von damaligen Angehörigen des Dezernats 26.2 der 
Bezirksregierung Münster heraus spiegelt die heute vom LZPD als Berech-
nungsgröße verwandte Größenordnung von 1 BPH ohne 1 Einsatzzug nicht 
durchgängig die tatsächliche Verfügbarkeit des BP-Personals wider. Oft 
konnten die BPH mit dem tatsächlich verfügbaren Personal 1 BPH ohne 1 
Einsatzzug plus 1 Gruppe (entspricht 95 PVB) bilden. Daher erscheint an-
stelle der aktuell vom LZPD für die Planungen zu Hilfe gezogenen rechneri-
schen Verfügbarkeit von 69,1% des BP-Personals die Anwendbarkeit einer 
größeren Verfügbarkeit in Höhe von 75% als durchaus realistisch.  
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Durch die empfohlene personelle Aufstockung der zukünftig 12 BPH ergibt 
sich wie o. a. ein Stellensockel je BPH in Höhe von 162 Planstellen. Legt 
man nun die Verfügbarkeitsquote von 75% zu Grunde, ergibt dies zukünf-
tig eine rechnerische Stärke von 121,5 PVB je BPH. Dies bedeutet eine 
rechnerische Unterschreitung der einsatztaktischen Mindeststärke um le-
diglich 1,5 PVB. Die Erfüllung der einsatztaktischen Mindeststärke einer 
BPH wäre mit einer Verfügbarkeitsquote von 76% zu erreichen. 

 Stärke % 

Planstellen je BPH zukünftig 162 100,0% 

nicht Verfügbarkeit von 25% 
(1 Einsatzzug + 2,5 PVB) 40,50 25,0% 

verfügbar  
(1 BPH ohne 1,5 PVB) 121,50 75,0% 

Tabelle 3: zukünftige rechnerische Verfügbarkeit der BPH 

 
Für die Tage, die eine hohe Personalstärke der BP erfordern, kann somit 
davon ausgegangen werden, dass trotz einer Reduzierung der BPH um 270 
Planstellen in der Summe 12 BPH in einsatztaktischer Mindeststärke im 
Land NRW zur Verfügung stehen. 

3 Personalstunden BP 

Die Bereitschaftspolizei hat im Jahr 2014 insgesamt 3.855.668 Personal-
stunden geleistet, die sich wie folgt verteilen: 

Tätigkeit Personalstunden 
Einsätze aus besonderem Anlass 
(einschl. Vor- und Nachbereitung)  

1.758.737 

Einsatzunterstützung KPB 758.782 
Fortbildung 950.131 
Personalstunden sonstiger Art  388.017 

Tabelle 4: Personalstunden der BP NRW in 2014 

 
Dies entspricht unter Annahme, dass alle 2.415 Sockelstellen auch tatsäch-
lich besetzt sind, einem Volumen von durchschnittlich 1.597 Jahresarbeits-
stunden pro BP-Angehörigen. Die Auslastung der Bereitschaftspolizei NRW 
ist in den letzten fünf Jahren mit gewissen jährlichen Schwankungen im 
Wesentlichen konstant geblieben. Durch die empfohlene Reduzierung der 
BPH um 270 Planstellen entsteht, eine gleichbleibende Arbeitsbelastung 
angenommen, hierdurch auf Grundlage der Daten aus dem Jahr 2014 ein 
rechnerisches Defizit in Höhe von 431.190 Personalstunden, was es auszu-
gleichen gilt. Daher werden nachfolgend die einzelnen Tätigkeitsbereiche 
näher betrachtet. 
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3.1. Einsätze aus besonderem Anlass 

Die o. a. 1.758.737 Personalstunden für Einsätze aus besonderem Anlass 
verteilen sich im Detail wie folgt:  

Einsatzanlass Personalstun-
den 

Anteil an Einsätze aus  
besonderem Anlass 

Anteil an  
Personalstunden 

2014 gesamt 

"Demo" Rechts/Links 149.955 8,5% 3,9% 
"Demo" Sonstige 162.630 9,2% 4,2% 

Fußball 542.769 30,9% 14,1% 
Unterstützung  

andere Bundesländer 144.405 8,2% 3,7% 

Einsatzvor- bzw. 
Einsatznachbereitung 288.356 16,4% 7,5% 

Sonstige 470.623 26,8% 12,2% 

Tabelle 5: Personalstundenverteilung für Einsätze ausbesonderem Anlass 

 
Der Personalstundenanteil der BP NRW i. Z. m. dem Einsatzanlass “Fuß-
ball” stellt seit Jahren einen herausragenden Anteil an den Gesamtperso-
nalstunden dar (in 2014 immerhin 14,1%). Nach der Statistik über die Ein-
satzstunden der Bereitschaftspolizei NRW entfielen im Jahr 2013 auf 
Fußballeinsätze insgesamt 529.955 Einsatzstunden, was einem Anteil von 
13,8% der in dem Jahr gesamt geleisteten Personalstunden entspricht. Vor 
diesem Hintergrund ist bereits seit längerem eine Reduzierung der polizei-
lichen Einsatzstunden bei Fußballspielen in der Diskussion. 

Als Ergebnis dieser Diskussion wurde im Zeitraum vom 01.08. -21.09.2014 
im Rahmen einer Pilotphase die Einsatzkonzeption „Lageangepasste Redu-
zierung der Polizeipräsenz bei Fußballspielen“ angewandt. Dieser Pilotpha-
se schloss sich nahtlos bis heute die weitere Anwendung der Einsatzkon-
zeption an. Eine Auswertung des Personaleinsatzes seit Beginn der 
Pilotphase bis zum 07.12.2014 ergab, dass bei den 114 relevanten Spielbe-
gegnungen im Durchschnitt ein um 7% reduzierter Kräfteansatz gegenüber 
der Saison 2013/2014 erzielt werden konnte, ohne dass grundsätzliche 
Einbußen im Bereich der Sicherheit festzustellen waren. 

Da sich grundsätzlich der für Fußballeinsätze erforderliche Jahrespersonal-
stundenbedarf jedoch nicht vorhersehen lässt und dieser u. a. in Abhän-
gigkeit zu den in den einzelnen Fußballligen jährlich wechselnden Vereins-
konstellationen steht, lässt sich aus den bisher erzielten 
Personalreduzierungen kein Synergiepotenzial manifestieren, dass den 
Verzicht auf eine oder sogar mehrere BPH als möglich erscheinen lässt.  
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Auch aus den weiteren Bereichen der Einsätze aus besonderem Anlass 
(Versammlungen, Großveranstaltungen etc.) kann keine verlässliche Prog-
nose für einen zukünftigen Kräftebedarf abgeleitet werden, da z. B. welt- 
und gesellschaftspolitische Geschehnisse/Veränderungen erhebliche Aus-
wirkungen auf Anzahl der Einsatzanlässe sowie polizeiliche Präsenzerfor-
dernisse nach sich ziehen können. 

3.2. KPB-Unterstützung 

Für die Einsatzunterstützung der KPB durch die BPH wurden in 2014 insge-
samt 758.782 Personalstunden eingesetzt. Durch das LZPD werden i. d. Z. 
auf der Grundlage von Projektanmeldungen aus den KPB insbesondere aus 
den Bereichen Kriminalitätsbekämpfung und Verkehrssicherheitsarbeit in 
einem aufwändigen Verfahren Stundeneinsatzkontingente auf die KPB ver-
teilt, die anschließend zweckgebunden abgerufen werden. Einen ver-
gleichbaren Aufgabenbereich für die Bereitschaftspolizei gibt es nach hie-
siger Kenntnis weder bei der Bundespolizei noch bei den anderen 
Länderpolizeien. Aus dieser Darstellung ergibt sich unmittelbar die Frage, 
ob es nicht sinnvoller wäre, dass hinter diesem Stundenaufwand stehende 
Personal unmittelbar auf die KPB zu verteilen, um es dort nach eigener 
Verantwortung und Prioritätensetzung zu verwenden. Angesichts des Um-
standes, dass es sich bei diesem „Verteilpotenzial“ regelmäßig um junge 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kurz nach der Laufbahnprüfung handelt 
und der absehbaren Altersprobleme im Wachdienst, ist diese Frage ohne 
weiteres zu bejahen. 

3.3. Fortbildung 

Der Personalstundenverbrauch für Fortbildung in 2014 in Höhe von 
950.131 Stunden (dies entspricht 24,6% der gesamten Personalstunden) 
wird vor dem Hintergrund der Notwendigkeit insbesondere der taktischen 
Ausbildung und der Erhaltung der physischen und psychischen Leistungs-
fähigkeit grundsätzlich als angemessen unterstellt. Daher werden bei Um-
setzung der vorgeschlagenen Reduzierung um 6 auf zukünftig 12 BPH aus 
dem Gesamtpersonalstundenvolumen der BP NRW lediglich die Anteile an 
den Personalstunden für Fortbildung für die sich aus der Reduzierung als 
Synergiepotenzial ergebenden 270 Planstellen berücksichtigt. Dies ent-
spricht im Ergebnis einer Reduzierung des Gesamtstundenvolumens um 
106.226 Personalstunden.65  

                                                      
65 Im Durchschnitt wurden in 2014 in etwa 393 Personalstunden je BP-Planstelle für Fortbildung 

aufgewandt. 
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3.4. Personalstunden sonstiger Art 

Der Bereich der „Personalstunden sonstiger Art“ in Höhe von 388.017 für 
das Jahr 2014 bedarf nach hiesiger Sicht einer kritischen Überprüfung. 
Nach den Erläuterungen des LZPD, welche Tätigkeiten unter dieser Kenn-
zahl zu buchen sind, fallen darunter vorrangig Tätigkeiten für Vorgesetzte 
(z. B. Mitarbeiter-, Beurteilungsgespräche, Fertigen von Beurteilungen, 
Wahrnehmung von sonstigen Führungsaufgaben, Gerichtstermine, Teil-
nahme an Personalversammlungen) oder Tätigkeiten der Funktionsdienste 
bzw. der Führungsgruppen (z. B. Sachbearbeitung Bereich „Dienstbetrieb“, 
„Führungs- und Einsatzmittel“, Zeiten für die Durchführung/Gestaltung der 
örtlichen Fortbildung). Auffällig ist hier nicht nur der relativ hohe Stunden-
anteil in 2014 von 10,1% der insgesamt aufgewendeten Personalstunden, 
sondern auch die hohe Schwankungsbreite bei den einzelnen BPH bzw. 
TEE. Die BPA bleiben wegen ihrer besonderen Aufgaben hierbei außer Be-
tracht.  

Unabhängig von einem ggf. als Ergebnis einer Überprüfung der Erforder-
lichkeit der jeweiligen Personalstunden sonstiger Art festgestellten Stun-
denreduzierungspotenzials können die Personalstunden dieser Kategorie 
für die 270 für eine Personalreduzierung vorgeschlagenen Planstellen an-
teilig vom Gesamtvolumen der Personalstunden herausgerechnet werden. 
Hierdurch ergibt sich ein Synergiepotenzial in Höhe von 43.381 Personal-
stunden.66 

3.5. Fazit Personalstunden BP 

Das durch die empfohlene Reduzierung der Planstellen im Bereich der BPH 
entstehende Defizit in Höhe von 431.190 Personalstunden im Jahr kann 
wie folgt kompensiert werden: 

                                                      
66 Im Durchschnitt wurden in 2014 ca. 161 Personalstunden je BP-Planstelle für Tätigkeiten 

„sonstiger Art“ aufgewandt. 
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 Stunden Bemerkungen 
zu kompensierende  
Personalstunden gesamt 431.190  s. a. Nr. 3 

Kompensation erfolgt in den nachfolgenden Bereichen: 

Einsätze ausbesonderem 
Anlass 0  

Eine Personalstundenreduzierung für diesen 
Bereich kann nicht valide beziffert werden.  
(s. a. Nr. 3.1) 

KPB-Unterstützung 758.782  
Der Vorschlag sieht vor, dass zukünftig auf 
eine KPB-Unterstützung durch BP-Kräfte 
verzichtet wird. (s. a. Nr. 3.2) 

Fortbildung 106.226  
Personalstundenanteil der 270 für eine Re-
duzierung vorgeschlagenen BP-Stellen (ca. 
393 Std./Stelle); (s. a. Nr. 3.3) 

Sonstige Personalstun-
den 43.381 

Personalstundenanteil der 270 für eine Re-
duzierung vorgeschlagenen BP-Stellen (ca. 
161 Std./Stelle); (s. a. Nr. 3.4) 

Summe der reduzierten 
Personalstunden: 908.389    

"Überhang" Personal-
stundenkompensation: 477.199    

Tabelle 6: Kompensation des Personalstundendefizits 

 
Durch die empfohlene Aufgabe der KPB-Unterstützung durch die BPH ent-
steht bereits ein Volumen von 758.782 Personalstunden. Allein hierdurch 
ist eine rechnerische Kompensation des durch die Verlagerung von 270 
Planstellen für die BP entstehenden Personalstundendefizits gegeben. 
Zählt man jedoch die in 2014 in den Bereichen “Fortbildung” und “Sonstige 
Personalstunden” geleisteten Personalstunden für die 270 Planstellen an-
teilig hinzu, summiert sich der rechnerische “Überhang” auf 477.199. Ob 
diese rechnerische Größe den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen 
wird, ist fraglich. Jedoch können die tatsächlich nicht durch Einsatz, Fort-
bildung oder sonstige Tätigkeiten gebundenen Personalstunden durch die 
jeweilige KPB eigenverantwortlich, d. h., ohne ressourcenintensives An-
trags- und Genehmigungsverfahren unter der Federführung des LZPD, 
verwandt werden.   
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4 Alarmzüge 

Als Ergänzung zu den BP-Einheiten hat auf Basis einer entsprechenden Er-
lasslage das LZPD zu gewährleisten, dass von den KPB Alarmeinheiten in 
ausreichendem Umfang zur Verfügung gestellt werden, sodass je BPH ein 
Alarmzug vorzuhalten ist. Die persönliche Ausstattung der PVB in den 
Alarmzügen entspricht grundsätzlich der von Angehörigen der BPH. Die 
Alarmzüge kommen zum Einsatz, sofern für Einsätze aus besonderem An-
lass Kräfte der BPH nicht bzw. nicht zeitgerecht zur Verfügung stehen oder 
nicht ausreichen. Insgesamt stehen grundsätzlich in 18 Alarmzügen somit 
630 PVB als Einsatzreserve zur Verfügung. Die Gestellung des Personals er-
folgt nach einem sich an der Leistungsstärke der KPB orientierenden Ver-
teilungsschlüssel. 

4.1. Anzahl der Alarmzüge 

Vor dem Hintergrund der empfohlenen Reduzierung auf zukünftig 12 BPH 
erscheint eine parallele Reduzierung der Alarmzüge auf dann ebenso 12 
folgerichtig. Hierdurch wäre das bisherige Prinzip der Zuordnung von je-
weils einem Alarmzug zu einer BPH weiterhin gegeben. Die bewährte un-
mittelbare Koordination zwischen den BPH und den jeweils zugeordneten 
Alarmzügen in den Bereichen der Ausstattung und Ausrüstung sowie ins-
besondere im Bereich der Fortbildung könnte so fortgeführt werden. Um 
die bereits hohe Verfügbarkeit der Alarmzüge noch zu steigern, scheint 
hier eine Aufstockung des Personals der Alarmzüge (analog der personel-
len Ergänzung der BPH) um jeweils eine Gruppe (= 11 Beamte) sinnvoll.  

 PVB Anzahl  
Alarmzüge 

PVB Alarm-
züge ge-

samt 

Alarmzug aktuell 35 18 630 

zusätzliche 4. Gruppe 11   

Alarmzug zukünftig 46 12 552 

Tabelle 7: Stärke der Alarmzüge 

 
4.2. Verfügbarkeit von Alarmzügen 

Im Ergebnis könnte durch die personelle Aufstockung bereits bei einer 
grundsätzlichen Verfügbarkeitsquote des Alarmzug-Personals in Höhe von 
76% eine tatsächliche Verfügbarkeit von 12 Alarmzügen mit jeweils einer 
Zugführung und drei Gruppen sichergestellt werden. 
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 Stärke % 

PVB je Alarmzug zukünftig 46 100,0% 

nicht Verfügbarkeit von 25% 
(1 Gruppe) 11 24,0% 

verfügbar  
(1 Alarmzug mit 3 Gruppen) 35 76,0% 

Tabelle 8: zukünftige rechnerische Verfügbarkeit der Alarmzüge 

 
Alarmzüge kommen nur zum Einsatz, wenn BP-Kräfte nicht ausreichend 
zur Verfügung stehen. Aufgrund der empfohlenen Reduzierung der Alarm-
züge auf zukünftig 12, ist der Umfang des Einsatzes von Alarmzügen näher 
zu betrachten.  

Für die Jahre 2013 und 2014 erforderten nach Angaben des MIK insgesamt 
11 Einsatzanlässe den Einsatz von mehr als 12 Alarmzügen. Die Ein-
satzanlässe setzten sich hierbei wie folgt zusammen: 

Anlass Anzahl 
Karneval 2 
Fußball 2 
Fußball + Demonstrationen 3 
Fußball + Demonstrationen + Rocker 1 
Demonstrationen 2 
Sonstige (IMK-Konferenz) 1 

Tabelle 9: Einsatzanlässe i. Z. m. dem Einsatz von Alarmzügen 

 
Zehn dieser 11 Einsatzanlässe waren durch sogenannte Großveranstaltun-
gen in Form von Fußball, Demonstrationen und Karneval begründet. Wie-
derum an acht Einsatztagen war (u. a.) Fußball der Grund für den Einsatz 
von Alarmzügen.  

Mit Einführung des Pilotprojektes zur „lageangepassten Reduzierung der 
Polizeipräsenz bei Fußballspielen“ in 2014 und der sich anschließenden 
Fortführung dieser Einsatzkonzeption konnte im Ergebnis bis Dezember 
2014 eine durchschnittliche Kräftereduzierung pro Spiel um 7% (von bisher 
204 auf 189 PVB) erreicht werden. Darüber hinaus erscheint mit Umset-
zung der i. Z. m. dem Themenfeld „Aufgabenkritik“ vorgeschlagenen Opti-
mierung des Gefahrenmanagements bei weiteren Großveranstaltungen (z. 
B. Karnevalsumzüge, Demonstrationen) auch hier Potenzial für eine zu-
künftige Reduzierung des Einsatzes von geschlossenen Einheiten möglich. 
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In welchem Umfang diese Potenziale schlussendlich Auswirkungen auf die 
Anzahl der Einsatzanlässe, die auch zukünftig den Einsatz von rechnerisch 
mehr als 12 Alarmzügen erfordern werden, haben wird, kann nicht valide 
beziffert werden. Jedoch wird davon ausgegangen, dass nicht zwangsläufig 
in allen Fällen eine Unterstützung von BP-Kräften anderer Länder und des 
Bundes erforderlich sein wird. 

5 Fazit 

Zusammenfassend gilt es festzustellen, dass im Rahmen einer konsequen-
ten Umsetzung des Zentralisierungsmodells mit zukünftig 12 KPB 

x die Reduzierung der derzeit 18 BPH auf zukünftig 12 BPH, die jeweils 
einer KPB organisatorisch angebunden werden, 

x zur Erhöhung der Verfügbarkeit der BPH eine personelle Aufsto-
ckung je BPH um einen zusätzlichen 4. stehenden Einsatzzug sowie 
einer zusätzlichen Planstelle für eine neu einzurichtende Funktion 
“stellvertretender Hundertschaftsführer”, 

x der Wegfall der genehmigungspflichtigen KPB-Unterstützung durch 
die BPH zu Gunsten einer Stellenverlagerung zu den KPB, 

x die Reduzierung der derzeit 18 Alarmzüge auf zukünftig 12 Alarm-
züge unter Beibehaltung der jeweiligen Zuordnung zu einer BPH 
sowie 

x zur Erhöhung der Verfügbarkeit der Alarmzüge eine personelle Auf-
stockung je Alarmzug um eine zusätzliche 4. Gruppe 

erfolgen sollte.  

Durch diese Regelungen wird der das Zentralisierungsmodell prägende 
Grundsatz „Leistungsstarke KPB mit grundsätzlich gleichen Aufgaben und 
Kompetenzen“ auch im Bereich der Bereitschaftspolizei sowie der Einsatz-
reserven Rechnung getragen. 
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Anhang 10  
Aufsichts- und aufsichtsunterstützende Aufgaben der Landesoberbehör-
den 
 

Wahrnehmung von aufsichtlichen Aufgaben durch die Landesoberbehör-
den der Polizei NRW 

 

1 Allgemeines 

Grundsätzlich obliegt gem. § 5 Abs. 1 POG NRW dem MIK NRW die Auf-
sicht über das LKA, das LZPD, das LAFP sowie über die Kreispolizeibehör-
den und Polizeieinrichtungen.  

Gem. § 5 Abs. 2 POG NRW ist das MIK NRW jedoch berechtigt, mittels 
Rechtsverordnung die Aufsicht über Polizeibehörden und -einrichtungen 
auf andere Polizeibehörden für einen im Einzelnen bestimmten Aufgaben-
bereich gemäß der §§ 13, 13a und 13b POG NRW67 zu übertragen.  

Für den Bereich der Aufsicht über die Kreispolizeibehörden in dienstrecht-
lichen Angelegenheiten wird jedoch von diesem Grundsatz abweichend 
bereits durch § 5 Abs. 4 POG NRW die Zuständigkeit auf das LAFP übertra-
gen. 

Mit in Kraft treten der Verordnung über die Wahrnehmung von Aufsichts-
aufgaben durch das LAFP, das LKA und das LZPD (AufsichtsVO Polizei) am 
01.07.2007 wurden diesen Landesoberbehörden (LOB) aufsichtliche Auf-
gaben bzw. die Aufgabe zur Unterstützung des MIK NRW bei der Aufsicht 
übertragen.  

In Ergänzung zur o. g. Rechtsverordnung wurden die dort übertragenen 
Aufgaben mit Erlass des damaligen IM NRW konkretisiert bzw. erweitert. 

Nachfolgend werden die Aufgaben bzw. Befugnisse dargestellt. Hierzu 
wurden folgende Quellen ausgewertet: 

x Gesetz über die Organisation und die Zuständigkeit der Polizei im 
Lande Nordrhein-Westfalen - Polizeiorganisationsgesetz (POG 
NRW) 

                                                      
67 Die §§ 13, 13a und 13b POG NRW regeln die sachlichen Zuständigkeiten des LKA, LZPD und 

LAFP. 
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x Verordnung über die Wahrnehmung von Aufsichtsaufgaben durch 
das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangele-
genheiten der Polizei, das Landeskriminalamt und das Landesamt 
für Zentrale Polizeiliche Dienste (AufsichtsVO Polizei) 

x Konkretisierung und Ergänzung der Aufgaben der Landesoberbe-
hörden, RdErl. d. Innenministeriums - 43-58.01.02 v. 29.6.2007 
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2 Aufsichtliche Aufgaben des LKA NRW 

Aufgabe bzw. Befugnis Regelungsstandort 

Das LKA kann sich in den ihm durch § 13 POG NRW über-
tragenen Aufgaben aus konkretem Anlass im Einzelfall 
und zur Erfüllung seiner Unterstützungs- und Koordinati-
onsaufgaben von den Kreispolizeibehörden im erforderli-
chen Umfang unterrichten lassen. 

§ 3 Abs. 1 AufsichtsVO 
Polizei 

Ist nach Bewertung des LKA aus konkretem Anlass im 
Einzelfall in Kriminalitätsangelegenheiten eine Eilent-
scheidung dringend geboten, kann es den Kreispolizeibe-
hörden Weisungen erteilen. 

§ 3 Abs. 2 AufsichtsVO 
Polizei 

Bei der Koordinierung von Kräften und Führungs- und 
Einsatzmitteln in kriminalpolizeilichen Ermittlungsange-
legenheiten, insbesondere bei der Bildung von Kommis-
sionen, kann es die Koordinierungsergebnisse gegenüber 
den Kreispolizeibehörden durch Weisung umsetzen. 

§ 3 Abs. 3 AufsichtsVO 
Polizei 

Im Rahmen seiner Zuständigkeit gem. § 13 POG NRW 
kann das LKA in Kriminalitätsangelegenheiten gem. § 7 
Abs. 5 POG NRW einer Kreispolizeibehörde zeitlich befris-
tet Aufgaben im Bezirk anderer Kreispolizeibehörden 
übertragen. 

§ 5 AufsichtsVO Poli-
zei 

Das LKA entscheidet über die Einrichtung KPB-
übergreifender Ermittlungskommissionen/-gruppen auf 
Anforderung einer KPB oder falls eine Selbstkoordinie-
rung der KPB nicht möglich, nicht sinnvoll oder nicht er-
folgreich erscheint. 

RdErl. IM v. 
29.06.2007, Nr. 3.1 

Das LKA ist zuständig für die Koordination der aufsichts-
unterstützenden Aufgaben im Zusammenhang mit der 
„Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit“, wenn die 
Zuständigkeit einer bestimmten Landesoberbehörde 
nicht von vornherein und ohne Aufwand feststellbar ist. 

RdErl. IM v. 
29.06.2007, Nr. 3.2 

Tabelle 1: Aufsichtliche Aufgaben des LKA NRW 
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3 Aufsichtliche Aufgaben des LZPD NRW  

Aufgabe bzw. Befugnis Regelungsstandort 

Das LZPD kann sich in den ihm durch § 13 a POG NRW 
übertragenen Aufgaben aus konkretem Anlass im Einzel-
fall sowie zur Erfüllung seiner Unterstützungs- und Koor-
dinierungsaufgaben von den Kreispolizeibehörden im er-
forderlichen Umfang unterrichten lassen. 

§ 4 Abs. 1 AufsichtsVO 
Polizei 

Ist nach Bewertung des LZPD aus konkretem Anlass im 
Einzelfall in Angelegenheiten des Einsatzes oder der Ge-
fahrenabwehr eine Eilentscheidung dringend geboten, 
kann es den Kreispolizeibehörden Weisungen erteilen. 

§ 4 Abs. 2 AufsichtsVO 
Polizei 

Bei der Koordinierung von Kräften und Führungs- und 
Einsatzmitteln in Einsatzangelegenheiten kann das LZPD 
die Koordinierungsergebnisse gegenüber den Kreispoli-
zeibehörden durch Weisung umsetzen. Funkverkehrskrei-
se kann es verbindlich zuweisen. 

§ 4 Abs. 3 AufsichtsVO 
Polizei 

Im Rahmen seiner Zuständigkeit gem. § 13 a POG NRW 
kann das LZPD in Einsatz-, Verkehrs- und Versammlungs-
rechtsangelegenheiten gem. § 7 Abs. 5 POG NRW einer 
Kreispolizeibehörde zeitlich befristet Aufgaben im Bezirk 
anderer Kreispolizeibehörden übertragen. 

§ 5 AufsichtsVO Polizei 

Das LZPD unterstützt das Innenministerium bei der Auf-
sicht über die Aufgabenwahrnehmung der KPB im sicher-
heitstechnischen Arbeitsschutz. 

RdErl. IM v. 
29.06.2007, Nr. 4.3 

Das LZPD unterstützt das Innenministerium bei der Auf-
sicht in Angelegenheiten der Behördenorganisation und 
des Geschäftsbetriebes der Kreispolizeibehörden 

RdErl. IM v. 
29.06.2007, Nr. 4.3 

Das LZPD führt Innenrevisionen bei den Kreispolizeibe-
hörden nach Maßgabe des Innenministeriums durch 

RdErl. IM v. 
29.06.2007, Nr. 4.3 

Tabelle 2: Aufsichtliche Aufgaben des LZPD NRW 
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4 Aufsichtliche Aufgaben des LAFP NRW 

Aufgabe bzw. Befugnis Regelungsstandort 

Das LAFP führt die Aufsicht über die Kreispolizeibehörden 
in dienstrechtlichen Angelegenheiten insbesondere in 
Personalangelegenheiten, Beurteilungsangelegenheiten 
und Disziplinarangelegenheiten. 

§ 5 Abs. 4 POG NRW i. 
V. m. RdErl. IM v. 
29.06.2007, Nr. 2.2.2 

Das LAFP kann sich in den ihm durch § 13 b POG NRW 
übertragenen Aufgaben aus konkretem Anlass im Einzel-
fall und zur Erfüllung seiner Unterstützungs- und Koordi-
nierungsaufgaben von den Kreispolizeibehörden im er-
forderlichen Umfang unterrichten lassen. 

§ 2 AufsichtsVO Poli-
zei 

Das LAFP unterstützt das Innenministerium bei der Auf-
sicht über die Aufgabenwahrnehmung der Kreispolizei-
behörden in der Ausbildung sowie in der örtlichen und 
regionalen Fortbildung. 

RdErl. IM v. 
29.06.2007, Nr. 2.2.1 

Das LAFP unterstützt das Innenministerium bei der Auf-
sicht über  

den Dienstsport in den Kreispolizeibehörden und 

den Polizeiärztlichen Dienst der Kreispolizeibehörden, 
insbesondere auch in Angelegenheiten des betriebsme-
dizinischen Arbeitsschutzes. 

RdErl. IM v. 
29.06.2007, Nr. 2.3 

Tabelle 3: Aufsichtliche Aufgaben des LAFP NRW 
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1 Vorbemerkungen 

1.1. Ausgangslage 

Das aktuelle Dezentrale Behördenmodell in Nordrhein-Westfalen umfasst 
47 Kreispolizeibehörden (KPB), davon 18 Polizeipräsidien (PP) und 29 Land-
räte (LR) als KPB. Zusätzlich weist es mit dem Landeskriminalamt (LKA), 
dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) und dem Lande-
samt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei 
(LAFP) drei Landesoberbehörden auf. Durch die 47 KPB berücksichtigt das 
Dezentrale Modell in besonderer Weise die unterschiedlichen Strukturen 
des Landes mit seinen verdichteten Ballungszentren - wie Köln mit mehr 
als 1,0 Mio. Einwohnern - und seinen Flächenkreisen mit geringer Bevölke-
rungsdichte - wie Olpe mit 135.000 Einwohnern. 

1.2. Ministerauftrag 

Neben weiteren spezifischen Aufgaben soll die Expertenkommission „Bür-
gernahe Polizei“ auch die nachfolgenden Themen und Fragestellungen un-
tersuchen:  

Äußere und innere Aufbauorganisation der Polizei NRW 

a) Hält die Kommission eine Reduzierung der Anzahl an Kreispolizeibe-
hörden für sinnvoll und wenn ja, durch welche Maßnahmen wäre 
dies zu erreichen und welche Chancen und Risiken wären damit un-
ter Berücksichtigung der seit dem sogenannten Scheu-Bericht zu 
verzeichnenden organisations- und aufgabenbezogenen Verände-
rungen verbunden? 

b) Welche Synergien ließen sich aus der o.g. Reduzierung der Anzahl 
der Kreispolizeibehörden konkret erzielen? 

c) Sieht die Kommission anlässlich der im PwC-Ergebnisbericht 
„Demografieeffekte in Nordrhein-Westfalen. Prognose der Auswir-
kungen der demografischen Entwicklung auf den Landeshaushalt in 
Nordrhein-Westfalen bis 2020.“1 beschriebenen Entwicklungen in 
ländlichen Räumen und in den Ballungszentren die Notwendigkeit 
einer räumlich differenzierten Planung und wenn ja, welche Schlüs-
se/Konsequenzen wären daraus für die polizeiliche Präsenz zu zie-
hen? 

                                                      
1 LT-Vorlage 16/333.  
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d) Sieht die Kommission Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf die 
Binnenorganisationen der Kreispolizeibehörden und wenn ja, wel-
che Synergie-Effekte wären dadurch konkret zu erzielen? 

1.3. Kommissionsmodelle 

In der Expertenkommission „Bürgernahe Polizei“ standen drei verschiede-
ne Modelle der Aufbauorganisation zur Diskussion.  

Das Zentralisierungsmodell2 sieht eine grundlegende Neuorganisation der 
Struktur der Polizeibehörden vor. Unter Auflösung von 29 Landratsbehör-
den und 6 Polizeipräsidien sollen künftig 12 Großpräsidien die Basisbehör-
den der Polizei im Land NRW darstellen. Ferner sollen das Landesamt für 
Zentrale Polizeiliche Dienste und das Landesamt für Ausbildung, Fortbil-
dung und Personalangelegenheiten der Polizei zu einem Landespolizeiamt 
zusammengefasst werden. Das Landeskriminalamt bleibt dagegen als ei-
genständige Landesoberbehörde bestehen.  

In einem weiteren Modell ist das Dezentrale Behördenmodell fortentwi-
ckelt worden. Das Modell basiert auf der bestehenden Aufbauorganisation 
der Polizei im Land NRW mit 47 Kreispolizeibehörden. 

Das sog. Regionalisierungsmodell3 sieht Ansätze zur Erzeugung von Quali-
täts- und Synergie-Effekten bei der regionalen Zentralisierung in der Krimi-
nalitätsbekämpfung, in der Verkehrssicherheitsarbeit und bei sog. Zentra-
len Aufgaben. Die Anzahl von Kreispolizeibehörden bleibt unverändert. 

In den folgenden Ausführungen sind die Vorteile des Dezentralen Behör-
denmodells dargestellt und gleichzeitig die Folgen der Umsetzung eines 
zentralen Behördenmodells reflektiert worden. Das 
Regionalisierungsmodell ist dabei nicht betrachtet worden, weil es - analog 
zum Dezentralen Behördenmodell – auf der bestehenden Behördenorga-
nisation aufbaut.  

                                                      
2 Anlage A1 zum Kommissionsbericht, Zentralisierungsmodell (M1). 
3 Anlage A3 zum Kommissionsbericht, Regionalisierungsmodell (M3). 
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2 Das Dezentrale Behördenmodell 

Das bestehende Dezentrale Behördenmodell hat seine Wurzeln in den 
preußischen Reformen Anfang des 19. Jahrhunderts. Diese Organisation 
wurde mit der Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen übernommen 
und – abgesehen von einigen wenigen Modifikationen – bis heute beibe-
halten.  

Bereits in den Jahren 2004/2005 wurde über eine Reform der aktuellen 
Organisationsstruktur der Polizei des Landes NRW diskutiert.4 Diese Dis-
kussion führte zu einer Bestätigung des bestehenden Dezentralen Behör-
denmodells.  

Eine eingehende Analyse und Bewertung der dezentralen Behördenstruk-
tur führen nicht zu der Erkenntnis, dass in Nordrhein-Westfalen eine 
grundlegende Veränderung der Aufbauorganisation erforderlich ist. Das 
Dezentrale Behördenmodell zeichnet sich auch heute noch durch seine 
Maßstäblichkeit, seine Transparenz und seine guten fachlichen Ergebnisse 
aus. 

Unabhängig von der Struktur einer Behörde unter einem Polizeipräsiden-
ten oder einem Landrat besteht der Organisationszweck einer Institution 
grundsätzlich in einem hohen Erfüllungsgrad ihrer Kernaufgaben, einer 
hohen Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern und ihrer Wirtschaft-
lichkeit. Der Polizei wurden als Kernaufgaben die Gefahrenabwehr (Ein-
satzbewältigung), Kriminalitätsbekämpfung und polizeiliche Verkehrssi-
cherheitsarbeit zugeschrieben.5 Diese Kernaufgaben mit einem hohen 
Qualitätsanspruch sowohl in den Städten als auch in den ländlichen Berei-
chen NRWs zu erfüllen, ist das Bestreben unserer Polizei. Zudem haben 
sich alle wesentlichen Prozesse an diesen Kernaufgaben auszurichten.6 
Dies gilt ebenfalls für den Organisationsaufbau. Somit ist bei den folgen-
den Betrachtungen stets zu berücksichtigen, dass auch der Behördenauf-
bau einen optimalen Erfüllungsgrad der Kernaufgaben gewährleisten 
muss. 

                                                      
4 Vgl. LT-Vorlage 13/3156 (Bericht der Scheu-Kommission). 
5 Vgl. IM NRW 2006 (Grundsätze der Polizeiarbeit), S. 1. 
6 Vgl. ebd. 
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2.1. Erfolgsfaktoren polizeilicher Arbeit 

Die als Kernaufgaben der Polizei NRW identifizierten Bereiche sind durch 
die Festlegung der Erfolgsfaktoren im Rahmen fachstrategischer Entschei-
dungen für alle Behörden des Landes bindend. Am Erfüllungsgrad dieser 
mit konkreten Kennzahlen verbundenen Fachstrategien kann der Erfolg 
polizeilicher Arbeit nachvollziehbar ermittelt und bewertet werden. Ergän-
zend lässt sich die objektive Sicherheitslage des Landes anhand von Be-
rechnungen feststehender Parameter darstellen und als indirektes Quali-
tätsmerkmal polizeilicher Arbeit heranziehen. 

Eingang in die Betrachtungen finden dabei diejenigen Erfolgsfaktoren und 
Berechnungen, die auf Grund ihrer generellen Aussagekraft von Bedeu-
tung sind und/oder die darüber hinaus als wesentliche Faktoren innerhalb 
der Fachstrategie gelten. 

2.1.1. Fachstrategie Gefahrenabwehr/Einsatzbewältigung 

Die Präsenz der Polizei sowie deren schnelle Reaktion und Hilfe bei Notru-
fen ist Kern der Erwartung der Bürgerinnen und Bürger. Dem folgend wird 
die Polizei diesem Anspruch umso mehr gerecht, je schneller ihre Hilfe vor 
Ort gewährleistet wird.7 Als messbare Größe dient hierbei die Einsatzreak-
tionszeit (ERZ), welche die Zeitspanne beschreibt, die die Polizei nach ihrer 
Alarmierung benötigt, einen Tatort bzw. einen Unfallort zu erreichen. 

Zur Herstellung einer größtmöglichen Vergleichbarkeit und somit der Mög-
lichkeit einer Bewertung wird durch die Polizei NRW der Heterogenität der 
vorhandenen Behördenstrukturen Rechnung getragen, indem ähnlich 
strukturierte Behörden zu Vergleichsgruppen zusammengefasst wurden.8  
Dadurch wird eine relative Einordnung und Bewertung der ERZ und ande-
rer Erfolgsfaktoren weiterer Fachstrategien ermöglicht.9 Als Ergebnis der 
Auswertung der Einsatzreaktionszeiten bei gegenwärtigen Straftaten, bei 
denen der Täter noch am Tatort ist, können für die Jahre 2012 bis 2014 
folgende Aussagen getroffen werden: 

a) Die schnellste „Einsatzreaktionszeit Täter am Ort“ innerhalb der zu 
Grunde gelegten Vergleichsgruppe (VG) der Landratsbehörden  

                                                      
7 Vgl. IM NRW 2006 (Grundsätze der Polizeiarbeit), S. 1. 
8 Vgl. IM NRW 2010b (Vergleichsgruppen). 
9 Vgl. IM NRW 2010a (Fachstrategie). 
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(VG 6) lag stets unter dem Landesdurchschnitt für das betreffende 
Jahr.10 

b) Sofern die in einzelnen Landratsbehörden dieser Vergleichsgruppe 
erzielten Ergebnisse oberhalb des Landesdurchschnitts lagen, galt 
dies nahezu gleichermaßen für einzelne Behörden innerhalb der 
zum Vergleich herangezogenen Gruppe der Polizeipräsidien 
(VG 7).11 

Neben den genannten Einsatzreaktionszeiten kommt der schnellen Reakti-
on und Hilfe der Polizei bei Verkehrsunfällen mit Verletzten eine ebenfalls 
hohe Bedeutung zu. Hierbei bleibt festzuhalten, dass in den zurückliegen-
den Jahren die jeweils geringste Einsatzreaktionszeit einer Landratsbehör-
de der VG 6 am Unfallort mit Verletzten wie in der VG 7 unter dem jeweili-
gen Landesdurchschnitt lag und somit eine bessere Leistung erzielt wurde 
(Ziff. 2.2).12 

2.1.2. Fachstrategie Kriminalitätsbekämpfung 

Die grundsätzliche Aufgabenerfüllung der Polizei, die Kriminalität zu redu-
zieren und Straftaten aufzuklären, wird anhand der Kriminalitätshäufig-
keitszahl (KHZ) sowie der Aufklärungsquote (AQ) bemessen. Der Kausalzu-
sammenhang der Erfolgsfaktoren der Fachstrategie mit der KHZ und der 
AQ wird angenommen. In den dichter besiedelten Bereichen der betrach-
teten Polizeipräsidien der VG 7 liegt die KHZ grundsätzlich oberhalb der 
KHZ der verglichenen Landratsbehörden der VG 6.13  

Die Ergebnisse der einzelnen KPB zeigen, dass die jeweiligen Aufklärungs-
quoten aller registrierten Straftaten unabhängig vom äußeren Behörden-
aufbau ähnliche Minimal- bzw. Maximalwerte aufweisen. Das Land NRW 
im Ganzen lässt mit seiner erzielten Aufklärungsquote aller registrierten 
Straftaten (ohne Ladendiebstahl) seit Jahren andere Bundesländer hinter 
sich.14 

                                                      
10 Vgl. LZPD FiSPOL 2014a (Bericht ERZ). 
11 Vgl. LZPD FiSPOL 2014a (Bericht ERZ). 
12 Vgl. LZPD FiSPOL 2014b (Behördenbilanz Verkehrsunfallbekämpfung). 
13 Vgl. LKA NRW 2015, elektronische Mitteilung nach Auswertung der Kennzahlen von VG 6 und 

VG 7 durch SG 31.6. 
14 Vgl. BKA 2015, Polizeiliche Kriminalstatistiken 2011 - 2014. 
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Die höhere Wahrscheinlichkeit, in NRW in den Bereichen der Polizeipräsi-
dien Opfer einer Straftat zu werden, ist belegt.15 Diese Aussage trifft eben-
falls im Deliktbereich des Wohnungseinbruchs (WED) zu, der in den letzten 
Jahren einen teils massiven Anstieg verzeichnete. Zur Bekämpfung dieses 
Phänomens wurde konzeptgestützt die konzentrierte Polizeiarbeit, auch 
über Behördengrenzen hinweg, notwendig. Sowohl die PP als auch die LR 
sind beim derzeitigen äußeren Organisationsaufbau in der Lage, die ge-
stellten Anforderungen zu erfüllen (Ziff. 2.5). 

 2012 2013 2014 
  KHZ WED (HZ) KHZ WED (HZ) KHZ WED (HZ) 
PP Dortmund 13206  415  13212  424  14205 482 
PP Düsseldorf 14966  541  14690  449  14377 416 
PP Köln 13806  488  14116  471  14385 474 
              
LR Höxter 4916  59  4874  52  4939 80 
LR Lippe 4554  142  4222  134  4139 105 
LR Oberbergischer Kreis 5018  181  4731  214  4984 254 

Tabelle 1: Gegenüberstellung KHZ/KHZ WED in PP und LR, Auswahl16 
 

Auch die Aufklärungsquote bezüglich der registrierten Wohnungseinbrü-
che wird in den Behörden der VG 6 und VG 7 mit geringen Schwankungen 
in vergleichbarer Höhe erzielt.17 

Im Vergleich der Polizeipräsidien der Großstädte zu den ländlichen Kreis-
polizeibehörden lässt sich heute sehr deutlich erkennen, dass die derzeiti-
gen LR als KPB im Bereich der Aufklärungsquoten eindeutig leistungsstär-
ker sind, insbesondere im Bereich der Wohnungseinbruchsdelikte. 

                                                      
15 Vgl. LKA NRW 2015, elektronische Mitteilung nach Auswertung der Kennzahlen von VG 6 und 

VG 7 durch SG 31.6. 
16 Vgl. LKA NRW 2015, elektronische Mitteilung nach Auswertung der Kennzahlen von VG 6 und 

VG 7 durch SG 31.6. 
17 Vgl. ebd. 
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2012 2013 2014 

  AQ AQ (WED) AQ AQ (WED) AQ AQ (WED) 
PP Dortmund 50,14 10,59 51,87 13,51 50,0 12,06 
PP Düsseldorf 46,59 10,64 44,84 12,91 42,25 9,83 
PP Köln 44,54 6,29 43,08 8,39 43,47 8,08 
        
LR Höxter 56,89 30,23 56,91 25,33 60,14 21,93 
LR Lippe 57,09 16,13 55,56 20,60 57,57 17,73 
LR Oberbergischer Kreis 54,11 18,58 56,34 17,42 55,98 18,20 

Tabelle 2: Gegenüberstellung AQ/AQ (WED) in PP und LR, Auswahl18,  
Angaben in Prozent 

 

Diese Ergebnisse lassen sich nur halten, wenn auch zukünftig Kriminal-
kommissariate an dezentralen Standorten eingerichtet sind  
(Ziff. 2.2.1, Ziff. 2.6.3.). Dies liegt darin begründet, dass ein erheblicher Teil 
der ermittelten Straftäter ortsansässig ist. Um derartige Täter zu identifi-
zieren, bedarf es detaillierter Ortskenntnisse, die nur in einem Regional-
kommissariat zu erwerben sind. 

2.1.3. Fachstrategie Verkehrsunfallbekämpfung 

Der polizeiliche Erfolg in der Verkehrsunfallbekämpfung lässt sich indirekt 
aus der Verunglücktenhäufigkeitszahl (VHZ) sowie u. a. anhand der Auf- 
klärungsquote von Verkehrsunfällen „Personenschaden mit Flucht“ (AQ 
VUP-F) ableiten. Diese Art der Verkehrsunfälle kann das Sicherheitsgefühl 
der Betroffenen massiv negativ beeinflussen und findet daher in der Fach-
strategie besondere Beachtung. Die einzelnen beeinflussenden Erfolgsfak-
toren und Kennzahlen werden als ursächlich für das Ergebnis der VHZ und 
der AQ VUP-F angenommen. Die überwiegenden VHZ in den Landratsbe-
hörden der VG 6 gestalten sich seit Jahren günstiger als der Landesdurch-
schnittswert, wohingegen die überwiegenden VHZ der Polizeipräsidien der 
VG 7 den Landeswert des jeweiligen Jahres nicht erreichen.19 Analog der 
Aufklärungsquote im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung sowie einzelner 
dortiger Deliktsbereiche schwanken die Jahreswerte der AQ VUP-F in den 
VG 6 und VG 7 um den Landesdurchschnitt, so dass eine qualitativ gleich-

                                                      
18 Vgl. LKA NRW 2015, elektronische Mitteilung nach Auswertung der Kennzahlen von VG 6 und 

VG 7 durch SG 31.6. 
19 Vgl. LZPD FiSPOL 2014b (Behördenbilanz Verkehrsunfallbekämpfung). 
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wertige Aufgabenerfüllung belegt ist.20 Die konzeptionelle, teils behör-
denübergreifende Vorgehensweise des Landes NRW zur Bekämpfung der 
Hauptunfallursachen, auch in Kooperation mit anderen Bundesländern 
sowie mit Staaten im europäischen Raum, wird zur Zeit durch alle Polizei-
behörden ohne Einschränkungen gewährleistet.  

2.2. Bürgernahe Polizeiarbeit 

Die Nähe zum Bürger ist ein wichtiger Organisationszweck der Polizei. Die-
se Bürgernähe wird von einer serviceorientierten Polizei u. a. durch die 
Ansprechbarkeit und Präsenz ihrer Vertreter (z. B. durch Standorte der Po-
lizeiwache auch in kleineren Städten), Berücksichtigung der Bürgerbelange 
sowie einen dem Wertemaßstab der Bevölkerung angemessenen Umgang 
mit Problemstellungen erzeugt. 

2.2.1. Steigerung des Sicherheitsgefühls durch polizeiliche Präsenz 

Neben der schnellen Reaktion und Hilfe bei Notrufen (Ziffer 2.1) sind er-
kennbar ansprechbereite Polizeibeamtinnen und -beamten nach wie vor 
Garanten für die Steigerung des Sicherheitsgefühls. Dabei ist zu beachten, 
dass das Sicherheitsgefühl nicht zwingend mit der tatsächlichen Sicher-
heitslage übereinstimmen muss. Eine aus Sicht der zuständigen KPB nach-
vollziehbar qualitativ und quantitativ beeinträchtigte Sicherheitslage dient 
sowohl in diesen definierten sogenannten Angsträumen als auch in den 
rein objektiv begründbaren Brennpunkten als Grundlage polizeilichen 
Handelns. 

Die Wahrnehmung von Präsenzaufgaben zur Steigerung des Sicherheitsge-
fühls setzt verfügbare Personalressourcen voraus. Die jeweilige Behörde 
muss also personell in der Lage sein, über die Einsatzbewältigung und die 
Bekämpfung von Straftaten hinaus über eine Mitarbeiteranzahl zu verfü-
gen, die es erlaubt, u. a. in diesen Kernaufgabenbereich zu investieren (Zif-
fer 2.6).  

Die Polizei kann dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung umso zielge-
richteter begegnen, je umfassender den Entscheidungsträgern die Infor-
mationen zu einer aus Bürgersicht vorhandenen Problemstellung vorlie-
gen. Dem Leiter einer Landratsbehörde bzw. den nachgeordneten 
Entscheidungsträgern stehen vielfältige Informationsquellen direkt oder 
auf kurzem Wege zur Verfügung. Die Mitwirkung dieser Mitarbeiter in be-

                                                      
20 Vgl. ebd. 
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hördenübergreifenden Arbeitskreisen mit kommunalen Belangen, Gremien 
und Runden Tischen garantiert kurze Informationswege über objektive 
und subjektive Sicherheitsbeeinträchtigungen. 

In Angelegenheiten, die die Kreispolizeibehörde und die Kreisverwaltung 
bilateral betreffen, werden die Informationswege durch die gemeinsame 
Behördenleitung erheblich verkürzt. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Land-
rat im Falle eines Großschadensereignisses, dessen Ausmaß keine Einsatz-
führung durch die zuständige § 4-Behörde erfordert, sowohl die Verant-
wortung für den Bevölkerungsschutz als auch für den Polizeieinsatz trägt. 
Er hat somit unmittelbaren Zugriff auf die Feuerwehren, den Rettungs-
dienst, die Hilfsorganisationen und die Polizei. 

Die derzeitige Behördenstruktur garantiert in einwohnerschwächeren Ge-
bieten des Landes, aber auch in den kleineren Großstädten eine polizeili-
che Mindestpräsenz. In den Landratsbehörden gelingt dies vor allem durch 
die Standorte der Polizeiwachen auch in kleineren Städten. Gerade in den 
Landratsbehörden muss der Landrat als Behördenleiter permanent ent-
scheiden, wie er die ihm zugewiesenen Kräfte auf die Gemeinden und 
Städte seiner Kreispolizeibehörde verteilt. Bei seinen Entscheidungen lässt 
er sich regelmäßig von den Lagebildern zum Kriminalitäts-, Einsatz- und 
Verkehrsunfallgeschehen leiten. Auf diese Weise wird insbesondere in den 
Landratsbehörden eine von der Bevölkerung geschätzte, aber auch erwar-
tete bürgernahe Präsenz der Polizei sichergestellt. 

Es muss bezweifelt werden, ob in einem zentralen Behördenmodell eine 
derartige Berücksichtigung der Bürgerbelange in Bezug auf die Polizeiprä-
senz in ländlicheren Gebieten weiterhin Bestand haben wird. 

Aufgrund der bereits jetzt höheren Kriminalitätshäufigkeitszahl in den Poli-
zeipräsidien sähe sich der Behördenleiter einer Großbehörde im Zentrali-
sierungsmodell veranlasst, die ihm zur Verfügung stehenden Polizeikräfte 
in die Großstadt zu verlagern. Selbst die höchste KHZ einer Landratsbehör-
de im Jahr 2013 war noch geringer als die kleinste KHZ eines Polizeipräsi-
diums, siehe Ziffer 2.3. 

Diese Tendenz lässt sich auch auf die Standorte und den Wirkungsgrad 
weiterer Dienststellen übertragen. Das Zentralisierungsmodell bedingt den 
Abbau von Verkehrskommissariaten (VK) und Kriminalkommissariaten (KK) 
in den Kreisen. Nicht nur, dass dezentral angesiedelte Ermittlungsdienst-
stellen eine höhere Detailkenntnis über geographische und örtliche Täter-
strukturen besitzen, sie agieren bereits aus praktischen Gründen wörtlich 
genommen „bürgernah“ und vermitteln schon durch den Standort des Ge-
bäudes eine höhere Ansprechbarkeit der Polizei, was sich positiv auf das 
Sicherheitsgefühl auswirkt.  
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Die Folgen einer Zentralisierung der Dienststellen bezüglich des Ansehens 
der Polizei als Garant für die Innere Sicherheit sind in den aus Bürgersicht 
dann vernachlässigten Gebieten nicht kalkulierbar. 

2.2.2. Gewährleistung einer demokratischen Polizeibeiratsarbeit 

Eine besondere Bedeutung in dezentral organisierten Kreispolizeibehörden 
genießt die Institution der Polizeibeiräte. Gemäß § 15 des Polizeiorganisa-
tionsgesetzes NRW (POG) ist je KPB ein Polizeibeirat mit elf Mitgliedern 
einzurichten. Für die Wahrnehmung einer wirksamen Mittlerrolle zwischen 
der Bevölkerung, der Selbstverwaltung und der Polizei (§ 16 Abs. 1 POG) ist 
der Gebietszuschnitt der dezentralen Kreispolizeibehörde ideal. Die aus 
den Stadträten und Kreistagen entsandten Vertreter des Kreispolizeibei-
rats treffen auf eine Polizeistruktur, die ihrer Gebietskörperschaft ent-
spricht. Durch Listenverbindung ist es Praxis, dass auch kleineren Fraktio-
nen der Zugang zum Kreispolizeibeirat eröffnet wird.  

Der Gebietszuschnitt eines Großpräsidiums dagegen scheint für elf Mit-
glieder des Polizeibeirates untauglich. Alleine die räumlichen Entfernungen 
würden die Arbeit der ehrenamtlichen Mandatsträger erheblich erschwe-
ren. Ferner ist das einzelne Mitglied des Polizeibeirats stets nur für eine 
Teilfläche des Präsidiums mit einem durch Wahl erworbenen Mandat legi-
timiert. Wenn durch gesetzliche Änderung die Anzahl der Mitglieder er-
höht würde, ist zweifelhaft, ob dieses Gremium weiterhin in der Lage wä-
re, seine ihm übertragenen Funktionen im bisherigen Umfang zu erfüllen. 
Selbst bei einer größeren Zahl von Mitgliedern wäre eine Teilhabe kleine-
rer Fraktionen eher unwahrscheinlich, weil sie bei der Verteilung nicht be-
rücksichtigt würden. 

Die Einrichtung des Beirats auf der Ebene der Polizeiinspektionen wäre 
theoretisch durch eine Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes denk-
bar. Dadurch würde zwar die räumliche Distanz aufgehoben, andererseits 
müsste entweder der Behördenleiter mehrere Polizeibeiräte bedienen 
oder die Aufgabe würde auf den Leiter der Polizeiinspektion delegiert. 
Damit würde die unmittelbare Dialogebene zwischen Behördenleitung und 
Polizeibeirat beendet. 

2.2.3. Bildung tragfähiger Netzwerke 

Mit der großen Bürgernähe in den dezentralen Polizeibehörden ist das 
Auflegen von Präventions- und Interventionsprojekten unter Beteiligung 
von Ehrenamtlichen leichter zu bewerkstelligen. Hier greifen besonders die 
hohen Orts- und Detailkenntnisse (Ziffer 2.4), welche zu größerem Ver-
trauen und niedrigen Kontaktschwellen der Bürger gegenüber der Polizei 
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führen. Im Dezentralen Behördenmodell wird durch die Transparenz der 
Behörde und die Nähe der polizeilichen Dienststellen in den kreisangehöri-
gen Städten ein hohes Maß an Bürgernähe erzielt. Dieses wird zukünftig 
entscheidend dafür sein, freiwillige Leistungen der Bürgerinnen und Bürger 
zur Steigerung ihrer Sicherheit und damit zur Unterstützung der Polizeiar-
beit zu generieren (siehe Ziffer 3.7). 

2.2.4. Landräte als demokratisch gewählte Behördenleiter 

Die Bürgernähe der Landratsbehörden wird in besonderem Maße dadurch 
geprägt, dass der Landrat seit 1999 in unmittelbarer Wahl von den Bürge-
rinnen und Bürgern seines Kreises gewählt wird. 

Auch hinsichtlich seiner Funktion als Behördenleiter der Kreispolizeibehör-
de erfährt der Landrat durch die Direktwahl eine besondere Legitimation 
durch die Bevölkerung. Die Bevölkerung erwartet von dem Gewählten - 
auch und gerade bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben als Behördenlei-
ter - ein besonderes Engagement. Dazu gehört, dass sich der Landrat per-
sönlich der Anliegen, der Kritik und der Beschwerden der Bürgerschaft an-
nimmt (siehe Ziffer 3.5). 

Die polizeilichen Kernaufgaben der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung 
sind somit auch für seine Amtsführung und für die Beurteilung seiner Ar-
beit durch die Bevölkerung von großer Bedeutung. Der Erfolg polizeilicher 
Arbeit ist für den Landrat ein zentraler Anspruch, weil er nur bei guten Ar-
beitsergebnissen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten seiner Behör-
de die Akzeptanz der Bevölkerung für seine Aufgabe als Behördenleiter der 
Kreispolizeibehörde finden wird. Er hat die volle rechtliche und politische 
Verantwortung für die Arbeit der Polizei in dem von ihm zu verwaltenden 
Kreis zu tragen. In dieser Rolle unterliegt er einer ständigen Kontrolle 
durch die Bürgerschaft. 

2.3. Einheitliche Sicherheitsstandards 

Das Dezentrale Behördenmodell garantiert einheitliche Sicherheitsstan-
dards im gesamten Land. Die objektive Sicherheitslage für den einzelnen 
Bürger ist gemessen an der Polizeidichte in den kreisfreien Städten und in 
den Kreisen von weitestgehend gleicher Qualität. Allerdings sind die Belas-
tungen und auch die Formen von Kriminalität und Verkehrsunfallgesche-
hen sehr unterschiedlich. Für Großstädte bedeutet die Anzahl von Arbeits-
plätzen, von geschäftlichen und touristischen Besuchern sowie die 
Häufung von Großveranstaltungen und Versammlungen eine völlig andere 
Herausforderung als für Kreise. Dagegen haben die Kreise auf einer un-
gleich größeren Fläche mit zum Teil anspruchsvoller Topografie und Stra-
ßeninfrastruktur die Sicherheit und Ordnung zu garantieren. 
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Diese Heterogenität versucht die Belastungsbezogene Kräfteverteilung 
(BKV)21 bei der aktuellen Verteilung der Polizeikräfte weitgehend zu be-
rücksichtigen. Auf diese Weise soll den Landratsbehörden, aber auch den 
kleineren Polizeipräsidien eine garantierte Ausstattung mit erforderlichem 
Personalbestand zugesichert und somit ein angemessener Sicherheits-
standard gewährleistet werden.  

Durch die Erstellung von Sicherheitsprogrammen mit jeweils lokalen und 
regionalen Schwerpunkten besitzen die Behördenleiter ein Instrument, um 
gebietsspezifisch auf die Bedürfnisse in ihrem Zuständigkeitsbereich zu re-
agieren. Durch die Bildung von Vergleichsgruppen hat das Ministerium für 
Inneres und Kommunales auf die unterschiedlichen Behördenstrukturen 
reagiert.22 Durch die Reduzierung der Anzahl der Behörden würde auch 
die Anzahl der Sicherheitsprogramme sinken und der lokale Bezug somit 
weniger berücksichtigt werden.  

Die bestehenden Vorteile des Dezentralen Behördenmodells, wonach auch 
die Bevölkerung in den Kreisen auf eine angemessene Polizeipräsenz ver-
trauen kann, werden durch das Zentralisierungsmodell eliminiert. Der Be-
hördenleiter eines Großpräsidiums muss sich an den Fakten der von ihm zu 
verwaltenden Behörde orientieren. Er trägt nicht für ein einheitliches Ge-
biet, sondern für eine Vielzahl von selbstständigen Städten und Kreisen 
Verantwortung. Legt man nun - wie es im Zentralisierungsmodell vorgese-
hen ist - Kreise mit Großstädten zusammen, werden ausnahmslos in jedem 
dieser Fälle sowohl die Einsätze, als auch die Kriminalitätshäufigkeits- und 
die Unfallhäufigkeitszahlen der Großstadt diejenigen der Kreise überstei-
gen. Zwangsläufig wird der Behördenleiter seine Kräfte im großstädtischen 
Raum, vorzugsweise am Sitz des Präsidiums, konzentrieren und dabei in 
Kauf nehmen, dass die Präsenz der Polizei im kreisangehörigen Raum und 
in den kleineren Großstädten abgebaut wird (siehe auch Ziffer 2.2.1). 

Dies hätte den Verlust der polizeilichen Mindestausstattung im ländlichen 
Raum des Landes Nordrhein-Westfalen zur Folge. Das Ergebnis einer sol-
chen Entwicklung wird in Nordrhein-Westfalen eine „Zwei-Klassen-
Sicherheit“ sein, so wie es der Landkreistag NRW bereits 2005 bei seiner 
Stellungnahme zum Bericht der Scheu-Kommission vorgetragen hat.23 Die 
Standorte der Großpräsidien würden im Zentralisierungsmodell eine Ver-

                                                      
21 Vgl. MIK NRW 2014 (BKV). 
22 Vgl. IM NRW 2010b (Vergleichsgruppen). 
23 LT-Stellungnahme 14/859. 
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stärkung erfahren, während gleichzeitig in den kreisfreien Städten mit 
kleinen Präsidien und in den Kreisen die Polizeipräsenz abnimmt. Dieser 
Rückgang polizeilicher Präsenz wird in den betroffenen Städten und Krei-
sen eine nachhaltige Verschlechterung der Sicherheitslage zur Folge ha-
ben. 

2.4. Einräumigkeit von Polizeibehörden 

Die kommunale Gliederung des Landes Nordrhein-Westfalen ist nach den 
Gesetzen über die Neugliederung in den 1970er Jahren stabil. Mit Aus-
nahme der Bildung der Städteregion Aachen hat es landesweit keine be-
deutenden Gebietsänderungen gegeben. 

Bundesweit hat Nordrhein-Westfalen die kreisfreien Städte und Kreise mit 
den höchsten Einwohnerzahlen. Deren Verwaltungen besitzen eine hohe 
Verwaltungs- und Veranstaltungskraft, was sich auch in dem enorm hohen 
Kommunalisierungsgrad staatlicher Aufgaben abbildet. 

Die polizeiliche Aufbauorganisation hat sich an dieser Gliederung des Lan-
des weitestgehend ausgerichtet. 

Die bestehende Aufbauorganisation der Kreispolizeibehörden beachtet in 
idealer Weise die Einräumigkeit der Verwaltung. Außer einigen wenigen 
Behörden verfügen die meisten Kreispolizeibehörden über die räumliche 
Zuständigkeit für eine kreisfreie Stadt oder einen Kreis. Diese Organisati-
onsform ist ein Garant für die Erfolge polizeilicher Arbeit in Nordrhein-
Westfalen. Sie ermöglicht eine Identifikation der Kreispolizeibehörde mit 
ihren Städten oder ihrem Kreis und führt zu einer engen Kooperation zwi-
schen Polizei, kommunalen Behörden und der Zivilgesellschaft. Diese 
Struktur stärkt durch die Nähe zu den jeweiligen Stadt- und Kreisverwal-
tungen die Qualität der behördenübergreifenden Zusammenarbeit. Da-
durch wird eine enge Verzahnung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
durch die zuständigen Behörden, Polizei und Kommunen erreicht.  

Besonders erkennbar wird dies bei den Landratsbehörden, da der Landrat 
sowohl als Leiter der Kreispolizeibehörde als auch als Leiter der Kreisver-
waltung alle Führungsinstrumente zur Lösung polizeilicher und ordnungs-
behördlicher Aufgaben in der Hand hält. Dieses bewährte Konzept der Si-
cherheit aus einer Hand führt zugleich wegen der organisatorisch-
inhaltlichen Nähe zu weiteren Zuständigkeiten des Landrats (Jugendamt, 
Sozialamt, Gesundheitsamt, Kreisordnungsbehörde, Straßenverkehrsamt, 
Umweltamt u. a. m.) zu einer fachlich anerkannten, kosteneffizienten und 
entscheidungsstarken Struktur (siehe Ziffer 2.2.1). 
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Im Zentralisierungsmodell wird diese Einräumigkeit der Verwaltung durch-
brochen.24 Wie in der Begründung zum Zentralisierungsmodell richtig aus-
geführt, ist es für die polizeiliche Arbeit wichtig, dass sich polizeiliche 
Grenzen an kommunalen Grenzen orientieren, um Schnittstellen zu ver-
meiden und so Zusammenarbeit zu erleichtern.  

Univ.-Prof. Dr. Jürgen Weibler kommt in seinem Gutachten25 weiterhin zu 
dem Fazit, dass eine eigenständige nordrhein-westfälische Würdigung vor-
genommen werden sollte. Die dezentrale Behördenstruktur wird dieser 
Forderung gerecht. Sie verkörpert einen Maßanzug für die besonderen 
strukturellen Gegebenheiten des Landes NRW. 

Die Einwohnerzahl hat für die äußere Behördenstruktur von Polizeibehör-
den keine ausschlaggebende Bedeutung. Das gilt allerdings nur dann, 
wenn die Organisation auch in ländlichen Räumen eine Mindestausstat-
tung mit Polizeikräften garantiert. Hierbei ist der Aussage in der Begrün-
dung des Zentralisierungsmodells zu widersprechen, wonach der Bedarf an 
Polizeivollzugsbeamten nicht über die Polizeidichte zu ermitteln ist. 

Angesichts der sinkenden Kräftezahlen, insbesondere in den Landratsbe-
hörden, ist ein immer größerer Spagat gefordert, um die Beibehaltung ei-
ner ausreichenden polizeilichen Präsenz26 sicherzustellen. Es ist in die Dis-
position des Landrats gestellt, die Erwartungshaltung der Bevölkerung 
durch optimierten Einsatz der Polizeikräfte zu erfüllen. Ihm kommen dabei 
regelmäßig die nur auf das Kreisgebiet bezogenen Wegstrecken und seine 
Detailkenntnisse über den Kreis sowie über die gemeindlichen und städti-
schen Strukturen zu Gute. 

Genau dieser Grundsatz ist aber bei dem Vorschlag ‚Umsetzung des Zent-
ralisierungsmodells‘ außer Acht geblieben. So wird z. B. das Großpräsidium 
Bielefeld im Zentralisierungsmodell für die kreisfreie Stadt Bielefeld und 
die Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Pader-
born zuständig. Dies bedingt, dass der Behördenleiter und die Kreispolizei-
behörde Bielefeld eine Zusammenarbeit mit einem Oberbürgermeister, 
                                                      
24 Dies gilt insbesondere, als dass die künftigen Organisationsgrenzen nicht deckungsgleich sind  
  mit den Grenzen der heutigen Kreispolizeibehörden. 
25 Vgl. Anlage B4 zum Kommissionsbericht, Teilgutachten IV (Erfahrungen anderer Bundeslän-

der). 
26 Nach wie vor gestaltet sich der Definitionsfindungsprozess für die ‚ausreichende polizeiliche 

Präsenz“ schwierig; eine einvernehmliche und aussagefähige Kennzahl liegt nicht vor. Bislang 
entscheidet jeder Behördenleiter individuell, ob operative Polizeikräfte in seinem Zuständig-
keitsbereich fehlen oder nicht. 
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sechs Landräten und 66 Bürgermeistern sowie deren insgesamt 73 Kom-
munalverwaltungen und -vertretungen organisieren muss. Auf die erhöhte 
Schnittstellenproblematik und die wachsende Distanz zwischen Behörden-
leitung der Kreispolizeibehörde und den Verantwortlichen z. B. für Feuer-
wehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst sowie für alle ordnungsbe-
hördlichen Aufgabenstellungen muss angesichts dieser Zahlen nicht näher 
eingegangen werden. Betrachtet man dann noch, dass dieses Präsidium 
für eine Fläche von 6.525 Quadratkilometern27 verantwortlich zeichnet, 
wird deutlich, dass im Zentralisierungsmodell die schiere Größe der künfti-
gen Behörden zu Problemstellungen führt, die der heutigen Polizeiarbeit in 
Nordrhein-Westfalen völlig fremd sind. 

2.5. Kooperation zwischen Kreispolizeibehörden 

In ihrem Bericht von 200428 bewertet die Scheu-Kommission die Ergebnis-
se der polizeilichen Arbeit in den Kreispolizeibehörden Nordrhein-
Westfalens als professionell und effizient. Daran hat sich bis zum heutigen 
Tag nichts geändert.  

Beispielhaft für die Effizienz polizeilicher Arbeit im bestehenden Dezentra-
len Modell seien folgende Kooperationen aufgeführt, an denen sich die 
KPB Mettmann beteiligt hat bzw. beteiligt:  

Kraftradaktionsbündnis Raum Niederberg 

Seit 26 Jahren besteht das Motorrad(Krad-)aktionsbündnis Raum Nieder-
berg, einer Kooperation zwischen den KPB Essen, Wuppertal, Ennepe-
Ruhr-Kreis, Oberbergischer Kreis und Mettmann. Es handelt sich hierbei 
um ein Projekt, das das Ziel hat, auf ausgewählten Straßen im Niederberg-
ischen und Bergischen Raum behördenübergreifend Motorradunfälle und 
deren Folgen zu reduzieren. Im Rahmen einer Kooperation werden repres-
sive und präventive Maßnahmen durchgeführt. Zur Durchführung werden 
unterstützend Kräfte, insbesondere Kradfahrer, der Direktion Verkehr (Dir 
V) in die teilnehmenden Behörden entsandt. Davon profitieren insbeson-
dere die Behörden, die nicht über ein ausreichendes Potenzial an Kradfah-
rern verfügen. Das Aktionsbündnis stößt auf Akzeptanz bei Motorradfah-
rern und -verbänden. In gemeinsamen Anstrengungen konnte die 
Verkehrssicherheit durch entsprechende bauliche Maßnahmen (Unter-
fahrschutz an Leitplanken) verbessert werden.  

                                                      
27 Vgl. Anhang 1. 
28 Vgl. LT-Vorlage 13/3156 (Bericht der Scheu-Kommission), S. 2. 
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Auswerteverbund Wohnungseinbruch Ruhr (AWR) 

Der AWR wurde 2012 auf Initiative des PP Bochums gegründet und hat die 
Bekämpfung des Wohnungseinbruchs, begangen durch reisende Täter in 
den umliegenden Behörden, zum Ziel. Unter Beteiligung der Behörden Bo-
chum, Dortmund, Duisburg, Ennepe-Ruhr Kreis, Essen, Gelsenkirchen, 
Mettmann, Oberhausen Recklinghausen und Wesel werden Aktionstage 
und Maßnahmen zur Strafverfolgung vereinbart.  

Ermittlungskommission (EK) TIGA 

Die EK TIGA wurde 2013 nach einem Auswertebericht des Landeskriminal-
amtes (LKA) NRW gegründet, mit dem Ziel, organisierte Diebstähle von 
Motorrädern zu bekämpfen. Die Tatorte lagen in verschiedenen KPB. Un-
ter der Leitung der KPB Mettmann beteiligten sich die KPB Märkischer 
Kreis und Rhein-Erft Kreis.  

Initiative zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls durch Fens-
terbohrer (EK Bohrer) 

2013 wurde eine Kooperation zwischen der KPB Mettmann und dem Rhei-
nisch-Bergischen Kreis zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs-
diebstahls durch „Fensterbohrer“ vereinbart. 

Kooperation und Unterstützung der EK DUKAYA 

Auf freiwilliger Basis unterstützte 2014 die KPB Mettmann das PP Köln mit 
einer Mitarbeiterin in der EK DUKAYA. Die Tatorte lagen überwiegend in 
Köln, aber auch in den umliegenden Behörden.  

Kooperation zur Tatserienbekämpfung von Buntmetall-Diebstählen (EK 
Bunt) 

In den Bereichen des LR Mettmann und des PP Wuppertal kam es in 2015 
zu einer Tatserie von Buntmetall-Diebstählen, mit einem Schaden,  
der im 6-stelligen Euro-Bereich lag. Die Verfahrensführung übernahm 
Wuppertal, der LR Mettmann unterstützte mit einem Ermittlungsbeamten.  
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Kooperation zur Bekämpfung von Diebstählen an und aus Kraftfahr-
zeugen (KFZ), begangen durch litauische Banden 

In 2015 führten Ermittlungen des PP Essen zu Erkenntnissen, dass litaui-
sche Gruppierungen für eine Vielzahl von Diebstählen an und aus KFZ ver-
antwortlich sind. Die Tatorte lagen in Essen und den angrenzenden Behör-
den. Unter Leitung des PP Essen unterstützten das PP Recklinghausen, der 
LR Neuss und der LR Mettmann die EK mit Ermittlern.  

EK Schmelze zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls, 2013 

In 2013 wurde in der KPB Mettmann die EK Schmelze gegründet, eine Er-
mittlungskommission zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchs-
kriminalität. Obwohl die Tatorte sich über ganz Deutschland verteilten und 
nur wenige im Bereich der KPB Mettmann lagen, übernahm der 
LR Mettmann die Leitung.  

EK Angler zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls, 2014 

Zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität, begangen durch ei-
ne albanische Gruppierung, richtete 2014 der Landrat Mettmann die EK 
Angler ein. Obwohl die Wohnsitze der Täter in Düsseldorf waren, die 
Tatserie sich über mehrere Bundesländer zog und die überwiegende An-
zahl der Tatorte nicht im Bereich der KPB Mettmann lagen, übernahm der 
LR Mettmann die Verfahrensführung.  

Initiative zur Bekämpfung der Diebstähle an und aus KFZ 

Die Häufung von Diebstählen an und aus KFZ in Düsseldorf und dem an-
grenzenden Ratingen führte 2014 zu einer erfolgreichen Kooperation von 
Einsatztrupps des PP Düsseldorf und des LR Mettmann, sowie Kräften der 
Wache Ratingen.   

Die stellvertretend für alle Kreispolizeibehörden am Beispiel der KPB 
Mettmann aufgeführten Maßnahmen und Initiativen belegen die Effizienz 
der Zusammenarbeit zwischen den Kreispolizeibehörden durch freiwillige 
Kooperation. Ein Änderungsbedarf ist nicht erkennbar.  

2.6. Personal 

2.6.1. Personalentwicklung 

Die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter und Führungskräfte in 
einem Unternehmen haben erhebliche Auswirkungen auf die Leistungsfä-
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higkeit der Organisation29 und somit auch auf den Grad der Erfüllung ihrer 
Kernaufgaben. Neben dem Verhalten der unmittelbaren Vorgesetzten, den 
Arbeitsinhalten sowie der Arbeitsumgebung wirken auch Maßnahmen der 
Personalentwicklung auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter ein. Dies gilt be-
sonders vor dem Hintergrund der aktuellen demographischen Entwicklung, 
welche die Relevanz eines zukunftsorientierten, strategischen Personal-
managements verdeutlicht.30 Das Thema ist in der Polizei des Landes NRW 
nicht neu. Ein durchgehendes Personalentwicklungskonzept für den höhe-
ren Dienst (h. D.) und den gehobenen Dienst (g. D.) fehlt jedoch noch im-
mer. Mögliche Ansatzpunkte und Ideen für den Aufbau eines solchen Kon-
zeptes bietet u. a. der Abschlussbericht des Projekts 
Personalentwicklung31. Vor allem hat der Tätigkeitswechsel zur Erlangung 
einer Verwendungsbreite32 eine besondere karrierebegründende Bedeu-
tung.  

Der Dienstherr für polizeiliche Führungskräfte ist der Innenminister des 
Landes NRW und nicht eine einzelne Polizeibehörde. Bisher ist der Prozess 
des Tätigkeitswechsels zwecks Erlangung von Verwendungsbreite unter 
dem Gesichtspunkt der Sozialverträglichkeit organisiert worden. Ein Wech-
sel der Behörde sollte zukünftig zur Wahrnehmung von Aufstiegschancen 
nicht nur zumutbar, sondern vielmehr attraktiv erscheinen. Es ist somit 
konsequent, im bestehenden Organisationsmodell eine Personalentwick-
lung unter landeseinheitlichen Standards zu etablieren. 

Das bisherige Dezentrale Behördenmodell erlaubt eine zukunftsgerichtete 
Personalentwicklung: 

Im Dezentralen Behördenmodell werden vielfältige Strukturen und Lei-
tungspersönlichkeiten verschiedener Behörden erlebt. 

Zurzeit sind im g. D. umfassende Aufstiegschancen in der eigenen Behörde 
bis zur Besoldungsgruppe A 12 gegeben. Bei den Besoldungsgruppen des 
h. D. sind diese nur im überbehördlichen Versetzungsverfahren zu realisie-
ren. Im Normalfall ist eine Versetzung in eine andere Behörde notwendig, 
um höherwertige Funktionen wahrzunehmen und damit eine Beförderung 

                                                      
29 Vgl. IM NRW 2004a (Grundsätze für Führung und Zusammenarbeit) , S. 7. 
30 Vgl. MIK NRW 2010, S.3 ff. (Gesundheitsmanagement). 
31 Vgl. IM NRW 2004b (Projekt Personalentwicklung). 
32 Vgl. MIK NRW 2011 (Grundsätze für die Besetzung von Führungsfunktionen). 
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zu erfahren. Dieses Verfahren unterstützt die Ausprägung von Flexibilität 
und ermöglicht das Kennenlernen unterschiedlichster Gegebenheiten und 
Strukturen der Polizei des Landes NRW. Im Gegensatz zu den Gegebenhei-
ten in zukünftigen Großbehörden erfolgt keine finale Karriereentwicklung 
im eigenen Bereich, sondern das persönliche Erleben von unterschiedlichs-
ten Strukturen und Leitungspersönlichkeiten verschiedener Behörden wird 
ermöglicht. 

Im Dezentralen Behördenmodell werden Landesoberbehörden und ein-
wohnerschwache Landesteile mit entsprechend anspruchsvollen Füh-
rungsfunktionen bzw. Führungskräften versorgt. 

Die Beibehaltung von Kreispolizeibehörden verhindert die Zusammenzie-
hung von anspruchsvolleren Funktionen in die Bereiche der Großstadt-
Präsidien. Für eine strategische Personalverwendung ist es von Bedeutung, 
qualifizierte Führungskräfte auch im Bereich von einwohnerschwachen 
Landesteilen einzusetzen. Einer möglichen Tendenz von Großbehörden, 
die eigenen Mitarbeiter vorrangig in ihrer eigenen Organisation zu fördern, 
wird damit entgegengewirkt.33 Ebenfalls garantiert die breite Aufstellung 
von Führungskräften in 47 Kreispolizei-behörden, dass der Bedarf der Lan-
desoberbehörden an derartigem Personal gedeckt werden kann. Im Zent-
ralisierungsmodell wird die Zahl der Führungsfunktionen dagegen dras-
tisch reduziert. Gleichzeitig sollen für die verbliebenen Führungskräfte 
Aufstiegsmöglichkeiten in der eigenen Behörde geschaffen werden. Dies 
wird die Bereitschaft, in eine Landesoberbehörde zu wechseln, nachhaltig 
beeinträchtigen. 

Im Dezentralen Behördenmodell herrscht eine höhere Vertrautheit der 
Führungskräfte mit ihrer Behördenleitung.  

Es wird häufig von Führungskräften in großen Polizeibehörden beklagt, nur 
„eine Nummer“ zu sein.34 Damit wird deutlich, dass gerade Führungskräfte 
sich bei größerer Nähe zur Behördenleitung bzw. bei schlanker Hierarchie 
besser aufgehoben und behandelt fühlen, sowie den Eindruck haben, gute 
Beförderungsmöglichkeiten zu haben. 

Im Dezentralen Behördenmodell wird eine entsprechend hohe Anzahl 
von Führungsfunktionen vorgehalten und gewährleistet.  

                                                      
33 Zahlreiche ‚In-House-Karrieren‘ - u. a. im PP Köln - erfolgten, in dem die Mitarbeiter h. D.  
  ausschließlich an die eigene Behörde gebunden wurden. 
34 Vgl. LT-Vorlage 13/3156 (Bericht der Scheu-Kommission), S. 70. 
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Im Dezentralen Behördenmodell werden benötigte Aufstiegschancen 
durch Bereitstellung ausreichender Funktionsstellen in den Polizeibehör-
den abgesichert. Dies verbietet die Planung eines massiven Abbaus dieser 
Stellen im Rahmen eines Zentralisierungsmodells.35 Betroffen hiervon wä-
re besonders die Führungselite der nordrhein-westfälischen Polizei. Der 
überwiegenden Zahl dieser Mitarbeiter könnte eine amtsadäquate Ver-
wendung verwehrt bleiben. Dass das Land NRW mit verwaltungsgerichtli-
chen Streitverfahren konfrontiert wird, kann nicht ausgeschlossen werden. 

Im Dezentralen Behördenmodell wird eine hohe Akzeptanz für die beste-
hende Aufbauorganisation in weiten Teilen der Mitarbeiterschaft gesi-
chert. 

Über den Grad der Mitarbeiterzufriedenheit innerhalb der Polizeibehörden 
liegt kein allgemeingültiger aktueller Sachstand vor. Die im Jahre 2005 lan-
desweit durchgeführten standardisierten Mitarbeiterbefragungen36 wie-
sen keine signifikant hohen Unzufriedenheitswerte in diesem Führungsas-
pekt auf. Es kann gegenwärtig von einer generellen Zufriedenheit der 
Mitarbeiter und Führungskräfte mit den Bedingungen ihrer persönlichen 
Weiterentwicklung ausgegangen werden. Ein Zusammenhang zwischen 
der Aufbauorganisation und den Karrieremöglichkeiten erscheint nicht als 
zwingend. Vielmehr ist davon auszugehen, dass im Dezentralen Behör-
denmodell durch die Beibehaltung der bestehenden Strukturen dem Ent-
stehen eines enormen Frustrationspotenzials begegnet wird. Dadurch 
werden erhebliche Führungsaufwände, die somit für die Kernaufgaben 
und demographischen Anforderungen gebraucht werden, über Jahre hin-
weg vermieden. 

2.6.2. Personalvertretungen 

Im Dezentralen Behördenmodell setzen sich 47 eigenständige örtliche Per-
sonalvertretungen für die Belange der Beamten und Regierungsbeschäftig-
ten ein. Die Größe der bestehenden Behörden und die Zahl der Mitarbeiter 
bei den kleinen Präsidien und den Landratsbehörden ermöglicht den Per-
sonalräten eine intensive und individuelle Betreuung der Belegschaft. 
Ebenfalls besteht eine Nähe zur Behördenleitung und zu dem zuständigen 
Führungspersonal der Direktion ZA. Dies führt zu einer im Regelfall ver-

                                                      
35 Vgl. Anlage A1 zum Kommissionsbericht, Zentralisierungsmodell (M1), Tabelle 15: Wegfall h.D. 

77 - 35 BL = mind. 42 h.D./1.593 g.D. (jeweils ohne LOB). 
36 Vgl. IM NRW 2003 (Mitarbeiterbefragungen). 
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trauensvollen Zusammenarbeit zwischen der Behördenleitung und den 
Personalräten. 

Das Zentralisierungsmodell führt dagegen zu einer in der Geschichte des 
Landes noch nicht zu verzeichnenden Einschränkung der Mitwirkungsrech-
te der Personalräte. Insgesamt 35 örtliche Personalräte würden bei Um-
setzung des Zentralisierungsmodells aufgelöst. Die Funktionen von 28 frei-
gestellten Personalratsmitgliedern würden ersatzlos gestrichen. 

Damit würde die Qualität der Personalratsarbeit nachhaltig beeinträchtigt. 
Die 12 Personalräte der Großpräsidien würden in besonderem Maße unter 
der räumlichen Dimension ihrer Behörde leiden. Für den einzelnen Mitar-
beiter in der Polizeiwache einer Polizeiinspektion wären die Mitglieder des 
Personalrats weit entfernt (siehe Ziffer 2.8.2). Die Notwendigkeit für den 
Personalrat, den persönlichen Kontakt zu den Mitarbeitern zu erhalten, 
würde im Zentralisierungsmodell zu einem erheblichen Aufwand führen. 
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2.6.3. Personalverteilung 

Die Personalverteilung der Polizei NRW erfolgt nach dem Anspruch, dort 
eine Konzentration zu bilden, wo die größten Anforderungen bestehen. 
Die Anforderungen an die Polizei werden durch diverse Parameter abge-
bildet, allem voran die Kriminalitäts- und Verkehrsunfallbelastung. Dane-
ben orientiert sich das Verteilsystem u. a. an einer sogenannten belas-
tungsunabhängigen Grundausstattung (Behördengrundsockel) und an 
individuellen Besonderheiten, die in Sonderaufgaben (z. B. Personen-
/Objektschutz) oder Aufgabenwahrnehmung für andere Behörden (z. B. 
gem. § 4 KHStVO) bestehen. Eine Verteilung nach dem Kriterium der Poli-
zeidichte erfolgt ausschließlich bei den Sockelstellen für den Bezirks- und 
Schwerpunktdienst (1:10.000) sowie die VU- (1:50.000) und KR-Prävention 
(1:50.000 u. a.).  

Mit diesem System stellt das Land Nordrhein-Westfalen bis zum heutigen 
Tag sicher, dass die Polizei auch in den Kreisen eine ihrer Aufgabenstellung 
entsprechende Zahl von Polizeivollzugsbeamten zur Verfügung hat. Es ver-
setzt damit die Behördenleiter in die Lage, mit den ihnen zur Verfügung 
gestellten Kräften die Polizeipräsenz in den Kreisen oder bei den kleinen 
Präsidien in der jeweiligen Stadt sicherzustellen. 

Nach der Zuteilung des Personals orientiert sich der Behördenleiter bei der 
Zuweisung der Kräfte auf die Gemeinden und Städte (bzw. in den kleinen 
Präsidien auf die Polizeiwachen im Stadtgebiet) an den Einsatz-, Kriminali-
täts- und Verkehrsunfallbelastungen in seiner Behörde. Dadurch wird eine 
von der Bevölkerung geschätzte, aber auch erwartete Präsenz der Polizei 
sichergestellt. Durch ein Festhalten an dem Dezentralen Behördenmodell 
können somit regionale Sicherheitsbedürfnisse wirksam berücksichtigt 
werden. 

Wie bereits unter Ziffer 2.3 dargelegt, würde dieses System durch das 
Zentralisierungsmodell zerstört.  

Das Dezentrale Behördenmodell kann dagegen für sich in Anspruch neh-
men, eine in hohem Maße bürgernahe Polizeiorganisation zu gewährleis-
ten. Bei entsprechender Personalausstattung wird die objektive Sicher-
heitslage gerade in den ländlicheren Bereichen angemessen berücksichtigt. 
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2.7. Unterstützung der Kreispolizeibehörde durch die Kreisverwaltung 

Die Kreise stellen einen erheblichen Teil des Personals der Direktion ZA. 
Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden aus den Kreishaushalten fi-
nanziert. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Dienstleistungen der je-
weiligen Kreisverwaltung, die den Kreispolizeibehörden (KPB) unmittelbar 
und häufig ohne Kostenerstattung durch das Land NRW zu Gute kommen. 

Der Landkreistag NRW hat in einer Abfrage ermittelt, dass die 29 
nordrhein-westfälischen Kreise mit Kreispolizeibehörden im Haushaltsjahr 
2014 Sach- und Personalaufwandskosten in Höhe von jährlich  
21,39 Mio. € für die Kreispolizeibehörden bereitgestellt haben. Es handelt 
sich hierbei um Sachkosten im laufenden Betrieb und um die Personalkos-
ten für die in der Direktion ZA eingesetzten Mitarbeiter der Kreise.  

Vorstehend ist nur der messbare Aufwand für die Kreise beschrieben. Zahl-
reiche weitere Leistungen, die von den Kreisverwaltungen für ihre KPB 
erbracht werden, können nur auszugsweise benannt werden: 

o Lieferung aktualisierter Geodaten für die Leitstellen 

o Beratung und prozessuale Vertretung der Kreispolizeibehörde durch das 
Kreisrechtsamt 

o Bereitstellung von Besprechungs- und Konferenzräumen 

o Haushaltsmittel für Repräsentationskosten 

o Erstellung von Werbe- und Druckerzeugnissen in den Druckereien 

o Finanzierung von Verkehrssicherheitsprojekten 

o Finanzierung von Fahrzeugen für die Verkehrssicherheit 

o Gestellung von Dienstwagen 

Für das gesamte Leistungsspektrum liegen keine landesweiten Statistiken 
vor, eben so wenig liegen Erhebungen zu den hiermit verbundenen Auf-
wänden vor. Daher kann nur beispielhaft über einzelne Aufwendungen aus 
den Kreispolizeibehörden berichtet werden. 

Beim Kreis Mettmann werden folgende jährliche Kosten ermittelt: 

 Kosten der Rechtsberatung mit ¼-Stelle eines Juristen: 33.500 € 

 Lieferung aktualisierter Geodaten für die Leitstellen: 1.300 € 
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 Aufwendungen für die Verkehrsprävention: 37.000 €  
  71.800 € 

Beim Kreis Warendorf wurden folgende jährliche Kosten ermittelt: 

 Nutzung der Besprechungsräume: 10.000 € 

 Bearbeitung von Beihilfeanträgen: 11.125 € 
  21.125 € 

Die Vielzahl und Vielfalt der Positionen zeigt, dass eine lineare Hochrech-
nung dieser Beträge auf 29 Landratsbehörden nicht möglich ist. Anderseits 
verdeutlicht diese Praxis, dass die Kreisverwaltungen gegenüber den 
Kreispolizeibehörden im Regelfall keine betriebswirtschaftliche Abrech-
nung von Dienstleistungen vornehmen. 

Dies würde sich sofort ändern, wenn die Landratsbehörden aufgelöst wür-
den. Bei Realisierung des Zentralisierungsmodells würde diese Bereitschaft 
zur Privilegierung der Kreispolizeibehörden durch die Kreise nicht mehr 
bestehen. Sie würde ersetzt durch den formalen Verkehr zwischen Lan-
desbehörden und kommunalen Selbstverwaltungsbehörden, so wie es 
heute bereits zwischen Polizeipräsidien und Stadtverwaltung der Groß-
städte üblich ist. Hieraus resultiert für das Land NRW, dass sämtliche bis-
lang von den Kreisen bereitgestellten Finanzmittel in den Landeshaushalt 
zu übernehmen sind.  

Anstelle der kommunalen Mitarbeiter müssten im Landeshaushalt für bis-
lang 364 kommunale Stellen Haushaltsmittel in Höhe von 21,39 Mio. € zu-
sätzlich jedes Jahr bereitgestellt werden. Hinzu kämen durch die entfallen-
den Dienstleistungen der Kreisverwaltungen weitere Haushaltsmittel, die 
durch das Land zu finanzieren wären.  

2.8. Vermeidung von Transformationsaufwänden 

Die Beibehaltung des Dezentralen Behördenmodells vermeidet einen im-
mensen Transformationsaufwand, der bei der Umstrukturierung des Be-
hördenaufbaus der Polizei NRW unumgänglich wäre.  

Bereits die Neuorganisation der Polizei NRW im Jahr 2007 war mit einem 
erheblichen Transformationsaufwand verbunden. Dies galt sowohl für die 
personellen Veränderungsprozesse als auch für die räumlichen und logisti-
schen Konsequenzen bei der Errichtung neuer Behörden bzw. bei der In-
tegration von bislang selbständigen Kreispolizeibehörden. 
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Wie aus der Eingliederung der Kreispolizeibehörde Mülheim an der Ruhr in 
das Polizeipräsidium Essen und der Kreispolizeibehörde Leverkusen in das 
Polizeipräsidium Köln bekannt ist, sind die Mitarbeiter auch sieben Jahre 
nach Vollzug noch immer nicht vollständig in die aufnehmenden Behörden 
integriert. Dies verursacht im Alltag permanente Reibungsverluste und ho-
hen Führungsaufwand. 

Die Umsetzung des Zentralisierungsmodells auf Landesebene wäre dem-
gegenüber ein wesentlich weitgehender Eingriff. Die Auflösung von 35 
Kreispolizeibehörden und ihre Integration würden einen über mehrere 
Jahre, wenn nicht über Jahrzehnte währenden Prozess auslösen, bei dem 
sich die Frage stellt, in welchem Umfang die Kernaufgaben der Polizei hin-
ter die Bewältigung der Integrationsaufgaben zurücktreten werden. Es be-
steht die konkrete Gefahr, dass sich die Arbeitsraten polizeilichen Wirkens 
eher auf die inneren Organisationsprozesse als auf die eigentlichen Aufga-
ben der Polizei konzentrieren. 

Im Einzelnen sind die folgenden Zusammenhänge zu beachten: 

2.8.1. Verlust von Führungsfunktionen 

Das Dezentrale Behördenmodell verfügt durch seine breite Aufstellung 
über eine Vielzahl von Führungsfunktionen. In den 47 Kreispolizeibehörden 
werden alleine durch die Direktionen GE, K und V 138 Stellen des höheren 
Dienstes vorgehalten. Hinzu kommen bei den Landratsbehörden weitere 
35 Stellen des Abteilungsleiters Polizei. Ähnlich verhält sich die Ausgangs-
lage bei den Führungsfunktionen des gehobenen Dienstes. Hier sind vor al-
lem die Funktionen der Wachleiter in kreisangehörigen Städten und der 
Leiter von Kriminal- und Verkehrskommissariaten zu nennen.  

Dieses Potenzial an Stellen führt dazu, dass in der Polizei des Landes NRW 
gute Aufstiegsmöglichkeiten für die Mitarbeiter bestehen. Die Polizei des 
Landes ist nicht zuletzt durch diese Karrierechancen bei der Werbung von 
Nachwuchskräften sehr erfolgreich. 

Im Zentralisierungsmodell würden diese Funktionen in den kleinen Präsidi-
en und in den Landratsbehörden ersatzlos gestrichen. Dieses sogenannte 
„Synergie-Potenzial“ soll aber nicht eingespart, sondern „*…+vorrangig zur 
Stärkung des operativen Dienstes genutzt werden*…+“37. 

Da es sich bei den genannten Stellen um Führungsfunktionen handelt, 
stellt sich die Frage, wozu und auf welche Weise in den Großpräsidien 
                                                      
37 Anlage A1 zum Kommissionsbericht, Zentralisierungsmodell (M1), Nummer 6. Effizienz. 
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neue Organisationseinheiten geschaffen werden könnten, damit diesen 
Führungskräften eine Leitungsfunktion übertragen werden kann. Bei den 
in den Kreisen und kleinen Großstädten verbleibenden Polizeiinspektionen 
würden diese Funktionen nicht mehr vorhanden sein. Denn in diesen Or-
ganisationseinheiten werden jeweils nur ein Verkehrskommissariat und ein 
Kriminalkommissariat verbleiben.  

Ein weiterer Verlust droht, wenn bei Umsetzung des Zentralisierungsmo-
dells die unter Ziffer 2.3 beschriebene Konzentration der Polizeivollzugs-
beamten in den Standorten der Großpräsidien vollzogen wird. Dann wür-
den auch Wachstandorte in den Kreisen geschlossen werden müssen, was 
zu einem weiteren Verlust von Leitungsfunktionen führen würde. 

Erkennbar ist an dieser Stelle, dass durch das Zentralisierungsmodell ein 
enormes Frustrationspotenzial aufgebaut würde, das – wenn überhaupt – 
nur mit einem erheblichen Führungsaufwand und analog der Erfahrungen 
aus 2007 bis heute erst in einem über ein Jahrzehnt hinausgehenden Pro-
zess überwunden werden könnte. Selbst wenn Teile der Betroffenen eine 
neue Verwendung im Großpräsidium finden sollten, bliebe der überwie-
genden Zahl der Mitarbeiter des höheren Dienstes eine nach bisherigen 
Standards amtsadäquate Verwendung verwehrt. Dass das Land NRW mit 
verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren konfrontiert würde, kann nicht 
ausgeschlossen werden. 

Da die gleichen Entwicklungen auch im gehobenen Dienst stattfinden wür-
den, würde der Integrationsprozess zu einer sehr großen Herausforderung. 
Auch in der mittleren Führungsebene würden sich kurzfristig nur wenige 
freie Funktionen ergeben, in die die Mitarbeiter der aufgelösten Behörden 
adäquat eingesetzt werden könnten. Diese Vorgehensweise der Stellenbe-
setzung stellte aus Sicht der in allen Behörden nach altem Zuschnitt auf-
strebenden Beschäftigten eine Schlechterstellung dar. Auch hier wäre ein 
großes Frustrations- und Klagepotenzial zu erwarten. 

2.8.2. Vermeidung flächenbedingter Nachteile 

Bereits im Dezentralen Behördenmodell sind die Flächengrößen der ein-
zelnen Kreispolizeibehörden äußerst heterogen. Das Spektrum reicht von 
77,8 km2 beim Polizeipräsidium Oberhausen bis zu über 1.900 km2 beim 
Landrat des Hochsauerlandkreises. Allerdings entsprechen diese Zustän-
digkeitsgebiete der Kreispolizeibehörden weitestgehend dem Zuschnitt der 
kreisfreien Städte und der Kreise. In diesen einheitlichen Gebietskörper-
schaften ist es durchweg gelungen, die Standorte der Polizei den örtlichen 
Gegebenheiten anzupassen. 
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Festzuhalten ist, dass sich im Dezentralen Behördenmodell bei der polizei-
lichen Aufgabenwahrnehmung keine aus der Flächengröße resultierenden 
strukturellen Schwierigkeiten ergeben haben.  

Im Gegensatz zum bestehenden Behördenaufbau weisen die möglichen 
Großpräsidien für ihr Zuständigkeitsgebiet eine enorm große Fläche auf.38  

Durchgängig in Westfalen, aber auch bei den rheinischen Großpräsidien  
Duisburg, Aachen und Bonn im Zentralen Behördenmodell sind vor allem 
die Entfernungen zwischen dem Sitz der Großpräsidien und den nachge-
ordneten Standorten von entscheidender Bedeutung. Nachstehend sind 
beispielhafte Wegebeziehungen, die durch das Zentralisierungsmodell ent-
stehen, dargestellt: 

Wegbeziehung Strecke Fahrzeit 

Bielefeld – Paderborn 50 km 00:51 h 

Bielefeld – Höxter 82 km 01:17 h 

Münster – Borken 81 km 01:05 h 

Bochum – Siegen  118 km 01:11 h 

Bochum – Iserlohn 52 km 00:40 h 

Dortmund – Meschede 74 km 00:55 h 

Aachen – Euskirchen 83 km 00:56 h 

Bonn – Bergisch-Gladbach 42 km 00:42 h 

Duisburg – Kleve  72 km 01:04 h 

Tabelle 3: Beispielhafte Entfernungen innerhalb zentralisierter Präsidien 

 
Die Daten der Tabelle 3 belegen, dass das Zentralisierungsmodell einen 
deutlichen Anstieg der polizeiinternen Wegestrecken und der damit ver-
bundenen Zeiten verursachen würde. Auf den ersten Blick wirkt sich diese 
Entwicklung besonders in Westfalen nachteilig aus. Die kürzeren Wegstre-
cken der Rheinschiene werden aber durch die Verkehrsdichte und die da-
mit einhergehende Stauanfälligkeit aufgewogen. 

                                                      
38 Vgl. Anhang 1: Flächenkilometer im Zentralisierungsmodell. 
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Die Praxis der behördeninternen Abläufe erfordert einen permanenten 
Austausch zwischen nachgeordneten Dienststellen und der Behördenlei-
tung. Das Spektrum reicht im Detail von Dienstgruppen- und 
Kommissariatsleiterbesprechungen über allgemeine Lagebesprechungen 
bis hin zum Aufsuchen des Personalrats durch die einzelnen Mitarbeiter 
(siehe hierzu Ziffer 2.6.3). 

Es fehlen landesweite Daten über die heutige Frequenz von Wegebezie-
hungen zwischen der Zentrale der Kreispolizeibehörden und den einzelnen 
Wachstandorten. Im Zentralisierungsmodell käme aber eine weitere Hie-
rarchie-Ebene hinzu, nämlich diejenige der Polizeiinspektion.  

Selbst bei optimaler Gestaltung der Ablauforganisation und dem vermehr-
ten Einsatz von Telefon- und Videokonferenzen kann qualitativ anspruchs-
volle Polizeiarbeit auf persönliche Kontakte nicht verzichten. Anders als in 
der Begründung des Zentralisierungsmodells unterstellt, ist der Flächen-
größe daher eine große Bedeutung zuzumessen. 

Die Zeit, die Polizeivollzugsbeamte für die notwendigen Dienstreisen in ei-
nem Dezentralen Behördenmodell aufwenden müssen, ist nach diesen 
Überlegungen deutlich geringer als nach einer grundlegenden Transforma-
tion der Polizei NRW. Dementsprechend müssen erwartete Synergie-
Effekte des Zentralisierungsmodells um diese Anteile vermindert darge-
stellt werden. 

2.8.3. Vermeidung investiver Aufwände 

Die Beibehaltung des Dezentralen Behördenmodells führt nicht zu einem 
besonderen investiven Aufwand bei der räumlichen Ausstattung der Kreis-
polizeibehörden. Der Erhaltungsaufwand für die polizeilichen Gebäude 
und Einrichtungen wird durch die jährlich im Landeshaushalt bereitgestell-
ten Haushaltsmittel abgedeckt. Neubauvorhaben werden in der Regel nur 
als Ersatzbauten für unwirtschaftlich gewordene Liegenschaften durchge-
führt. 

Dagegen müssten im Zentralisierungsmodell in einem noch nicht exakt zu 
ermittelnden Umfang zusätzliche Liegenschaften zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Betrachtung unterstellt eine durch das Zentralisierungsmo-
dell bedingte Konzentration von Dienststellen in den Großpräsidien. Dies 
wird am Beispiel der Kriminalkommissariate deutlich: 

Bestehen bei allen Kreispolizeibehörden derzeit zentrale und regionale 
Kommissariate, so würden im Zentralisierungsmodell alle zentralen Kom-
missariate am Sitz des Großpräsidiums zusammengezogen, während in 
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den Kreisen und den kleineren Präsidien nur noch ein Regionalkommissa-
riat verbliebe. Die Folge wäre, dass wegen des mit dem Zentralisierungs-
modell einhergehenden Konzentrationsprozesses in den ehemaligen Präsi-
dien und Landratsbehörden ein Raumüberhang entstünde, während am 
Sitz des Großpräsidiums das vorhandene Raumangebot nicht ausreichend 
wäre. 

Durch Raumbewirtschaftung könnte mittels Zuordnung bestimmter 
Dienststellen in leer stehende Räume der künftigen Polizeiinspektionen ein 
gewisser Ausgleich zu schaffen sein. Allerdings dürfte sich die Möglichkeit, 
gesamte Direktionen aus den Großpräsidien in die Räume der bisherigen 
Kreispolizeibehörden zu verlagern, nur in Einzelfällen eröffnen. In den al-
lermeisten Fällen spricht alleine die räumliche Entfernung gegen eine sol-
che Maßnahme. 

Hieraus resultiert, dass mit der Umsetzung des Zentralisierungsmodells die 
Schaffung neuer Räumlichkeiten erforderlich würde. In welchem Umfang, 
würde jeweils von der örtlichen Situation abhängen. Wimber spricht von 
einem landesweiten Synergie-Potenzial in Höhe von 1.600 Stellen, die aber 
nicht eingespart, sondern operativ verwendet werden sollen.39 Dies 
scheint das maximale Potenzial von Arbeitsplätzen zu sein, das aus den pe-
ripheren Standorten in die Großpräsidien oder an den zentralen Standort 
einer neu zu schaffenden Landesoberbehörde zu verlagern wäre. Als Min-
destzahl von zu verlagernden Arbeitsplätzen bei den Kreispolizeibehörden 
wird die Hälfte des gesamten Potenzials, also 800 Arbeitsplätze, ange-
nommen. 

In der nachstehenden Tabelle sind die Herstellungskosten für einen Ar-
beitsplatz anhand von aktuellen Bauvorhaben für polizeiliche Liegenschaf-
ten dargestellt: 

                                                      
39 Vgl. Anlage A1 zum Kommissionsbericht, Zentralisierungsmodell (M1), Nummer 6. Effizienz. 
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 Herstellungs- 
kosten  

(Gebäude und In-
frastruktur - in €) 

Arbeits-
plätze im 
PP bzw.  

im Gebäu-
de 

Herstellungs-
kosten  

(Gebäude und  
Infrastruktur)  

pro Arbeitsplatz - 
in € 

Erstellung des PP  
Mönchengladbach 
durch den BLB NRW 

70.000.000 760 92.105 

Sanierung des PP Wup-
pertal durch den BLB 
NRW 

14.445.125 300 48.150 

Neubau in Brühl  
(LAFP, LZPD, PP Köln) 22.000.000 300 73.333 

Tabelle 4: Auszug aus Kostenberechnung des Landkreistags auf Grundlage der 
Daten des BLB (22.10.2014) 

 

Durchschnittlich ergibt sich hieraus ein Betrag von rund 72.000 €/  
Arbeitsplatz, der als Berechnungsgrundlage der Gesamtinvestitionskosten 
dient. 

Die nachstehende Tabelle gibt Auskunft darüber, welche Investitionskos-
ten aus der Multiplikation von Arbeitsplätzen mal 72.000 € resultieren: 

Anzahl zu verlagernder 
Arbeitsplätze 

Investitionskosten in € bei 
Verlagerung in die 

Großpräsidien 

800 57.600.000 
1.000 72.000.000 
1.200 86.400.000 
1.400 100.800.000 

Tabelle 5: Investitionskostenaufstellung Großpräsidien  
 

Die im Zentralisierungsmodell vorgesehene Schaffung eines Landespolizei-
amtes würde ebenfalls einen Konzentrationsprozess zur Folge haben. Hier-
für sind an den Standorten des LAFP und des LZPD keine Raumreserven er-
kennbar. Auch hier ergäbe sich je nach Anzahl der im Landespolizeiamt 
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unterzubringenden Arbeitsplätze die folgende Berechnung von Arbeits-
plätzen mal 72.000 €: 

Anzahl zu verlagernder 
Arbeitsplätze 

Investitionskosten in € bei  
Verlagerung in das Landespolizeiamt 

200 14.400.000 
400 28.800.000 
600 43.200.000 
800 57.600.000 

Tabelle 6: Investitionskostenaufstellung Landespolizeiamt 
 

Die Beibehaltung des Dezentralen Behördenmodells verursacht neben 
dem laufenden Unterhaltungsaufwand keine systembedingten Neubau-
Investitionen. Dagegen könnte die räumliche Umsetzung des Zentralisie-
rungsmodells Investitionskosten in der Bandbreite von 64,8 bis 158,4 Mio. 
€ zur Folge haben. 

2.8.4. Vermeidung eines gesellschaftlichen Akzeptanzverlustes 

Die Bevölkerung Nordrhein-Westfalens stellt an die Polizei als Garant der 
Inneren Sicherheit den Anspruch, zu jeder Zeit auftretenden Sicherheits-
konflikten im Land professionell zu begegnen und die Sicherheit zu ge-
währleisten.  

Seit geraumer Zeit sieht sich auch die nordrhein-westfälische Polizei mit 
teils recht neuen Themenfeldern konfrontiert, die geeignet sind, ein hohes 
Maß an Unsicherheit im Land zu erzeugen. Der auch im Inland spürbare in-
ternationale Terrorismus, die politisch motivierte Kriminalität, die Folgen 
organisierter Kriminalität, wie der Wirtschaftskriminalität, des Cybercrime, 
sowie eine Zunahme von Vermögens- und Eigentumsdelikten erzeugen ei-
nen besonders hohen Druck auf die Sicherheitsbehörden.  

Im Dezentralen Behördenmodell kann sich die Polizei des Landes NRW auf 
die Bewältigung dieser Herausforderungen konzentrieren. Sie ist nicht mit 
einem behördeninternen Transformationsprozess beschäftigt.  

Die Umsetzung des Zentralisierungsmodells würde eine tatsächliche vorü-
bergehende Einbuße der Leistungsfähigkeit der Polizei nach sich ziehen. 
Die Vollziehung der Auflösung von 35 Polizeibehörden und die Integration 
der 1.600 als Synergie-Potenzial freigesetzten Polizeivollzugsbeamtinnen 
und -beamten würden erhebliche Ressourcen binden. Es bestünde die Ge-
fahr, dass die Polizei NRW in der Öffentlichkeit als überwiegend mit sich 
selbst beschäftigt wahrgenommen wird. Dies würde zumindest das Sicher-
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heitsgefühl der Bevölkerung negativ beeinflussen und hätte eine entspre-
chende öffentliche Diskussion zur Folge. 
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3 Optimierungsansätze der bestehenden Behördenstruktur 

Wie angeführt, hat sich das Dezentrale Behördenmodell bis zum heutigen 
Tag bewährt (Ziffer 2). Es trägt dazu bei, ein im Bundesvergleich einzigartig 
strukturiertes Bundesland40 mit einer qualitativ hochwertigen und erfolg-
reichen Polizeiarbeit bedienen zu können. In den vergangenen Jahrzehn-
ten ist es mit dieser Polizeistruktur gelungen, neuen gesellschaftlichen 
Entwicklungen und der gestiegenen Erwartungshaltung der Bevölkerung 
erfolgreich zu begegnen. Dies wird auch in Zukunft gelingen, da kleinere 
Organisationseinheiten besser in der Lage sind, auf die Veränderung von 
äußeren Rahmenbedingungen zu reagieren. Insbesondere gewährleistet 
das Dezentrale Behördenmodell der nordrhein-westfälischen Polizei eine 
große Bürgernähe (Ziffer 2.2). Die aktuelle Aufbauorganisation vermittelt 
Transparenz und Nähe.  

Das Dezentrale Behördenmodell kann zur Steigerung von Effektivität und 
Effizienz im Rahmen einer Organisationsentwicklung fortentwickelt wer-
den. Hierbei sind insbesondere Synergien sowohl zwischen mehreren Poli-
zeibehörden als auch zwischen den Organisationseinheiten einer Polizei-
behörde zu erkennen und zu optimieren. 

3.1. Konsequente Umsetzung flächendeckender Einräumigkeit 

Die gegenwärtige Behördenstruktur ist durch etliche Ausnahme-
tatbestände gekennzeichnet. Diese beruhen weitestgehend auf histori-
schen Entwicklungen. Wie ausgeführt ist die Beibehaltung von zwei paral-
lelen Strukturen für Polizeibehörden für die Struktur des Landes die ange-
messene Lösung. Dies sind die Präsidien für die kreisfreien Städte und die 
Landratsbehörden für die Kreise. Beide Behördentypen sind bis auf wenige 
Ausnahmefälle für eine kreisfreie Stadt oder für einen Kreis verantwortlich. 

Zu prüfen ist, ob in den folgenden Fällen Ausnahmen beendet werden und 
das Prinzip der Einräumigkeit wieder hergestellt wird: 

- Die Stadt Lünen wird der Kreispolizeibehörde Unna zugeordnet. 

- Die Stadt Witten wird der Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-
Kreises zugeordnet. 

- Die Städte Bornheim, Rheinbach, Meckenheim, Königswinter, Bad 
Honnef und die Gemeinden Swisttal, Alfter und Wachtberg werden 
der Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises zugeordnet. 

                                                      
40 Vgl. Anlage B4 zum Kommissionsbericht, Teilgutachten IV (Erfahrungen anderer Bundeslän-

der). 
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3.2. Anpassung der Gerichtsbezirke 

Bei der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren kommt es zu vielfältigen Ar-
beitskontakten und Schnittstellen zwischen Polizei, Staatsanwaltschaften 
und Gerichten. Die Gerichtsbezirke und ihre Organisation haben auch 40 
Jahre nach Abschluss der kommunalen Neugliederung keine Anpassung an 
die 1975 entstandene Struktur der kreisfreien Städte und Kreise erfahren. 
In einer Reihe von Kreisen sind für das Kreisgebiet mehrere Landgerichte 
und damit auch mehrere Staatsanwaltschaften zuständig. Die bestehende 
polizeiliche Behördenstruktur weicht signifikant von der territorialen Zu-
ständigkeit der Gerichte ab und führt somit zu Mehraufwand durch unnö-
tige Schnittstellen, wenn im Bereich einer Kreispolizeibehörde mehrere 
Landgerichte und Staatsanwaltschaften zuständig sind.  

Deutlich wird dies am Beispiel der KPB Mettmann, die in Teilen ihres Be-
zirks mit der Staatsanwaltschaft (StA) Düsseldorf und den Amtsgerichten in 
Düsseldorf, Ratingen und Langenfeld zusammenarbeitet und in anderen 
Teilen ihres Bezirks mit der StA Wuppertal und den Amtsgerichten Wup-
pertal, Velbert und Mettmann.41 Für die KPB Heinsberg ist die StA Aachen 
und Mönchengladbach zuständig, für den Ennepe-Ruhr-Kreis die StA Essen 
und Hagen. Bei derartigen Zuständigkeitsunterschieden und bei der Viel-
falt der Behörden stehen einem abgestimmten und einheitlichen Verlauf 
Hemmnisse entgegen und erschweren somit insbesondere die Arbeit der 
Kriminalpolizei.  

Das Zentralisierungsmodell würde im Falle der Beibehaltung der Gerichts-
organisation zu einem Anstieg der Schnittstellen führen, da die Großpräsi-
dien mit zusätzlichen Landgerichten und Staatsanwaltschaften zusammen-
arbeiten müssten.  

Dies würde im Fall eines geplanten Präsidiums von Mönchengladbach, be-
stehend aus Mönchengladbach, Krefeld, dem Rhein-Kreis-Neuss und dem 
Kreis Viersen42, deutlich. Im Zuständigkeitsbereich des gedachten PP Mön-
chengladbach käme neben der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach noch 
die Staatsanwaltschaft Krefeld hinzu.43 Für das geplante  
PP Düsseldorf wäre auch der Landgerichtsbereich Wuppertal und die StA 
Wuppertal zuständig. Das geplante PP Essen hätte neben der StA Essen 

                                                      
41 Vgl. JustG NRW, 2010, Anlage 1 zum Gesetz. 
42 Vgl. Anlage A1 zum Kommissionsbericht, Zentralisierungsmodell (M1). 
43 Vgl. JustG NRW, 2010, Anlage 1 zum Gesetz. 
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noch die StA Duisburg als zusätzliche Schnittstelle. Die Liste dieser Beispie-
le lässt sich fortsetzen.  

Dies macht deutlich, dass das Zentralisierungsmodell im Vergleich zur bis-
herigen Praxis keine Verbesserung bringt; es verursacht Nachteile und zu-
sätzlichen Aufwand.  

Die Harmonisierung der örtlichen Zuständigkeiten der Justizbehörden mit 
den kommunalen Grenzen ist auch im bestehenden Dezentralen Modell 
herbeizuführen. 

3.3. Modifizierung der Personalverteilung im Land NRW 

Im Zeitraum von 2000 bis 2014 ist festzustellen, dass sowohl die Polizei-
dichte als auch die Personalsollstärken tendenziell in den großen Präsidien 
zunehmen. Dagegen ist in den kleineren Präsidien und Landratsbehörden - 
bis auf wenige Ausnahmen - ein Rückgang der Polizeidichte zu verzeich-
nen.  

Generell ist die Frage zu stellen, ob die Abstände der Polizeidichte zwi-
schen großen Polizeipräsidien einerseits und kleineren Präsidien und Land-
ratsbehörden andererseits sachgerecht sind. Dies wird am Beispiel des PP 
Köln und des Rheinisch-Bergischen Kreises sehr deutlich: Während rechne-
risch aufgrund der Polizeidichte in Köln ein Polizeibeamter auf 294 Bürger 
kommt, beträgt diese Relation im Rheinisch-Bergischen Kreis 1:813. 

Diese Entwicklung ist keineswegs alleine auf die Integration von Wasser-
schutz- und Autobahnpolizei zurückzuführen, sondern ist Folge der ge-
wichteten Systemparameter der BKV. Durch den prognostizierten Rück-
gang der Polizeidichte bis 2028 werden diese Tendenzen noch verstärkt. 

Die BKV muss sicherstellen, dass auch künftig die zur Aufgabenerfüllung in 
kleineren Präsidien und Landratsbehörden erforderlichen Polizeibeamten 
bereitgestellt werden.  

Dies erfordert in Kreispolizeibehörden mit niedrigen Einwohnerzahlen und 
einer geringen Einwohnerdichte zwingend die Berücksichtigung der Fläche. 
Die Überwindung der Flächengröße dieser Kreise ist nur dann gewährleis-
tet, wenn diese Kreispolizeibehörden hierfür mit ausreichendem Personal 
ausgestattet werden. Ansonsten drohen unmittelbare negative Auswir-
kungen auf die Qualität polizeilicher Arbeit, die mit steigenden Einsatz-
reaktionszeiten und sinkenden Aufklärungsquoten einhergehen. Solchen 
Entwicklungen kann nur begegnet werden, wenn die BKV künftig auch die 
Größe der von einer Kreispolizeibehörde zu verwaltenden Fläche als Para-
meter für die Verteilung des Nachersatzes berücksichtigt. 
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Wie die Gegenüberstellung von PP Köln und Rheinisch-Bergischem Kreis 
zeigt, wird deutlich, dass ein weiteres Augenmerk bei der Personalvertei-
lung nach BKV auf die Polizeibehörden zu richten ist, die in Ballungsräu-
men und in der Nachbarschaft zu großen Städten gelegen sind. Dass Bal-
lungsgebiete durch eine hohe Anzahl von Straftaten und Verkehrsunfällen, 
Großveranstaltungen und Demonstrationen eine größere Polizeidichte 
aufweisen und damit eine höhere Präsenz44 gewährleisten müssen, ist un-
strittig. Jedoch ist zu prüfen, ob die Personalverteilung für die in den Rand-
zonen gelegenen Behörden nicht einer grundsätzlichen Überarbeitung be-
darf. Die Nähe zu den Ballungsgebieten beeinflusst die objektive 
Sicherheitslage dieser Behörden.45 Dass diese die subjektive Sicherheit der 
Bevölkerung negativ beeinflusst, ist durch das Vermeidungsverhalten von 
Bürgern und zahlreiche Medienberichte belegt. 

Gerade bei ländlichen Behörden und kleinen Polizeipräsidien in Ballungs-
randzonen kann daher ein gesicherter Zugriff auf eine flexible Personalres-
source erforderlich sein. Dies kann z. B. eine Einheit des Polizeisonder-
dienstes sein. Eine solche, im Wach- und Wechseldienst organisierte 
Einheit nimmt außerhalb des normalen Streifendienstes und ohne die 
Abarbeitung von außenveranlassten Einsätzen die Bestreifung in der Flä-
che vor. Dadurch wird die Kreispolizeibehörde zum einen in die Lage ver-
setzt, Beeinträchtigungen der regionalen Sicherheitslage aktiv zu antizipie-
ren und diesen konzeptionell zu begegnen. Zum anderen kann im Falle 
eines personalintensiven Einsatzes oder einer Großlage gesichert auf diese 
Personalressourcen zurückgegriffen werden.46  

Diese Personalressource sollte den Kreispolizeibehörden als variable So-
ckelstellen zugewiesen werden.  

3.4. Regionale Trainingszentren 

Durch die Festlegung der Federführung auf eine Behörde und die in die-
sem Zusammenhang entstehenden Synergie-Effekte bei den Betriebskos-
ten besteht zukünftig Einsparpotenzial. Aus den Kooperationsbehörden 
des Regionalen Fortbildungszentrums Ostwestfalen-Lippe (RTZ OWL) wur-
de eine Stellenverlagerung von 3,5 Stellen vollzogen. Die Kooperation für 

                                                      
44 Polizeidichte ist Voraussetzung für Polizeipräsenz, jedoch ist eine Präsenz nicht zwingend von 

der Dichte abzuleiten. 
45 An Beispielen des PP Krefeld und des Kreises Mettmann lässt sich eine gesteigerte Straßen-

kriminalitätsbelastung feststellen; s. PKS 2013/2014. 
46 Beispiele: PP Krefeld, Newsletter EK ‚Dämmerung‘; LR ME 2013, Schlussbericht PSD. 
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das RTZ OWL besteht aus den Behörden Bielefeld, Gütersloh, Herford, 
Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn. Ein derartiges Konzept 
könnte landesweit umgesetzt werden und würde zu analogen Synergie-
Effekten führen. 

3.5. Fortentwicklung der Kooperation mit der Kreisverwaltung 

Wie bereits unter der Ziffer 2.8 dargelegt, besteht zwischen den Landrats-
behörden und den Kreisverwaltungen bereits heute eine enge Zusammen-
arbeit, durch die das Land NRW erhebliche Haushaltsmittel einspart. 

Unbeschadet der Intensität bestehender Zusammenarbeits-Szenarien kann 
die Zusammenarbeit zwischen Landratsbehörden und Kreisverwaltungen 
auch künftig weiter vertieft werden.  

Im Einzelnen könnten die nachstehend beschriebenen Aufgabenfelder für 
eine Zusammenarbeit in Frage kommen. Die Umsetzungsmöglichkeiten 
bedürfen aber noch einer eingehenden Untersuchung, die auch zum Inhalt 
haben muss, in welchem Umfang die Kreisverwaltungen diese zusätzlichen 
Dienstleistungen ohne Kostenausgleich übernehmen können. 

Beauftragtenwesen 

Festzustellen ist, dass auf Grund gleichlautender gesetzlicher Bestimmun-
gen sowohl die Landratsbehörden als auch die Kreisverwaltungen Stellen 
für die Funktionen von Beauftragten parallel eingerichtet haben. Hierzu 
gehören u. a. die Bereiche Gleichstellung, Arbeitssicherheit, Brandschutz 
und Datenschutz.  

Zu prüfen wäre, ob der Landrat als Leiter von Kreispolizeibehörde und 
Kreisverwaltung Beauftragte bestellt, die sowohl für die Kreispolizeibehör-
de als auch für die Kreisverwaltung zuständig sind. Hierbei wäre eine antei-
lige Kostenbeteiligung des Landes geboten, was aber bei genauerer Unter-
suchung trotzdem zu Synergie-Effekten führen kann. 

IT- Benutzerservice 

Die Kreisverwaltungen verfügen über leistungsfähige IT-Fachämter oder 
sind ebenso leistungsstarken IT-Rechenzentren angeschlossen. Im Aufga-
benbereich ZA 3 (IT, Anwenderbetreuung, Technik) werden in den Land-
ratsbehörden zurzeit rund 89 Polizeibeamte eingesetzt.  

In enger Abstimmung mit dem LZPD gilt es zu überprüfen, ob und in wel-
chem Umfang die Dienststellen der Kreisverwaltungen Aufgabenbereiche 
übernehmen können, die bislang von Polizeibeamten wahrgenommen 
wurden. Auch an dieser Stelle muss deutlich werden, dass dies nicht ohne 
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eine angemessene Kostenbeteiligung des Landes umsetzbar ist. Allerdings 
lässt eine gemeinsame Wahrnehmung gleichgelagerter Arbeitsraten Sy-
nergie-Effekte erwarten, die sowohl für das Land NRW als auch für die 
Kreise vorteilhaft sind. 

Vergabewesen 

Nicht zuletzt auf Grund der strengen gesetzlichen Vorschriften des europä-
ischen und des nationalen Vergaberechts haben die Kreisverwaltungen in 
den letzten Jahren Vergabestellen mit hochqualifiziertem Personal einge-
richtet. Wegen der wesentlich geringeren Fallzahlen können die Landrats-
behörden diesen Standard in der Direktion ZA im Regelfall nicht in glei-
chem Umfang erfüllen.  

Auch hier wäre zu prüfen, ob die Zusammenlegung der Vergabestellen der 
Landratsbehörden und der Kreisverwaltungen zu Einsparungen führen 
könnte. Aus Sicht des Landes sind im personellen Bereich keine Einsparun-
gen zu erwarten, da die Vergabesachbearbeitung in den Landratsbehörden 
bereits heute von kommunalen Mitarbeitern wahrgenommen wird. Zu un-
tersuchen wäre, ob durch gemeinsame Ausschreibungen günstigere Er-
gebnisse zu erzielen sind. 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Polizeiadäquate Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist ohne aktive Polizei-
beamte nicht denkbar. Trotzdem sollte geprüft werden, ob und welche 
Schnittmengen zwischen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Land-
ratsbehörden und der Kreisverwaltungen bestehen. Dies bietet sich insbe-
sondere in den Fällen an, in denen beide Ämter unmittelbar als Stabsstel-
len dem Behördenleiter zugeordnet sind. 

Beschwerdemanagement 

Ein leistungsfähiges Beschwerdemanagement einer Kreispolizeibehörde ist 
zwingend auf polizeiliches Expertenwissen angewiesen. Festzuhalten ist 
aber auch, dass der Landrat als Behördenleiter in sehr vielen Fällen unmit-
telbar angeschrieben und um Prüfung oder Abhilfe ersucht wird. In allen 
diesen Fällen behält er sich auch die letztendliche Zeichnung der jeweiligen 
Antwort vor.  

Diese organisatorischen Abläufe führen zu der Prüfung, ob die Bearbeitung 
von Beschwerden - sowohl für die Landratsbehörde als auch für die Kreis-
verwaltung - einer zentralen Stabsstelle zugeordnet werden kann. In dieser 
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Organisationseinheit würden dann sowohl Mitarbeiter der Kreisverwaltung 
als auch Polizeibeamte ihren Dienst verrichten. Synergie-Effekte könnten 
sich vor allem in den nicht seltenen Fällen ergeben, in denen die Antwort 
gemeinsam von der Landratsbehörde und der Kreisverwaltung erarbeitet 
werden muss, so zum Beispiel bei Beschwerden und Eingaben zum Ver-
kehrsbereich. 

3.6. Fortentwicklung der Kooperation von Leitstellen 

In diesem Punkt sind nach derzeitigem Stand zwei Optimierungsansätze zu 
prüfen. Nach Auskunft des Projektes „Modernisierung und Vereinheitli-
chung der Leitstellentechnik“ (MVL) ist frühestens Mitte 2017 - aufgrund 
der bisherigen Erfahrungen eher später - mit dem Projektende zu rechnen. 
Dann könnte aufgrund der Tatsache, dass die Auslastung der Leitstellen an 
den sieben Wochentagen äußerst unterschiedlich ist, in einsatzschwachen 
Zeiten eine Kooperation von Leitstellen sinnvoll sein. Wegen der beiden 
unterschiedlichen Behördentypen sollte eine solche Kooperation aber 
stets getrennt nach Präsidien und Landratsbehörden konzipiert werden.  

Aufgrund der innerhalb der Expertenkommission bereits vorliegenden Er-
gebnisse der AG Einsatzbearbeitung ist es insbesondere durch Kooperation 
von Leitstellen im ländlichen Bereich möglich, personelle Einsparpotenziale 
zu erreichen. Die eigentlichen Einsparpotenziale in diesem Bereich liegen 
jedoch schwerpunktmäßig nicht im Bereich der Leitstellen, sondern in den 
noch nicht berechneten materiellen und personellen Einsparpotenzialen 
durch die Zentralisierung der Einsatzbearbeitung auf den Leitstellen. 

Eine komplette Zentralisierung der Leitstellen würde zudem das Dezentra-
le Behördenmodell ad absurdum führen. Eine eigenständige Behörde be-
darf einer einsatzbereiten und zur Durchführung von Besonderen Aufbau-
organisationen geeigneten Leitstelle. 

Die gemeinsame Behördenleitung durch den Landrat ermöglicht es, bei 
den Landratsbehörden die Leitstelle der Polizei und die Kreisleitstelle 
räumlich „unter einem Dach“ zu vereinen. Ein derartiges räumliches Kon-
zept ist bereits zwischen der Kreispolizeibehörde und der Kreisverwaltung 
Soest realisiert worden.47 Die eigenständige Aufgabenwahrnehmung der 
beteiligten Partner bleibt zum einen gewahrt, da weder in der Leitung 
noch in der Aufgabendurchführung eine Vermengung stattfindet. Zum an-
deren liegen die Vorteile in der täglichen, durch persönliche Kontakte ge-
prägten Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern der Polizei und der 
Kreisleitstelle. 
                                                      
47 Vgl. LKT NRW 2013 (Eildienst 11/2013), S. 453 ff. 
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3.7. Fortentwicklung der Kooperation mit kommunalen Ordnungsbe-
hörden 

Die in den Kreispolizeibehörden stattfindende Zusammenarbeit mit kom-
munalen Ordnungsbehörden hat sich bewährt. Wie von der Experten-
kommission einvernehmlich festgestellt und in den Ergebnisbericht einge-
bracht wurde, kann eine nicht unerhebliche Anzahl polizeilicher Aufgaben 
auf die Kommunen verlagert werden.48 Besonders bei der Annahme von 
Fundsachen, bei Ruhestörungen, der Hilfeleistung für hilflose Personen 
und Verkehrsbehinderungen würde die Kommunalverwaltung gefragt sein. 
Hier ist von deutlichen Synergie-Effekten bei dem polizeilichen Personal 
auszugehen. Zu erwähnen ist aber, dass die Aufgaben weiterhin anfallen 
werden und die Ordnungsbehörden den Personalansatz aufbringen müs-
sen, den die Polizei als Zeitansatz einspart. Eine Personaleinsparung bei 
der Polizei ergibt sich regelmäßig nicht, da die polizeilichen Einsatzkräfte 
nicht exklusiv nur für diese Tätigkeiten vorgehalten werden. 

Ordnungspartnerschaften 

Bei den Ordnungspartnerschaften besteht grundsätzlich die Erkenntnis, 
dass es sich für eine effektive und effiziente Zusammenarbeit mit kommu-
nalen Ämtern äußerst vorteilhaft erweist, wenn der einladende Behörden-
leiter der Polizei gleichzeitig der Leiter der Aufsichtsbehörde für die jewei-
lige Kommune ist.49 Begünstigt durch diesen Umstand entstehen nicht 
selten Kooperationen, die erst in gemeinsamen Besprechungen entwickelt 
werden50 und somit einen echten Synergie-Effekt darstellen. 

Bereits seit 17 Jahren wird in der Polizei des Landes NRW erfolgreich 
Netzwerkarbeit organisiert.51 Diese findet vorwiegend im Rahmen von 
Sicherheits- und Ordnungspartnerschaften statt. Wesentliche Partner sind 
hierbei Behörden, Ämter, Institutionen in den Kommunen sowie einzelne 
Bürgerinnen und Bürger. Eine landesweite Abfrage im Jahr 2013 belegte 
die Existenz von 540 bestehenden Ordnungspartnerschaften mit Beteili-
gung der Polizei in Nordrhein-Westfalen.52 Dabei handelt es sich vorwie-

                                                      
48 Vgl. Anlage C1 zum Kommissionsbericht, Aufgabenkritik. 
49 Vgl. KrO NRW §§ 42, 59. 
50 Unterstützungsleistungen kommunaler Feuerwehren im Bereich der Erste-Hilfe-Schulungen 

für Wachangehörige und bei Supervisionen von Peer-Debriefern durch das PSU-Team der 
Feuerwehr als Beispiel in der KPB Mettmann seit 2009. 

51 Vgl. IM NRW 1998 (Ordnungspartnerschaften). 
52 Vgl. MIK NRW 2013 (Ordnungspartnerschaften). 
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gend um Präventionsprojekte. Die hohe Anzahl ist ein Beleg für das wirk-
same Funktionieren der Zusammenarbeit von Kreispolizeibehörden mit 
den kommunalen Ordnungsbehörden.  

Die Zahl der Ordnungspartnerschaften wird im Dezentralen Behördenmo-
dell besonders erfolgreich zu steigern sein. Die Gründe hierfür liegen in der 
Wahrung der Einräumigkeit der Verwaltung, in der Funktion des Landrats 
als Behördenleiter, in der Transparenz der bestehenden Behörden und in 
der Identifikation von Kreispolizeibehörde, kommunalen Behörden und der 
Zivilgesellschaft mit ihrer Stadt und ihrem Kreis. 

Im Zentralisierungsmodell würden dagegen der Abschluss, die Umsetzung 
und die Steuerung von Ordnungspartnerschaften durch das Großpräsidium 
erschwert. Wie unter Ziffer 2.4 ausgeführt, wird alleine die Vielzahl der 
einzubeziehenden kommunalen Behörden die Steuerung von Ordnungs-
partnerschaften zu einer Herausforderung werden lassen. 

Geschwindigkeitsüberwachung 

Im Dezentralen Behördenmodell ist weiterhin zu prüfen, ob die Überwa-
chung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten im Straßenverkehr ohne 
Anhalten des betroffenen Kfz-Führers nicht ausschließlich den kommuna-
len und kreisangehörigen Ordnungsbehörden übertragen werden kann. 
Dies wäre mit einer konsequenten Zuweisung von Geldbußen aus Verwar-
nungsgeld- und Ordnungswidrigkeitsverfahren, auch bei Einspruchsent-
scheidungen durch die Gerichte, an die Kreiskassen zu verbinden. Ergän-
zend könnten eben diese Behörden auch mit der Kompetenz ausgestattet 
werden, Fahrzeugführer zwecks Ahndung bestimmter Fehlverhalten anhal-
ten zu dürfen.53 

                                                      
53 Dies bedingt eine Änderung des § 48 (2) OBG NRW. 
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4 Landesorganisationen 

Das Dezentrale Behördenmodell verlangt keinerlei Änderungen beim Auf-
bau der Landesoberbehörden. Die Zusammenarbeit zwischen dem Minis-
terium für Inneres und Kommunales, dem Landesamt für Zentrale Polizeili-
che Dienste, dem Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten der Polizei und dem Landeskriminalamt einer-
seits und den 47 Kreispolizeibehörden andererseits gestaltet sich professi-
onell, reibungslos und unproblematisch. 

Diese Einschätzung ist auch in der von der Kommission vorgenommenen 
Anhörung von den Leitern des LAFP, des LZPD und des LKA weitestgehend 
bestätigt worden. Kritische Ansätze, die aus einzelnen Kreispolizei-
behörden zur Zusammenarbeit mit den Landesoberbehörden vorgetragen 
wurden, stellten sich bei genauerer Prüfung als Einzelfälle dar, bei denen 
regelmäßig kommunikative und zwischenmenschliche Defizite die Ursache 
waren. Die derzeitige Wahrnehmung der Aufsichtsfunktionen über die 47 
bestehenden Kreispolizeibehörden lässt keine strukturellen Mängel erken-
nen. 

In der Begründung zum Zentralisierungsmodell wird davon ausgegangen, 
dass die Polizei im Lande NRW derzeit in einem dreistufigen Aufbau orga-
nisiert ist. Diese Annahme ist schlichtweg falsch. Die Fach- und Dienstauf-
sicht wird bereits heute vom Ministerium für Inneres und Kommunales 
ausgeübt. Das Ministerium bedient sich in speziellen Fällen der Unterstüt-
zung durch die oberen Landesbehörden. 

Die Unterstellung, dass das Ministerium mit der Aufsicht über 47 Kreis-
polizeibehörden und drei Landesoberbehörden überfordert ist, wird durch 
die Praxis widerlegt. Es ist an keiner Stelle bewiesen, dass Fragen der Auf-
sicht zu strukturellen Problemen zwischen dem Ministerium und den be-
teiligten Behörden geführt hätten. Speziell mit den Aufsichtsfunktionen 
des Ministeriums wird aber die Notwendigkeit einer Reduzierung der 
Kreispolizeibehörden begründet. Dem Ministerium - so die Argumentation 
- kann eine Führungsspanne von 47 Kreispolizeibehörden nicht zugemutet 
werden. Allenfalls 17 Großpräsidien, besser aber die vorgeschlagene Zahl 
von 12 Großpräsidien seien effektiv durch das Ministerium zu beaufsichti-
gen. Diese Behauptung entbehrt jeglicher Grundlage. Wie ausgeführt, 
zeichnet sich die Führung der nachgeordneten Behörden durch das Minis-
terium dadurch aus, dass sie ohne grundlegende Probleme durchgeführt 
wird. 
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Die Praxis beweist, dass es keiner Reduzierung von Kreispolizeibehörden 
bedarf, damit das Ministerium eine sachgerechte Aufsicht durchführen 
kann. 

5 Zusammenfassung 

o Die dezentrale Behördenstruktur hat sich bewährt, weil die Kreispoli-
zeibehörden die ihnen zugewiesenen Aufgaben in vollem Umfang, 
mit guter Qualität und mit Anerkennung durch die Bevölkerung erfül-
len. Da aus dem Behördenaufbau weder Strukturprobleme noch 
Probleme in der Aufgabenwahrnehmung feststellbar sind, fehlen so-
mit fachliche Gründe für eine Veränderung der Aufbauorganisation 
der nordrhein-westfälischen Polizei (Ziffer 2.1. ff) 

o Bürgernähe ist das zentrale Element des Dezentralen Behördenmo-
dells. Durch die Überschaubarkeit der Behörde, die räumliche Nähe 
der Institutionen und durch die Beteiligung der gewählten Stadträte 
und Kreistagsabgeordneten an der Polizeiarbeit ist die Polizei in die 
Städte und Kreise hervorragend integriert (Ziffer 2.2) 

o Durch seine direkte Wahl erfährt der Landrat im Dezentralen Behör-
denmodell als Behördenleiter eine besondere Legitimation durch die 
Bevölkerung (Ziffer 2.2.4) 

o Das Dezentrale Behördenmodell garantiert einheitliche Sicherheits-
standards in den Städten und Kreisen des Landes Nordrhein-
Westfalen. Dies hat die positive Folge, dass die objektive Sicherheits-
lage in den Großstädten, in den Ballungsrandzonen und in den ländli-
chen Gebieten des Landes ein vergleichbar hohes Niveau aufweist. 
Durch die Bildung von Vergleichsgruppen hat das Ministerium für In-
neres und Kommunales auf die heterogene Struktur der Kreispolizei-
behörden reagiert und ein gutes Instrument zur Vergleichbarkeit, u. 
a. auch der Sicherheitsprogramme, geschaffen (Ziffer 2.3) 

o Das Dezentrale Behördenmodell wahrt die Einräumigkeit der Verwal-
tung. Diese Behördenstruktur garantiert eine funktionierende Koope-
ration mit den Kommunalbehörden, mit der Zivilgesellschaft und mit 
ihren Repräsentanten in besonders effizienter Weise (Ziffer 2.4) 

o Die Beibehaltung des Dezentralen Behördenmodells vermeidet einen 
erheblichen Transformationsaufwand. Dadurch wird verhindert, dass 
die Erfüllung polizeilicher Kernaufgaben durch eine Bindung von Ar-
beitskraft für interne Prozesse über Jahre hinweg negativ beeinflusst 
wird (Ziffern 2.6 und 2.9)  
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o Das Dezentrale Behördenmodell gewährleistet in flexibler Weise Ko-
operation mit anderen Kreispolizeibehörden und garantiert die Be-
wältigung auch komplexer polizeilicher Lagen bei gleichzeitiger hoher 
Verantwortung für den eigenen Zuständigkeitsbereich (Ziffer 2.5) 

o Das Dezentrale Behördenmodell stellt eine ausreichende Anzahl von 
Funktionsstellen sicher und gewährleistet damit die Verwendungs- 
und Aufstiegsmöglichkeiten der bereits im Dienst befindlichen Poli-
zeivollzugsbeamten. Gleichzeitig werden dadurch eine zukunftsge-
richtete Personalentwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit der Poli-
zei NRW bei der Gewinnung von qualifizierten Nachwuchskräften 
sichergestellt (Ziffer 2.6.1)  

o Im Dezentralen Behördenmodell übernehmen die örtlichen Personal-
räte eine angemessene Personalvertretung. Die Größe der bestehen-
den Behörden ermöglicht den Personalräten weitestgehend eine in-
tensive und individuelle Betreuung der Mitarbeiter (Ziffer 2.6.2) 

o Das Dezentrale Behördenmodell garantiert auch zukünftig eine aus-
reichende Präsenz von Polizeikräften in den Kreisgebieten und ge-
währleistet dadurch eine bürgernahe Polizeiorganisation in hohem 
Maße (Ziffer 2.6.3) 

o Die Kooperationen zwischen Kreispolizeibehörden und Kreisverwal-
tungen führen zu erheblichen Einsparungen im Landeshaushalt. Sie 
sind durch Ministerium für Inneres und Kommunales und Landes-
oberbehörden zu fördern (Ziffer 2.7) 

o Das Dezentrale Behördenmodell kann durch folgende Maßnahmen 
fortentwickelt werden (Ziffer 3):  

x Sicherstellung des Prinzips der Einräumigkeit im gesamten Land 
(Ziffer 3.1) 

x Harmonisierung örtlicher Zuständigkeiten der Kreispolizei- und der 
Justizbehörden (Ziffer 3.2) 

x Einführung des Flächenansatzes als Parameter der BKV und Zuwei-
sung von Sockelstellen für eine eigene flexible Personalressource 
für kleinere Präsidien und Landratsbehörden in Ballungsrandzonen 
(Ziffer 3.3) 

x Einrichtung von Regionalen Fortbildungszentren (Ziffer 3.4) 
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x Fortentwicklung der Kooperation mit den Kreisverwaltungen (Zif-
fer 3.5) 

x Kooperation von Leitstellen (Ziffer 3.6) 

x Verlagerung nicht unerheblicher Aufgaben auf die kommunalen 
Verantwortungsträger (Ziffer 3.7) 

o Im Dezentralen Behördenmodell kann die Organisation der Landes-
oberbehörden unverändert weiter bestehen. Dadurch werden vor al-
lem polizeiliche Ressourcen geschont und Transformationsaufwand 
vermieden (Ziffer 4) 

 

6 Schlussbemerkungen 

Die vorstehenden Ausführungen zum Dezentralen Behördenmodell bele-
gen, dass die nordrhein-westfälische Polizei mit der vorhandenen Behör-
denstruktur hervorragend aufgestellt ist. 

Die Arbeitsergebnisse, die Bürgernähe und die Garantie eines einheitlichen 
Sicherheitsstandards im gesamten Land sind die besonderen Merkmale 
dieses Behördenaufbaus.  

Die Vielfalt der Behörden bietet attraktive Aufstiegsmöglichkeiten inner-
halb der nordrhein-westfälischen Polizei und sorgt dafür, dass die Polizei-
organisation bei der Gewinnung von qualifizierten Nachwuchskräften 
wettbewerbsfähig bleibt.  

Fachliche Gründe für eine grundlegende Veränderung der Aufbauorganisa-
tion sind nicht ersichtlich. 

Die örtliche und die internationale Sicherheitslage, die Ansprüche und Er-
wartungen unserer Bürgerinnen und Bürger, aber auch die komplexen zu 
lösenden Lagen erlauben keine Stelleneinsparung, sondern verlangen eher 
eine maßvolle Verstärkung der nordrhein-westfälischen Polizei. Deshalb 
muss eine öffentliche Diskussion darüber geführt werden, welche Qualität 
und welche Quantität die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes von der 
Polizeiarbeit erwarten. Daran muss sich neben der optimalen Erfüllung der 
polizeilichen Kernaufgaben die Personalbemessung der Polizei ausrichten. 

Mögliche Veränderungen der Aufbauorganisation der Polizei in NRW stel-
len sich als nicht geeignet dar, um die aktuellen gesellschaftlichen Frage-
stellungen zu lösen. 



  
Expertenkommission  

162 „Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 
 
 

 

 

 

Literaturverzeichnis 

Innenministerium 

IM NRW (1998). Ordnungspartnerschaften in Nordrhein-Westfalen - Mehr Si-
cherheit in Städten und Gemeinden. Erlass IV C2 - 600/295 - 09.01.1998 

IM NRW (2003). Verwaltungsmodernisierung, Konfliktmanagement und Mit-
arbeiterbefragungen Polizei NRW  

IM NRW (2004a). Grundsätze für Führung und Zusammenarbeit, 5. Auflage 

IM NRW (2004b). Projekt Personalentwicklung Polizei NRW. Abschlussbericht 

IM NRW (2006). Grundsätze der Polizeiarbeit - 4/ZA - 59.01 - 27.01.2006 

IM NRW (2010a). Fachstrategie Gefahrenabwehr und Einsatzbewältigung - Fort-
schreibung der Maßstäbe des Erfolgsfaktors „Zeitgerechte Reaktion der Poli-
zei auf außenveranlasste Einsätze“ - 59.03.02 - 04.05.2010  

IM NRW (2010b). Vergleichsgruppen zur Unterstützung von Steuerungs-
prozessen; Erfahrungsberichte der Kreispolizeibehörden - 59.03.02 - 
04.05.2010 

 

Ministerium für Inneres und Kommunales 

MIK NRW (2010). Dienstvereinbarung zum Gesundheitsmanagement der Polizei 
Nordrhein-Westfalen 

MIK NRW (2011). Eckpunktepapier zu den Grundsätzen für die Besetzung von 
Führungsfunktionen in den Besoldungsgruppen A15/A16. Erlass 403 - 
59.03.04 - 16.12.2011 

MIK NRW (2013). Ordnungspartnerschaften in Nordrhein-Westfalen. Erlass 412 - 
60.10.10 - 05.08.2013 

MIK NRW (2014). Belastungsbezogene Kräfteverteilung für Kreispolizeibe-
hörden. Erlass 401 - 58.25.01 - 07.2014  

 

Gesetze/Verordnungen 

JustG NRW (2010). Gesetz über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen  

 (Justizgesetz Nordrhein-Westfalen) in der Fassung vom 26.01.2010 



 
Expertenkommission 
„Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 163 
 
 

 

KrO NRW (1994). Kreisordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
vom 14.07.1994 

KHST-VO (2013). Kriminalhauptstellenverordnung 

 

Polizeibehörden/Behörden/Institutionen 

BKA (2015). Polizeiliche Kriminalstatistiken 2011-2014; http://www.bka.de/ 
nn_242508/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/AeltereAus ga-
ben/PksJahrbuecher/pksJahrbuecher__node.html?__nnn=true 

LKT NRW (2013). ‚Eildienst‘ von November 2013 

LZPD NRW FiSPOL (2014a). Bericht Einsatzreaktionszeiten 

LZPD NRW FiSPOL (2014b). Behördenbilanz Verkehrsunfallbekämpfung 

 

 



  
Expertenkommission  

164 „Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 
 
 

 

 

Anhang 1 

Flächengröße der Polizeipräsidien im Zentralisierungsmodell 

 

Polizeipräsidium Fläche 

PP Bielefeld 6525,2 km² 

PP Münster 5951,5 km² 

PP Gelsenkirchen 966,0 km² 

PP Dortmund 4339,1 km² 

PP Bochum 3674,9 km² 

PP Duisburg 2508,6 km² 

PP Essen 378,7 km² 

PP Mönchengladbach 1448,0 km² 

PP Düsseldorf 957,0 km² 

PP Köln 1188,5 km² 

PP Aachen 3525,1 km² 

PP Bonn 2650,4 km² 
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A3 Regionalisierungsmodell (M3) 
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1. Ausgangslage 

Die Polizei NRW ist zweistufig aufgebaut. 47 Kreispolizeibehörden werden 
direkt vom Ministerium für Inneres und Kommunales beaufsichtigt, wobei 
es von drei Landesoberbehörden unterstützt wird. 

Durch diese Organisationsform ist in aller Regel gewährleistet, dass polizei-
liche Gliederung (Kreispolizeibehörden) und kommunale Gliederung (kreis-
freie Städte und Kreise) übereinstimmen. Dies stellt für die politische Lei-
tung der großen Kreispolizeibehörden (Polizeipräsidien) eine erhebliche 
Erleichterung dar, da sie in aller Regel nur mit einem kommunalen An-
sprechpartner (Oberbürgermeister) zu tun haben. Darüber hinaus muss 
sich ein Polizeipräsident auch nicht mit der Konkurrenzsituation von Stadt 
und Land auseinandersetzen, die dadurch auftritt, dass der ländliche Raum 
in der polizeilichen Betreuung häufig darüber klagt, dass er gegenüber den 
Ballungsräumen benachteiligt werde. Gerade im ländlichen Raum fordert 
deshalb die Kommunalpolitik ein besonderes Engagement der Leitung der 
Kreispolizeibehörden. 

Durch die derzeitige Organisation bestehen Polizeibehörden sehr unter-
schiedlicher Größe und damit auch sehr unterschiedlicher polizeilicher 
Handlungsmöglichkeiten und -fähigkeiten. Dies ergibt sich sowohl aus den 
Stärken der einzelnen Organisationseinheiten als auch aus den Möglichkei-
ten, spezialisiertes Personal für besondere Aufgaben vorzuhalten. Die Ent-
wicklung der polizeilichen Aufgaben erfordert jedoch zunehmend fachliche 
Qualifizierung als auch Spezialisierung. Kriminalitätsphänomene verschie-
ben sich, die technischen Möglichkeiten im Ermittlungsbereich werden zu-
nehmend anspruchsvoller. 

Bei der Größe der Kreispolizeibehörden ist jedoch nicht ausschließlich der 
Blick auf den Zuständigkeitsbereich zu werfen. Auch die interne Organisa-
tion und die Zahl der Mitarbeiter stellen besondere Anforderungen an 
Steuerung und Führung durch die Behördenleitung. Führung in der Polizei 
stellt an jede Führungskraft besondere Anforderungen, da polizeiliches 
Handeln tagtäglich mit schwerwiegenden Grundrechtseingriffen verbun-
den ist. Deshalb trägt jede polizeiliche Führungskraft, neben dem handeln-
den Polizeivollzugsbeamten selbst, eine besondere Verantwortung für das 
rechtmäßige Handeln der ihm anvertrauten Beschäftigten. Führung einer 
Polizeibehörde fordert von der Behördenleiterin oder dem Behördenleiter 
eine hinreichende Kenntnis des verantwortlichen Führungspersonals. Dies 
ist erforderlich, da sonst von ihm keine Personalentscheidungen in diesem 
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Bereich getroffen werden können und auch nicht die erforderliche Ver-
antwortung für deren Entscheidungen übernommen werden kann. 

Eine regionale Aufsicht oder Koordination finden nach den Änderungen 
des Polizeiorganisationsgesetzes II 2007 und der damit verbundenen 
Herauslösung der Aufsicht aus den Bezirksregierungen strukturell nicht 
mehr statt. In Einzelfällen werden Kreispolizeibehörden durch Erlass ge-
mäß § 7 Abs. 5 POG vom Ministerium für Inneres und Kommunales oder 
von Landesoberbehörden mit der Koordination von Einsätzen bzw. Maß-
nahmen beauftragt. Dabei steht der beauftragten Kreispolizeibehörde, 
soweit die Übertragung nicht nach § 7 Abs. 5 i.V.m. § 5 Abs. 3 POG erfolgt 
ist, keine Weisungsbefugnis gegenüber anderen Kreispolizeibehörden zu. 
Vielmehr erfolgt die Wahrnehmung dieser Aufgaben dann in Form der 
„Selbstkoordination“, einer Verwaltungsform, die weder Polizeigesetz 
noch Polizeiorganisationsgesetz NRW kennen. 

Durch die fehlende regionale Aufsicht, wie sie vor 2007 durch die Bezirks-
regierungen ausgeübt wurde, sind heute auch keine einheitliche Sicht und 
kein einheitliches Reagieren auf regionale Problemlagen strukturell ge-
währleistet. Dies gilt in allererster Hinsicht sowohl für die Kriminalitäts- als 
auch für die Verkehrsunfalllage. Durch die Landeoberbehörden kann dies, 
soweit sie mit der Aufgabe betraut sind, nur eingeschränkt wahrgenom-
men werden, da ihnen sowohl die spezifizierte regionalen Kenntnisse als 
auch die Möglichkeiten der regionalen Steuerung fehlen. Soweit regionale 
Steuerung stattfindet, beruht dies auf Absprachen zwischen einzelnen 
Kreispolizeibehörden. Dies wird den Veränderungen gerade im Bereich der 
Massenkriminalität wie dem Wohnungseinbruch, dem Taschendiebstahl, 
dem Buntmetalldiebstahl, der Banden- und Rockerkriminalität nicht mehr 
gerecht. Täter werden deutlich mobiler und verlagern ständig ihre Aktions-
felder. Darauf hat das Ministerium für Inneres und Kommunales in heraus-
gehobenen Einzelfällen bei MOTIV, Intensivtäter Sport und auch durch 
Aufgabenzuweisungen im Einzelfall nach § 7 Abs. 5 POG entsprechend re-
agiert. 

Über diese sich aus der Organisation der Polizei NRW ergebenen Problem-
stellungen sind folgende weitere Entwicklungen von Bedeutung: 

Die Polizei NRW hat bei der Betrachtung der Gesamtkriminalität seit 2000 
einen Anstieg der Straftaten von 1.327.855 auf 1.518.363 im Jahr 2012 zu 
verzeichnen.  

Im gleichen Zeitraum hat sich die Anzahl aller Verkehrsunfälle landesweit 
von 553.294 auf 576.716 erhöht. 
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Die Anzahl der außenveranlassten Einsätze lag 2012 in Nordrhein-
Westfalen mit 2.408.023 auf einem seit Jahren konstant hohen Niveau. 

Aus Gründen der demographischen Entwicklung innerhalb der Polizei 
Nordrhein-Westfalens hat sie diese Aufgaben mit zunächst sinkender Per-
sonalausstattung bearbeiten müssen. Auch wenn die Landesregierung dem 
bereits seit der vergangenen Legislaturperiode durch Erhöhung der jährli-
chen Einstellungszahlen bei den Kommissaranwärtern entgegenwirkt, wird 
die Polizeistärke durch die bevorstehenden höheren Pensionierungszahlen 
in den Jahren ab 2017 wieder reduziert. Seit der sukzessiven Erhöhung der 
Einstellungszahlen für Kommissaranwärter konnte die Personalstärke der 
Polizei NRW im Jahr 2014 wieder auf das Niveau des Jahres 2002 angeho-
ben werden. 

Mit zunächst weniger Personal waren daher mehr Aufgaben zu bewältigen 
bei im Durchschnitt immer älter werdendem Personalkörper. Das ist umso 
höher wertzuschätzen, da in allen Bereichen der Gesellschaft die Lebens-
zusammenhänge immer komplexer werden, was sich auch auf die Polizei-
arbeit aufwandsteigernd auswirkt. Die fachlichen Standards für die Polizei-
arbeit wurden vielfach angehoben, internes Berichtswesen verfeinert und 
intensiviert. 

Insgesamt ist es daher erklärtes Ziel der Landesregierung, die Personal-
verwendung innerhalb der Polizei Nordrhein-Westfalen weiter zu optimie-
ren und Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte vorrangig für die polizeili-
chen Kernaufgaben (Gefahrenabwehr/Einsatzbewältigung, Kriminalitäts-
kontrolle und polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit) einzusetzen. Dies ist 
jedoch nicht ausschließlich möglich, da auch in anderen Bereichen, die die 
bestmögliche Erfüllung der Kernaufgaben ermöglichen oder unterstützen, 
polizeiliches Knowhow zum Teil unbedingt für eine qualitativ hochwertige 
Aufgabenwahrnehmung in den operativen Bereichen erforderlich ist. 

Der demographische Wandel wird zu einem mehr oder weniger starken 
Personalabbau in der Polizei NRW führen. Ein Gegensteuern ist bereits er-
kennbar, da in den letzten Jahren die Einstellungszahlen für die 
Kommissaranwärter kontinuierlich angestiegen sind und möglicherweise 
weiter ansteigen werden. Selbst wenn durch diese Entwicklung ein Abbau 
der Stellen gebremst oder sogar im Idealfall ausgeglichen werden kann, 
wird die Arbeit der Polizeibeamtinnen und -beamten vor großen Heraus-
forderungen stehen. Wahrscheinlich ist, dass die hohe Arbeitsbelastung 
durch anhaltend hohe Kriminalitätszahlen, Einsätze, Verkehrsunfälle und 
Einsatzlagen im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Versammlungen 
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noch anhalten wird. Nicht auszuschließen ist, dass diese Belastungspara-
meter auch noch ansteigen können. 

Um eine Überbelastung der Polizei NRW zu vermeiden und eine hohe Qua-
lität der Polizeiarbeit zu gewährleisten, bedarf es daher der Stärkung, 
Straffung und Effizienzsteigerung bürgernaher Aufgabenwahrnehmung der 
Polizei NRW. Es ist die Aufgabe der Verantwortlichen in der Polizei und der 
Politik, Arbeitsbedingungen für die Beamtinnen und Beamten zu schaffen, 
die ein erfolgreiches Arbeiten ermöglichen. Das gebietet schon der Fürsor-
gegrundsatz. 

Vielfach wird in einer Umorganisation der Polizei durch Zusammenlegung 
von Kreispolizeibehörden zu Großbehörden ein Lösungsweg gesehen. Sy-
nergie-Effekte werden errechnet. Andere halten dem entgegen, dass die 
bisherigen Strukturen erfolgreich arbeiten und eine Umorganisation zu nur 
noch wenigen Großbehörden die notwendige Bürgernähe der Polizeiarbeit 
gefährdet. Es wird darauf verwiesen, dass jede Behördenneuorganisation 
zu längeren Umstellungsschwierigkeiten führt, die – wenn überhaupt - erst 
nach mehreren Jahren überwunden werden, und erhoffte Synergieeffekte 
in der retrospektiven Betrachtung nicht in dem erhofften Ausmaß einge-
treten sind. 

Beide Standpunkte haben ihren wahren Kern. Deshalb wird hier der Ver-
such unternommen, einen vermittelnden Standpunkt einzunehmen, der 
die Vorteile der Zusammenführung von Aufgaben mit der unabweisbar 
notwendigen Bürgernähe der Polizei verbindet, indem eine Regionalisie-
rung von Zuständigkeiten unter Beibehaltung der wesentlichen Behörden-
strukturen beschrieben wird. 

Da 

• die Anforderungen an die Polizei NRW für die Aufgabenerledigung 
gleich bleiben oder noch ansteigen werden, 

• dies bei im optimalen Fall in etwa gleich bleibenden Personalstärken 
gewährleistet sein muss, 

müssen die Aufgaben effektiver und effizienter erledigt und Arbeitskraft 
zielgenauer eingesetzt werden. Die intelligente Zuordnung von Aufgaben 
hat dabei im Vordergrund zu stehen und sollte Vorrang haben vor reinen 
Organisationslösungen. Das Ziel dieses Modells liegt daher in der Quali-
tätssteigerung der Leistungserbringung, weniger in der Erzeugung von Sy-
nergieeffekten. 
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Wesentliche Personaleinsparungen sind auch unter Berücksichtigung der 
bisher in NRW aber auch in anderen Bundesländern durchgeführten Orga-
nisationsveränderungen nicht zu erlangen. Hier ist die Sicht auf Prozessop-
timierung und die Unterstützung von Massenverfahren durch IT, z. B. 
OWIPOL, zu richten. 

Darüber hinaus können Synergieeffekte durch eine Zentralisierung von 
Aufgaben insbesondere dann erlangt werden, wenn sich in einzelnen Auf-
gabenbereichen aufgrund der unterschiedlichen Kriminalitätsstruktur und 
der unterschiedlichen Organisationsstruktur sehr unterschiedliche Belas-
tungen ergeben. Personalressourcen ergeben sich durch eine einheitliche 
hohe Aufgabenrate in den größeren Einheiten. Darüber hinaus ist durch 
verstärkte Spezialisierung und erhöhte Fallpraxis auch eine Qualitätsstei-
gerung insbesondere in der Bearbeitung von Ermittlungsvorgängen mit be-
sonderen Anforderungen zu erlangen. Seine Grenze findet dies in Abwä-
gung mit dem Anforderungskriterium Bürgerfreundlichkeit bei den 
Aufgaben, die einen engen Bezug zum örtlichen Umfeld haben bzw. bei 
dem es zu einem häufigen persönlichen Kontakt zu Bürgerinnen und Bür-
gern als Zeugen oder als Beschuldigte kommt. Bei schweren Delikten, von 
denen einzelne Bürgerinnen oder Bürger einmalig oder sehr selten betrof-
fen sind, ist es diesen bzw. den Sachbearbeitern zuzumuten, längere Wege 
zurückzulegen. 

2. Regionale Zentralisierung von Aufgaben 

Eine regionale Zentralisierung von Aufgaben ist dann angezeigt, wenn sie 
zu einem Effektivitätsgewinn führt und Synergieeffekte erzielt bzw. die 
Aufgabenerledigung qualitativ verbessert wird. Von diesem Anspruch aus-
gehend, werden im Folgenden Vorschläge für einzelne Aufgabenfelder der 
Kreispolizeibehörden beschrieben, deren Umsetzung Effektivitätssteige-
rungen und Synergieeffekte erwarten lassen. 

Im Ergebnis wird die Umsetzung der Vorschläge zu einer Entlastung und 
zugleich Stärkung der Aufgabenwahrnehmung der Landesoberbehörden 
führen können, weil die Aufgabenerledigung auf der Ebene der Kreispoli-
zeibehörden zunimmt. 

2.1. Regionale Zentralisierung von Aufgaben der Gefahrenabwehr und 
Einsatzbewältigung 

Polizeiinspektionen und Polizeiwachen 

Die in der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz der Kreispolizeibehörden 
verorteten polizeilichen Aufgaben sind wesentlich von dem Bild der Polizei 
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in der Fläche, der Präsenz uniformierter Polizeibeamten vor Ort geprägt. 
Polizeiinspektionen und Polizeiwachen versinnbildlichen die Orts- und Bür-
gernähe der Polizei NRW. Veränderungen in Führungs- und Wachstruktu-
ren erscheinen nicht geboten. Eine regionale Koordination bzw. Aufgaben-
erledigung durch eine Kreispolizeibehörde scheint nur dann erforderlich, 
wenn die Aufgabe behördenübergreifend anfällt bzw. die Leistungskraft 
der Kreispolizeibehörde deutlich übersteigt. 

Bereitschaftspolizeihundertschaften 

Empfehlenswert erscheint, in bestimmten Polizeipräsidien zur vorrangigen 
Verwendung in deren sowie den Polizeibezirken der zugeordneten Kreis-
polizeibehörden Bereitschaftspolizeihundertschaften – sofern die landes-
weite Koordination der Einsätze nicht anderweitige Prioritäten ergibt - vor-
zuhalten. Eine Verbesserung der personalen Bezüge und der Orts- und 
Milieukenntnis ist ebenso zu erwarten wie eine Steigerung des themati-
schen Engagements wie es bereits jetzt in Form von Patenschaften er-
strebt wird. Darüber hinaus sind insgesamt kürzere Anfahrtswege und –
zeiten absehbar. 

Diensthundführerstaffeln 

Empfehlenswert erscheint weiterhin, in bestimmten Polizeipräsidien deren 
Diensthundführer und die der zugeordneten Kreispolizeibehörden zu 
Diensthundführerstaffeln zusammenzuführen. Die polizeiliche Aufgabener-
füllung erfordert in sehr unterschiedlichem Maße und zu sehr unterschied-
lichen Aufgaben den Einsatz von Diensthundführern. Die AG 
Diensthundwesen geht in ihrem Abschlussbericht davon aus, dass landes-
weit etwa 300 Diensthunde für die Aufgabenerfüllung ausreichend sind. 
Die Praxis zeigt auch, dass die besonderen Trainingserfordernisse und die 
Dienst- und Fachaufsicht eine Organisation in Diensthundführerstaffeln 
sachdienlich erscheinen lässt. Kleinere Kreispolizeibehörden mit weniger 
als zehn Diensthunden können solche Staffeln jedoch nicht sinnvoll bilden. 
Sie können dort auch nicht ständig bereitgehalten werden. Die 
Diensthundführer sind daher ebenfalls bei bestimmten Polizeibehörden 
auch für zugeordnete Kreispolizeibehörden anzugliedern. Auf Anforderung 
sind die Diensthundführer den Kreispolizeibehörden zur unterstellen. Die 
bestimmten Polizeipräsidien haben ständig, 24 Stunden an 365 Tagen, 
Diensthunde für die unterschiedlichen Aufgaben bereitzuhalten. 

So könnten bei gleichem Bestand an Diensthundführern Führung, Ausstat-
tung sowie Aus- und Fortbildung regional zentralisiert werden. Es entsteht 
ein Effektivitäts- und Effizienzgewinn. 
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Regionale Zentralisierung von  

Aufgaben der Gefahrenabwehr und Einsatzbewältigung 

Vorteile Nachteile 

Bürgernahe und ortsnahe Führung und 
Steuerung der polizeilichen Präsenz in der 
Fläche 

Längere Anfahrtswege im Einzelfall 
für Diensthundführer 

Effektivitätssteigerung und Synergieeffek-
te durch örtlichen und regionalen Einsatz 
der Bereitschaftspolizeihundertschaften 

 

Kürzere Anfahrtswege und -zeiten für Be-
reitschaftspolizeihundertschaften 

 

Effektivitätssteigerung und Synergieeffek-
te im Diensthundwesen durch Konzentra-
tion von Führung und Steuerung, Aus- und 
Fortbildung sowie Nutzung von Ausstat-
tung 

 

 

2.2. Regionale Zentralisierung von Aufgaben der Kriminalitätsbekämp-
fung 

Umfang und Struktur der Eigentumskriminalität in NRW und bundesweit 
haben sich rasant verändert. Das betrifft insbesondere die Deliktsbereiche 
Wohnungseinbrüche, Taschendiebstähle, Trickdiebstähle zum Nachteil äl-
terer Menschen bis hin zu Ladendiebstählen; sie werden überwiegend 
durch sehr mobile, gezielt überörtlich und oft bandenmäßig aktive Täter, - 
wegen der besseren Tatgelegenheiten - konzentriert in den städtischen 
Ballungsräumen begangen. 

Im Einzelnen: 

Entwicklung der Eigentumskriminalität 

Der Anteil der Tatverdächtigen, die wiederholt in mehreren Kreispolizei-
behörden Straftaten begehen, hat sich insbesondere seit der EU-
Osterweiterung im Jahr 2007 strukturell und signifikant erhöht. Die Ent-
wicklungen werden exemplarisch an den Deliktsbereichen Wohnungsein-
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bruchsdiebstahl (WED), Taschendiebstahl (TDB) und Straftaten zum Nach-
teil älterer Mitmenschen durch überörtliche Täter (SÄM-ÜT) dargestellt. 

Wohnungseinbruchsdiebstahl 

Fallzahlen       2012   2013   2014 

PP Köln         5.755   5.603   5.666 

Stadt Köln      5.012   5.055   5.057 

Stadt Leverkusen  743    548    609 

NRW        54.167  54.953  52.794 

Hamburg       7.094   6.924   7.490 

Berlin        12.291  11.566  12.159 

Nach Angaben des Landeskriminalamtes NRW waren in Nordrhein-
Westfalen von 2005 bis 2014 ein Anstieg der deutschen reisenden Tatver-
dächtigen von 26,7% auf 33,2% (990) und ein Anstieg der nichtdeutschen 
reisenden Tatverdächtigen von 45,9% auf 67,6% (1.495) festzustellen. 

Taschendiebstahl 

Fallzahlen       2012   2013   2014 

PP Köln        9.521   11.637   14.502 

Stadt Köln      9.164   11.223   14.059 

Stadt Leverkusen  357    414     443 

NRW        43.615   49.571   53.759 

Hamburg       13.219   16.322   20.156 

Berlin        17.978   20.791   32.121 

Nach Angaben des Landeskriminalamtes NRW waren in Nordrhein-
Westfalen von 2005 bis 2014 ein Anstieg der deutschen reisenden Tatver-
dächtigen von 40% auf 34% (214) und ein Anstieg der nichtdeutschen rei-
senden Tatverdächtigen von 61,5% auf 70% (1.572) festzustellen. 
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Straftaten zum Nachteil älterer Menschen durch überörtliche Täter 

Die Angaben zu diesen Straftaten basieren auf IGVP-Daten bzw. je nach 
Bundesland verschiedenen Vorgangserfassungssystemen und unterschied-
lichen Erhebungsweisen. 

Fallzahlen       2012   2013   2014 

PP Köln        521    874    644 

Stadt Köln      452    738    572 

Stadt Leverkusen  64     168    85 

NRW        4.359   6.887   5.836 

Hamburg       1.340   1.325   1.285 

Berlin        2.118   1.932   2.160 Trickdiebstahl/Enkeltrick 

Bei Straftaten zum Nachteil älterer Mitmenschen durch überörtliche Täter 
(Enkeltrick, Schockanrufe, Zetteltrick, Handwerkertrick) werden aus-
schließlich überörtlich aktive Tatverdächtige festgestellt.  

In diesem Zusammenhang sind dem angepasste flexible und schnelle ope-
rative Auswertung und Analyse der Phänomene und Taten erforderlich 
und darauf aufbauend überbehördliche täterorientierte Ermittlungen. Mit 
dem Motiv-Konzept sind hierzu zwar erste Schritte eingeleitet worden. Sie 
sind bisher im Landeskriminalamt NRW und etlichen Kreispolizeibehörden 
nicht hinreichend wirksam. 

Die ehemals den Bezirksregierungen übertragene verbindliche Koordinie-
rungsfunktion kann vom Landeskriminalamt NRW nicht ausgefüllt werden. 
Die Selbstkoordination auf der Ebene der unteren Landesbehörden wird 
immer wieder an der in einzelnen Kreispolizeibehörden örtlich beschränk-
ten Sichtweise erschwert und verzögert. 

Die strukturellen Veränderungen der Kriminalitätsformen und des Täter-
verhaltens erfordern eine konsequent kriminalstrategisch ausgerichtete, 
überörtlich wirksame und flexibel agierende Steuerung der Kriminalitäts-
bekämpfung. Hierzu ist eine engere und reaktionsschnelle Verzahnung mit 
dem Landeskriminalamt erforderlich. 
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Dazu ist eine regionale Zuständigkeitskonzentration für ausgewählte Er-
mittlungsverfahren wie bandenmäßige und organisierte Kriminalität, Wirt-
schaftskriminalität, besondere Formen der Cyber-Kriminalität sowie für 
besondere Ermittlungsunterstützungen in leistungsstarken Kreispolizeibe-
hörden erforderlich und Ressourcen schonend. Es gilt, die Kräfte derart zu 
bündeln, dass den qualitativen und quantitativen Veränderungen der Kri-
minalität angemessen begegnet werden kann. 

Im Einzelnen: 

Zentralisierung der Vorgangsbearbeitung 

Die Vorgangsbelastung entwickelte sich in der Kriminalhauptstelle Polizei-
präsidium Köln wie folgt: 

2012 

Fachkommissariate        48.000 Vorgänge 

Zentrale Anzeigenbearbeitung  59.000 Vorgänge 

Flächenkommissariate       40.000 Vorgänge 

2013 

Fachkommissariate        50.000 Vorgänge 

Zentrale Anzeigenbearbeitung  65.000 Vorgänge 

Flächenkommissariate       42.000 Vorgänge 

 

Vorgänge pro Arbeitszeitanteil (Sachbearbeiter) 

Im Jahr 2012 wurden im Durchschnitt im Monat 286 Vorgänge pro Arbeits-
zeitanteil in der Zentralen Anzeigenbearbeitung und 78 Vorgänge pro Ar-
beitszeitanteil in der dezentralen Bearbeitung bearbeitet. Die zur Verfü-
gung stehenden Arbeitszeitanteile werden auf der Grundlage einer 
Personalbedarfsberechnung im PP Köln jährlich neu berechnet. Die Vor-
gänge je Arbeitszeitanteil veränderten sich 2013 auf 317. 

Die Einrichtung der Zentralen Anzeigenbearbeitung wurde erforderlich, um 
den steigenden Vorgangszahlen und dem nur begrenzten Personal entge-
gen zu wirken. Nur durch die Übernahme einer Vielzahl von einfachen 
Strafanzeigen ohne größeren Ermittlungs- und Bearbeitungsaufwand in 
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der Zentralen Anzeigenbearbeitung, ist es in den Fach- und Flächenkom-
missariaten möglich, die Vorgänge mit höherem Ermittlungsaufwand sach-
gerecht und mit dem angemessenen Zeitansatz zu bearbeiten. Die gewähl-
te Organisation schafft Freiräume für wesentliche Ermittlungen und 
entlastet die Mitarbeiter der Fach- und Flächenkommissariate. 

Verallgemeinernd wird vorgeschlagen: 

Im Zuständigkeitsbereich eines nach der Verordnung über die Bestimmung 
von Polizeipräsidien zu Kriminalhauptstellen (KHSt-VO) zu einer Kriminal-
hauptstelle bestimmten Polizeipräsidiums werden 

• qualifizierte Delikte zentral in Fachkommissariaten, 

• Vorgänge ohne Ermittlungsansatz, solche im Vereinfachten Verfah-
ren zu bearbeitende sowie Privatklagedelikte in einer Zentralen An-
zeigenbearbeitung und 

• Vorgänge der Allgemeinkriminalität dezentral in „Flächenkommissa-
riaten“ 

bearbeitet. 

Die Kriterien zur Bearbeitung in der Zentralen Anzeigenbearbeitung sind 
dem Anhang 1 „Zentrale Anzeigenbearbeitung“ zu entnehmen. 

„Flächenkommissariate“ sind für alle Straftaten zuständig, die nicht in den 
phänomenologisch spezialisierten Fachkommissariaten bearbeitet werden. 
Diese Delikte können verallgemeinernd wie folgt nach Oberbegriffen ge-
ordnet werden: 

• einfache Fälle von Sexualdelikten, z. B. Beleidigung auf sex. Basis, 
Doppelehe 

• Körperverletzungsdelikte / Widerstandsdelikte 

• einfache Fälle von Raubdelikten, z. B. Räuberischer Diebstahl 

• Erpressung, Freiheitsberaubung und sonstige Delikte gegen die per-
sönliche Freiheit 

• einfache Fälle von Diebstahls-/ Unterschlagungsdelikten 

• Hehlerei 
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• Sonstige Kfz- Delikte, z. B. Sachbeschädigung an Kfz 

• einfache Fälle von Betrugsdelikten 

• einfache Fälle von Umweltkriminalität 

• Fälschungsdelikte 

• Computerdelikte 

• Sachbeschädigung 

Die dezentrale Bearbeitung in den „Flächenkommissariaten“ erfolgt nach 
Kriterien dem Anhang 2 „Delikte dezentraler Bearbeitung“. 

Am Beispiel der Vorgangszahlen 2014 des Polizeipräsidiums Köln sind dies 

• ca. 53.000 Vorgänge (32%) in zentraler Bearbeitung in Fachkommis-
sariaten 

• ca. 68.000 Vorgänge (42%) in einer Zentralen Anzeigenbearbeitung – 
Vorgänge ohne Ermittlungsansätze sowie standardisierte Vorgangs-
bearbeitung - und  

• ca. 42.000 Vorgänge (26%) in dezentraler Bearbeitung in „Flächen-
kommissariaten“. 

Das bedeutet durchschnittlich im Monat 

• 274 Vorgänge pro Arbeitszeitanteil in der Zentralen Anzeigenbear-
beitung und 

• 69 Vorgänge pro Arbeitszeitanteil in der dezentralen Bearbeitung. 

Ein Arbeitszeitanteil entspricht einer tatsächlich zur Verfügung stehenden 
ganzen Arbeitskraft. Die Anzahl der Planstellen und Stellen ist aufgrund 
von Abwesenheit durch Krankheit, Teilzeit, Elternzeit und aus anderen 
Gründen höher. 

Die Bearbeitungsform in der Zentralen Anzeigenbearbeitung und Bearbei-
tungsstandards sind mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt. Die Qualität 
dort und in der dezentralen Bearbeitung ist seitens der Staatsanwaltschaft 
anerkannt. 
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Unterstellt man eine etwa gleichförmige Verteilung der Kriminalität in den 
Zuständigkeitsbereichen der zu Kriminalhauptstellen bestimmten Polizei-
präsidien, dann könnten 

• ca. 32% der Vorgänge zentral am Sitz der Kriminalhauptstellen in 
Fachkommissariaten, 

• ca. 42% der Vorgänge ohne Ermittlungsansatz sowie in standardi-
sierter Bearbeitung in einer Zentralen Anzeigenbearbeitung und 

• ca. 26% der Vorgänge dezentral in den „Flächenkommissariaten“ 
der Kriminalhauptstelle selbst und den zugeordneten Kreispolizei-
behörden 

bearbeitet werden. 

Die Verteilung der Fallzahlen in den zu Kriminalhauptstellen bestimmten 
Polizeipräsidien und den zugeordneten Kreispolizeibehörden am Beispiel 
der Straftaten 2014 aus der Polizeilichen Kriminalstatistik ist dem Anhang 3 
„Fallzahlen Kriminalhauptstellen“ zu entnehmen. 

Die Verteilung der Planstellen und Stellen der Sachbearbeiter in den zu 
Kriminalhauptstellen bestimmten Polizeipräsidien und den zugeordneten 
Kreispolizeibehörden am Beispiel der Fallzahlen 2014 der Polizeilichen 
Kriminalstatistik ist dem Anhang 4 „Planstellen und Stellen Sachbearbeiter 
Kriminalkommissariate Kriminalhauptstellen“ zu entnehmen. Zu beachten 
ist bei dieser Darstellung, dass nach einer Personalbedarfsberechnung le-
diglich das Volumen in „Flächenkommissariaten“ und in der „Zentralen An-
zeigenbearbeitung“ bestimmt ist. Die Angaben für Fachkommissariate 
wurden durch Subtraktion dieser Volumina vom zur Verfügung stehenden 
Ganzen erzeugt. Die tatsächliche Anzahl von Planstellen und Stellen der 
Sachbearbeitung in den „Flächenkommissariaten“ und in der „Zentralen 
Anzeigenbearbeitung“ erhöht sich und die in den Fachkommissariaten ver-
ringert sich demnach im Rahmen der Verfügbarkeitseinschätzung im Sinne 
des Teilgutachtens „Polizeistärke und ihre tatsächliche Verfügbarkeit“. 

Die derzeitige Relation von Planstellen und Stellen zur Anzahl der Vorgän-
ge in den Kreispolizeibehörden ist dem Anhang 5 „Derzeitige Relation von 
Planstellen und Stellen zu Vorgängen“ zu entnehmen. 

Im Ergebnis sollte die Direktion Kriminalität jeder Kreispolizeibehörde nach 
alledem über zumindest ein Ermittlungskommissariat mit sieben Beschäf-
tigten und geführt von einer Führungskraft verfügen. 
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Zentralisierung der VP-Führung 

Die VP-Führung ist gemäß aktueller Erlasslage auch außerhalb von Krimi-
nalhauptstellen zulässig und grundsätzlich auch vom Ministerium für Inne-
res und Kommunales gewünscht, um die Möglichkeiten dieser verdeckten 
Ermittlungsmaßnahmen zu nutzen. Die aktuellen Lagebilder zeigen, dass 
die Nutzung dieses wichtigen Einsatzmittels nicht in allen Kreispolizeibe-
hörden mit ähnlicher Intensität verfolgt wird. Es zeigen sich erhebliche Un-
terschiede in der Gewinnung von VP und der Verwendung in Einsätzen. Die 
vorliegenden Zahlen der VP-Einsätze zeigen, dass zahlreiche kleinere 
Kreispolizeibehörden mit Vorhalten von VP-Führern (Aus- und Fortbildung, 
Betreuung der VP) einen hohen Aufwand betreiben, jedoch keine VP-
Einsätze generieren konnten. Aus der Sicht des Polizeipräsidiums Köln 
können hier ohne größeren Aufwand weitere VP mit betreut werden. 
Schon jetzt werden im Landesvergleich im PP Köln die mit Abstand meisten 
VP und VP-Einsätze geführt. Die Mitarbeiter der Fachdienststelle sind im 
Umgang und mit dem Einsatz von VP geübt.  

Eine Übernahme der VP-Führung durch die zu Kriminalhauptstellen be-
stimmten Polizeipräsidien ist möglich und aus Ressourcengründen (Perso-
nal, Aus- und Fortbildung, Logistik) auch sinnvoll. Zur sachgerechten 
Durchführung der VP-Führung (Gewinnung, Betreuung, Abschöpfung) sind 
personelle, logistische und taktische Voraussetzungen unabdingbar. Dies 
ist in kleineren Kreispolizeibehörden häufig nur schwerlich möglich. Die 
VP-Führung sollte nur in zu Kriminalhauptstellen bestimmten Polizeipräsi-
dien erfolgen. 

Zentralisierung der Ermittlungen im Bereich von Beamtendelikten  

Im Fachkommissariat für Korruptions- und Beamtendelikte des Polizeiprä-
sidiums Köln werden jährlich neben anderen Ermittlungen etwa 340 Straf-
verfahren gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde (2010: 
305, 2011: 309, 2012: 360, 2013: 326, 2014: 360) von 3,5 Ermittlungskräf-
ten bearbeitet. 

Diese Ermittlungen werden von Beginn an in enger und stetiger Abstim-
mung und nach Vorgabe der Staatsanwaltschaft, Fachabteilung für Beam-
tendelikte, geführt. Bei diesen Ermittlungen darf die Verfahrensökonomie 
nicht im Vordergrund stehen. Das Besondere und die Brisanz derartiger 
Verfahren, überwiegend handelt es sich um Vorwürfe der Körperverlet-
zung und Freiheitsberaubung, liegt vielmehr darin begründet: 

- tatsächlich unabhängige, objektive und gründliche Ermittlungen 
auch gegen Angehörige des eigenen Berufsstandes zu führen, 
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- die Ermittlungen durch „neutrale und unangreifbare“ Ermittlungs-
kräfte vertraulich zu führen  

- die Neutralität der Ermittlungsbehörde bei bekannt gewordenen 
Vorwürfen medial darstellen zu können. 

Die Zentralisierung der Ermittlungen im Bereich von Beamtendelikten in zu 
Kriminalhauptstellen bestimmten Polizeipräsidien würde zudem überwie-
gend eine kongruente Zuständigkeit mit den Fachdezernaten der jeweili-
gen Staatsanwaltschaften begünstigen. 

Behördenzentrale Auswertung der Allgemeinkriminalität 

Im Polizeipräsidium Köln wurde eine behördenzentrale Auswertestelle für 
Allgemeinkriminalität (AStAK) eingerichtet, um für die operativen Einsatz-
konzepte tagesaktuelle Kriminalitätszahlen zur Verfügung zu haben.  

Die AStAK übernimmt wesentliche Auswerte- und Analyseaufgaben für alle 
Kriminalkommissariate. Sie entlastet damit insbesondere die Führungs-
kräfte bei der Lageorientierung und unterstützt bei strategischen Ent-
scheidungen. Zudem ist sie Dienstleister und Servicedienststelle für alle 
Kriminalkommissariate. 

Die Aufgaben im Einzelnen: 

• Periodische Auswertung der Vorgangsverwaltungssysteme und PKS 
zum frühzeitigen Erkennen von Deliktshäufungen, Massenphäno-
menen oder gehäuftem Auftreten von Tatverdächtigen 

• Sammeln, Bewerten und Analysieren von polizeilichen Daten (z. B. 
IGVP, PKS, Lagebilder etc.) und allgemein zugänglichen Quellen 

• Anlassabhängige Ermittlungsunterstützung durch Auswerteverrich-
tungen, insbesondere  

o Ermittlungsbegleitende Auswertungen und Analysen 

o Ermittlungsinitiierende Auswertungen und Analysen 

o Strategische Auswertungen als Entscheidungsgrundlage für die Fest-
legung von Ermittlungsschwerpunkten 

• Anlassbezogene Informationssteuerung 
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• Bündeln, Analysieren und Bewerten von Erkenntnissen aus den 
Fachdienststellen zur Vorbereitung von Führungsentscheidungen 

• Mitwirken bei strategischen Analysen mit Kriminalitätsbezug auf 
Behördenebene und Durchführen von strategischen Analysen auf 
Direktionsebene 

• Erkennen von Auswerteschwerpunkten 

• Datenerhebung und Bereitstellung für Controllingaufgaben der Di-
rektionsführungsstelle 

• Erstellen von regelmäßigen Berichten und anlassbezogenen Auswer-
tungen 

• Erfassungsunterstützung und Qualitätskontrollen in den Datensys-
temen IGVP, PKS und FINDUS. 

Es erscheint sinnvoll, eine zentrale Auswertestelle für Allgemeinkriminali-
tät in allen zu Kriminalhauptstellen bestimmten Polizeipräsidien einzurich-
ten. Dadurch können Tatserien und überregionale Tatbegehungen früher 
erkannt und die Bekämpfungskonzepte entsprechend angepasst werden. 

Zentralisierung der Datenstationen 

Bei Inbetriebnahme und vollständiger Nutzung von ViVA können alle zuge-
lassenen Nutzer die Daten der Fahndung in die Systeme selbständig einge-
ben und die Datenstation müsste lediglich noch die Prüfung der Ausschrei-
bungen und die Pflege der Datenbestände sicherstellen. Sollte mit der 
Einführung von ViVA den Datenstationen die Aufgabe der Qualitätskontrol-
le zugewiesen werden, kann diese Aufgabe in zu Kriminalhauptstellen be-
stimmten Polizeipräsidien zentralisiert werden. Darüber hinaus können die 
Aufgaben der Datenstation insgesamt in zu Kriminalhauptstellen bestimm-
ten Polizeipräsidien regional zentralisiert werden, ohne dass hier ein nen-
nenswert höherer Personalbedarf entstünde. 

Zentralisierung der Elektronischen Kriminalaktenhaltung 

Mit Aufnahme des „Vollbetriebs“ ViVA – elektronische Kriminalaktenhal-
tung (KA) – entsteht zunächst ein erhöhter Aufwand, da die elektronische 
Kriminalakte und Papier-Kriminalakte gleichzeitig gepflegt werden müssen. 
Sobald keine Papierakten mehr bestehen, könnte nach aktuellem Kennt-
nisstand die Datenpflege „Elektronische Kriminalakte“ ohne zusätzlichen 
Personalaufwand zentralisiert werden. 

Der Zugriff auf die Kriminalakten erfolgt dezentral elektronisch. 
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Regionale Zentralisierung von Aufgaben der Kriminalitätsbekämpfung 

Vorteile Nachteile 

Bürgernahe und ortsnahe erste Bearbei-
tung der Kriminalität 

Längere Anfahrtswege im Einzelfall 
für Sachbearbeiter 

Effektivitätssteigerung und Synergieef-
fekte in der Vorgangsbearbeitung durch 
Vorgang angemessene Bearbeitungsin-
tensität in passgenauer organisatori-
scher Bündelung in Fachkommissaria-
ten, Flächenkommissariaten und in der 
Zentralen Anzeigenbearbeitung 

Längere Anfahrtswege im Einzelfall 
für Zeugen 

Bildung von Massenkraft in der Bearbei-
tung qualifizierter Delikte 

 

Qualifizierung und Routineerwerb von 
Beschäftigten 

 

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit in 
der Kriminalitätsbekämpfung 

 

Effektivitätssteigerung und Synergieef-
fekte in der VP-Führung durch Konzent-
ration in leistungsstarken und routinier-
ten Fachdienststellen 

 

Effektivitätssteigerung, Synergieeffekte 
und Qualitätsverbesserung in der Aus-
wertung der Allgemeinkriminalität 

 

Effektivitätssteigerung, Synergieeffekte 
und Qualitätsverbesserung in Datensta-
tionen 

 

Effektivitätssteigerung, Synergieeffekte 
und Qualitätsverbesserung in der elekt-
ronischen Kriminalaktenhaltung 

 

Reduzierung von Overhead  

Verbesserung der Auslastung der Be-
schäftigten 
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2.3. Regionale Zentralisierung von Aufgaben der Verkehrssicherheits-
arbeit 

Spezialisierte Verkehrsunfallaufnahme 

Die Aufnahme schwerer Verkehrsunfälle durch spezialisierte Kräfte, das 
sogenannte VU-Team, hat sich im PP Köln insbesondere unter qualitativen 
Gesichtspunkten bewährt.  

Mit den Staatsanwaltschaften Aachen, Bonn und Köln ist abgestimmt, in 
aller Regel bei der Einbeziehung des VU-Teams in die Aufnahme schwerer 
Verkehrsunfälle auf die Beauftragung eines Sachverständigen zu verzich-
ten. Ein solches Verfahren erscheint landesweit empfehlenswert. 

Das VU -Team ist zuständig für die Aufnahme von Verkehrsunfällen der Ka-
tegorie I und der Kategorie II, wenn schwere oder schwerste Folgen ent-
standen sind, also insbesondere bei Verkehrsunfällen, bei denen 

• bei einer oder mehreren Personen Lebensgefahr besteht  

• ein Kind schwer verletzt worden ist  

• Verletzungen entstanden sind, die dem Anschein nach einen dau-
ernden Schaden verursachen oder befürchten lassen (z. B. Wirbel-
säulenfrakturen, Verlust wichtiger Gliedmaßen, Verlust des Augen-
lichtes, entstellende Verletzungen, komplizierte Frakturen)  

• ein besonderes öffentliches Interesse besteht  

• Verkehrsunfallflucht vorliegt und mindestens eine Person verletzt 
wurde, wenn gleichzeitig Ermittlungsansätze vorliegen, die eine qua-
lifizierte Sachbeweiserhebung erforderlich machen  

• unter Beteiligung von Dienstkraftfahrzeugen mindestens eine Per-
son schwer verletzt wurde  

• bei Verfolgungsfahrten mindestens eine Person verletzt wurde.  

Weiterhin kann das VU-Team für die 

• Erhebung von Sachbeweisen bei Verkehrsunfällen mit besonders 
umfangreichen Spurenlagen  

• Ermittlungsunterstützungen (Außenermittlungen)  
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• Erhebung von Sachbeweisen auf Anforderung anderer Dienststellen, 
wie Vermessung von großräumigen Tatorten im Freien 

angefordert werden.  

Das VU-Team, das ohnehin auch auf den Bundesautobahnen des Bezirks 
eingesetzt wird, wird bereits jetzt auch von umliegenden Behörden ange-
fordert. 

Die Aufnahme von schweren Verkehrsunfällen kann regional in bestimm-
ten Polizeipräsidien für diese und zugeordnete Kreispolizeibehörden zen-
tralisiert werden. 

 
Regionale Zentralisierung von  

Aufgaben der Verkehrssicherheitsarbeit 

Vorteile Nachteile 

Bürgernahe und ortsnahe Bearbeitung 
aller Verkehrsunfälle 

Längere Anfahrtswege im Einzelfall der 
Verkehrsunfallaufnahme für die Be-
schäftigten 

Qualifizierung und Routineerwerb von 
Beschäftigten 

 

Entbehrlichkeit von Sachverständigen  

Verbesserung der Verkehrsunfallauf-
nahme in herausragenden Fällen 

 

 

2.4. Regionale Zentralisierung von zentralen Aufgaben der Kreispolizei-
behörden 

Für zentrale Aufgaben der Kreispolizeibehörden ist nach den Aufgaben des 
Dienstvorgesetzten im Sinne des Landesbeamtengesetzes und nach weite-
ren Aufgaben zu unterscheiden. 

Zentrale Aufgaben der Kreispolizeibehörden mit Erfordernis der Dienst-
vorgesetzteneigenschaft 

Die nach dem Landesbeamtengesetz den Behördenleitungen zugewiese-
nen Aufgaben als Dienstvorgesetzte können und sollten auch nicht regio-
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nal zentralisiert werden. Für die Wahrnehmung der Verantwortung als Be-
hördenleitung ist es unerlässlich, die Befugnisse des Dienstvorgesetzten 
zugewiesen zu haben. Damit scheiden folgende Aufgaben für eine regiona-
le Zentralisierung aus: 

• Personalverwendung 

• Verteilung des Personals auf die Organisationseinheiten der Behör-
de, sofern nicht im Einzelfall Vorgaben durch BKV und Funktionszu-
ordnung bestehen 

• Beurteilungen 

• Beförderungen 

• Entscheidungen über Höhergruppierungen 

• Disziplinarverfahren 

• Arbeitsrechtliche Maßnahmen 

• Versetzungen, Abordnungen und Umsetzungen 

• Regress 

• Anordnung von Verwendungsuntersuchungen und amtsärztlichen 
Untersuchungen 

• Entscheidung über Polizeidienstuntauglichkeit 

In diesen Aufgabenstellungen hat das LAFP als Landesoberbehörde gegen-
über den 47 Kreispolizeibehörden die Fach- und Dienstaufsicht mit den 
bekannten durch die Aufsichtsspanne verursachten Schwierigkeiten, dieser 
Aufgabe gerecht zu werden.  

Es macht daher Sinn, eine Koordinierungsfunktion auf der Ebene der 
Kreispolizeibehörden bei bestimmten Polizeipräsidien für diese und zu-
geordnete Kreispolizeibehörden für diese Aufgabenbereiche vorzusehen. 
Diese Koordinierungsfunktion kann zu einer Einheitlichkeit der Verwal-
tungspraxis beitragen. Das regelmäßig eher in den größeren Polizeipräsidi-
en vorhandene spezielle Fachwissen kann auf diese Weise den anderen 
Kreispolizeibehörden zur Verfügung gestellt werden. Zugleich würde er-
reicht, dass das LAFP in der unmittelbaren Ausübung seiner Aufsicht sich 
auf wenige Polizeipräsidien konzentrieren kann und auf diese Weise ent-
lastet und zugleich gestärkt wird. Dafür wäre notwendig, bestimmte Poli-
zeipräsidien für zugeordnete Kreispolizeibehörden für bestimmte Aufga-
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benbereiche generell oder für spezielle Aufträge im Einzelfall die Koordi-
nierungsfunktionen verantwortlich zu übertragen. Die Aufsichts- und Wei-
sungsbefugnis sollte beim LAFP verbleiben. Die Dienstvorgesetzteneigen-
schaft der Behördenleitungen bliebe dadurch unangetastet. 

Ein ähnliches Modell ist bereits im Bereich der Einstellung und Ausbildung 
mit Erfolg erprobt. Hier sind zehn Einstellungs- und Ausbildungsbehörden 
dazu berufen, sich untereinander über das landesweit sinnhafte Vorgehen 
zu verständigen und mit ihren Kooperationsbehörden das organisatorisch 
und fachlich anspruchsvolle Thema der Einstellung und Ausbildung eigen-
verantwortlich zu regeln. Bereits jetzt sind die zehn Einstellungs- und Aus-
bildungsbehörden personalführende Behörde für die Polizeianwärter und 
Polizeianwärterinnen. Sie führen mit den ihnen zugeordnete Kooperati-
onsbehörden gemeinsam die im Bachelorstudium vorgesehenen Praxis-
module durch. An dieses Erfolgsmodell und seine Erfahrungen kann ange-
knüpft bzw. sollte möglichst sogar verzahnt in die 
Regionalisierungsbemühungen miteinbezogen werden. Diese Aufgaben-
zuweisung hat sich bewährt und sollte wegen dem Bezug zur 
regionalisierten Personalsteuerung bestimmten Polizeipräsidien zugewie-
sen werden. 

Bei einer Umsetzung dieses Vorschlags würde auch das Thema Personal-
entwicklung neue Impulse erhalten. Die bestimmten Polizeipräsidien könn-
ten mit zugeordneten Kreispolizeibehörden den durch ein landesweites 
Personalentwicklungskonzept für den gehoben Dienst vorgegebenen Rah-
men ausfüllen. Besondere Potenziale bei einzelnen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern können so besser erkannt und in den unterschiedlich struktu-
rierten Kreispolizeibehörden entwickelt und gefördert werden. Verwen-
dungsbreite über Kreispolizeibehördengrenzen hinweg als Ergänzung des 
landesweiten Nachersatzverfahrens könnte so gefördert werden und da-
mit die Vorbereitung auf zukünftig wahrzunehmende Führungsfunktionen 
eine neue Qualität erhalten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit beson-
deren dienstlich oder außerdienstlich erworbenen Qualifikationen könnten 
so einfacher den entsprechenden Aufgaben zugeführt werden. Dies regio-
nal zu organisieren ist sinnvoll, da es in der Regel eine hohe örtliche Bin-
dung der Betroffenen gibt. Davon unberührt bleib naturgemäß das lan-
desweite Versetzungsverfahren. Darüber hinaus hat dieses regionale 
Verfahren auch keine Auswirkungen auf die nach BKV und im Rahmen des 
Nachersatzes festgelegten Stärken der Kreispolizeibehörden. 
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Zentrale Aufgaben der Kreispolizeibehörden ohne Erfordernis der Dienst-
vorgesetzteneigenschaft 

Weitere zentrale Aufgaben der Kreispolizeibehörden, die nicht an die 
Dienstvorgesetzteneigenschaft der Behördenleitung anknüpfen, werden 
im Erlasswege den Kreispolizeibehörden zugewiesen. Hier entscheidet das 
Land, in welcher Intensität die Aufgabe wahrzunehmen ist. Eine klare Ten-
denz zur Konzentration wesentlicher Aufgaben bei den Landesoberbehör-
den ist erkennbar. Das betrifft den Technik- und den Haushaltsbereich. 
Diese Entwicklung wird sich weiter fortsetzen. Besonders deutlich ist das 
im IT-Bereich, in dem das LZPD die IT-Landschaft immer stärker an sich 
bindet. Diese Entwicklung ist richtig und aus Landessicht zu begrüßen. 
Auch die Kreispolizeibehörden partizipieren von landesweit vorgegebenen 
Standards, gelegentlich um den Preis, eigene liebgewordene Vorgehens-
weisen aufgeben zu müssen. Das ist hinzunehmen. 

Dennoch bleiben zentrale Aufgaben, bei denen eine regionale Zentralisie-
rung Sinn machen kann. Dazu zählen Aufgaben, die eine hohe Spezialisie-
rung verlangen wie 

• Qualitätsmanagement- und Organisationsentwicklung 

• Finanzcontrolling im Sinne von Kostenvergleichen zugeordneter 
Kreispolizeibehörden 

• Innenrevision 

• Datenschutz- und Geheimschutzbeauftragte 

sowie 

Örtliche Fortbildung und Einsatztraining. 

Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung 

Das Qualitätsmanagement und die Organisationsentwicklung setzen sehr 
spezialisierte Fach- und Methodenkenntnisse voraus, die heute eher in 
großen Kreispolizeibehörden vorgehalten werden können. Bei einer regio-
nalen Zentralisierung dieser Aufgaben, würde sich dieses Fachwissen eher 
aufbauen lassen, so dass auch kleinere Kreispolizeibehörden hiervon profi-
tieren. Die mit der Aufgabe betrauten Spezialisten würden auf diese Weise 
nicht nur in ihrer Kreispolizeibehörde tätig und könnten so ihren Horizont 
erweitern. Das LZPD hätte auf diese Weise kompetente Ansprechpartner 
für Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer. Nach Erlasslage stehen Qua-
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litätsmanager und Organisationsentwickler den Behördenleitungen bera-
tend zu Seite. Eine regionale Zentralisierung würde daher die Entschei-
dungskompetenz der Behördenleitungen nicht verändern. 

Finanzcontrolling 

Das regional zentralisierte Finanzcontrolling würde im Ergebnis zu einer 
Art „Vergleichsgruppenarbeit“ führen mit der Chance, von Best-Practice-
Vorgehen gegenseitig zu lernen. Auch hier würde dem LZPD durch die Ver-
ringerung der Ansprechpartner eine effektivere Aufsicht ermöglicht. 

Innenrevision 

Die Innenrevision zählt zu den Stiefkindern der Verwaltungstätigkeiten von 
Kreispolizeibehörden. Lediglich die Kreispolizeibehörden Köln und Waren-
dorf verfügen über eine Organisationseinheit Innenrevision. Derartige soli-
täre Entwicklungen entsprechen nicht der Bedeutung dieses Aufgabenbe-
reichs mit den Themenfeldern Korruptionsprävention, Sponsoring, 
Gefährdungsatlas sowie Revisionen. Eine Innenrevision bei einer Landes-
oberbehörde mit der Zuständigkeit für alle Kreispolizeibehörden wird dem 
Anliegen ebenfalls nicht gerecht. Die regionale Zentralisierung der Innen-
revision auf bestimmte Polizeipräsidien mit der Zuständigkeit für diese und 
zugeordnete Kreispolizeibehörden stellt eine praktikable Aufgabenbünde-
lung dar, die einen Routineerwerb der Beschäftigten ebenso gewährleistet 
wie die flächendeckende Wahrnehmung der Aufgaben. Im Zusammenwir-
ken von Innenrevision, Qualitätsmanagement und Organisationsentwick-
lung sowie Finanzcontrolling sind nicht quantifizierbare Effektivitäts- und 
Effizienzsteigerungen zu erwarten. 

Datenschutz und Geheimschutz 

Datenschutz- und Geheimschutzbeauftragte arbeiten in sehr klaren recht-
lichen Strukturen, die anders als bei den Beauftragten für Arbeitsschutz, 
Gleichstellung und Schwerbehinderung von der Tätigkeit und dem Hinter-
grundwissen um spezielle Begebenheiten vor Ort unabhängig sind. Auch 
hier könnte sich eine regionale Zentralisierung anbieten. 

Örtliche Fortbildung und Einsatztraining 

Die allgemeine fachliche Fortbildung kann über bereits zurzeit bestehende 
Kooperationsvereinbarungen hinaus weiter inhaltlich und regional konzen-
triert werden. Die Belegung von Teilnahmeplätzen bei Seminaren, Vorträ-
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gen und sonstigen Veranstaltungen muss unter qualitativen Aspekten sys-
tematisiert werden. 

Beim Einsatztraining wirkt sich eine regionale Zentralisierung positiv auf 
die Umsetzung der Landesstandards aus, die derzeit von den Kreispolizei-
behörden zum Teil unterschiedlich interpretiert werden. 

Um regional ein erlasskonformes Einsatztraining ökonomisch durchführen 
zu können, müssen Trainingszentren für alle Angehörigen der Zielgruppen 
im Einzugsbereich angemessen erreichbar sein. Entbehrliche Seminar- und 
Trainingsstätten können freigesetzt werden. 

Da der Proporz von Einsatztrainern zu Angehörigen der Zielgruppen gleich 
bleibt, reichen die vorhandenen Einsatztrainer grundsätzlich aus. Individu-
elle Anpassungen aus sozialen Gründen in der Umstellung sind zu erwar-
ten, jedoch nicht zu quantifizieren. 

 
Regionale Zentralisierung von  

Zentralen Aufgaben der Kreispolizeibehörden 

Vorteile Nachteile 

LAFP wird von Koordinierungsaufwand 
entlastet und in seiner Aufsichtsfunkti-
on unterstützt 

In den bestimmten KPBen entsteht 
neuer Koordinierungsaufwand 

Weisungs- und Aufsichtsrechte verblei-
ben beim LAFP 

 

Regionale Personalentwicklung wird 
gefördert 

 

Verwendungsbreite über Behörden-
grenzen hinaus vereinfacht 

 

Qualitätsmanagement und Organisati-
onsentwicklung steht allen Behörden in 
verbesserter Qualität zur Verfügung of-
fen 

 

Finanzcontrolling erhält neue Impulse  

Die Aufgaben der Innenrevision werden 
gleichmäßig wahrgenommen 
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Örtliche Fortbildung und Einsatztraining 
werden standardisiert  

 

LAFP wird von Koordinierungsaufwand 
entlastet 

 

 

3. Zusammenfassung 

Die Umsetzung dieser Vorschläge kann auf Grundlage der Verordnung 
über die Bestimmung von Polizeipräsidien zu Kriminalhauptstellen (KHSt-
VO) – Kriminalhauptstellenverordnung – erfolgen. Um dieses organisato-
risch und rechtlich klar zu regeln und um der über Kriminalitätsphänomene 
hinausgehenden thematischen Breite gerecht zu werden, sollte die Krimi-
nalhauptstellenverordnung zu einer Polizeihauptstellenverordnung fortge-
schrieben werden. Leistungsstarke Polizeipräsidien sind demnach zu Poli-
zeihauptstellen zu erklären. Diesen ist mindestens eine weitere 
Kreispolizeibehörde zuzuordnen. 

Den Polizeihauptstellen sind zuzuweisen 

• Aufgaben zur eigenen Erledigung  

• Aufgabenbereiche zur Koordinierung  

• ein Weisungsrecht in Einzelfällen. 

 

Im Einzelnen: 

Aufgaben der Gefahrenabwehr und Einsatzbewältigung 

• Bereitschaftspolizeihundertschaften 

• Diensthundführerstaffeln 

 

Aufgaben der Kriminalitätsbekämpfung 

• Zentralisierung der Vorgangsbearbeitung 

• Zentralisierung der VP-Führung 
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• Zentralisierung der Ermittlungen im Bereich von Beamtendelikten 

• Behördenzentrale Auswertung der Allgemeinkriminalität 

• Zentralisierung der Datenstationen 

• Zentralisierung der Elektronischen Kriminalaktenhaltung 

 

Aufgaben der Verkehrssicherheitsarbeit 

• Spezialisierte Verkehrsunfallaufnahme 

 

Zentrale Aufgaben der Kreispolizeibehörden 

• Koordination zentraler Aufgaben der Kreispolizeibehörden mit Er-
fordernis der Dienstvorgesetzteneigenschaft 

o Einstellungs- und Ausbildungsbehörden 

• Zentrale Aufgaben der Kreispolizeibehörden ohne Erfordernis der 
Dienstvorgesetzteneigenschaft 

o Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung 

o Finanzcontrolling 

o Innenrevision 

o Datenschutz und Geheimschutz 

o Örtliche Fortbildung und Einsatztraining 

 

Für die den Polizeihauptstellen zugeordneten Kreispolizeibehörden be-
wirkt diese Regionalisierung eine Konzentration der polizeilichen Arbeit 
auf uniformierte Präsenz zur Gefahrenabwehr, Einsatzbewältigung, Ver-
kehrssicherheitsarbeit und Strafverfolgung bei gleichzeitiger bürgernaher 
Bearbeitung der allgemeinen Kriminalität. 
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Anhänge 

Anhang 1: Zentrale Anzeigenbearbeitung 
 

Der Zentralen Anzeigenbearbeitung werden folgende Vorgänge zugewie-
sen:    

1. Bearbeitung von Strafanzeigen ohne bekannten Tatverdächtigen, die in 
die Bearbeitungszuständigkeit   

 - der dezentralen Bearbeitung   

 - des Fachkommissariates für Diebstahl an und aus Kfz   

 - des Fachkommissariates für Taschendiebstahl   

fallen und 

 -  die keine Ermittlungsansätze enthalten   

 - bei denen keine Außenermittlungen, Vernehmungen oder sonstige 
strafprozessuale Maßnahmen erforderlich   

   sind 

 - bei denen keine Asservate vorhanden sind.   

 

2. Bearbeitung von Strafanzeigen der dezentralen Bearbeitung mit bekann-
ten Tatverdächtigen im "Vereinfachten Verfahren"   

 - bei denen keine weiteren strafprozessualen oder polizeirechtlichen Ein-
griffsmaßnahmen (z. B. ED-   Behandlungen) erforderlich sind und   

 - keine Asservate vorhanden sind bzw. bereits wieder zurückgegeben 
wurden. 

 

3. Vereinfachte Bearbeitung von Privatklagedelikten   
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Anhang 2: Delikte dezentraler Bearbeitung 

 

Allgemeine Straftaten sind in der Regel dezentral zu bearbeiten. 

 

Im Einzelnen: 

 - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (§§ 113, 114 StGB) 

 - Hausfriedensbruch (§§ 123, 124 StGB) 

 - Landfriedensbruch (§§ 125, 125 a StGB) 

Ausnahmen: Delikte im Zusammenhang mit Versammlungen im Sinne des 
Versammlungsgesetzes, sofern eine staatsschutzrelevante Motivation vor-
liegt (Fachkommissariat)  

Delikte im Zusammenhang mit Fußballveranstaltungen oder ggfs. unter 
Beteiligung kategorisierter Hooligans (PI) 

 - Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten (§ 126 
StGB) 

Ausnahme: § 126 Abs. 1 Nr. 6 (Bombendrohung) (Fachkommissariat) 

 - Bildung bewaffneter Gruppen (§ 127 StGB) 

 - Gewaltdarstellung (gem. § 131 StGB) 

 - Amtsanmaßung (§132 StGB) 

 - Verwahrbruch (§ 133 StGB) 

 - Verletzung amtlicher Bekanntmachungen (§ 134 StGB) 

 - Verstrickungsbruch, Siegelbruch (§ 136 StGB) 

 - Missbrauch von Notrufen pp. (§ 145 StGB) 

 - Verstoß gegen Weisungen während der Führungsaufsicht (§ 145 a StGB) 

 - Verstoß gegen das Berufsverbot (§ 145 c StGB) 

 - Vortäuschen einer Straftat (§ 145 d StGB) 
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 - Falsche uneidliche Aussage (§ 153 StGB) 

 - Meineid (§ 154 StGB) 

 - Falsche Versicherung an Eides Statt (§ 156 StGB) 

 - Verleitung zur Falschaussage (§ 160 StGB) 

 - Fahrlässiger Falscheid (§ 163 StGB) 

 - Falsche Verdächtigung (§ 164 StGB) 

 - Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltan-
schauungsvereinigungen (§ 166 StGB) 

 - Störung der Religionsausübung (§ 167 StGB) 

 - Störung der Bestattungsfeier (§ 167 a StGB)  

 - Störung der Totenruhe (§ 168 StGB) 

 - Personenstandsfälschung (§ 169 StGB) 

 - Verletzung der Unterhaltspflicht (§ 170 StGB) 

 - Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (§ 171 StGB) 

 - Doppelehe (§ 172 StGB) 

 - Beischlaf zwischen Verwandten (§ 173 StGB) 

 - Beleidigung (auch auf sexueller Grundlage ohne körperlichen Kontakt 
zwischen Opfer und Tatverdächtiger/Tatverdächtigem) (§ 185 StGB) 

 - Üble Nachrede (§ 186 StGB) 

 - Verleumdung (§ 187 StGB) 

 - Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener (§ 189 StGB) 

 - Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnah-
men (§ 201 a StGB) 

 - Verletzung des Briefgeheimnisses (§ 202 StGB) 
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 - Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 StGB) 

 - Verwertung fremder Geheimnisse (§ 204 StGB) 

 - Körperverletzung (§ 223 StGB)  

Ausnahmen: TV unter 18 J. (Fachkommissariat).,Begehung durch Ärzte 
oder Pflegepersonal in Berufsausübung(Fachkommissariat) 

 - Gefährliche Körperverletzung (§ 224 StGB) 

Ausnahmen: TV unter 18 J. (Fachkommissariat), Begehung durch Ärzte 
oder Pflegepersonal in Berufsausübung, Begehung mittels einer vorsätzli-
chen, das Leben nach objektiven Feststellungen konkret gefährdenden Be-
handlung (Fachkommissariat)  

 - Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 StGB) 

 - Fahrlässige Körperverletzung (§ 229 StGB) 

 - Entziehung Minderjähriger (§ 235 StGB) 

 - Freiheitsberaubung (§ 239 StGB) 

Ausnahmen: TV unter 18 J. (Fachkommissariat), Dauer der Tat von über ei-
ner Woche, Schwere Folgen oder Todesfolge (§ 239 Abs. 2, 3 StGB), Fest-
halteort ist zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht bekannt oder liegt 
in Ausland (Fachkommissariat)" 

 - Nötigung (§ 240 StGB) 

Ausnahmen: TV unter 18 J. (Fachkommissariat), besonders schwerer Fall 
der Nötigung (§ 240 Abs. 4 STGB) (Fachkommissariat), Zusammenhang mit 
Verkehrsgeschehen (Fachkommissariat) 

 - Bedrohung (§ 241 StGB) 

Ausnahme: TV unter 18 J. (Fachkommissariat) 

 - Diebstahl (§ 242 StGB) 

Ausnahmen: Taschendiebstahl, wenn sich das Stehlgut in unmittelbaren 
Gewahrsamsbereich des Körpers befindet (Fachkommissariat), direkte Be-
schaffungsdelikte soweit BtM und BtM-Ausweichmittel (Fachkommissari-
at), Bandendiebstahl (Fachkommissariat), Beuteerwartung Waffen, 
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Sprengstoffe (Fachkommissariat), Kunstgegenstände oder sakrale Gegen-
stände (Fachkommissariat)  

 - Besonders schwerer Diebstahl (§ 243 StGB), wenn Tatobjekt öffentliche 
Einrichtung/Schule/Kindergarten, Gartenlaube, Automat/Parkuhr, Hotel-
zimmer, Altenheim (sofern es sich eher um eine Wohnung handelt 
(Fachkommissariat)), freistehende Vitrine, Keller/Waschküche/Speicher, 
Baustelle, offener Lagerplatz 

Ausnahme: wenn in öffentlichen Einrichtungen Tresore (keine Würfeltre-
sore) mit heißer oder kalter Arbeit oder Alarmsysteme (akustisch oder Vi-
deo) gezielt überwunden wurden (Fachkommissariat) 

 - Diebstahl, Unterschlagung, unbefugte Ingebrauchnahme sowie betrüge-
risches Erlangen von motorisierten Zweirädern mit Versicherungskenn-
zeichen, Fahrraddiebstahl 

 - Diebstahl mit Waffen (§ 244 StGB) 

 - Unterschlagung (§ 246 StGB) 

Ausnahme: Kfz. (Fachkommissariat) 

 - Entziehung elektrischer Energie (§ 248 c StGB) 

 - Räuberischer Diebstahl, wenn Ursprungsdelikt in dezentraler Bearbei-
tung (§ 252 StGB) 

   Strafvereitelung (§ 258 StGB) 

 - Hehlerei (§ 259 StGB) 

 - Gewerbsmäßige Hehlerei (§ 260 StGB), wenn Ursprungsdelikt in dezent-
raler Bearbeitung 

 - Betrug (§ 263 StGB) 

Ausnahmen: Schaden über € 25.000.-, Verletzung der Buchführungspflicht, 
Kreditvermittlungsbetrug, Stoßbetrug, Provisionsbetrug, Kautionsbetrug, 
Wechselbetrug, Umschuldungsbetrug, Arbeitsvermittlungsbetrug, Grund-
stücks- und Baubetrug, Kontoeröffnungs- und Überweisungsbetrug, Miss-
brauch von Scheck- und Kreditkarten, einschließlich Kontoeröffnung mit 
Echtpersonalien und die Person an ihrer vermeintlichen Meldeanschrift 
nicht mehr aufhältig ist, Leistungsbetrug, wenn "Werbefirmen" tätig sind, 



 
Expertenkommission 
„Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 197 
 
 

 

Rip Deal/ "Wash-Wash-Verfahren", Betrug mittels Internet und PC (sonsti-
ger Warenkreditbetrug, Warenbetrug)(Fachkommissariat), Betrugsdelikte 
i. Z. m. Handyverträgen, Straftaten unter Nutzung von Simkarten, Be-
standsdaten von Altkunden (z. B.: Anrufen von Mehrwertdiensten, 
Internetsticks (Deliktschlüssel: 517900/ 518900), Entbündelung von 
Bundle´s (Handy+Simkarte), sog. "Flashen" (Deliktschlüssel: 518900), Fälle 
der Versendung betrügerischer SMS in Zusammenhang mit Abo-Fallen und 
anschließender Abrechnung über die Handy-Rechnung (Klingelzeichen-
Abo) (Deliktschlüssel: 517900/ 518900 (tatabhängig), Kapitalanlagenbetrug 
(Fachkommissariat), Ermittlung sowie Fallauswertung und -analyse von 
Straftaten z. N. älterer Menschen (> 60 Jahre) für Fälle des Trickdiebstahls 
in Wohnung, des Enkeltrickbetruges, des Teppich- und Lederjackenbetru-
ges sowie des Teppichdarlehnsbetruges und deren unmittelbare Abwand-
lungen, soweit die Tatbegehung im häuslichen Umfeld des Opfers erfolgt 
und Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Täter überregional und ban-
den- bzw.  gewerbsmäßig handeln (Fachkommissariat), Tatmittel sind un-
rechtmäßig erlangte, verfälschte oder total gefälschte Schecks, Reise-
schecks, Debitkarten oder Konto- bzw. Flottenkarten (Fachkommissariat),  
Bankautomatenbetrug, wenn mit besonderem technischen Gerät (Auf-
satzgerät etc.) gearbeitet wird und in Fällen, in denen die Debit- bzw. Kre-
ditkarten an GAA im gesamten Land, dem Bundesgebiet und im Ausland 
eingesetzt werden (Fachkommissariat) 

 - Versicherungsmissbrauch (§ 265 StGB) 

Ausnahmen: Schaden über € 25.000.-,(Fachkommissariat),  Betrügerisches 
Abrechnen von Verkehrsunfällen (u. a. „Autobumserei“) (Fachkommissari-
at) 

 - Erschleichen von Leistungen (§ 265 a StGB)  

 - Missbrauch eigener Schecks, Debit- oder Kreditkarten (§ 266 b StGB) 

 - Urkundenfälschung (§ 267 StGB) 

Ausnahmen: Delikte im Zusammenhang mit Verkehrsgeschehen, Fäl-
schen/Verfälschen von Kfz-Briefen und Scheinen (soweit auf ein 
Kfz./konkrete Kfz.-Daten zugeschnitten), TÜV- bzw. AU-Plaketten (Fach-
kommissariat), Total- und Blankofälschungen von Personaldokumenten zur 
Verbesserung des ausländer-rechtlichen Status (Fachkommissariat), Re-
zeptfälschung zur Erlangung von BtM oder BtM-Ausweichmitteln (Fach-
kommissariat) 

 - Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB) 
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Ausnahme: Delikte im Zusammenhang mit Verkehrsgeschehen (Fachkom-
missariat) 

 - Fälschung beweiserheblicher Daten (§ 269 StGB) 

 - Mittelbare Falschbeurkundung (§ 271 StGB) 

 - Verändern von amtlichen Ausweisen (§ 273 StGB) 

Ausnahme: Begehung zur Verbesserung des ausländerrechtlichen Status 
(Fachkommissariat) 

 - Urkundenunterdrückung (§ 274 StGB) 

 - Fälschung von Gesundheitszeugnissen (§ 277 StGB) 

 - Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse (§ 278 StGB) 

 - Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse (§ 279 StGB) 

 - Missbrauch von Ausweispapieren (§ 281 StGB) 

 - Vereiteln der Zwangsvollstreckung (§ 288 StGB) 

 - Pfandkehr (§ 289 StGB) 

 - Unbefugter Gebrauch von Pfandsachen (§ 290 StGB) 

 - Wucher (§ 291 StGB) 

 - Jagdwilderei (§ 292 StGB) 

 - Fischwilderei (§ 293 StGB) 

 - Sachbeschädigung (§ 303 StGB) 

Ausnahmen: Politischer Hintergrund (Fachkommissariat), Graffiti (mit Er-
mittlungsansatz - Fachkommissariat), Graffiti (ohne Ermittlungsansatz - 
zentrale Anzeigenbearbeitung), durch Feuer (Fachkommissariat) 

 - Gemeinschädliche Sachbeschädigung (§ 304 StGB) 

 - Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel (§ 305 a Abs. 1 Nr. 2 StGB) 

 - Störung von Fernmeldeanlagen (wenn Telefonzelle) (§ 317 StGB) 
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 - Unterlassene Hilfeleistung (§ 323 c StGB) 

Ausnahme: Begehung durch Ärzte und Pflegepersonal in Berufsausübung 
(Fachkommissariat) 

 - Straftaten nach dem Gewaltschutzgesetz; unabhängig vom Tatort orien-
tiert sich die Zuständigkeit für Folgedelikte am Ursprung 

 - Straftaten nach dem Tierschutzgesetz 

 - Straftaten nach dem/der Bundesnaturschutzgesetz (§§ 66 BNatSchG), 
Pflanzenschutzgesetz (§§ 39 PflSchG), mit BundesG vom 22.05.1975 in 
Kraft gesetzten Washingtoner Artenschutzabkommen, Bundesarten-
schutzverordnung (§ 14 BArtSchVO i. V. m. § 66 BNatSchG) 

 - Presseinhaltsdelikte (Straftaten durch Presseveröffentlichungen) 

   Ausnahme: Politischer Hintergrund (Fachkommissariat) 

 - Verstöße gegen das Wehrstrafgesetz 

 - Verstöße gegen das Heilpraktikergesetz 

 - Verstöße gegen das Telekommunikationsgesetz 

 - Entziehung Minderjähriger (§ 235 StGB) 

 - Sachbeschädigung an Fahrzeugen 

Ausnahme: durch Feuer (Fachkommissariat) 

 - Diebstahl/Unterschlagung/Unbefugter Gebrauch/Betrügerisches Erlan-
gen von Fahrrädern 
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Anhang 3: Fallzahlen Kriminalhauptstellen 

Kriminal-
hauptstelle 

Zugeordnete 
Polizeibehörde 

Fallzahlen 
Straftaten 
2014 

Davon 26% 
Dezentrale 
Bearbeitung 
in Flächen-
kommissaria-
ten 

Davon 42% 
Zentrale 
Anzeigen-
bearbeitung 
ohne Er-
mittlungsan
sätze sowie 
standardi-
sierte Bear-
beitung 

Davon 32% 
Zentrale 
Bearbeitung 
in Fach-
kommissa-
riaten 

Aachen    53.428 13891,28 22439,76 17096,96 

 Kreis Düren   18.134 4714,84 7616,28 5802,88 

 Kreis Heins-
berg 

  17.539 4560,14 7366,38 5612,48 

Summe Aachen    89.101 23166,26 37422,42 28512,32 

Bielefeld    27.942 7264,92 11735,64 8941,44 

 Kreis Gütersloh   18.253 4745,78 7666,26 5840,96 

 Kreis Herford   13.152 3419,52 5523,84 4208,64 

 Kreis Höxter     7.052 1833,52 2961,84 2256,64 

 Kreis Lippe   14.294 3716,44 6003,48 4574,08 

 Kreis Minden-
Lübbecke 

  17.091 4443,66 7178,22 5469,12 

 Kreis Pader-
born 

  18.703 4862,78 7855,26 5984,96 

Summe Bielefeld  116.487 30286,62 48924,54 37275,84 

Bochum    58.253 15145,78 24466,26 18640,96 

Bonn    47.637 12385,62 20007,54 15243,84 

 Kreis Euskir-
chen 

  11.161 2901,86 4687,62 3571,52 

 Rhein-Sieg-
Kreis 

  23.114 6009,64 9707,88 7396,48 

Summe Bonn    81.912 21297,12 34403,04 26211,84 

Dortmund    93.855 24402,30 39419,10 30033,60 
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Kriminal-
hauptstelle 

Zugeordnete 
Polizeibehörde 

Fallzahlen 
Straftaten 
2014 

Davon 26% 
Dezentrale 
Bearbeitung 
in Flächen-
kommissaria-
ten 

Davon 42% 
Zentrale 
Anzeigen-
bearbeitung 
ohne Er-
mittlungsan
sätze sowie 
standardi-
sierte Bear-
beitung 

Davon 32% 
Zentrale 
Bearbeitung 
in Fach-
kommissa-
riaten 

 Polizeipräsidi-
um Hamm 

  15.152 3939,52 6363,84 4848,64 

 Hochsauer-
land-kreis 

  13.212 3435,12 5549,04 4227,84 

 Kreis Soest   18.738 4871,88 7869,96 5996,16 

 Kreis Unna   21.195 5510,70 8901,90 6782,40 

Summe Dort-
mund 

 162.152 42159,52 68103,84 51888,64 

Düsseldorf    86.071 22378,46 36149,82 27542,72 

 Kreis Mett-
mann 

  33.465 8700,90 14055,30 10708,80 

 Rhein-Kreis 
Neuss 

  32.201 8372,26 13524,42 10304,32 

Summe Düssel-
dorf 

 151.737 39451,62 63729,54 48555,84 

Duisburg    50.482 13125,32 21202,44 16154,24 

 Kreis Wesel   31.423 8169,98 13197,66 10055,36 

Summe Duisburg    81.905 21295,30 34400,10 26209,60 

Essen    75.853 19721,78 31858,26 24272,96 

 Polizeipräsidi-
um Oberhau-
sen 

  18.938 
4923,88 7953,96 6060,16 

Summe Essen    94.791 24645,66 39812,22 30333,12 

Gelsenkirchen    25.950 6747,00 10899,00 8304,00 

Hagen    16.148 4198,48 6782,16 5167,36 

 Ennepe-Ruhr-
Kreis 

  13.532 3518,32 5683,44 4330,24 
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Kriminal-
hauptstelle 

Zugeordnete 
Polizeibehörde 

Fallzahlen 
Straftaten 
2014 

Davon 26% 
Dezentrale 
Bearbeitung 
in Flächen-
kommissaria-
ten 

Davon 42% 
Zentrale 
Anzeigen-
bearbeitung 
ohne Er-
mittlungsan
sätze sowie 
standardi-
sierte Bear-
beitung 

Davon 32% 
Zentrale 
Bearbeitung 
in Fach-
kommissa-
riaten 

 Märkischer 
Kreis 

  25.825 6714,50 10846,50 8264,00 

 Kreis Olpe     6.861 1783,86 2881,62 2195,52 

 Kreis Siegen-
Wittgenstein 

  16.991 4417,66 7136,22 5437,12 

Summe Hagen    79.357 20632,82 33329,94 25394,24 

Köln  171.899 44693,74 72197,58 55007,68 

 Rhein-Erft-
Kreis 

  36.270 9430,20 15233,40 11606,40 

 Rheinisch-
Bergischer 
Kreis 

  15.189 
3949,14 6379,38 4860,48 

 Oberbergischer 
Kreis 

  13.470 3502,20 5657,40 4310,40 

Summe Köln  236.828 61575,28 99467,76 75784,96 

Krefeld    23.290 6055,40 9781,80 7452,80 

 Kreis Kleve   22.873 5946,98 9606,66 7319,36 

Summe Krefeld    46.163 12002,38 19388,46 14772,16 

Mönchenglad-
bach 

   22.409 5826,34 9411,78 7170,88 

 Kreis Viersen   18.481 4805,06 7762,02 5913,92 

Summe Mön-
chengladbach 

   40.890 10631,40 17173,80 13084,80 

Münster    30.505 7931,30 12812,10 9761,60 

 Kreis Borken   24.619 6400,94 10339,98 7878,08 

 Kreis Coesfeld   12.729 3309,54 5346,18 4073,28 
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Kriminal-
hauptstelle 

Zugeordnete 
Polizeibehörde 

Fallzahlen 
Straftaten 
2014 

Davon 26% 
Dezentrale 
Bearbeitung 
in Flächen-
kommissaria-
ten 

Davon 42% 
Zentrale 
Anzeigen-
bearbeitung 
ohne Er-
mittlungsan
sätze sowie 
standardi-
sierte Bear-
beitung 

Davon 32% 
Zentrale 
Bearbeitung 
in Fach-
kommissa-
riaten 

 Kreis Steinfurt   26.428 6871,28 11099,76 8456,96 

 Kreis Waren-
dorf 

  14.596 3794,96 6130,32 4670,72 

Summe Münster  108.877 28308,02 45728,34 34840,64 

Recklinghausen    59.954 15588,04 25180,68 19185,28 

Wuppertal    53.520 13915,20 22478,40 17126,40 



        

 
                                            

 
 

204 
An

ha
ng

 4
: P

la
ns

te
lle

n 
un

d 
St

el
le

n 
Sa

ch
be

ar
be

ite
r K

rim
in

al
ko

m
m

iss
ar

ia
te

 K
rim

in
al

ha
up

ts
te

lle
n 

 
 

 
An

te
ili

ge
 V

er
te

ilu
ng

 d
er

 P
la

ns
te

lle
n 

un
d 

St
el

le
n 

de
r 

Sa
ch

be
ar

be
itu

ng
 

Ve
rt

ei
lv

or
sc

hl
ag

 

Kr
im

in
al

-
ha

up
ts

te
lle

 
Zu

ge
or

dn
et

e 
Po

liz
ei

be
hö

rd
e 

Pl
an

st
el

le
n 

u.
 

St
el

le
n 

Sa
ch

-
be

ar
be

ite
r 

Kr
im

in
al

ko
m

-
m

iss
ar

ia
te

 
20

14
 

Vo
rg

an
gs

-
be

ar
be

itu
ng

 
in

 F
lä

ch
en

-
ko

m
m

iss
ar

ia
-

te
n1  

Vo
rg

an
gs

be
ar

-
be

itu
ng

 in
 d

er
 

Ze
nt

ra
le

n 
An

ze
i-

ge
nb

ea
rb

ei
tu

ng
2  

Vo
rg

an
gs

be
ar

-
be

itu
ng

 in
 F

ac
h-

ko
m

m
iss

ar
ia

-

te
n3  

Fl
äc

he
n-

ko
m

m
is-

sa
ria

te
 

Ze
nt

ra
le

  
An

ze
ig

en
-

be
ar

be
itu

ng
 

Fa
ch

-
ko

m
m

is-
sa

ria
te

 

Ge
-

sa
m

t4  

Aa
ch

en
 

 
21

8,
41

 
16

,7
8 

6,
82

 
19

4,
81

 
16

,7
8 

11
,3

8 
32

3,
34

 
35

1,
50

 

 
Kr

ei
s D

ür
en

 
71

,8
8 

5,
69

 
2,

32
 

63
,8

7 
5,

69
 

 
 

5,
69

 

 
Kr

ei
s H

ei
ns

be
rg

 
72

,4
1 

5,
51

 
2,

24
 

64
,6

6 
5,

51
 

 
 

5,
51

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

1  B
ea

rb
ei

tu
ng

su
m

fa
ng

 8
28

 V
or

gä
ng

e 
pr

o 
M

ita
rb

ei
te

r/
Ja

hr
. 

2  B
ea

rb
ei

tu
ng

su
m

fa
ng

 3
28

8 
Vo

rg
än

ge
 p

ro
 M

ita
rb

ei
te

r/
Ja

hr
. 

3  V
er

bl
ei

be
nd

e 
Pl

an
st

el
le

n-
 u

nd
 S

te
lle

na
nt

ei
le

 n
ac

h 
Ab

zu
g 

(F
lä

ch
en

ko
m

m
is

sa
ria

te
 u

nd
 Z

en
tr

al
e 

An
ze

ig
en

be
ar

be
itu

ng
). 

4   D
ie

 ta
ts

äc
hl

ic
he

 A
nz

ah
l v

on
 P

la
ns

te
lle

n 
un

d 
St

el
le

n 
de

r S
ac

hb
ea

rb
ei

tu
ng

 in
 d

en
 „

Fl
äc

he
nk

om
m

iss
ar

ia
te

n“
 u

nd
 in

 d
er

 „
Ze

nt
ra

le
n 

An
ze

ig
en

be
ar

be
itu

ng
“ 

er
hö

ht
 si

ch
 u

nd
  

di
e 

in
 d

en
 „

Fa
ch

ko
m

m
iss

ar
ia

te
n“

 v
er

rin
ge

rt
 si

ch
 im

 R
ah

m
en

 d
er

 V
er

fü
gb

ar
ke

its
ei

ns
ch

ät
zu

ng
 im

 S
in

ne
 d

es
 T

ei
lg

ut
ac

ht
en

s „
Po

liz
ei

st
är

ke
 u

nd
 ih

re
 ta

ts
äc

hl
ic

he
  

Ve
rf

üg
ba

rk
ei

t“
. 

  
Expertenkommission  

204 „Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 
 



         

 
  

 
 

 
An

te
ili

ge
 V

er
te

ilu
ng

 d
er

 P
la

ns
te

lle
n 

un
d 

St
el

le
n 

de
r 

Sa
ch

be
ar

be
itu

ng
 

Ve
rt

ei
lv

or
sc

hl
ag

 

Kr
im

in
al

-
ha

up
ts

te
lle

 
Zu

ge
or

dn
et

e 
Po

liz
ei

be
hö

rd
e 

Pl
an

st
el

le
n 

u.
 

St
el

le
n 

Sa
ch

-
be

ar
be

ite
r 

Kr
im

in
al

ko
m

-
m

iss
ar

ia
te

 
20

14
 

Vo
rg

an
gs

-
be

ar
be

itu
ng

 
in

 F
lä

ch
en

-
ko

m
m

iss
ar

ia
-

te
n1  

Vo
rg

an
gs

be
ar

-
be

itu
ng

 in
 d

er
 

Ze
nt

ra
le

n 
An

ze
i-

ge
nb

ea
rb

ei
tu

ng
2  

Vo
rg

an
gs

be
ar

-
be

itu
ng

 in
 F

ac
h-

ko
m

m
iss

ar
ia

-

te
n3  

Fl
äc

he
n-

ko
m

m
is-

sa
ria

te
 

Ze
nt

ra
le

  
An

ze
ig

en
-

be
ar

be
itu

ng
 

Fa
ch

-
ko

m
m

is-
sa

ria
te

 

Ge
-

sa
m

t4  

Su
m

m
e 

Aa
ch

en
 

 
36

2,
7 

27
,9

8 
11

,3
8 

32
3,

34
 

 
 

 
 

Bi
el

ef
el

d 
 

13
4,

22
 

8,
77

 
3,

57
 

12
1,

88
 

8,
77

 
14

,8
8 

44
4,

16
 

46
7,

81
 

 
Kr

ei
s G

üt
er

slo
h 

88
,4

3 
5,

73
 

2,
33

 
80

,3
7 

5,
73

 
 

 
5,

73
 

 
Kr

ei
s H

er
fo

rd
 

43
,7

7 
4,

13
 

1,
68

 
37

,9
6 

4,
13

 
 

 
4,

13
 

 
Kr

ei
s H

öx
te

r 
30

,7
4 

2,
21

 
0,

90
 

27
,6

2 
2,

21
 

 
 

2,
21

 

 
Kr

ei
s L

ip
pe

 
68

,9
6 

4,
49

 
1,

83
 

62
,6

5 
4,

49
 

 
 

4,
49

 

 
Kr

ei
s M

in
de

n-
Lü

bb
ec

ke
 

58
,5

7 
5,

37
 

2,
18

 
51

,0
2 

5,
37

 
 

 
5,

37
 

 
Kr

ei
s P

ad
er

bo
rn

 
70

,9
3 

5,
87

 
2,

39
 

62
,6

7 
5,

87
 

 
 

5,
87

 

Su
m

m
e 

Bi
el

ef
el

d 
 

49
5,

62
 

36
,5

8 
14

,8
8 

44
4,

16
 

 
 

 
 

 
Expertenkommission 
„Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 205 



        

 
  

 
 

 
An

te
ili

ge
 V

er
te

ilu
ng

 d
er

 P
la

ns
te

lle
n 

un
d 

St
el

le
n 

de
r 

Sa
ch

be
ar

be
itu

ng
 

Ve
rt

ei
lv

or
sc

hl
ag

 

Kr
im

in
al

-
ha

up
ts

te
lle

 
Zu

ge
or

dn
et

e 
Po

liz
ei

be
hö

rd
e 

Pl
an

st
el

le
n 

u.
 

St
el

le
n 

Sa
ch

-
be

ar
be

ite
r 

Kr
im

in
al

ko
m

-
m

iss
ar

ia
te

 
20

14
 

Vo
rg

an
gs

-
be

ar
be

itu
ng

 
in

 F
lä

ch
en

-
ko

m
m

iss
ar

ia
-

te
n1  

Vo
rg

an
gs

be
ar

-
be

itu
ng

 in
 d

er
 

Ze
nt

ra
le

n 
An

ze
i-

ge
nb

ea
rb

ei
tu

ng
2  

Vo
rg

an
gs

be
ar

-
be

itu
ng

 in
 F

ac
h-

ko
m

m
iss

ar
ia

-

te
n3  

Fl
äc

he
n-

ko
m

m
is-

sa
ria

te
 

Ze
nt

ra
le

  
An

ze
ig

en
-

be
ar

be
itu

ng
 

Fa
ch

-
ko

m
m

is-
sa

ria
te

 

Ge
-

sa
m

t4  

Bo
ch

um
 

 
23

4,
4 

18
,2

9 
7,

44
 

20
8,

67
 

18
,2

9 
7,

44
 

20
8,

67
 

23
4,

40
 

Bo
nn

 
 

19
6,

46
 

14
,9

6 
6,

09
 

17
5,

42
 

14
,9

6 
10

,4
6 

30
0,

89
 

32
6,

31
 

 
Kr

ei
s E

us
ki

r-
ch

en
 

44
,6

8 
3,

50
 

1,
43

 
39

,7
5 

3,
50

 
 

 
3,

50
 

 
Rh

ei
n-

Si
eg

-
Kr

ei
s 

95
,9

3 
7,

26
 

2,
95

 
85

,7
2 

7,
26

 
 

 
7,

26
 

Su
m

m
e 

Bo
nn

 
 

33
7,

07
 

25
,7

2 
10

,4
6 

30
0,

89
 

 
 

 
 

Do
rt

m
un

d 
 

32
9,

63
 

29
,4

7 
11

,9
9 

28
8,

17
 

29
,4

7 
20

,7
1 

52
7,

57
 

57
7,

75
 

 
Po

liz
ei

pr
äs

id
i-

um
 H

am
m

 
70

,5
7 

4,
76

 
1,

94
 

63
,8

8 
4,

76
 

 
 

4,
76

 

 
Ho

ch
sa

ue
rla

nd
-

60
,9

7 
4,

15
 

1,
69

 
55

,1
3 

4,
15

 
 

 
4,

15
 

  
Expertenkommission  

206 „Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 
 



         

 
  

 
 

 
An

te
ili

ge
 V

er
te

ilu
ng

 d
er

 P
la

ns
te

lle
n 

un
d 

St
el

le
n 

de
r 

Sa
ch

be
ar

be
itu

ng
 

Ve
rt

ei
lv

or
sc

hl
ag

 

Kr
im

in
al

-
ha

up
ts

te
lle

 
Zu

ge
or

dn
et

e 
Po

liz
ei

be
hö

rd
e 

Pl
an

st
el

le
n 

u.
 

St
el

le
n 

Sa
ch

-
be

ar
be

ite
r 

Kr
im

in
al

ko
m

-
m

iss
ar

ia
te

 
20

14
 

Vo
rg

an
gs

-
be

ar
be

itu
ng

 
in

 F
lä

ch
en

-
ko

m
m

iss
ar

ia
-

te
n1  

Vo
rg

an
gs

be
ar

-
be

itu
ng

 in
 d

er
 

Ze
nt

ra
le

n 
An

ze
i-

ge
nb

ea
rb

ei
tu

ng
2  

Vo
rg

an
gs

be
ar

-
be

itu
ng

 in
 F

ac
h-

ko
m

m
iss

ar
ia

-

te
n3  

Fl
äc

he
n-

ko
m

m
is-

sa
ria

te
 

Ze
nt

ra
le

  
An

ze
ig

en
-

be
ar

be
itu

ng
 

Fa
ch

-
ko

m
m

is-
sa

ria
te

 

Ge
-

sa
m

t4  

kr
ei

s 

 
Kr

ei
s S

oe
st

 
56

,3
7 

5,
88

 
2,

39
 

48
,0

9 
5,

88
 

 
 

5,
88

 

 
Kr

ei
s U

nn
a 

81
,6

6 
6,

66
 

2,
71

 
72

,3
0 

6,
66

 
 

 
6,

66
 

Su
m

m
e 

Do
rt

m
un

d 
 

59
9,

2 
50

,9
2 

20
,7

1 
52

7,
57

 
 

 
 

 

Dü
ss

el
do

rf
 

 
29

5,
1 

27
,0

3 
10

,9
9 

25
7,

08
 

27
,0

3 
19

,3
8 

45
3,

04
 

49
9,

45
 

 
Kr

ei
s M

et
t-

m
an

n 
98

,2
 

10
,5

1 
4,

27
 

83
,4

2 
10

,5
1 

 
 

10
,5

1 

 
Rh

ei
n-

Kr
ei

s 
N

eu
ss

 
12

6,
77

 
10

,1
1 

4,
11

 
11

2,
55

 
10

,1
1 

 
 

10
,1

1 

Su
m

m
e 

Dü
ss

el
-

do
rf

 
 

52
0,

07
 

47
,6

5 
19

,3
8 

45
3,

04
 

 
 

 
 

 
Expertenkommission 
„Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 207 



        

                                           
 
 

208 
 

 
 

An
te

ili
ge

 V
er

te
ilu

ng
 d

er
 P

la
ns

te
lle

n 
un

d 
St

el
le

n 
de

r 
Sa

ch
be

ar
be

itu
ng

 
Ve

rt
ei

lv
or

sc
hl

ag
 

Kr
im

in
al

-
ha

up
ts

te
lle

 
Zu

ge
or

dn
et

e 
Po

liz
ei

be
hö

rd
e 

Pl
an

st
el

le
n 

u.
 

St
el

le
n 

Sa
ch

-
be

ar
be

ite
r 

Kr
im

in
al

ko
m

-
m

iss
ar

ia
te

 
20

14
 

Vo
rg

an
gs

-
be

ar
be

itu
ng

 
in

 F
lä

ch
en

-
ko

m
m

iss
ar

ia
-

te
n1  

Vo
rg

an
gs

be
ar

-
be

itu
ng

 in
 d

er
 

Ze
nt

ra
le

n 
An

ze
i-

ge
nb

ea
rb

ei
tu

ng
2  

Vo
rg

an
gs

be
ar

-
be

itu
ng

 in
 F

ac
h-

ko
m

m
iss

ar
ia

-

te
n3  

Fl
äc

he
n-

ko
m

m
is-

sa
ria

te
 

Ze
nt

ra
le

  
An

ze
ig

en
-

be
ar

be
itu

ng
 

Fa
ch

-
ko

m
m

is-
sa

ria
te

 

Ge
-

sa
m

t4  

Du
isb

ur
g 

 
17

6,
86

 
15

,8
5 

6,
45

 
15

4,
56

 
15

,8
5 

10
,4

6 
28

8,
14

 
31

4,
45

 

 
Kr

ei
s W

es
el

 
14

7,
46

 
9,

87
 

4,
01

 
13

3,
58

 
9,

87
 

 
 

9,
87

 

Su
m

m
e 

Du
isb

ur
g 

 
32

4,
32

 
25

,7
2 

10
,4

6 
28

8,
14

 
 

 
 

 

Es
se

n 
 

27
1,

28
 

23
,8

2 
9,

69
 

23
7,

77
 

23
,8

2 
12

,1
1 

30
6,

00
 

34
1,

93
 

 
Po

liz
ei

pr
äs

id
i-

um
 O

be
rh

au
-

se
n 

76
,5

9 
5,

95
 

2,
42

 
68

,2
2 

5,
95

 
 

 
5,

95
 

Su
m

m
e 

Es
se

n 
 

34
7,

87
 

29
,7

7 
12

,1
1 

30
6,

00
 

 
 

 
 

Ge
lse

nk
irc

he
n 

 
89

,8
 

8,
15

 
3,

31
 

78
,3

4 
8,

15
 

3,
31

 
78

,3
4 

89
,8

0 

Ha
ge

n 
 

71
,4

2 
5,

07
 

2,
06

 
64

,2
9 

5,
07

 
10

,1
4 

29
1,

50
 

30
6,

71
 

  
Expertenkommission  

208 „Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 
 



         

 
  

 
 

 
An

te
ili

ge
 V

er
te

ilu
ng

 d
er

 P
la

ns
te

lle
n 

un
d 

St
el

le
n 

de
r 

Sa
ch

be
ar

be
itu

ng
 

Ve
rt

ei
lv

or
sc

hl
ag

 

Kr
im

in
al

-
ha

up
ts

te
lle

 
Zu

ge
or

dn
et

e 
Po

liz
ei

be
hö

rd
e 

Pl
an

st
el

le
n 

u.
 

St
el

le
n 

Sa
ch

-
be

ar
be

ite
r 

Kr
im

in
al

ko
m

-
m

iss
ar

ia
te

 
20

14
 

Vo
rg

an
gs

-
be

ar
be

itu
ng

 
in

 F
lä

ch
en

-
ko

m
m

iss
ar

ia
-

te
n1  

Vo
rg

an
gs

be
ar

-
be

itu
ng

 in
 d

er
 

Ze
nt

ra
le

n 
An

ze
i-

ge
nb

ea
rb

ei
tu

ng
2  

Vo
rg

an
gs

be
ar

-
be

itu
ng

 in
 F

ac
h-

ko
m

m
iss

ar
ia

-

te
n3  

Fl
äc

he
n-

ko
m

m
is-

sa
ria

te
 

Ze
nt

ra
le

  
An

ze
ig

en
-

be
ar

be
itu

ng
 

Fa
ch

-
ko

m
m

is-
sa

ria
te

 

Ge
-

sa
m

t4  

 
En

ne
pe

-R
uh

r-
Kr

ei
s 

53
,5

6 
4,

25
 

1,
73

 
47

,5
8 

4,
25

 
 

 
4,

25
 

 
M

är
ki

sc
he

r 
Kr

ei
s 

97
,0

1 
8,

11
 

3,
30

 
85

,6
0 

8,
11

 
 

 
8,

11
 

 
Kr

ei
s O

lp
e 

25
,7

8 
2,

15
 

0,
88

 
22

,7
5 

2,
15

 
 

 
2,

15
 

 
Kr

ei
s S

ie
ge

n-
W

itt
ge

ns
te

in
 

78
,7

9 
5,

34
 

2,
17

 
71

,2
8 

5,
34

 
 

 
5,

34
 

Su
m

m
e 

Ha
ge

n 
 

32
6,

56
 

24
,9

2 
10

,1
4 

29
1,

50
 

 
 

 
 

Kö
ln

 
 

58
2,

9 
53

,9
8 

21
,9

6 
50

6,
96

 
53

,9
8 

30
,2

5 
74

6,
38

 
83

0,
61

 

 
Rh

ei
n-

Er
ft

-K
re

is
 

14
5,

57
 

11
,3

9 
4,

63
 

12
9,

55
 

11
,3

9 
 

 
11

,3
9 

 
Rh

ei
ni

sc
h-

65
,0

2 
4,

77
 

1,
94

 
58

,3
1 

4,
77

 
 

 
4,

77
 

 
Expertenkommission 
„Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 209 



        

 
  

 
 

 
An

te
ili

ge
 V

er
te

ilu
ng

 d
er

 P
la

ns
te

lle
n 

un
d 

St
el

le
n 

de
r 

Sa
ch

be
ar

be
itu

ng
 

Ve
rt

ei
lv

or
sc

hl
ag

 

Kr
im

in
al

-
ha

up
ts

te
lle

 
Zu

ge
or

dn
et

e 
Po

liz
ei

be
hö

rd
e 

Pl
an

st
el

le
n 

u.
 

St
el

le
n 

Sa
ch

-
be

ar
be

ite
r 

Kr
im

in
al

ko
m

-
m

iss
ar

ia
te

 
20

14
 

Vo
rg

an
gs

-
be

ar
be

itu
ng

 
in

 F
lä

ch
en

-
ko

m
m

iss
ar

ia
-

te
n1  

Vo
rg

an
gs

be
ar

-
be

itu
ng

 in
 d

er
 

Ze
nt

ra
le

n 
An

ze
i-

ge
nb

ea
rb

ei
tu

ng
2  

Vo
rg

an
gs

be
ar

-
be

itu
ng

 in
 F

ac
h-

ko
m

m
iss

ar
ia

-

te
n3  

Fl
äc

he
n-

ko
m

m
is-

sa
ria

te
 

Ze
nt

ra
le

  
An

ze
ig

en
-

be
ar

be
itu

ng
 

Fa
ch

-
ko

m
m

is-
sa

ria
te

 

Ge
-

sa
m

t4  

Be
rg

isc
he

r K
re

is
 

 
O

be
rb

er
gi

sc
he

r 
Kr

ei
s 

57
,5

1 
4,

23
 

1,
72

 
51

,5
6 

4,
23

 
 

 
4,

23
 

Su
m

m
e 

Kö
ln

 
 

85
1 

74
,3

7 
30

,2
5 

74
6,

38
 

 
 

 
 

Kr
ef

el
d 

 
10

2,
15

 
7,

31
 

2,
98

 
91

,8
6 

7,
31

 
5,

90
 

15
7,

19
 

17
0,

40
 

 
Kr

ei
s K

le
ve

 
75

,4
3 

7,
18

 
2,

92
 

65
,3

3 
7,

18
 

 
 

7,
18

 

Su
m

m
e 

Kr
ef

el
d 

 
17

7,
58

 
14

,5
0 

5,
90

 
15

7,
19

 
 

 
 

 

M
ön

ch
en

gl
ad

ba
ch

 
 

96
,3

3 
7,

04
 

2,
86

 
86

,4
3 

7,
04

 
5,

22
 

16
8,

79
 

18
1,

05
 

 
Kr

ei
s V

ie
rs

en
 

90
,5

2 
5,

80
 

2,
36

 
82

,3
6 

5,
80

 
 

 
5,

80
 

Su
m

m
e 

M
ön

-
 

18
6,

85
 

12
,8

4 
5,

22
 

16
8,

79
 

 
 

 
 

  
Expertenkommission  

210 „Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 
 



         

 
  

 
 

 
An

te
ili

ge
 V

er
te

ilu
ng

 d
er

 P
la

ns
te

lle
n 

un
d 

St
el

le
n 

de
r 

Sa
ch

be
ar

be
itu

ng
 

Ve
rt

ei
lv

or
sc

hl
ag

 

Kr
im

in
al

-
ha

up
ts

te
lle

 
Zu

ge
or

dn
et

e 
Po

liz
ei

be
hö

rd
e 

Pl
an

st
el

le
n 

u.
 

St
el

le
n 

Sa
ch

-
be

ar
be

ite
r 

Kr
im

in
al

ko
m

-
m

iss
ar

ia
te

 
20

14
 

Vo
rg

an
gs

-
be

ar
be

itu
ng

 
in

 F
lä

ch
en

-
ko

m
m

iss
ar

ia
-

te
n1  

Vo
rg

an
gs

be
ar

-
be

itu
ng

 in
 d

er
 

Ze
nt

ra
le

n 
An

ze
i-

ge
nb

ea
rb

ei
tu

ng
2  

Vo
rg

an
gs

be
ar

-
be

itu
ng

 in
 F

ac
h-

ko
m

m
iss

ar
ia

-

te
n3  

Fl
äc

he
n-

ko
m

m
is-

sa
ria

te
 

Ze
nt

ra
le

  
An

ze
ig

en
-

be
ar

be
itu

ng
 

Fa
ch

-
ko

m
m

is-
sa

ria
te

 

Ge
-

sa
m

t4  

ch
en

gl
ad

ba
ch

 

M
ün

st
er

 
 

15
1,

12
 

9,
58

 
3,

90
 

13
7,

64
 

9,
58

 
13

,9
1 

39
4,

92
 

41
8,

41
 

 
Kr

ei
s B

or
ke

n 
90

,3
9 

7,
73

 
3,

14
 

79
,5

1 
7,

73
 

 
 

7,
73

 

 
Kr

ei
s C

oe
sf

el
d 

58
,7

8 
4,

00
 

1,
63

 
53

,1
6 

4,
00

 
 

 
4,

00
 

 
Kr

ei
s S

te
in

fu
rt

 
95

,2
8 

8,
30

 
3,

38
 

83
,6

1 
8,

30
 

 
 

8,
30

 

 
Kr

ei
s W

ar
en

-
do

rf
 

47
,4

5 
4,

58
 

1,
86

 
41

,0
0 

4,
58

 
 

 
4,

58
 

Su
m

m
e 

M
ün

st
er

 
 

44
3,

02
 

34
,1

9 
13

,9
1 

39
4,

92
 

 
 

 
 

Re
ck

lin
gh

au
se

n 
 

22
5,

41
 

18
,8

3 
7,

66
 

19
8,

93
 

18
,8

3 
7,

66
 

19
8,

93
 

22
5,

41
 

W
up

pe
rt

al
 

 
16

5,
93

 
16

,8
1 

6,
84

 
14

2,
29

 
16

,8
1 

6,
84

 
14

2,
29

 
16

5,
94

 

 
Expertenkommission 
„Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 211 



        

 
  

An
ha

ng
 5

: D
er

ze
iti

ge
 R

el
at

io
n 

vo
n 

Pl
an

st
el

le
n 

un
d 

St
el

le
n 

zu
 V

or
gä

ng
en

 
 Kr

im
in

al
-

ha
up

ts
te

lle
 

Zu
ge

or
dn

et
e 

Po
liz

ei
be

hö
rd

e 
Fa

llz
ah

le
n 

St
ra

ft
at

en
 

20
14

5  

Pl
an

st
el

le
n 

PV
B 

in
 d

er
 D

ir 
K 

 

(b
er

ei
ni

gt
) 6

 

Pl
an

st
el

le
n 

u.
 S

te
lle

n 
Sa

ch
be

ar
be

ite
r K

rim
i-

na
lk

om
m

iss
ar

ia
te

 
20

14
 

Vo
rg

an
gs

be
ar

be
itu

ng
  

Re
la

tio
n 

pr
o 

Pl
an

st
el

le
 P

VB
 

Vo
rg

an
gs

be
ar

be
itu

ng
  

Re
la

tio
n 

pr
o 

Pl
an

st
el

le
n 

un
d 

St
el

le
n 

Sa
ch

be
ar

be
ite

r 

Pr
o 

Ja
hr

 
Pr

o 
M

on
at

 
Pr

o 
Ja

hr
 

Pr
o 

M
on

at
 

Aa
ch

en
 

 
53

.4
28

 
37

7,
88

 
21

8,
41

 
14

1,
39

 
11

,7
8 

24
4,

62
 

20
,3

9 

 
Kr

ei
s D

ür
en

 
18

.1
34

 
11

7,
09

 
71

,8
8 

15
4,

87
 

12
,9

1 
25

2,
28

 
21

,0
2 

 
Kr

ei
s H

ei
ns

be
rg

 
17

.5
39

 
90

,3
5 

72
,4

1 
19

4,
12

 
16

,1
8 

24
2,

22
 

20
,1

8 

Su
m

m
e 

Aa
ch

en
 

 
89

.1
01

 
58

5,
32

 
36

2,
7 

15
2,

23
 

12
,6

9 
24

5,
66

 
20

,4
7 

Bi
el

ef
el

d 
 

27
.9

42
 

26
6,

27
 

13
4,

22
 

10
4,

94
 

8,
74

 
20

8,
18

 
17

,3
5 

 
Kr

ei
s G

üt
er

slo
h 

18
.2

53
 

11
8,

41
 

88
,4

3 
15

4,
15

 
12

,8
5 

20
6,

41
 

17
,2

0 

 
Kr

ei
s H

er
fo

rd
 

13
.1

52
 

65
,8

4 
43

,7
7 

19
9,

76
 

16
,6

5 
30

0,
48

 
25

,0
4 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

5  Q
ue

lle
: P

KS
. 

6  Q
ue

lle
: P

er
sI

S 
(S

tr
uk

tu
rd

at
en

), 
St

an
d 

01
.1

0.
20

14
. 

  
Expertenkommission  

212 „Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 
 



         

 
  

Kr
im

in
al

-
ha

up
ts

te
lle

 
Zu

ge
or

dn
et

e 
Po

liz
ei

be
hö

rd
e 

Fa
llz

ah
le

n 
St

ra
ft

at
en

 

20
14

5  

Pl
an

st
el

le
n 

PV
B 

in
 d

er
 D

ir 
K 

 

(b
er

ei
ni

gt
) 6

 

Pl
an

st
el

le
n 

u.
 S

te
lle

n 
Sa

ch
be

ar
be

ite
r K

rim
i-

na
lk

om
m

iss
ar

ia
te

 
20

14
 

Vo
rg

an
gs

be
ar

be
itu

ng
  

Re
la

tio
n 

pr
o 

Pl
an

st
el

le
 P

VB
 

Vo
rg

an
gs

be
ar

be
itu

ng
  

Re
la

tio
n 

pr
o 

Pl
an

st
el

le
n 

un
d 

St
el

le
n 

Sa
ch

be
ar

be
ite

r 

Pr
o 

Ja
hr

 
Pr

o 
M

on
at

 
Pr

o 
Ja

hr
 

Pr
o 

M
on

at
 

 
Kr

ei
s H

öx
te

r 
7.

05
2 

40
,5

7 
30

,7
4 

17
3,

82
 

14
,4

9 
22

9,
41

 
19

,1
2 

 
Kr

ei
s L

ip
pe

 
14

.2
94

 
87

,4
 

68
,9

6 
16

3,
55

 
13

,6
3 

20
7,

28
 

17
,2

7 

 
Kr

ei
s M

in
de

n-
Lü

bb
ec

ke
 

17
.0

91
 

86
,2

6 
58

,5
7 

19
8,

13
 

16
,5

1 
29

1,
80

 
24

,3
2 

 
Kr

ei
s P

ad
er

bo
rn

 
18

.7
03

 
92

,2
8 

70
,9

3 
20

2,
68

 
16

,8
9 

26
3,

68
 

21
,9

7 

Su
m

m
e 

Bi
el

ef
el

d 
 

11
6.

48
7 

75
7,

03
 

49
5,

62
 

15
3,

87
 

12
,8

2 
23

5,
03

 
19

,5
9 

Bo
ch

um
 

 
58

.2
53

 
36

7,
76

 
23

4,
4 

15
8,

40
 

13
,2

0 
24

8,
52

 
20

,7
1 

Bo
nn

 
 

47
.6

37
 

32
5,

72
 

19
6,

46
 

14
6,

25
 

12
,1

9 
24

2,
48

 
20

,2
1 

 
Kr

ei
s E

us
ki

rc
he

n 
11

.1
61

 
52

,3
5 

44
,6

8 
21

3,
20

 
17

,7
7 

24
9,

80
 

20
,8

2 

 
Rh

ei
n-

Si
eg

-K
re

is 
23

.1
14

 
12

2,
25

 
95

,9
3 

18
9,

07
 

15
,7

6 
24

0,
95

 
20

,0
8 

Su
m

m
e 

Bo
nn

 
 

81
.9

12
 

50
0,

32
 

33
7,

07
 

16
3,

72
 

13
,6

4 
24

3,
01

 
20

,2
5 

Do
rt

m
un

d 
 

93
.8

55
 

53
2,

55
 

32
9,

63
 

17
6,

24
 

14
,6

9 
28

4,
73

 
23

,7
3 

 
Expertenkommission 
„Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 213 



        

 
  

Kr
im

in
al

-
ha

up
ts

te
lle

 
Zu

ge
or

dn
et

e 
Po

liz
ei

be
hö

rd
e 

Fa
llz

ah
le

n 
St

ra
ft

at
en

 

20
14

5  

Pl
an

st
el

le
n 

PV
B 

in
 d

er
 D

ir 
K 

 

(b
er

ei
ni

gt
) 6

 

Pl
an

st
el

le
n 

u.
 S

te
lle

n 
Sa

ch
be

ar
be

ite
r K

rim
i-

na
lk

om
m

iss
ar

ia
te

 
20

14
 

Vo
rg

an
gs

be
ar

be
itu

ng
  

Re
la

tio
n 

pr
o 

Pl
an

st
el

le
 P

VB
 

Vo
rg

an
gs

be
ar

be
itu

ng
  

Re
la

tio
n 

pr
o 

Pl
an

st
el

le
n 

un
d 

St
el

le
n 

Sa
ch

be
ar

be
ite

r 

Pr
o 

Ja
hr

 
Pr

o 
M

on
at

 
Pr

o 
Ja

hr
 

Pr
o 

M
on

at
 

 
Po

liz
ei

pr
äs

id
iu

m
 

Ha
m

m
 

15
.1

52
 

80
,0

7 
70

,5
7 

18
9,

23
 

15
,7

7 
21

4,
71

 
17

,8
9 

 
Ho

ch
sa

ue
rla

nd
-

kr
ei

s 
13

.2
12

 
71

,4
3 

60
,9

7 
18

4,
96

 
15

,4
1 

21
6,

70
 

18
,0

6 

 
Kr

ei
s S

oe
st

 
18

.7
38

 
91

,8
2 

56
,3

7 
20

4,
07

 
17

,0
1 

33
2,

41
 

27
,7

0 

 
Kr

ei
s U

nn
a 

21
.1

95
 

12
4,

71
 

81
,6

6 
16

9,
95

 
14

,1
6 

25
9,

55
 

21
,6

3 

Su
m

m
e 

Do
rt

m
un

d 
 

16
2.

15
2 

90
0,

58
 

59
9,

2 
18

0,
05

 
15

,0
0 

27
0,

61
 

22
,5

5 

Dü
ss

el
do

rf
 

 
86

.0
71

 
51

5,
38

 
29

5,
1 

16
7,

00
 

13
,9

2 
29

1,
67

 
24

,3
1 

 
Kr

ei
s M

et
tm

an
n 

33
.4

65
 

17
2,

94
 

98
,2

 
19

3,
51

 
16

,1
3 

34
0,

78
 

28
,4

0 

 
Rh

ei
n-

Kr
ei

s 
N

eu
ss

 
32

.2
01

 
15

5,
98

 
12

6,
77

 
20

6,
44

 
17

,2
0 

25
4,

01
 

21
,1

7 

Su
m

m
e 

Dü
ss

el
do

rf
 

 
15

1.
73

7 
84

4,
3 

52
0,

07
 

17
9,

72
 

14
,9

8 
29

1,
76

 
24

,3
1 

Du
isb

ur
g 

 
50

.4
82

 
31

1,
77

 
17

6,
86

 
16

1,
92

 
13

,4
9 

28
5,

43
 

23
,7

9 

  
Expertenkommission  

214 „Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 
 



         

 
  

Kr
im

in
al

-
ha

up
ts

te
lle

 
Zu

ge
or

dn
et

e 
Po

liz
ei

be
hö

rd
e 

Fa
llz

ah
le

n 
St

ra
ft

at
en

 

20
14

5  

Pl
an

st
el

le
n 

PV
B 

in
 d

er
 D

ir 
K 

 

(b
er

ei
ni

gt
) 6

 

Pl
an

st
el

le
n 

u.
 S

te
lle

n 
Sa

ch
be

ar
be

ite
r K

rim
i-

na
lk

om
m

iss
ar

ia
te

 
20

14
 

Vo
rg

an
gs

be
ar

be
itu

ng
  

Re
la

tio
n 

pr
o 

Pl
an

st
el

le
 P

VB
 

Vo
rg

an
gs

be
ar

be
itu

ng
  

Re
la

tio
n 

pr
o 

Pl
an

st
el

le
n 

un
d 

St
el

le
n 

Sa
ch

be
ar

be
ite

r 

Pr
o 

Ja
hr

 
Pr

o 
M

on
at

 
Pr

o 
Ja

hr
 

Pr
o 

M
on

at
 

 
Kr

ei
s W

es
el

 
31

.4
23

 
19

5,
82

 
14

7,
46

 
16

0,
47

 
13

,3
7 

21
3,

10
 

17
,7

6 

Su
m

m
e 

Du
isb

ur
g 

 
81

.9
05

 
50

7,
59

 
32

4,
32

 
16

1,
36

 
13

,4
5 

25
2,

54
 

21
,0

5 

Es
se

n 
 

75
.8

53
 

40
9,

17
 

27
1,

28
 

18
5,

38
 

15
,4

5 
27

9,
61

 
23

,3
0 

 
Po

liz
ei

pr
äs

id
iu

m
 

O
be

rh
au

se
n 

18
.9

38
 

13
2,

32
 

76
,5

9 
14

3,
12

 
11

,9
3 

24
7,

26
 

20
,6

1 

Su
m

m
e 

Es
se

n 
 

94
.7

91
 

54
1,

49
 

34
7,

87
 

17
5,

06
 

14
,5

9 
27

2,
49

 
22

,7
1 

Ge
lse

nk
irc

he
n 

 
25

.9
50

 
15

1,
56

 
89

,8
 

17
1,

22
 

14
,2

7 
28

8,
98

 
24

,0
8 

Ha
ge

n 
 

16
.1

48
 

15
4,

62
 

71
,4

2 
10

4,
44

 
8,

70
 

22
6,

10
 

18
,8

4 

 
En

ne
pe

-R
uh

r-
Kr

ei
s 

13
.5

32
 

65
,7

6 
53

,5
6 

20
5,

78
 

17
,1

5 
25

2,
65

 
21

,0
5 

 
M

är
ki

sc
he

r 
Kr

ei
s 

25
.8

25
 

14
6,

85
 

97
,0

1 
17

5,
86

 
14

,6
5 

26
6,

21
 

22
,1

8 

 
Kr

ei
s O

lp
e 

6.
86

1 
35

,7
9 

25
,7

8 
19

1,
70

 
15

,9
8 

26
6,

14
 

22
,1

8 

 
Expertenkommission 
„Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 215 



        

 
  

Kr
im

in
al

-
ha

up
ts

te
lle

 
Zu

ge
or

dn
et

e 
Po

liz
ei

be
hö

rd
e 

Fa
llz

ah
le

n 
St

ra
ft

at
en

 

20
14

5  

Pl
an

st
el

le
n 

PV
B 

in
 d

er
 D

ir 
K 

 

(b
er

ei
ni

gt
) 6

 

Pl
an

st
el

le
n 

u.
 S

te
lle

n 
Sa

ch
be

ar
be

ite
r K

rim
i-

na
lk

om
m

iss
ar

ia
te

 
20

14
 

Vo
rg

an
gs

be
ar

be
itu

ng
  

Re
la

tio
n 

pr
o 

Pl
an

st
el

le
 P

VB
 

Vo
rg

an
gs

be
ar

be
itu

ng
  

Re
la

tio
n 

pr
o 

Pl
an

st
el

le
n 

un
d 

St
el

le
n 

Sa
ch

be
ar

be
ite

r 

Pr
o 

Ja
hr

 
Pr

o 
M

on
at

 
Pr

o 
Ja

hr
 

Pr
o 

M
on

at
 

 
Kr

ei
s S

ie
ge

n-
W

itt
ge

ns
te

in
 

16
.9

91
 

97
,1

1 
78

,7
9 

17
4,

97
 

14
,5

8 
21

5,
65

 
17

,9
7 

Su
m

m
e 

Ha
ge

n 
 

79
.3

57
 

50
0,

13
 

32
6,

56
 

15
8,

67
 

13
,2

2 
24

3,
01

 
20

,2
5 

Kö
ln

 
 

17
1.

89
9 

89
4,

58
 

58
2,

9 
19

2,
16

 
16

,0
1 

29
4,

90
 

24
,5

8 

 
Rh

ei
n-

Er
ft

-K
re

is
 

36
.2

70
 

18
8,

27
 

14
5,

57
 

19
2,

65
 

16
,0

5 
24

9,
16

 
20

,7
6 

 
Rh

ei
ni

sc
h-

Be
rg

isc
he

r K
re

is
 

15
.1

89
 

79
,7

3 
65

,0
2 

19
0,

51
 

15
,8

8 
23

3,
61

 
19

,4
7 

 
O

be
rb

er
gi

sc
he

r 
Kr

ei
s 

13
.4

70
 

68
,1

4 
57

,5
1 

19
7,

68
 

16
,4

7 
23

4,
22

 
19

,5
2 

Su
m

m
e 

Kö
ln

 
 

23
6.

82
8 

12
30

,7
2 

85
1 

19
2,

43
 

16
,0

4 
27

8,
29

 
23

,1
9 

Kr
ef

el
d 

 
23

.2
90

 
16

6,
33

 
10

2,
15

 
14

0,
02

 
11

,6
7 

22
8,

00
 

19
,0

0 

 
Kr

ei
s K

le
ve

 
22

.8
73

 
10

4 
75

,4
3 

21
9,

93
 

18
,3

3 
30

3,
23

 
25

,2
7 

Su
m

m
e 

Kr
ef

el
d 

 
46

.1
63

 
27

0,
33

 
17

7,
58

 
17

0,
77

 
14

,2
3 

25
9,

96
 

21
,6

6 

  
Expertenkommission  

216 „Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 
 



         

 
  

Kr
im

in
al

-
ha

up
ts

te
lle

 
Zu

ge
or

dn
et

e 
Po

liz
ei

be
hö

rd
e 

Fa
llz

ah
le

n 
St

ra
ft

at
en

 

20
14

5  

Pl
an

st
el

le
n 

PV
B 

in
 d

er
 D

ir 
K 

 

(b
er

ei
ni

gt
) 6

 

Pl
an

st
el

le
n 

u.
 S

te
lle

n 
Sa

ch
be

ar
be

ite
r K

rim
i-

na
lk

om
m

iss
ar

ia
te

 
20

14
 

Vo
rg

an
gs

be
ar

be
itu

ng
  

Re
la

tio
n 

pr
o 

Pl
an

st
el

le
 P

VB
 

Vo
rg

an
gs

be
ar

be
itu

ng
  

Re
la

tio
n 

pr
o 

Pl
an

st
el

le
n 

un
d 

St
el

le
n 

Sa
ch

be
ar

be
ite

r 

Pr
o 

Ja
hr

 
Pr

o 
M

on
at

 
Pr

o 
Ja

hr
 

Pr
o 

M
on

at
 

M
ön

ch
en

gl
ad

ba
ch

 
 

22
.4

09
 

15
5,

01
 

96
,3

3 
14

4,
56

 
12

,0
5 

23
2,

63
 

19
,3

9 

 
Kr

ei
s V

ie
rs

en
 

18
.4

81
 

10
5,

28
 

90
,5

2 
17

5,
54

 
14

,6
3 

20
4,

16
 

17
,0

1 

Su
m

m
e 

M
ön

-
ch

en
gl

ad
ba

ch
 

 
40

.8
90

 
26

0,
29

 
18

6,
85

 
15

7,
09

 
13

,0
9 

21
8,

84
 

18
,2

4 

M
ün

st
er

 
 

30
.5

05
 

27
7,

73
 

15
1,

12
 

10
9,

84
 

9,
15

 
20

1,
86

 
16

,8
2 

 
Kr

ei
s B

or
ke

n 
24

.6
19

 
14

3,
96

 
90

,3
9 

17
1,

01
 

14
,2

5 
27

2,
36

 
22

,7
0 

 
Kr

ei
s C

oe
sf

el
d 

12
.7

29
 

78
,3

3 
58

,7
8 

16
2,

50
 

13
,5

4 
21

6,
55

 
18

,0
5 

 
Kr

ei
s S

te
in

fu
rt

 
26

.4
28

 
14

1,
31

 
95

,2
8 

18
7,

02
 

15
,5

9 
27

7,
37

 
23

,1
1 

 
Kr

ei
s W

ar
en

do
rf

 
14

.5
96

 
79

,2
1 

47
,4

5 
18

4,
27

 
15

,3
6 

30
7,

61
 

25
,6

3 

Su
m

m
e 

M
ün

st
er

 
 

10
8.

87
7 

72
0,

54
 

44
3,

02
 

15
1,

10
 

12
,5

9 
24

5,
76

 
20

,4
8 

Re
ck

lin
gh

au
se

n 
 

59
.9

54
 

36
6,

79
 

22
5,

41
 

16
3,

46
 

13
,6

2 
26

5,
98

 
22

,1
6 

W
up

pe
rt

al
 

 
53

.5
20

 
30

6,
65

 
16

5,
93

 
17

4,
53

 
14

,5
4 

32
2,

55
 

26
,8

8 

 

 
Expertenkommission 
„Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 217 



  
Expertenkommission  

218 „Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 
 
 

 

 

 

B. Teilgutachten 



 
Expertenkommission 
„Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 219 
 
 

 

 

 

 

B1 PwC-Ergebnisberichte (TG I) 

 

„Bürgernahe Polizei - Den demographischen Wandel gestalten".  
Gutachterliche Stellungnahme zu den beiden PwC-Ergebnisberichten  
(polizeibezogener Teil) 

„Ergebnisbericht der Benchmark-Analyse über die Ausgaben Nordrhein-
Westfalen im Vergleich zu anderen Bundesländern“. Systematischer Über-
blick über die Ausgabensituation des Landes und Identifizierung von Konso-
lidierungspotenzialen (April 2012) sowie „Ergebnisbericht 
Demografieeffekte in Nordrhein-Westfalen“. Prognose der Auswirkung der 
demografischen Entwicklung auf den Landeshaushalt in Nordrhein-
Westfalen bis 2020 (Mai 2012)  

 

I Auftrag 

Bei der Einrichtung der Expertenkommission „Bürgernahe Polizei - Den 
demographischen Wandel gestalten“ wurden ihre Mitglieder gebeten, u. a. 
bei ihrer Arbeit auch die beiden PricewaterhouseCoopers (PwC)-Berichte 
„Ergebnisbericht der Benchmark-Analyse über die Ausgaben in Nordrhein-
Westfalen im Vergleich zu anderen Bundesländern“ sowie „Ergebnisbe-
richt Demografieeffekte in Nordrhein-Westfalen“ einzubeziehen (dort im 
Kern die ausgewiesenen polizeibezogenen Teile). 

Ergänzend wurde ich im Besonderen gebeten, mich gutachterlich zu (aus-
gewählten) Fragestellungen, die den Auftrag der Expertenkommission be-
rühren, mündlich oder schriftlich zu äußern. 

Die nachfolgende Stellungnahme ist in diesem Lichte zu sehen. 

 

II Prüfung der Relevanz der beiden PwC-Ergebnis- 
 berichte (polizeibezogener Teil) 

Um eine (von mehreren) Grundlagen zur Beantwortung des Ausgangsprob-
lems „Demographie“ für die Polizeiarbeit und die Arbeit der Experten-
kommission sein zu können, müssen die beiden PwC-Ergebnisberichte er-
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kennen lassen, dass sie eine dem Gegenstand gemäße methodische Vor-
gehensweise wählen sowie ausgewählte Daten und Bezugsgrößen nach-
vollziehbar so kombinieren und interpretieren, dass sie dem verfügbaren 
polizeifachlichen Wissen bestmöglich entsprechen (zumindest in den 
Grundzügen). Auf dieser Basis können dann Folgen abgeleitet werden, die 
durchaus Bewertungsspielräume enthalten können. 

Schauen wir uns zunächst die Auftragsgrundlage der beiden Ergebnisbe-
richte an. Der „Ergebnisbericht der Benchmark-Analyse“ hatte nach PwC-
Darstellung angesichts des Artikels 109 Absatz 3 GG (Gebot der Vorlage ei-
nes strukturell ausgeglichenen Haushaltes 2020) nach Beauftragung durch 
das Finanzministerium NRW das Ziel, „durch die ländervergleichende Ana-
lyse deutlich zu machen, in welchen Aufgabenbereichen Nordrhein-
Westfalen höhere oder auch geringere Ausgaben hat als andere Bundes-
länder. Neben dem reinen Finanzvergleich sollte das Benchmarking auch 
die dafür ausschlaggebenden Gründe und Kontextfaktoren in vertiefenden 
Analysen identifizieren“ (S. 4). Der „Ergebnisbericht der Demografieeffekte 
Nordrhein-Westfalen“ sah als Auftragsgrundlage vor, „PwC mit der Durch-
führung der Berechnung von spezifischen demographischen Effekten auf 
den Landeshaushalt bis 2020“ (S. 4) zu betrauen. „Ausgangspunkt dieser 
Berechnung ist die Annahme, dass sich die Bedarfe nach Leistungen des 
Landes nicht nur analog zur Einwohnerzahl, sondern auch entsprechend 
verschiedener anderer demoskopischer Merkmale der Bevölkerung än-
dern“ (S. 4). Alter, Migrationsstatus und Bildung wurden dann unter den 
demoskopischen Merkmalen besonders gewürdigt (S. 6). Dabei sollte „ne-
ben den Auswirkungen der sich ändernden Altersstruktur … auch die Frage 
nach dem ‚Bunterwerden‘ der Gesellschaft und den Konsequenzen für die 
verschiedenen Aufgabenbereiche geklärt werden“ (S. 4). Einer dieser Auf-
gabenbereiche war auch die Polizei. Kernpunkt hier war die Beantwortung 
der Frage, ob, in den Worten von PwC, eine sogenannte demographische 
Rendite gehoben werden kann. Zu heben sei sie dann, wenn prognostizier-
te Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur veränderte demographie-
bedingte Bedarfe zur Folge haben und „entsprechende, zum Teil personel-
le Maßnahmen des Landes erfolgen“ (S. 5).  

Dazu musste, soweit keine weiteren Informationen nach PwC-Aussage vor-
lagen, angenommen werden, dass „der Anteil von Empfängern der jeweili-
gen Leistung in der relevanten Bevölkerungsgruppe konstant bleibt“ … so-
wie dass [d]ie demographischen Effekte für den Haushalt *…+ also allein auf 
Basis der Entwicklung der Anzahl der Personen in den Zielgruppen berech-
net [werden]. Mögliche Erwägungen zum Niveau oder zur Qualität der 
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Leistung können nicht berücksichtigt werden. So kann beispielsweise keine 
Aussage dazu getroffen werden, ob das Niveau an innerer Sicherheit heute 
ausreichend ist und ob gegebenenfalls die Polizei- und Ermittlungsarbeit 
intensiviert werden sollte, was entsprechende Auswirkung auf die Anzahl 
von Strafverfahren und Strafgefangenen hätte. Es wird also ein konstantes 
Leistung- bzw. Qualitätsniveau angenommen. Ebenso wird vereinfachend 
von konstanten Zuschussbedarfen [die zwar nicht im Detail nachvollzieh-
bar rechnerisch verdeutlicht werden, aber nach PwC-Berechnungen im 
Ländervergleich für NRW relativ gering sind, JW] je Leistungseinheit ausge-
gangen. Damit werden der allgemeine Preisauftrieb und die spezifische 
Kostenentwicklung in den Aufgabenfeldern des Landes (z. B. durch die Ta-
rifentwicklung im öffentlichen Dienst) aus der Analyse ausgeklammert“ (S. 
5). Als Datenbasis verwendete PwC die Finanz- und Personalstatistiken des 
statistischen Bundesamtes in der jeweils aktuellen Fassung (in der Regel 
2008) sowie die Haushaltspläne und Haushaltrechnungen der einzelnen 
Länder. Im Zuge der Detailanalysen wurden zudem Leistungs- und Kontext-
indikatoren aus in der Regel öffentlich verfügbaren Statistiken herangezo-
gen (Ergebnisbericht Benchmark-Analyse S. 5).  

Unter diesen Rahmenbedingungen wird für den Polizeisektor eine 
Demographierendite von 4,1% ausgewiesen. Bezugsgröße ist das Gesamt-
volumen des Polizeihaushaltes 2010 von 2,511 Mrd. Euro bei der Unter-
stellung konstanter Preise bis zum Prognosezeitraumende von 2020. Dies 
entspräche in einem mittleren Szenario rund 100 Mio. Euro Minderausga-
ben; hier darf allerdings nur auf den Demographiebericht geschaut wer-
den, denn der zeitlich vorgelagerte weicht noch sehr stark von dieser Be-
rechnung mit einer Demographierendite von rund 60 Mio. Euro ab. Bei der 
Demographierendite handelt es sich, dies zur Erläuterung, um eine linear 
konstruierte Rendite, die sich in ihrer Summe als Produkt des Ergebnisses 
sinkender Bevölkerungszahlen und ihre seitens PwC unterstellten Auswir-
kungen auf ausgewählte Bereiche der Polizeiarbeit zwischen 2010 und 
2020, multipliziert mit dem Zuschussbedarf des Lands für die Polizeiarbeit, 
ergibt. Mit Blick auf den damaligen Ausgabenstand wurde diese 
Demographierendite als lediglich „moderat“ eingestuft. 

Damit wird von PwC jeweils eingangs der Berichte verdeutlicht, auf wel-
cher Datengrundlage und unter welchen Rahmenbedingungen die Berech-
nungen erfolgen. In einer mündlichen Befragung, die dankenswerterweise 
vom für die damalige Beauftragung verantwortlichen Finanzministerium 
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kooperativ in kürzester Zeit im September 2014 auf Bitten der Experten-
kommission und unter Hinzuziehung polizeilicher Fachvertreter vom LKA 
und der DHPol ermöglicht wurde, sprachen PwC-Vertreter dann selbst von 
einem „ verkürzten methodischen Ansatz“, der eigentlich einer weiteren 
Vertiefung bedürft hätte, um verwertbare Ergebnisse zu erzielen. 

Das Problem ist allerdings weniger die Verkürzung an sich. Jede modellhaf-
te Betrachtung ist auf eine begrenzte Abbildung der Realität angewiesen 
(vgl. Weibler 2004). Die entscheidenden Fragen sind vorzugsweise, (1) ob 
Parameter zur Modellbildung herangezogen werden, die (bestmöglich) ge-
genstandsadäquat sind, (2) den Gegenstand nennenswert widerspiegeln 
und (3) im Lichte ihrer Reichweite dann mit dem zu erreichenden Untersu-
chungsziel (Demographierendite) reflektierend verbunden werden. 

Hinsichtlich dieser zu fordernden Kriterien weist die PwC-Analyse für alle 
Kriterien trotz einzelner Verdienste im Detail deutliche Schwächen auf, die 
zusammengenommen nur den Schluss zulassen, allen an den dortigen 
Sachverhalten Interessierten zu empfehlen, die Studie mit Blick auf die in 
den Raum gestellte Demographierendite nicht weiter zu berücksichtigen.  

Warum? Die Ausgangslage, der demographische Rückgang der NRW-
Bevölkerung, besteht nach den verfügbaren aktuellen Veröffentlichungen 
des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
(IT.NRW 2014) weiterhin1. Für das Jahr 2020 wird eine Bevölkerung von 
rund 17.598 Mio. (PwC kalkulierte mit 17.418) erwartet (2015: 17.750). 
Auch sind nach einer Grobbetrachtung keine neuen Erkenntnisse in der 
bekannten Verschiebung der Altersstruktur der Bevölkerung zu erwarten. 
Jedoch zeigen nicht zuletzt aktuelle Entwicklungen in den geographischen 
Großräumen, dass das Ausmaß der legalen wie illegalen Zuwanderung un-
sicherer denn je zu prognostizieren ist und sein wird. Für die hier zu be-
trachtende Auswirkung der demographischen Entwicklung auf die Polizei-
arbeit bis 2020 wäre diese demoskopische Unsicherheit natürlich faktisch 
von Belang, sofern der zunächst für Außenstehende plausibel anmutenden 
                                                      

1  Diese Daten haben sich nach dem Abfassen der gutachterlichen Stellungnahme verändert: 
Danach wird bis 2025 sogar ein leichter Bevölkerungsanstieg prognostiziert. Im Vergleich 
2014 zu 2040 wird nur ein Rückgang von 0,5% erwartet (allerdings bei einer Verschiebung 
der Altersstruktur und bedeutsamen regionalen Differenzen); vgl. Cicholas, U./Ströker, K. 
(2015). Vorausberechnung der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Kreisen 
Nordrhein-Westfalens 2014 bis 2040/2060. In: IT.NRW (Hg.): Statistische Analysen und Stu-
dien, Band 84. 
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PwC-Untersuchungslogik einmal gefolgt wird. Sicherlich täte man bis auf 
Weiteres gut daran, zumindest einen Puffer in demographischen Voraus-
berechnungen vorzusehen und kurz- wie mittelfristig gesondert auszu-
weisen. Solche möglichen Entwicklungen wurden von PwC zwar gesehen, 
aber aus damaliger Sicht mit einer stärkeren Berechtigung als heute aus-
geklammert. Eine heutige Einschätzung müsste mit gutem Recht (erheb-
lich) defensiver, was das Ausmaß der Bevölkerungsentwicklung betrifft, ar-
gumentieren. 

Neben dieser alles andere als unbedeutenden möglichen Verschiebung in 
der demographischen Entwicklung ist die eigentlich zentrale Frage der 
ganzen Analyse zur Berechnung einer Demographierendite noch zu stellen: 
Gibt es überhaupt einen für einen längeren Zeitraum (hier 10 Jahre) mehr 
oder minder exakt prognostizierbaren und damit belastbaren (linearen) 
Zusammenhang zwischen demographischer Entwicklung und polizeilichem 
Aufwand und einer damit aus dieser Sicht vorzuhaltenden Polizeistärke? 

Aus wissenschaftlicher Sicht ist dies, um es vorwegzunehmen, zu vernei-
nen, vielmehr gilt: Wer sich heute auf das demographische Prognosefeld 
wagt, um Auswirkungen für einzelne Bereiche der Polizeiarbeit zu ermit-
teln, sollte sehr vorsichtig und möglichst spezifisch vorgehen. Eine ehrliche 
Antwort wäre wohl, zu sagen, dass wir es einfach nicht genau wissen, auf-
grund der eingesetzten Verfahren und ihrer Datengrundlage auch (noch) 
nicht genau wissen können. Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass eine 
demographische Verschiebung (auch in den Altersstrukturen) an sich 
schon nicht einfach zu extrapolierende Effekte aufweist, zum Beispiel, weil 
teilweise bislang in der Vergangenheit nicht hinreichend zu beobachtende 
Phänomene sich in unsicheren Entwicklungsprozessen befinden. Und ver-
gessen wir vor allem nicht, dass eine demographische Entwicklung in der 
Vorausschau stets mit anderen die Polizeiarbeit betreffenden Entwicklun-
gen (z. B. gesellschaftliche oder technologische) wechselseitig zu verzah-
nen ist. Damit spricht momentan nichts für eine alles überlagernde demo-
graphische Dominanz. 

So schreiben Kemme/Hanslmaier zu den Folgerungen des demographi-
schen Wandels für die Arbeit der Polizei und Justiz aufgrund ihrer empiri-
schen Analyse von vier deutschen Bundesländern jüngst ausdrücklich für 
das Kriminalitätsfeld, dass auffalle, „dass sich die Wirkung des demogra-
phischen Faktors als eher gering und uneinheitlich in den vier Bundeslän-
dern und den untersuchten Deliktskategorien erweist“ (2014, S. 25; siehe 
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in diesem Sinne zur Bedeutung der Demographie für Prognosen aufgrund 
multivariater Analysen auch Hanslmaier/Kemme/Stoll/Baier 2014, S. 246 ). 
An anderer Stelle führen sie mit Blick auf eine wesentliche Aufgabe der Po-
lizeiarbeit aus: „Für die Polizei muss angesichts dieser anscheinend para-
doxen Befunde gelten, dass die Tatsache von in Zukunft mehr älteren und 
weniger jüngeren Menschen nicht pauschal als kriminalitätsreduzierend 
gewertet werden darf“ (S. 26). „Kriminalitätsprognosen“, die hier heraus-
gestellt werden, „gehören einem bisher wenig etablierten Forschungsbe-
reich an, so dass auf theoretische und empirische Standards nicht zurück-
gegriffen werden kann. Methodische Ansätze sind vielfältig und führen zu 
jeweils differierenden Resultaten“ (S. 27). 

Das Landeskriminalamt NRW hat eine allen zugänglichen Studie genau zu 
diesem Punkt über seine Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle 
(KKF) bereits im Jahre 2004 herausgebracht, in der mit Blick auf den Wan-
del von Altersstrukturen der nordrhein-westfälischen Bevölkerung ausge-
führt wird, dass „*d+emografische Einflüsse … im Vergleich zu gesetzlichen, 
technischen oder sonstigen gesellschaftlichen Veränderungen, als eher 
nachrangige Faktoren auf die Kriminalitätsentwicklung“ wirken (S. 14). Die 
Forschungsstelle verdeutlicht es, um dies an dieser Stelle nur an einem 
Beispiel zu demonstrieren, daran, dass mit dem vorausberechneten demo-
graphischen Wandel die Anzahl der pflegebedürftigen alten Menschen in 
den nächsten Jahrzehnten überproportional zunehmen wird und dass dies 
angesichts eines Mangels an Pflegepersonal und begleitenden Faktoren zu 
einem Anstieg der Gewalt an den bedürftigen Menschen („Pflegegewalt“) 
führen werde, mindestens könnte, und dabei aufgrund der „spezifische*n+ 
Wohn- und Lebenssituationen pflegebedürftiger Menschen .. im Übrigen 
auch vermehrt günstige Tatgelegenheiten für Eigentums-, Betrugs- und Se-
xualdelikte“ geschaffen werden (S. 15). In einem ebenfalls öffentlich zu-
gänglichen Bericht der besagten Forschungsstelle aus dem Jahre 2006 wird 
bei der Betrachtung von Trends der Kriminalität in Nordrhein-Westfalen 
abschließend ausgeführt: „Auf der Basis derartiger Zeitreihenanalysen wie 
auch auf der Basis anderer methodischer Verfahren sind die Möglichkei-
ten, globale Entwicklungen der Kriminalität zu prognostizieren, sehr einge-
schränkt. Die Gründe dafür ergeben sich daraus, dass auf die Kriminalitäts-
entwicklung sehr viele verschiedene gesellschaftliche Kräfte einwirken… 
Der Erkenntniswert von Vorausberechnungen der Kriminalität unter der 
Annahme, dass bis auf die Berücksichtigung einzelner Faktoren (zum Bei-
spiel Bevölkerungsentwicklung) andere Faktoren konstant bleiben (zum 
Beispiel Wirtschaftswachstum, Anzeigeverhalten), kann nicht die Genauig-
keit und Sicherheit erzielen, die für kriminalstrategische Planungen der Po-
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lizei erforderlich wären“ (2006, S. 35). In diese Richtung äußert sich auch 
Wolfgang Kahl etwas später in den Materialien zur Bevölkerungswissen-
schaft, die vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in 2009 heraus-
gegeben wurden: „Die Vielfalt der Kontextparameter und ihrer Wechsel-
wirkungen untereinander und zur demographischen Entwicklung 
indizieren bereits, dass der Versuch, weitreichende Szenarien zur zukünfti-
gen Kriminalitätslage zu entwickeln, wenig Aussicht auf Zuverlässigkeit ha-
ben würde und deshalb wenig ertragreich für die Ableitung von Hand-
lungserfordernissen sein dürfte“ (S. 30). 

Auch dies lässt die von PwC verwendeten Statistiken (Entwicklung der Kri-
minalitätsrate in NRW, Kriminalitätsrate der Einzeldeliktgruppen mit dem 
höchsten Anstieg, Entwicklung der Anzahl Tatverdächtiger, Tatverdächtige 
Körperverletzung/Betrug) nicht nur als unzureichend erscheinen, sondern 
lässt auch nicht erkennen, warum die verwendeten Größen denn beson-
ders aussagekräftig sind, gar repräsentativ für das Feld der Kriminalität 
stehen. Öffentliche Zugänglichkeit von Material ist eben nicht automatisch 
besonders geeignet für eine Analyse des betrachtenden Gegenstandes, 
sondern bedürfte einer nachvollziehbaren inhaltlichen Auswahlbegrün-
dung, vor allen Dingen dann, wenn Kriminologie-Experten/Expertinnen wie 
hier in einer Projektantragsbegründung bezüglich einer wie bei PwC ver-
wendeten Statistik formulieren: „Aber auch bei einer relativ konstanten 
Entwicklung der altersspezifischen Tatverdächtigenbelastungszahlen wäre 
es zu kurz gegriffen, lediglich auf der Grundlage von bisherigen Belas-
tungskennziffern der einzelnen Altersjahrgänge und von Prognosen über 
die demographische Entwicklung Vorhersagen über künftige Kriminalitäts-
trends zu treffen“ (Simonson/Pfeiffer o.J., S. 4f.).  

Dies liegt auf der Hand, denn gerade die Kriminalität verändert oder erwei-
tert ihr Gesicht mit dem Auftreten immer neuer Settings (z. B. Computer-
kriminalität). Aber auch bei den Tatverdächtigen, um bei diesem Beispiel 
zu bleiben, wird nicht zuletzt auch nach Expertenmeinung verkannt, dass 
es nicht nur auf die Tatverdächtigenanzahl, sondern aus polizeilicher Auf-
wandssicht nebst der Deliktart auf die Taten pro Tatverdächtigen an-
kommt – und diese beiden Entwicklungen klaffen für NRW im Zeitraum 
2010-2012 extrem auseinander. Allein dieses Beispiel zeigt, wie differen-
ziert das Datenmaterial zu handhaben ist, möchte man sich nicht zu sehr 
durch einfache Extrapolationen von realen Entwicklungen entfernen (vgl. 
in diesem Sinne und sehr differenziert Spiess 2009). Deshalb ist die hand-



  
Expertenkommission  

226 „Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 
 
 

 

 

 

lungspraktische Schlussfolgerung, die Kemme/Hanslmaier bei ihrer Be-
trachtung in 2014 treffen, nämlich dass insgesamt alles dafür spreche, 
„dass auf Basis der Prognosen aufgrund der benannten Aspekte weder in 
der Polizei noch in der Justiz eine Verringerung der Personalstärke disku-
tiert werden dürfte“ (S. 27), mit Blick auf die in den PwC-Ergebnisberichten 
errechnete scheinbare Demographierendite besonders überzeugend. 

Nun, diskutiert werden darf und sollte meines Erachtens sicherlich schon 
darüber, alleine um denjenigen, die sich aus ernsthaften und ausgespro-
chen nachvollziehbaren Gründen mit solchen Fragen beschäftigen, mehr 
Wissen über den zur Rede stehenden Sachverhalt zur Verfügung zu stellen. 
Nur bedeutet dieses Mehr an Wissen diesmal eine Relativierung statt einer 
Verallgemeinerung der Aussagemöglichkeiten (zu dem Stand der Entwick-
lung und den bislang erreichten Fortschritten bei den Prognosemodellen 
siehe im Überblick Hanslmaier/Kemme/Stoll/Baier 2014). 

Diese Notwendigkeit zur komplexeren Betrachtung ist nicht nur mit Blick 
auf die hier bislang in den Fokus gerückte Kriminalitätsentwicklung von 
Bedeutung, sondern lässt sich auch für die anderen beiden Felder der poli-
zeilichen Arbeit, die von PwC untersucht wurden (Verkehr, Schutz und Prä-
vention), anführen. 

Dort wird sich aus dem in sich doch sehr differenzierten Verkehrsbereich 
lediglich auf die Entwicklung des Unfallgeschehens konzentriert. Zweifels-
frei ist dies eine sehr wichtige Größe, doch gilt auch hier, dass die Entwick-
lung der Unfälle allein, auch wenn noch eine Unterteilung der Unfälle mit 
Personenschaden oder schwerwiegendem Sachschaden vorgenommen 
wird (die in der verwendeten Statistik rückläufig waren), keine hinreichen-
de Beschreibung des Polizeiaufwandes erlaubt. Die getätigte Aussage, dass 
die Alterung der Gesellschaft sich deutlich unfallmindernd auswirken wer-
de, bedürfte jedoch einer wesentlich ausgefeilteren Begründung als derje-
nigen, dass die momentanen Hauptverursacher, die jungen Erwachsenen, 
zahlenmäßig zurückgingen. Verkehrsexperten führen hingegen gegenläufig 
ins Feld, dass von einem steigenden Mobilitätsbedürfnis bei Senioren aus-
gegangen werden könne, die bereits zunehmend als Unfallverursacher sta-
tistisch auffielen. Auch hier ist eine sichere Abschätzung natürlich nicht 
vorzunehmen, weil Erfahrungswerte mit dieser neuen Situation zu gering 
sind. Aber abwägend zu berücksichtigen wäre zweifelsohne gewesen, dass 
diese Gruppe mit ansteigender Tendenz auch als Fußgänger und Radfahrer 
im Verkehrsgeschehen auftritt und dadurch sowohl als Verursacher wie als 
Opfer stärker in Erscheinung treten könnten als 2010. So führt Gerhard 
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Spiess von der Universität Konstanz in diesem Zusammenhang bereits mit 
2010 beginnend aus: „Für die Zahl der Verunglückten im Seniorenalter ist 
vielmehr aufgrund der aktuellen Risikozahlen eher eine mäßige Zunahme 
zu erwarten, und, was die Zahl der bei Verkehrsunfällen getöteten Senio-
ren betrifft, sogar eine deutliche Zunahme“ (2009, S. 52). Unberücksichtigt 
bleibt auch, dass die Aufnahme von Verkehrsunfällen wie die spätere Er-
mittlungsarbeit aus verschiedenen Gründen (z. B. höhere Anforderungen 
an gerichtsverwertbare Sicherungen, Auswertung von komplexen Fahrer-
assistenzsystemen) einen nach polizeilichen Verkehrsexperten wachsen-
den Aufwand für die Verkehrsdirektionen zur Folge hat (der dann aller-
dings empirisch auszuweisen wäre). Ebenso bleiben Aufwandsfragen der 
reinen Verkehrsüberwachung, z. B. mit zunehmendem PKW/LKW-Verkehr, 
bei der Analyse außen vor. Setzt man dieses wie bei PwC wohl geschehen 
implizit konstant, wäre eine gute Begründung dafür hilfreich oder ersatz-
weise eine sehr deutliche Relativierung zur Genauigkeit der ausgewiese-
nen Demographierendite.  

Solche und andere Einschränkungen gelten auch für die Handhabung des 
Schutz- und Präventionsbereichs, der bei PwC separat abgehandelt wird. 
Hier wird ohne nähere Analyse lediglich eine proportionale Entwicklung 
zur Gesamtbevölkerung angenommen. Statistische Kennzahlen, die für 
diesem Bereich sehr typisch sind, wie die Anzahl der Notrufe, die Anzahl 
der eingesetzten Kräfte im Rahmen der Tagesarbeit oder aufgrund beson-
derer Einsatzlagen, werden ebenso wenig vergleichend einbezogen, wie es 
generell nicht um die möglicherweise veränderte Struktur von einzelnen 
Einsatzarten oder neuen Einsatzqualitäten bzw. -standards mit möglicher-
weise verändertem Ressourcenaufwand geht. Am Ende einer zumindest 
etwas gegenstandsnäheren Abwägung von Entwicklungen mit Blick auf die 
Vergangenheit hätte man ja theoretisch mit einer nachvollziehbaren Be-
gründung seitens PwC auf das gleiche Resultat kommen können (wiewohl 
ad hoc nicht zu viel dafür spricht), aber man hätte die eigene Position zu-
mindest gestärkt gesehen. In dieser Schlichtheit kann sie auch auf diesem 
Feld zumindest nicht ohne Weiteres als Basis einer realitätsnahen Ein-
schätzung gewertet werden. 

Bin ich bislang auf Entwicklungen in den drei zugrunde gelegten Feldern 
der Polizeiarbeit eingegangen, möchte ich abschließend die von PwC ver-
wendete Relation der Bereiche zueinander ansprechen. In der oben be-
schriebenen Reihenfolge werden sie in Anlehnung an eine Literaturquelle 
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(FN 8 auf S. 31) 40:30:30 gewichtet (S. 32). Eine stärkere Begründung wäre 
für diese nicht leichte Frage der Gewichtung sicherlich wünschenswert 
gewesen, beispielsweise, indem man sich bei Polizei-Experten im Haus 
noch einmal stärker abgesichert und dies dokumentiert hätte. Angesichts 
der Reichweite an handlungspraktischen Folgen der Untersuchung hätte es 
die vorgenommene Setzung in dieser in der Tat nicht einfachen Situation 
untermauert, wenn durch eine Sensitivitätsanalyse gezeigt worden wäre, 
welche Auswirkungen sich auf den demographischen Effekt durch eine 
Gewichtungsverschiebung des polizeilichen Aufwandes in den drei Berei-
chen Kriminalität, Unfälle sowie Schutz- und Präventionsarbeit ergeben 
würden. Je geringer die Effekte bei solchen Verschiebungen, umso stabiler 
der ausgewiesene Befund aufgrund dieser Abhängigkeit.  

Mein dringender Ratschlag für die Zukunft ist, hier mehr Offenheit bezüg-
lich der Relativität des eigenen Vorgehens an den Tag zu legen und die Er-
gebnisse umfänglicher einzubetten und zu reflektieren. Dazu gehört auch, 
die Auswahl der Statistiken hinsichtlich ihrer gegenstandsbezogenen Gül-
tigkeit umsichtig zu begründen; dort, wo ergiebig, das einschlägige Schrift-
tum zu Rate zu ziehen und insbesondere durch gezielte Gespräche mit po-
lizeilichen Experten deren Erfahrungsschatz einzubeziehen.  

 

III Fazit 

Die genaue Analyse der Annahmen, der methodischen Vorgehensweise 
sowie der vorgenommenen Interpretation und der getätigten Schlussfolge-
rung („Demographierendite“) der beiden PwC-Berichte lässt mich die Em-
pfehlung aussprechen, diese der weiteren Arbeit der Expertenkommission 
nicht mehr zugrunde zu legen, insbesondere nicht, was Überlegungen zu 
Personalstärke der Polizei NRW betrifft. Nach gegenwärtigem Erkenntnis-
stand, da scheinen sich Wissenschaft und Polizeipraxis wie aufgezeigt recht 
einig zu sein, gilt das, was Baier/Hanslmaier (2013) für das Für und Wider 
von langfristigen Prognosen (z. B. 10 Jahre) für den Kriminalitätsbereich 
feststellen, bis auf Weiteres und auch für die anderen der hier betrachte-
ten Felder: „Ein Innenministerium sollte die vorhergesagte Deliktanzahl im 
Jahr bspw. nicht zum Anlass nehmen, die Polizeistärke im Vorhinein an das 
Prognoseergebnis anzupassen“ (S. 593). Die sich aus der Lage ergebende 
weitere Schlussfolgerung, so meine Empfehlung, ist, die Demographie-
entwicklung außerhalb der Polizeibehörden aufgrund der latent unsicheren 
Befundlage ebenfalls für den Moment nicht zum Gegenstand weiterer Ent-
scheidungen zu machen. Dass demographische Entwicklungen (inklusive 
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Altersstruktureffekte) für die Polizei an sich aufmerksam beobachtet wer-
den sollten, versteht sich von selbst. Und dass weitere Arbeiten an be-
kannten und für neue Prognosemodelle(n) notwendig sind, versteht sich 
ebenso (unter Einbeziehung internationaler Erfahrungen, z. B. aus Skandi-
navien). 

Die Überlegung, Entwicklungen und ihre Folgen differenziert zwischen 
ländlichen Gebieten und Ballungszentren zu sehen (Ergebnisbericht 
Demographieeffekte, S. 49), sollte als eine grundsätzlich zu prüfende Frage 
herausgelöst und weiterverfolgt werden. 

Sofern die im PwC-Bericht aufgeworfene Frage der Begrenzung von Aus-
gabenzuwächsen von 2010 bis 2020 aufgrund des (nicht polizeispezifi-
schen) „Preisauftriebs“ (Sachmittel und Personal) aufgegriffen werden soll-
te, der von PwC mit 2% jährlich kalkuliert wird und sich in dem Analysezeit-
raum auf 22% summiert (absolut: 0,552 Mrd. – natürlich ohne jetzt noch 
die dort ausgewiesene Demographierendite einrechnen zu können), ent-
sprechen diese 2% bei Zugrundelegung der Entwicklung des Polizeihaus-
haltes (und unter Berücksichtigung der Besoldungs- und Tariferhöhungen 
aus 2014) bislang ungefähr dem tatsächlichen Verlauf . Neue Lösungen für 
eine Begrenzung sind den Berichten dafür allerdings, dies sei sogleich be-
merkt, nicht zu entnehmen. Verwiesen wird sehr allgemein auf Stellenein-
sparungen und reduzierte Mengengerüste bei der Beschaffung. Ein neuer 
Impuls jenseits des Kernauftrages ergäbe sich aber bei der Verfolgung die-
ser Frage für die Expertenkommission nicht. 

 

Hemer, den 5. November 2014 

 

Univ.-Prof. Dr. Jürgen Weibler 
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B2 Polizeistärke und ihre tatsächliche Verfügbarkeit (TG II) 

 

„Bürgernahe Polizei - Den demographischen Wandel gestalten".  
Gutachterliche Stellungnahme zur Polizeistärke und ihrer tatsächlichen Verfüg-
barkeit  

 

I Auftrag 

Bei der Einrichtung der Expertenkommission „Bürgernahe Polizei - Den 
demographischen Wandel gestalten“ wurden ihre Mitglieder gebeten, u. a. 
bei ihrer Arbeit auch Fragen zur (Entwicklung der) Polizeistärke zu beant-
worten. Dies solle v.a. unter Berücksichtigung von Synergieeffekten und 
Optimierungspotenzialen geschehen. 

Typischerweise wird die Polizeistärke in der Diskussion auf Grundlage der 
zur Verfügung stehenden Planstellen für Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte bestimmt. Beispielsweise wird mit dieser Größe die 
Polizeidichte (Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte je 
1.000 Einwohner) im Ländervergleich innerhalb Deutschlands ausgewie-
sen. Gleichermaßen wird versucht, die Polizeistärke mit Blick auf die von 
der Polizei zu bewältigenden Aufgaben in Beziehung zu setzen. 

Bislang vollkommen unterbelichtet ist jedoch die Frage, inwieweit diese 
technisch ausgewiesene Zahl der tatsächlichen Polizeistärke an einem be-
liebigen Tag im Jahr entspricht. Dabei ist neben dem Ausmaß der mit Si-
cherheit zu erwartenden Abweichung vor allem interessant, worauf sich 
diese Abweichung gründet. Des Weiteren auch, ob sich Entwicklungen zei-
gen, die diese Abweichung nennenswert quantitativ oder qualitativ verän-
dern. Eine derartige Gesamtschau liegt gegenwärtig nicht vor und wird 
hiermit geleistet. Das Ergebnis kann durch die nun zu erkennenden Struk-
turen bereits in der Arbeit der Expertenkommission dazu genutzt werden, 
eine Bedeutungsabschätzung vorzunehmen und – wo möglich – Gestal-
tungsoptionen auszuloten. 
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II Methode 

Zur Durchführung dieser Analyse wurde auf vorliegendes und extra aufbe-
reitetes bzw. ergänzend recherchiertes Datenmaterial zurückgegriffen. 
Ebenso wurden Fachgespräche geführt. Alle nachfolgenden Aussagen gel-
ten unter der ceteris paribus-Bedingung (unter sonst gleichen Umständen). 
Dort, wo es nicht anders aufgeführt ist, werden lineare Entwicklungen un-
terstellt. Nicht immer kann auf identische Bezugsjahre rekurriert werden. 
Eine Berücksichtigung aller denkbaren Präzisierungen kann aus techni-
schen Gründen oder aus Nützlichkeitserwägungen heraus (Auf-
wand/Ertrag) nicht gewährleistet werden. Hier soll es allein um grundle-
gende Aussagen gehen, um eine hinreichende Basis für damit verbundene 
weitere Diskussionen zu schaffen. 

 

III Analyse 

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Planstellen der Polizei ergibt sich 
aus dem jährlichen Haushaltsplan (Einzelplan 03) des Landes Nordrhein-
Westfalen. Die Planstellen werden für das Verwaltung- und Polizeivoll-
zugspersonal zusammengefasst ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2014 wa-
ren dies 40.150 Planstellen (davon rund 39.150 für Polizeivollzugsbeam-
tinnen und Polizeivollzugsbeamte). 37.400 (93,1%) befinden sich davon bei 
den 47 Kreispolizeibehörden. Daneben sind 5.532 Stellen für Regierungs-
beschäftigte im Haushalt etatisiert, was zu einem Gesamtstellensoll von 
45.682 für die Polizei führt. Des Weiteren etatisiert sind 4.400 Stellen für 
Kommissarsanwärterinnen und Kommissarsanwärter, sodass 50.082 Plan-
stellen, Stellen und Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungs-
dienst vorgehalten werden. Die Zahl der Beschäftigten ist natürlicherweise 
höher (51.400). 

Der Fokus im Folgenden liegt allein auf den Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten, dabei wie angesprochen auf den Ausweis der tat-
sächlichen Verfügbarkeit für ihre unmittelbaren Dienstaufgaben. Als un-
mittelbare Dienstaufgabe werden für diesen Zweck sehr weit Kernaufga-
ben der Polizei sowie die hierfür notwendigen Unterstützungsleistungen 
verstanden. Verfügbar ist der Personenkreis, der sich an einem beliebigen 
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Tag im Jahr statistisch gesehen diesen Kernaufgaben bzw. den hierfür 
planstellenmäßig ausgewiesenen Unterstützungsleistungen unmittelbar 
widmen kann. Eingeschlossen in die Unterstützungsleistungen sind dabei 
auch gesetzlich oder tariflich festgelegte Aufgaben, die der indirekten Un-
terstützung der Personen oder deren Vertretung dienen. Verfügbar sind 
somit definitionsgemäß alle Personen, die ihre Arbeitsaufgabe in dem für 
die Planstelle vorgesehenen Ausmaß (i.d.R. 100% täglich) in der Normalar-
beitszeit erfüllen können. Als Normalarbeitszeit gelten die Regelungen im 
Beamtenrecht NRW. Formal ist es die regelmäßige wöchentliche Arbeits-
zeit, die innerhalb von zwölf Monaten durchschnittlich zu erbringen ist. Im 
Durchschnitt beträgt sie für die Polizei 40,6 Stunden. Diese ist im Jahr (365 
Tage) unter Berücksichtigung von durchschnittlichen Wochenendtagen 
(104 Tage) und Feiertagen, die nicht auf ein Wochenende fallen (kalkulato-
risch 10), an 251 Arbeitstagen zu erbringen. Unter Berücksichtigung des 
Urlaubsanspruchs (30 Tage) reduziert sich diese Zeit auf 221 Tage. Von 
diesen 221 Tagen sind – analog einer Berechnung des Finanzministeriums 
NRW – die traditionellen Weihnachts- und Silvesterregelungen (1,43 Tage 
[2 x 5/7 wegen des Wechsels der Wochentage]), der Brauchtumstag (1,0 
Tag) sowie der Tag zur Förderung der Betriebsgemeinschaft (1,0 Tag) er-
gänzend in Abzug zu bringen. Damit reduzieren sich die maximal mög-
lichen Arbeitsstage auf 217,5. Von dieser Größe müssen noch wegen ihrer 
Bedeutung die Tage in Abzug gebracht werden, die zwar nicht wie die obi-
gen in der absoluten Anzahl prinzipiell fix sind, aber dennoch quasi fix an-
fallen. Hierbei handelt es sich um die Inanspruchnahme von Dienstbefrei-
ungen nach § 8a AZVOPol und den Mutterschutz. Eine begründete 
Schätzung lässt die Dienstbefreiung hoch- und umgerechnet mit 0,69 Tage 
zu Buche schlagen. Der Mutterschutz wird – jetzt wieder analog einer Be-
rechnung des Finanzministeriums NRW – mit 0,20 Tagen angerechnet (al-
lerdings an dieser Stelle reduziert, da sich der Frauenanteil in der Polizei 
unterhalb des Durchschnitts der Landesverwaltung auch unter Zugrunde-
legung des deutlichen Anstiegs bei den Neueinstellungen bewegt). Dienst-
bedingte Abwesenheiten werden einer begründeten Schätzung zufolge mit 
0,69 Tagen einberechnet, sodass am Ende faktisch 216 maximal mögliche 
Anwesenheitstage (1.754 Jahresarbeitsstunden, gerundet) im Jahr ver-
bleiben.  

Damit ergibt sich angesichts der 39.150 Planstellen für Polizeivollzugsbe-
amtinnen und Polizeivollzugsbeamte ein maximal jährliches Arbeitsvermö-
gen von 68.669.100 Stunden.  Dieser Umfang  an  Planstellen  verkörpert 
allerdings nicht, wenig überraschend, die tatsächliche Verfügbarkeit für die 
polizeilichen Kernaufgaben und den damit verbundenen Unterstützungs-
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leistungen. Um diese zu ermitteln, werden nun angesichts empirischer Da-
ten (vorzugsweise aus 2014) Ausfallzeiten von Belang angeführt. Erst da-
durch kann am Ende die tatsächliche Polizeistärke, wiederum ausgedrückt 
in Planstellen, begründet angegeben werden. Gemeinsam ist den Größen 
der Ausfallzeit, dass sie prinzipiell variabel sind und zumindest teilweise 
durch gestalterische Maßnahmen in ihrem Umfang und/oder in dem Um-
gang damit von der Polizeiorganisation indirekt oder direkt beeinflusst 
werden können. Dabei werden diese Ausfallzeiten jeweils in Planstellen 
ausgedrückt. Dabei wird eine Planstelle, dort wo nötig, mit den maximal 
möglichen und oben ausgewiesenen Jahresarbeitsstunden verrechnet. 
Dieses Vorgehen ist üblich, nur werden sonst zur Berechnung der Jahres-
arbeitsstunden zuvor weitere Größen in Abzug gebracht. Damit sinkt die-
ser Wert natürlich (und erhöht bei Umrechnungen den Planstellenum-
fang). Dieses anderenorts praktizierte Vorgehen ist zwar pragmatisch und 
besitzt seine Berechtigung, doch würde es der hier verfolgten Absicht nicht 
dienen. Hier kommt es ja insbesondere darauf an, nicht nur die Ausfallzei-
ten mit Blick auf die tatsächliche Verfügbarkeit im beschriebene Sinn em-
pirisch offenzulegen, sondern die Struktur der Ausfallzeiten zu verdeutli-
chen, um Handlungsoptionen in einer Gesamtschau abschätzen zu können.  

Dabei ist um Missverständnisse zu vermeiden, vorweg anzumerken, dass 
den einzelnen Größen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ eine 
unterschiedliche Bedeutung zukommt. Während eine Abwesenheit (Ab-
ordnung, Erkrankung) das Leistungspotenzial der Polizeibehörde gegen-
über einer Vollbesetzung ebenso wie eine (Teil-)Vakanz schwächt, mindert 
eine Fortbildung oder die Erhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit 
dieses während der Inanspruchnahme ebenso; letztere allerdings mit dem 
Ziel, das Leistungsvermögen (bei adäquater inhaltlicher Verortung und 
adäquatem Ausmaß) durch die Maßnahme konstant zu halten oder gar zu 
steigern. Dies mag im Rahmen einer Dienstpflicht vorgesehen sein, oder 
freiwillig initiiert im Dienst geschehen. Nichtsdestotrotz stehen die betref-
fenden Personen während dieser Zeit zur Bewältigung der Kernaufgaben 
oder zur Erbringung der Unterstützungsleistungen nicht zur Verfügung. Ei-
ne Sonderstellung nimmt abschließend der Kreis verwendungseinge-
schränkter Personen ein. Diese stehen der Polizeiorganisation zur Bewälti-
gung ihrer Kernaufgaben bedingt bis im Extrem gar nicht zur Verfügung. 
Dies senkt, und dass ist die Gemeinsamkeit mit den Ausfallzeiten, die Fle-
xibilität der Polizeiorganisation. Die Qualität der in der Verwendungsein-
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schränkung erbrachten Leistung bleibt davon unberührt. Verwendungsein-
schränkungen sind zudem vielfältig, die Auswirkungen für den Polizeidienst 
müssen im Detail also ebenfalls differenziert gesehen werden. Sofern 
Unterstützungstätigkeiten ausgefüllt werden können, die das Profil dieser 
Unterstützungsstelle vollständig erfüllen, entsteht der Polizeibehörde kein 
Effektivitätsverlust. Allerdings läge dort, wo es nicht von vornherein ar-
beitsinhaltlich geboten erscheint, eine Polizeivollzugsbeamtin oder einen 
Polizeivollzugsbeamten auf einer Unterstützungsstelle zu beschäftigen, 
sondern dies auch durch eine anders qualifizierte und verfügbare Person 
gleichermaßen ableisten zu lassen, eine aus Organisationssicht nicht opti-
male Verwendung vor. Organisationspraktisch mag dies nicht selten in ei-
nem anderen Licht zu sehen sein. 

Wenden wir uns nun wieder den Ausfallzeiten im Konkreten zu. Zunächst 
sind hierbei Ausfallzeiten aufgrund von Erkrankungen abzuziehen. Hier 
weist die Krankenstandserhebung für Polizeivollzugsbeamtinnen und Poli-
zeivollzugsbeamte einen Wert von 7,74% aus (in 2013; Sollarbeitstagean-
zahl differiert zwar, aber bleibt hier ohne praktische Konsequenz). Dies 
entspricht rund 3.030 Planstellen.  

Des Weiteren sind 51 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeam-
te in Abzug zu bringen, die an der Fachhochschule für die Ausbildung der 
Anwärterinnen und Anwärter tätig sind (maximal 90 wären zurzeit mög-
lich). Sie werden auf sogenannten Abgeordnetenstellen geführt und ste-
hen dem aktiven Dienst im oben gemeinten Sinn damit nicht zur Verfü-
gung. Sieben Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte 
werden auf Planstellen ohne Besoldungsaufwand geführt, die an der Deut-
schen Hochschule der Polizei vorübergehend Dienst leisten. Acht Polizei-
vollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte finden anderenorts eine 
Verwendung oder sind für ein politisches Amt freigestellt. 27 Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte befinden sich im Ausland. 
Hiernach stehen insgesamt 93 Planstellen ebenfalls nicht zur Verfügung. 
Diese Größenordnung schwankt naturgemäß, wird aber durch sozio-
demographische Veränderungen der Personalstruktur oder bislang be-
kannte Entscheide nicht oder nicht nennenswert verändert. 

Während der obere Personenkreis aus der ursprünglichen und durch die 
Planstellenstatistik ausgewiesenen Verwendung herausfällt, trifft dies für 
die nachfolgenden Ausfallzeiten so nicht zu. Hier steht nur ein Teil des Ar-
beitsvermögens nicht der unmittelbaren Verfolgung der Kernaufgaben und 
der hierfür notwendigen Unterstützungsfunktionen zur Verfügung. Dies, 
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um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, ausnahmslos dienstkon-
form. 

Aufgrund des gültigen Sporterlasses ergeben sich in diesem Sinne weitere 
Ausfallzeiten. Nach diesem erhält die dafür vorgesehene Zielgruppe 
Dienstsport in der Höhe von max. 36 Stunden, was sich inklusive einer 
Zeitgutschrift bei Erfüllung des Kriteriums auf 44 Stunden jährlich erhöht. 
Angesichts des dieses Kriteriums erfüllenden Personenkreises wurde dies 
in einem Umfang von 502 Planstellen umgesetzt (gerundet; Erfüllungs-
quote rund 76%; maximal wäre dies in einem Umfang von 716 Planstellen 
möglich gewesen; 2013; unberücksichtigt bleiben alle Polizeivollzugsbeam-
tinnen und Polizeivollzugsbeamte, die ohne eine hierfür vorgesehene Plan-
stelle für die Umsetzung mitverantwortlich zeichnen, sei es ausschließlich 
oder in Zugleichfunktion, z. B. als Übungsleiter/in, ebenso weitere Sportan-
lässe etc.). 

Diese Ausfallzeiten werden dann wesentlich ergänzt durch die Teilnahme 
an der zentralen wie örtlichen Fortbildung. Hierfür werden in der Summe 
2.897.905 Teilnehmer(innen)stunden (1.089.468/1.808.437 [wird zu einem 
geringen Teil zzt. vertiefend abgesichert] ausgewiesen. Dies entspricht 
1.652 Planstellen (gerundet; 2013). 

Des Weiteren muss mit Blick auf die tatsächliche Verfügbarkeit die Teilzeit 
und Elternzeit als gesetzlich verbriefte Anspruchsgrundlage in Augenschein 
genommen werden. Diese Notwendigkeit ergibt sich einerseits aus der 
(gewünschten und schon erfolgten) Erhöhung des Anteils von Polizeivoll-
zugsbeamtinnen (20,8% in 2014 zu 28,3% in 2020; ohne Anwärterinnen 
und Anwärter; 38% sind in den Einstellungsjahrgängen 2012-14 weiblich, 
wobei dieses Niveau als zunächst konstant angesehen wird) bei anderer-
seits gleichzeitig perspektivisch negativen Differenzen aus Ab- und Zugän-
gen ab 2017. Dieser Bezug muss hergestellt werden, weil sowohl Teilzeit 
wie Elternzeit bislang dominant von Polizeivollzugsbeamtinnen in An-
spruch genommen werden. Dies führt bei linearer Fortschreibung der Aus-
übung von Teilzeit zu einer Erhöhung der in Planstellen umgerechneten 
unbesetzten Stellenanteile von derzeit 1.066 auf 1.394 in 2020 (Differenz 
328 Planstellen). Zudem befanden sich 511 Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte für durchschnittlich ein Jahr in Elternzeit, davon 97 
Männer (18,9%). Fortgeschrieben erhöht sich diese Zahl im Jahre 2020 auf 
648 (561 Frauen und 87 Männer). Die Differenz beträgt 137 Planstellen. In 
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der Summe ergeben sich damit faktische Nichtbesetzungen in einer Höhe 
von 1.577 Planstellen (2020: 2.042). Perspektivisch muss das Augenmerk 
vor allem auf die ausgewiesene Differenz zwischen den beiden Bezugsjah-
ren gelegt werden (jetzt bereits 465 Planstellen), denn die hier allein auf 
die Planstellen gemünzte Problematik könnte sich angesichts des zuneh-
menden kumulierten Bestandsrückgangs an Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamten (und eventuell gesellschaftlich veränderten 
Einstellungen zur Work-Life-Balance; andere Motive ausgespart) nach 
2020 weiter verschärfen, sofern es nicht gelingt, arbeitsorganisatorische 
Maßnahmen für diesen Beschäftigtenkreis zu schaffen, der ihm die Über-
nahme eines höheren Stellenanteils erlaubt.  

Neben diesen Ausfallzeiten wird die tatsächliche Verfügbarkeit auch durch 
Verwendungseinschränkungen von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamten berührt. Verwendungseinschränkungen (die Direktion ZA 
und V besitzen den höchsten relativen Anteil) lagen in 2012 für 4.298 Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten vor (11,08%), davon 
2.528 dauerhaft. Da auch temporäre Verwendungseinschränkungen inner-
halb eines Jahres eintreten, ist für das gesamte Jahr von einer niedrigeren 
Quote auszugehen. Stichprobenartig wurden 3.200 Polizeivollzugsbeam-
tinnen und Polizeivollzugsbeamte ausgewiesen, eine Zahl, die für die wei-
tere Berechnung aufgrund der auch hier extrem hohen Vollarbeits-
zeitkontingente gleichzeitig in Planstellen gefasst wird. Die absolute Zahl 
der in ihrer Verwendung eingeschränkten Personen ist bei leicht variieren-
den relativen Häufigkeiten (10,66%) angesichts der sich ebenfalls leicht 
verändernden, ab 2017 negativen Differenz aus altersbedingten und sons-
tigen Abgängen und der Höhe des Nachersatzes (Prognose) für den Zeit-
raum bis 2020 recht konstant. 

 

IV Fazit 

Die Ausfallzeiten in einer Höhe von 6.854 Planstellen reduzieren die tat-
sächliche Verfügbarkeit der Polizeikräfte bereits um 17,5%. Auch wenn 
sich die Bestandsgrößen durch die ab 2017 fortlaufende, bis 2026 anhal-
tende negative Differenz der Ab- und Zugänge verändert und sich damit 
auch die absolute Anzahl der Ausfallzeiten verändert wird, bleiben die be-
schriebenen Effekte in Relation vergleichbar wirksam (oder erhöhen sich 
im Falle der Teilzeit und Elternzeit eventuell gar überproportional). Be-
rücksichtigen wir jedoch, dass gegenwärtig rund 3.200 temporär oder dau-
erhaft verwendungseingeschränkte Polizeivollzugsbeamtinnen und Poli-
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zeivollzugsbeamte Planstellen innehaben (und von denen bei dieser Zu-
sammenfassung wegen Schnittmengen im obigen Datensatz nur 2.776 an-
gerechnet werden können; Teilzeit und Elternzeit werden vernachlässigt, 
u. a., weil die Verwendungseinschränkung deutlich mit dem Alter korre-
liert), stehen den Polizeibehörden zusammen mit den Ausfallzeiten nur 
rund 75% der Planstellen mit voller Flexibilität zur täglichen Verfügung. 
Dies ist eine nennenswerte Differenz zum uneingeschränkten maximal 
jährlichen Arbeitsvermögen, das theoretisch für die eigentliche polizeiliche 
Zwecksetzung eingebracht werden könnte. Sie wiegt umso schwerer, je 
mehr Aufgaben oder Anteile für bereits bestehende Aufgaben der Polizei 
zukünftig zusätzlich zuerkannt und/oder je weniger Planstellen dafür vor-
gehalten werden. Bis 2031 wird die nominelle Polizeistärke bekanntlich 
bereits ohne die obigen, dann allerdings bei absoluter Verwendung rech-
nerisch anzupassenden Effekte weiter (deutlich) sinken. Zu bedenken ist 
in diesem Zusammenhang, dass aus eingangs erwähnten Gründen nicht 
sämtliche theoretisch einzubringende Größen und Differenzierungen, die 
die tatsächliche Verfügbarkeit weiter abschmelzen (könnten), rechnerisch 
aufgenommen wurden, ggf. ergänzend auch, weil sie einer eigenständigen 
Betrachtung aus einer anderen primären Zielsetzung heraus bedürften 
(Koordinierung oder Durchführung der Fortbildung/des Sports in einer da-
für nicht ursprünglich formal vorgesehenen Zugleichfunktion, Sonder-
regelungen für Einheiten mit besonderen Aufgaben, Rüstzeiten o.Ä.). Eine 
letzte Besonderheit, die sich aber nur in der Verschiebung von Verfügbar-
keiten unterjährig zeigt, stellt die Ungleichzeitigkeit von Abgängen und 
Nachersatz in der Polizeiorganisation dar. Dies führt für sich bereits fak-
tisch dazu, dass in allerdings überschaubaren Grenzen temporär unter der 
Verfügbarkeitsgrenze des vorgesehenen Kontingents gearbeitet muss, bis 
einmal im Jahr (1. September) diese Differenz wieder ausgeglichen wird. 
Die absolute Anzahl der verfügbaren Planstellen ist davon jedoch nicht be-
troffen.  

Die tatsächlich verfügbare Personalstärke – und damit im Übrigen auch die 
Polizeidichte – muss also realistischerweise niedriger als allein durch Plan-
stellen ausgewiesen eingeschätzt werden. Dies ist grundsätzlich nicht neu, 
wird aber erst durch die vorgenommene Zusammenschau in Umfang, 
Struktur und Entwicklung sichtbar. Fortan ist zu prüfen, welche Maßnah-
men dazu geeignet sind, die tatsächliche Verfügbarkeit der theoretischen 
anzunähern. Dazu sind Abwägungsprozesse notwendig, die vielfach einen 
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trade-off von einzelnen Werten oder Zielen zur Folge haben. Davon unbe-
rührt empfehle ich, zukünftig ein Verfügbarkeitssystem vorzuhalten, das 
nach Möglichkeit tagesgenau und automatisiert die tatsächliche Verfüg-
barkeit pro Behörde und summiert für das Land ausweist. Gegenwärtig ist 
dies so nicht gegeben. Dieses Informationssystem sollte darüber hinaus 
bedarfsgerecht und gemäß den Datenschutzbestimmungen ausdifferen-
ziert werden. Abteilungsleitung wie die Leitungen der Kreispolizeibehör-
den oder Landesoberbehörden würden so – durchaus mit unterschied-
lichen Zugriffsrechten versehen – mit stets aktuellen, aggregierten Daten 
für zu treffende Entscheidungen und vorzunehmende Planungen versorgt. 
Das momentane Vorhalten verschiedenster Informationen in unter-
schiedlichen Systemen, Einheiten und Datenformaten ist (auch für andere 
Fragen) weder aus strategischer, taktischer noch operativer Sicht optimal. 

 

Hemer, den 21. Dezember 2014 

 

Univ.-Prof. Dr. Jürgen Weibler 
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B3 Zusammenhang von Behördengröße, Verfasstheit und Leistungs-
größen in den Kreispolizeibehörden (TG III) 

 
„Bürgernahe Polizei - Den demographischen Wandel gestalten".  
Gutachterliche Stellungnahme zum Zusammenhang von Behördengröße, 
Verfasstheit und Leistungsgrößen in den Kreispolizeibehörden 

 
 

I Auftrag 

Bei der Einrichtung der Expertenkommission „Bürgernahe Polizei - Den 
demographischen Wandel gestalten“ wurden ihre Mitglieder gebeten, u. a. 
bei ihrer Arbeit auch auf die Frage einer Reduzierung der Anzahl an Kreis-
polizeibehörden einzugehen. Eine Reduzierung hätte eine Erhöhung der 
durchschnittlichen Größe der verbleibenden Kreispolizeibehörden zur Fol-
ge.  

Natürlicherweise werden in diesem Zusammenhang regelmäßig Fragen zur 
Effektivität und Effizienz von Polizeibehörden aufgeworfen. Dies gilt unab-
hängig von der Richtung der Veränderung (Zentralisierung vs. Dezentrali-
sierung). Dabei wird unter „Größe“ einer Kreispolizeibehörde vor allem die 
jeweilige Polizeistärke der Kreispolizeibehörde gemessen an vorzugsweise 
Planstellen für Polizeivollzugsbeamte und Polizeivollzugsbeamtinnen, aber 
auch für Verwaltungsmitarbeiter und Verwaltungsmitarbeiterinnen bzw. 
Stellen für Regierungsbeschäftigte verstanden. Verbunden damit sind aber 
auch insbesondere Fragen des geographischen Einwirkungsraumes der je-
weiligen Kreispolizeibehörde (und sich damit verändernde einflussreiche 
Strukturgrößen, Arbeitsräume oder Bedingungen der Zusammenarbeit mit 
örtlichen und überörtlichen Behörden und mehr). 

Zwischen den Kreispolizeibehörden (KPB) in Nordrhein-Westfalen beste-
hen bereits jetzt merkliche Größenunterschiede, auch falls die Extrema 
(KPB Köln und KPB Olpe) ausgeklammert würden. Geschuldet sind diese 
Größenunterschiede im Wesentlichen der prinzipiellen Zuschnittslogik 
(Kreise bzw. kreisfreie Städte), den damit verbundenen variierenden Struk-
turparametern (z. B. Einwohnerzahl), den innerhalb der KPB ungleich ver-
teilten  Zuständigkeiten  für  spezifische  polizeirelevante Vorkommnisse  
(z. B. sog. §§ 2-, 4-Behörden nach Kriminalhauptstellenverordnung NRW), 
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den Zuordnungen der Bereitschafts-, Autobahn- und Wasserschutzpolizei 
sowie den längerfristigen Entwicklungen im Kriminalitäts- wie Verkehrsun-
fallgeschehen des Verantwortungsbereiches der einzelnen KPB. 

So scheint als ein erster Beitrag zur Sachstandsklärung in diesem Zusam-
menhang die Prüfung der Frage interessant, ob sich die bereits existieren-
den Größenunterschiede der KPB auf die üblicherweise herangezogenen 
Leistungsparameter der Polizeiarbeit auswirken. Die Leistungsparameter 
werden für diesen Zweck der Steuerungssystematik der Polizei NRW ent-
nommen. Diese stellt die eigenverantwortliche Schwerpunktsetzung der 
KPB - unter Beachtung der Rahmenvorgaben und Standards des Ministeri-
ums für Inneres und Kommunales - in den Mittelpunkt. Und auf eben diese 
Rahmenvorgaben und Standards, die für alle Kreispolizeibehörden gelten 
und damit ihrer Arbeit zugrunde liegen, wird sich im Folgenden bezogen 
(Neuausrichtung von Steuerung und Führung der Polizei/41.1 – 59.03.02 
(1912 LZ 2005) vom 30.09.2005; Grundsätze der Polizeiarbeit/4-59.01 vom 
17.05.2006; Strategische Steuerung in der Polizei NRW/LZPD, LKA aus Feb-
ruar 2008); Strategische Steuerung. Bildung von landesweiten Ver-
gleichsgruppen/LZPD aus Juni 2009; siehe dazu auch korrespondierende 
Vorgaben zu den Sicherheitsprogrammen bzw. Sicherheitsbilanzen). Des 
Weiteren kann in diesem Zusammenhang zusätzlich geprüft werden, ob 
die organisatorische Verfasstheit der KPBs (Landratsbehörde vs. Polizei-
präsidium) in einem Zusammenhang mit eben diesen Leistungsparametern 
steht.  

 

II Methode 

Zur Durchführung dieser Analyse wurde ausschließlich auf vorliegendes 
bzw. aufbereitetes Datenmaterial im Steuerungskontext zurückgegriffen: 
(1) Behördenparameter (Planstellen nach BKV als Ausdruck der Größe (2) 
Strukturvariablen des Raumes/Gebietes der Kreispolizeibehörde (identisch 
mit den verwendeten 23 Strukturvariablen zur Bildung von Vergleichs-
gruppen zwischen den Kreispolizeibehörden sowie (3) generelle Erfolgsfak-
toren (vorgegebene Standards polizeilicher Arbeit im Rahmen von Fach-
strategien, z. B. Notrufreaktionszeiten, Suche und Sicherung von DNA-
Spuren, MVZ Geschwindigkeit) und (4) Ergebniskennziffern (die für die Be-
völkerung relevanten Wirkungen der Polizeiarbeit, z. B. PKS Fallzahlen, 
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VUD Fallzahlen, Aufklärungsquoten).1 Alle Größen bestimmen anerkann-
termaßen die gegenwärtige Polizeiarbeit und die öffentliche Diskussion 
hierüber.2 Dass beispielsweise die Ergebniskennziffern (teilweise) aus v.a. 
methodischen Gründen hinsichtlich ihres Aussagegehaltes nicht frei von 
Kritik sind, ist an dieser Stelle nicht Gegenstand der Betrachtung. 

Zur Beantwortung der Ausgangsfrage werden statistische Verfahren ge-
nutzt. Mögliche jahresversetzte Effekte polizeilicher Arbeit bleiben unbe-
rücksichtigt. Nur Haupteffekte werden dargestellt, auf Detailbetrachtun-
gen wird nur zu Demonstrationszwecken eingegangen. 

 

III Analyse 

Die Analyse erweckt zunächst den Anschein, dass größere Kreispolizeibe-
hörden systematisch schlechter abschneiden als kleinere: Die Einsatzreak-
tionszeiten sind hier etwas höher, die Aufklärungsquoten dagegen mitun-
ter deutlich niedriger. Bezüglich der Unfälle gibt es bei größeren Behörden 

                                                      
1  Für die Direktion GE wird im Datensatz keine Ergebniskennziffer ausgewiesen. Stattdessen 

werden nur Erfolgsfaktoren benannt. Da jedoch die Einsatzreaktionszeit (ERZ; außenveranlasst)  
aus der GE-Logik – ebenfalls nach Expertenmeinung – auch als eine ergebnisnahe Kennziffer in-
terpretiert werden könnte, wird die ERZ als solche für Analysezwecke so behandelt. Für die 
Richtung der Gesamtaussage ist dies aber nicht erheblich. Für 2015 ff. beachte die neue Erlass-
lage (Sicherheitsprogramme und Sicherheitsbilanzen – Fortentwicklung der Inhalte der strate-
gischen Steuerung der Polizei NRW/412.59.03.02 vom 13.01.2015). 

2  Analysezeitraum ist 2013. Nicht alle Daten lagen aus demselben Jahr vor. Dies ist für die grund-
legenden Ergebnisse allerdings erneut unerheblich, da der stochastische Zusammenhang der 
ausschlaggebenden Größen zwischen aufeinanderfolgenden Jahren (nahezu) perfekt ist (Zu-
sammenhangsmaß r > .90). Somit kann die Verwendung von Daten aus unterschiedlichen (be-
nachbarten)  Jahren für keine fundamentalen Abweichungen sorgen. Dies gilt beispielsweise 
auch für die Korrelation von Personalstärke nach BKV für die Gesamtbehörde im Jahresver-
gleich (zwischen 2013 und 2014 r = .99, p = <.001) sowie ebenso für die um Spezifika bereinig-
ten Ist-Größen der Direktionen GE, K und V mit der Personalstärke nach BKV auf Basis der Ge-
samtbehörde (r = .97 bis .99, p = <.001 für die drei Direktionen). Es ist jedoch zu beachten, dass 
einzelne Variablenklassen nicht in Gänze unabhängig voneinander sind. Beispielhaft sei hier die 
Konfundierung der Variablenklasse PKS und BKV genannt. Wie angemerkt geht es gemäß dem 
Analysezweck nur um Grundaussagen über alle KPBs hinweg. Auch deshalb wurden keine 
Interaktionseffekte zwischen Strukturdaten und Erfolgsfaktoren berechnet. Es zeigt sich aber 
bei den vorgenommenen Berechnungen, dass Strukturdaten im Allgemeinen deutlich wichtiger 
als Erfolgsfaktoren für die Ausprägung der Ergebniskennziffern sind. 
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deutlich mehr Unfälle pro 100.000 Einwohner. Die statistisch signifikanten 
Korrelationen zwischen Behördengröße und den genannten Ergebniskenn-
ziffern variieren zwischen .27 und .81 (Zusammenhangsmaß Pearson’s-r). 
Damit würde unter Annahme eines Kausalzusammenhangs allein die Grö-
ße einer Behörde zwischen 7% und 65% der Unterschiede in den jeweili-
gen Kennziffern erklären. Bei Verunglückten im Verkehr besteht kein sta-
tistisch signifikanter Zusammenhang. Um auszuschließen, dass andere 
Größen diesen Zusammenhang beeinflussen, wurden zusätzlich verschie-
dene Strukturvariablen in die Auswertung einbezogen. Hierbei zeigt sich 
die Siedlungsdichte als besonders aussagefähig. Sie erklärt die Ergebnis-
kennziffern in vergleichbarer Höhe wie die Behördengröße. Sobald nun die 
Siedlungsdichte mittels einer Partialkorrelationsberechnung bei der Ana-
lyse der Behördengröße berücksichtigt wird, finden sich keine breiteren 
systematischen Zusammenhänge der Behördengröße und den Zielvariab-
len mehr. Entweder werden die zuvor festgestellten Effekte nicht mehr 
signifikant oder der jeweilige Zusammenhang wird deutlich abgeschwächt. 
Dies legt nahe, dass nicht die Größe einer Kreispolizeibehörde, sondern die 
betrachtete Strukturvariable für die Unterschiede in den Ergebniskennzif-
fern verantwortlich ist. Darüber hinaus sind in diesem Zusammenhang 
weitere humangeografische Faktoren statistisch bedeutsam (so entfaltet 
allein die Bevölkerungsanzahl eine ähnliche Wirkung wie die Siedlungs-
dichte. Die beiden Strukturparameter korrelieren mit r = .57 nennenswert 
und mit  p <.001 signifikant, sind allerdings bei der Varianzaufklärung nicht 
vollständig redundant. So erklären beide Variablen zusammen genommen, 
um ein Beispiel zu geben, mehr als 70% der Varianz der Straftaten/100.000 
Einwohner und 63% der Verkehrsunfallzahl/100.000 Einwohner). Raum für 
weitere Erklärungen der Varianz der Ergebnisvariablen zwischen den KPBs 
besteht somit offensichtlich weiterhin (z. B. weitere Strukturvariablen, Er-
folgsfaktoren, Wetter, Führungsverhalten und Motivation, zufällige Ein-
flüsse etc.). 

Oftmals wird darüber hinaus die Frage aufgeworfen, ob die Verfasstheit 
der Kreispolizeibehörde (Polizeipräsident vs. Landrat [mit nachgeordnetem 
Abteilungsleiter Polizei]) einen Einfluss auf die Ergebniskennziffern besitzt. 
In der Tat zeigen sich zunächst Effekte, hier zugunsten der Landrats-
behörden. Bei einer tieferen Betrachtung zeigt sich aber wiederum die 
Siedlungsdichte bzw. die Bevölkerungsanzahl als dafür primär verantwort-
lich. So werden nach Berücksichtigung dieser Strukturvariable bestehende 
Differenzen aufgehoben oder deutlich abgeschwächt (der Zusammenhang 
zwischen Verfasstheit und Siedlungsdichte beträgt ausgedrückt in 
Spearmans‘ Rho: .67, p < .001). So kann auch hier davon ausgegangen 
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werden, dass nicht die Verfasstheit der Behörde, sondern die mit der Or-
ganisationsform verquickten Strukturvariablen für die Unterschiede aus-
schlaggebend sind.3 

Neben dieser grundlegenden Aussage bietet eine solche hier erstmals vor-
gelegte Analyse noch weitere Möglichkeiten. So kann man den Zusam-
menhang von Behördengröße auf Erfolgsfaktoren oder, vermutlich viel in-
teressanter, den Zusammenhang von Erfolgsfaktoren auf die 
Ergebniskennzahlen recht gut bestimmen. Bedienen wir uns erneut der 
Landeszahlen und nehmen zu Demonstrationszwecken beispielsweise al-
lein die Fachstrategie Kriminalitätsbekämpfung: In Bezug auf die gesamte 
Aufklärungsquote hat zunächst nur die Ausschöpfung der Suche nach DNA 
Spuren einen positiven Einfluss (Pearsons r = .34, p = .020). Zusammen-
hänge mit anderen Erfolgsmerkmalen sind mitunter sogar deutlich negativ. 
So korreliert die Quote von Sachfahndungsausschreibungen mit dem Er-
folgsmerkmal der gesamten Aufklärungsquote mit r = -.43, p = .002 (was 
nach Expertenauskunft vermutlich an der ggü. dem DNA-Material weitaus 
höheren Unspezifizität liegt). Diese Befundlage relativiert sich allerdings, 
wenn die Erfolgsmerkmale differenzierter betrachtet werden: Kein statisti-
scher Zusammenhang besteht dann zwischen Tatserienerkennung Dieb-
stahl ohne Ladendiebstahl (r = .12, p = .43), ein deutlicher Zusammenhang 
hingegen zwischen Tatserienerkennung bei Wohnungseinbrüchen (r = .44, 
p = .002) und den jeweilig zugehörigen Aufklärungsquoten. Ebenso steht 
die Ausschöpfung der Suche nach DNA Spuren in einem deutlichen statisti-
schen Zusammenhang mit der Aufklärungsquote bei Diebstahl ohne La-
dendiebstahl (r =.41, p = .004). Der Zusammenhang der Quote von Sach-
fahndungsausschreibungen und verschiedenen Aufklärungsquoten ist 
wieder nahe Null oder deutlich negativ. 

Eine weitere Erklärung systematischer Zusammenhänge kann darüber hin-
aus über die gleichzeitige Integration verschiedener Strukturvariablen und 

                                                      
3 Die Auswertung wird insgesamt durch einen starken Zusammenhang von Organisationsform 

und relevanten Strukturvariablen erschwert. Wie u. a. eine graphische Auswertung zeigt, lassen 
sich keine sinnvollen homogenen Cluster bilden, in denen Behörden mit unterschiedlicher Or-
ganisationsform, aber gleicher humangeographischer Struktur miteinander verglichen werden 
könnten. Von noch weitergehenden Analysen wird jedoch Abstand genommen, da die Ergeb-
nisse stabil sind und sich bis auf Weiteres hinreichend passend begründen lassen. 
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Erfolgsfaktoren erreicht werden. Beispielhaft sei hier die Aufklärungsquote 
bei Wohnungseinbrüchen genannt. In diesem Zusammenhang erklärt zu-
nächst die Siedlungsdichte 11% der Varianz der Daten. Berücksichtigt man 
darüber hinaus die Erfolgsfaktoren Tatserienerkennung Diebstahl Woh-
nungseinbruch sowie die Ausschöpfung der Möglichkeit der Suche nach 
DNA Spuren, erhöht sich die aufgeklärte Varianz um 27% auf insgesamt 
38%. Somit kann in diesem Zusammenhang die konsequente Anwendung 
von vom Ministerium für Inneres und Kommunales benannten Erfolgsfak-
toren in den KPBs zu deutlich besseren Ergebnissen beitragen. Dies ist 
auch ein schönes Beispiel dafür, dass mitunter erst die gemeinsame Be-
trachtung von Strukturvariablen und Erfolgsfaktoren eine Annäherung an 
das Gesamtbild erlaubt. Diese Bewertung fällt, dies muss man wissen, je 
nach Ergebniskennziffer sehr unterschiedlich aus, was natürlich eine be-
ständige Reflexion der verwendeten Erfolgsfaktoren mit Blick auf die Frage 
„geeignet für was“  und „aussagefähig in welchem Umfang“ bedingt. Dem-
nach ist, um es an diesem Beispiel festzumachen, eine zusammenfassende 
Betrachtung über die gesamte Aufklärungsquote, sofern sich solche Ergeb-
nisse auch für andere Jahre bestätigten und damit stabilisierten, ceteris 
paribus wenig zielführend und bedarf stattdessen spezifischer Fragestel-
lungen und Auswertungen. 

Dabei ist klar: Nicht immer liefern solche Analysen, die verfeinert werden 
könnten (und letztendlich müssten) für den Experten überraschende Er-
kenntnisse, aber manchmal eben doch und vor allem kann die Stärke eines 
Zusammenhangs und damit die „Aufklärungsquote“ eines Erfolgsfaktors 
für die Zielgröße genauer (genau genommen natürlich nur in einem Inter-
vall) bestimmt werden - oder eben das Ausbleiben einer nachweisbaren 
Beziehung, was wiederum Anlass zur kritischen Überprüfung der Geeig-
netheit der Kriterien bietet. Dies dann auch unter Berücksichtigung der 
Überlegung, ob bei der Kriteriendefinition und Kriterienaufnahme eventu-
ell auf indirekte Effekte spekuliert wird oder andere Gründe als die Ver-
besserung von Ergebniskennziffern für die besondere Herausstellung einer 
veranlassten, standardisierten Maßnahme prioritär sind (z. B. juristische). 

 

IV Fazit 

Die Analyse hat gezeigt, dass die Größe der Kreispolizeibehörde bei Einbe-
ziehung von Kontrollvariablen in keinem systematischen Zusammenhang 
zu den jeweiligen, auf die einzelne Kreispolizeibehörde zu beziehenden Er-
gebniskennziffern steht. Auch zeigt sich, dass es nicht entscheidend ist, ob 
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es sich um ein Präsidium oder um eine Landratsbehörde handelt. Beide ar-
beiten inzwischen bekanntlich und vernünftigerweise in demselben Orga-
nisationsmodell (mit der grundsätzlich formalen Ausnahme der Behörden-
leitung [Landrat/Landrätin in Doppelfunktion und nachgeordnetem 
Abteilungsleiter Polizei] und der gelegentlichen Anpassung an die beson-
dere Situation (siehe beispielhaft die Direktion Besondere Aufgaben, die 
Breite und Tiefe von Untergliederungen in den Direktionen). Vielmehr sind 
es die Strukturdaten und – für die Breite abgeschwächt – die Erfolgsfakto-
ren, die hier einen Einfluss auf die Ergebniskennziffern ausüben. 

Einschränkend für die eigene Analyse muss festgestellt werden, dass eine 
Bestätigung der vorgelegten Aussagen stichprobenartig zwar für eine wei-
tere Untersuchungsperiode erfolgte (und zur Bestätigung der Aussagerich-
tungen führte), aber für weitere Zeiträume wünschenswert wäre. Hier-
durch würde die generelle Stabilität der Effekte noch einmal bestätigt 
werden. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass die jeweilige Behördengröße 
und verschiedene Leistungsgrößen im ursprünglichen Datensatz nicht voll-
ständig unabhängig voneinander sind. So beeinflussen die PKS und VUD im 
Rahmen der BKV die jeweiligen Personalstärken der Behörden, so dass 
letztendlich Wechselwirkungen zwischen den Variablen denkbar sind. Die-
se ließen sich erst im Rahmen einer umfangreichen Strukturgleichungs-
analyse aufdecken, die allerdings nach einer stärker fokussierten Frage-
stellung und Variablenauswahl verlangt. Des Weiteren muss darauf 
hingewiesen werden, dass nicht-lineare Effekte außerhalb der betrachte-
ten Behördenspreizung selbstredend nicht untersucht werden konnten. 
D.h. beispielsweise könnten theoretisch im Falle einer deutlichen Verklei-
nerung der Anzahl von Behörden und damit korrespondierend der deutli-
chen Vergrößerung der verbleibenden KPBs Sprungeffekte entstehen, die 
sich positiv oder negativ auf Leistungskennziffern auswirkten.  
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Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass zur Beurteilung der Poli-
zeiarbeit nicht nur die übergeordnete Frage nach der Größe und Verfasst-
heit einer KPB interessant ist, sondern auch die, inwiefern Leistungsunter-
schiede zwischen direkt vergleichbaren KPBs bestehen. Der Vorteil bei 
entsprechend eingesetzten statistischen Verfahren über alle KPBs hinweg 
läge darin, die bisherigen, bereits jetzt im Rahmen des Behörden-
controllings eingesetzten Analysen und Prozesse eigenständig mit Aussicht 
auf Verfeinerung zu unterstützen und  damit zusätzliche Lerneffekte anre-
gen zu können.  

  

Hemer, den 31. Januar 2015 

 

Univ.-Prof. Dr. Jürgen Weibler 
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B4 Nutzen der Erfahrungen anderer Bundesländer (TG IV) 

 

„Bürgernahe Polizei - Den demographischen Wandel gestalten".  
Gutachterliche Stellungnahme zum Nutzen der Erfahrungen anderer Bundesländer 
für eine mögliche Reduzierung der Anzahl der Kreispolizeibehörden in NRW 

 

I Auftrag 

Bei der Einrichtung der Expertenkommission „Bürgernahe Polizei - Den 
demographischen Wandel gestalten“ wurden ihre Mitglieder gebeten, u. a. 
bei ihrer Arbeit auch auf die Frage einer Reduzierung der Anzahl an Kreis-
polizeibehörden einzugehen. Damit wird der Fokus auf die Äußere Auf-
bauorganisation der Polizei NRW gelenkt. Im Besonderen wurde die Frage 
aufgeworfen, inwieweit Erfahrungen aus anderen Bundesländern zur Be-
antwortung eben dieser Frage nützlich sein könnten. Genau darum soll es 
im Folgenden gehen. 

 

II Methode 

Sobald wir über Veränderungen des äußeren Aufbaus einer Polizeiorgani-
sation nachdenken, die sich durch die gesetzlich verankerte Leistungser-
bringung innerhalb eines Bundeslandes und wie im Fall NRW vor allem 
über die Leistungskraft der 47 Kreispolizeibehörden (Landkreise, kreisfreie 
Städte) definiert, bewegen wir uns auf schwierigem Terrain. Schwierig ist 
dieses Terrain deshalb, weil Wandel natürlich kein Selbstzweck ist, sondern 
- auch dem Selbstverständnis der Expertenkommission nach - hinsichtlich 
der beiden Kriterien Effektivität und Effizienz zu beurteilen ist. Die zu for-
dernde Bürgernähe einer jeden Lösung ist bereits durch die Kommissions-
bezeichnung zum Ausdruck gebracht. Von besonderem Interesse sollten 
bei einer vergleichenden Analyse von diesbezüglichen Entwicklungen in 
anderen Bundesländern demnach die Veranlassung/Ausgangsparameter, 
der Inhalt und die Wirksamkeitsanalyse der jeweiligen Anstrengungen so-
wie nach Möglichkeit die Bestimmung des hierfür anzusetzenden Auf-
wands sein. 
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Mit Gewinn gelingt eine Beurteilung aus wissenschaftlicher Sicht umso si-
cherer, je eher grundsätzliche Überlegungen zur Vorteilhaftigkeit oder zur 
Nachteiligkeit einzelner Organisationsstrukturformen neben theoretischer 
Nachvollziehbarkeit und lebenspraktischer Klugheit mit empirischen, prin-
zipiell nachprüfbaren Daten und Fakten hinterlegt werden können. Dies 
deshalb, weil organisationaler Wandel im Vorhinein stets eine (leicht oder 
extrem) risikobehaftete Angelegenheit ist, nicht selten (teilweise) als eine 
Entscheidung unter Unsicherheit angesehen werden muss.1 Ein systemati-
scher, kriteriengestützter Vorher-Nachher-Vergleich erhellt dann das Feld. 
Sind vorab die Erfolgskriterien jedoch nicht oder nicht genau definiert, ist 
eine Feststellung des erreichten Erfolgs nicht oder nur hinsichtlich des 
Konkretisierungsumfangs der Erfolgskriterien möglich (ggf. noch retro-
spektiv nachzuerheben). Sehr schnell bewegen wir uns dann aus wissen-
schaftlicher Sicht bei Bewertungsfragen im Bereich einer (qualifizierten) 
Meinungsbekundung. Diese Meinungsbekundung ist sicherlich als eine ei-
genständige Informationsquelle zu beachten, auch in dem Sammeln vieler 
solcher Meinungen, kann aber eine wissenschaftlich-empirische Evaluation 
nicht ersetzen. 

Sollen, wie dem Auftrag der Expertenkommission entsprechend, also mög-
lichst Erfahrungen anderer Bundesländer sinnvoll einbezogen werden, 
müssten unter wissenschaftlicher Perspektive nicht nur (a) möglichst viele 
belegbare Fakten und Daten (harte, weiche) aus eben diesen betrachteten 
Bundesländern vorliegen, sondern diese Erfahrungen müssten (b) auch 
zwischen den Organisationen übertragbar sein. Die Beurteilung der Über-
tragbarkeit ist grundsätzlich vielleicht entgegen intuitiver Vorstellung nicht 
trivial, so wie es die Erfolgsermittlung einer Veränderung ebenfalls nicht 
ist. 

Diese Nicht-Trivialität der Übertragbarkeit von hier der Äußeren Aufbauor-
ganisation einer gesamthaft verstandenen Polizeiorganisation hat mindes-
tens drei wesentliche und miteinander verschränkte Gründe: (1) methodi-
sche, (2) konzeptionelle und (3) umsetzungspraktische. Zu (1): Ein Ver-
gleich zwischen Organisationsgefügen, der mit dem Ziel einer zu prüfenden 

                                                      
1 Bei einer Entscheidung unter Risiko sind die von der Entscheidung abhängigen Eintrittswahr-

scheinlichkeiten bekannt (z. B. aufgrund von Vergangenheitswerten oder aus anderen Studien). 
Bei einer Entscheidung unter Unsicherheit sind nicht einmal Wahrscheinlichkeiten des Eintre-
tens der von der Entscheidung abhängigen Umweltzustände bekannt oder gar die sich erge-
benden Entwicklungen (Umweltzustände) selbst.  
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Übertragbarkeit von A auf B (im Extrem: Generalisierbarkeit auf alle Poli-
zeiorganisationen bzw. -behörden) angesetzt wird, profitiert verständli-
cherweise von einer erkennbar gleich wahrgenommenen Situation von A 
und B. Auch wenn wir noch sehen werden, dass hier selbst bei einer iden-
tischen Rahmung und strategischen Zielsetzung von A und B keinen de-
terministischen Folgen das Wort geredet werden kann, würde dies die At-
traktivität der gefundenen Lösung prima vista zweifelsfrei erhöhen. 
Schwierigkeiten bleiben jedoch. Komparative Studien dieser Art leiden bei 
einem Vergleich nicht nur unter dem bereits angesprochenen Messprob-
lem, sondern auch unter der geringen Fallzahl zur Ermittlung von Erfah-
rungswerten (auch anderenorts gut bekannt: siehe die Vergleichende Poli-
tikwissenschaft, z. B. Jahn 2007, S. 23), was insbesondere bei einer 
defizitären theoretischen Einbettung (vgl. Pickel et al. 2009, S. 10f.) mögli-
che „Alternativerklärungen“ (Schnell et al. 2013, S. 245) provoziert. Für 
kausale Aussagen ist dann sowieso kein Platz mehr. Zu (2): Konzeptionell 
besteht das Problem – ich verkürze hier – dass gerade die neuere Organi-
sationslehre in summarisch-aktueller Betrachtung zeigt, dass die Situation 
weder Strategie noch Struktur determiniert. Eher sind es die Denkgewohn-
heiten der obersten Entscheidungsebene und/oder der Organisations-
gestalter, die bestimmte Präferenzen in bestimmten Situationen hegen. 
(vgl. Kieser 2014, S. 193). Hieraus muss man den Schluss ziehen, dass Stra-
tegie, Struktur und Umwelt in jeder Organisation eigenständig zu durch-
denken sind. Natürlich, dies ist kein Widerspruch, motivieren Lösungen mit 
evaluierten Erfolgskriterien in vergleichbarer Umwelt anderenorts zum be-
sonders intensiven Hinschauen; ebenso kann dies von wissenschaftlichen 
Studien gesagt werden, wie auch theoretische Befassungen Orientierung 
und Inspiration geben und Vereinseitigungen vermeiden können. Zu (3): 
Von überragender Bedeutung ist jedoch der umsetzungspraktische Aspekt. 
Hier geht es darum, inwieweit innerorganisatorische Faktoren (Ressour-
cen, Wandelerfahrung, Problemdruck, Bereitschaft für Veränderungen 
etc.) eine prinzipiell möglich erscheinende Erfahrungsübernahme über-
haupt stimmig zu der von der Organisationsleitung präferierten Strategie 
und Struktur zulassen. Sowohl diese Prüfung als auch die hieraus mögli-
cherweise folgende (modifizierte) Anpassung ist dann das Feld des Change 
Management (siehe z. B. Lauer 2014). Auch dann bleiben prinzipielle Opti-
onen: Wandel kann eher moderat in Form einer Organisationsentwicklung 
oder eher radikal in Form einer Organisationalen Transformation erfolgen. 
Daneben, dies gilt es zu betonen, verändern sich Organisationen im Inne-
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ren durch neue oder veränderte Problemlagen, Entscheidungen durch die 
Leitungsspitze oder im Rahmen der alltäglichen Interaktionen auch unge-
plant fortlaufend (vgl. in diesem Sinne sehr dezidiert z. B. Thomas et al. 
2011).  

Um im Konkreten Beurteilungsgrundlagen zu gewinnen, wurden zunächst 
ausgewählte Dokumente von aufbaustrukturellen Veränderungen aus 
Sicht der dortigen Polizeiorganisationen bzw. -behörden gesichtet und be-
wertet. Mit Blick auf den sogenannten Scheu-Bericht, der ebenfalls von der 
Expertenkommission prüfend berücksichtigt werden sollte, gerieten wie 
dort das Land Hessen und insbesondere die Niederlande aufgrund der mit 
NRW strukturell am ehesten vergleichbaren Voraussetzungen in den enge-
ren Fokus. Beteiligte Experten des Bundeslandes sowie der an Deutschland 
angrenzenden Niederlanden, die allein durch die Grenzlage in einem kon-
tinuierlichen operativen Arbeitszusammenhang zur NRW-Polizei stehen, 
wurden deshalb zum persönlichen Gespräch eingeladen. Dies war mit der 
Hoffnung verbunden, auch spezifische Daten über die vorliegenden Doku-
mentationen hinaus zu erhalten. Entwicklungen in anderen Bundesländern 
wie Brandenburg und Rheinland-Pfalz wurden wegen zu großer strukturel-
ler Differenzen und z. T. historischer Besonderheiten oder spezifischer 
Vorgaben am Ende nicht über die vorliegenden Dokumentationen hinaus 
betrachtet. Dies gilt auch für die bedeutsamen Veränderungen in Baden-
Württemberg (niedergelegt im Eckpunktepapier für die Strukturreform der 
Polizei 2012 auf Basis des Koalitionsvertrages), zu denen ebenfalls jenseits 
der Veränderungslogik keine Wirkungsanalysen vorliegen (können). 

 

III Analyse 

Die Analyse kann an dieser Stelle sehr kurz ausfallen. Allen Entwicklungen 
ist gemeinsam, dass sie vergleichbare Ziele verfolgen (Bürgerorientierung, 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit, Abbau von überflüssigen Hierarchien, 
Bündelung der Kräfte, wirtschaftliche Effizienzgewinne mit oder ohne Vor-
gaben/Absichten einer (perspektivischen) Personalreduktion u. v. m.). Mit 
Ausnahme der stets strittigen Personalstärke handelt es sich mehr oder 
minder um Ziele, denen ein Zuspruch bei isolierter Betrachtung kaum ver-
weigert werden kann. Umfang, Intensität und Umsetzung sorgen schon 
eher für Diskussionsbedarf. Erreicht werden sollten die Ziele, auch das ist 
zu beobachten, u. a., möglicherweise sogar v.a. durch eine Veränderung 
der Äußeren Aufbauorganisation. Hier geht es beständig um die Zentrali-
sierung bestehender Strukturen mit der Folge der Schaffung (deutlich) 
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größerer Polizeibehörden in der Fläche (Region). Dies geht einher mit einer 
organisatorischen Bündelung unterstützender Zentralbehörden/Spezial-
präsidien (z. B. dem LKA) unter unmittelbarer Federführung eines Lan-
des(polizei)präsidiums, angesiedelt im jeweiligen Ministerium. Gesamthaft 
wird damit neben den beabsichtigten Effektivitäts- und Synergiegewinnen 
eine Verbesserung der strategischen Steuerung durch die politische Spitze 
und ihres ministeriellen Apparates verbunden. 

Die Setzungen erscheinen als Option zur Erfolgsverbesserung beständig 
bedenkenswert. Mit einem großen Wurf sollen eine Vielzahl von positiv 
besetzten Zielen gleichermaßen erreicht werden. Dies ist vorab natürlich 
leichter formuliert als im Nachhinein dokumentiert, gerade wenn sich vor-
ab nicht in die Tiefe einer wissenschaftlichen Erfolgsmessung konzeptionell 
wie empirisch begeben wird (Basis- und Folgemessung begründet definier-
ter Erfolgs(!)größen und nicht rein beschreibender Bestandsgrößen wie z. 
B. X-Einheiten vor und Y-Einheiten nach der Veränderung). Auch wenn der 
Erfolg solcher Veränderungen mitnichten allumfassend exakt zu berechnen 
ist, wird durch den Verzicht auf solche möglichen Anstrengungen ein nahe-
zu beliebiger Interpretationsspielraum eröffnet, der für Dritte nur bedingt 
ergiebig ist. Dies konnte auch durch die ergänzenden und bereitwillig vor-
genommenen Einlassungen der jeweiligen Vertreter befragter Verände-
rungsbehörden nicht weiter erhellt werden (Hessen, Niederlande); auch 
wenn deren geschilderte Erfahrungen in der Regel positiv bzw. hoffnungs-
froh waren.  

Alles in allem muss man dennoch feststellen, dass es unter wissenschaftli-
chen Evaluationskriterien jenseits interessanter Anregungen nicht ohne 
weitere Studien der verantwortlichen Behörden möglich ist, heute eine 
substantielle und damit quantitativ wie qualitativ abgewogene, belegbare 
Aussage über die Effektivität oder Effizienz der Strukturveränderung zu tä-
tigen (sei es in positiver oder negativer Hinsicht). Die persönlich befragten 
Behördenvertreter sehen dies im Übrigen genauso. 

Dass ein Vergleich prinzipielle Probleme bereitet, habe ich oben dargelegt. 
Hier erbrachte die Analyse keine weiterführenden Erkenntnisse, bestätigte 
jedoch noch einmal das Gesagte. Umso mehr erscheint es für die weitere 



 
 Expertenkommission 
254 „Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 

 
 

 

 

 

Befassung zweckmäßig, noch einmal die besonderen Charakteristika 
Nordrhein-Westfalens hinsichtlich polizeirelevanter Parameter beschrei-
bend in Erinnerung zu rufen.2 

Demnach leben in Nordrhein-Westfalen auf mehr als 34.000 Quadratkilo-
metern ca. 17,5 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner in 396 Gemeinden. 
Diese sind, wie die Kreise, im Bundesvergleich groß. 23 davon sind kreis-
freie Städte (ohne Aufsichtsaufgaben und zwischen 110.000 und 1 Mio. 
Einwohner). Die übrigen 373 Gemeinden (zwischen 4.200 und 151.000 
Einwohnern) gehören 30 Kreisen (mit Landrätin/Landrat als untere staatli-
che Verwaltungsbehörde und zwischen 135.000 und knapp 600.000 Ein-
wohnern) und der Städteregion Aachen an. Die Städteregion Aachen formt 
sich aus dem ehemaligen Kreis Aachen sowie der Stadt Aachen, die ihren 
Status als kreisfreie Stadt behalten hat. Seit 1948 werden staatliche Aufga-
ben auf eben die Kreise übertragen (Funktionalreformen). Die kommunale 
Neugliederung von 1975 hat die bundesweit größten Einheiten mit einer 
im Ländervergleich überdurchschnittlichen Verwaltungskraft geschaffen. 
Daher wurden Ende der 70er Jahre Aufgaben, die den Kreisverwaltungen 
zugeordnet waren, auf besonders leistungsfähige (meint: einwohnerstar-
ke) Gemeinden im Kreisgebiet übertragen (sogenanntes gestuftes Auf-
gabenmodell - in der Konkretisierung „Große kreisangehörige Stadt“ bzw. 
„Mittlere kreisangehörige Stadt“). Gemeinden erhalten durch diese Be-
zeichnung zugleich den Status einer Stadt (28 Städte in NRW mit mehr als 
100.000 Einwohnern [von 76 in Deutschland] und 15 Städte mit über 
200.000 Einwohnern [von 39 in Deutschland, davon in Hessen 2]). Als Gro-
ße kreisangehörige Stadt unterhalten sie u. a. eine Ausländerbehörde oder 
müssen eine Rettungswache einrichten. Als Mittlere kreisangehörige Stadt 
übernehmen diese Städte z. B. neue Aufgaben als Bauaufsichtsbehörde, 
die Trägerschaft für eine hauptamtlich besetzte Feuerwache oder die 
Pflicht zur Unterhaltung von Einrichtungen der Weiterbildung. Im kreisan-
gehörigen Raum existieren aktuell 35 „Große kreisangehörige Städte“ so-
wie 129 „Mittlere kreisangehörige Städte“, die aufgrund ihrer Größe ein-
zelne Aufgaben der Kreisebene in eigener Zuständigkeit ausführen.3  

Nordrhein-Westfalen ist nicht nur mit Abstand das bevölkerungsreichste 
Bundesland Deutschlands, sondern verfügt auch über sogenannte Metro-
                                                      
2  Die landeskundlichen Angaben entstammen verschiedensten (Internet-)Quellen und wurden 

inhaltlich wie (z. T.) auch sprachlich mit individueller Aufbereitung übernommen. 
3  Vgl. MIK NRW (2015a), o.S.; MIK NRW (2015b), o.S. 
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polregionen. In der Metropolregion Rhein-Ruhr (größter Ballungsraum Eu-
ropas) leben zehn Millionen Menschen, die meisten davon in Köln, wobei 
es sich mit einer Million Einwohnern um die viertgrößte Stadt Deutsch-
lands handelt.4 Ebenso ist NRW mit rund 8,6 Mill. Haushalten das Bundes-
land mit den meisten privaten Haushalten (2012; zum Vergleich: Baden-
Württemberg 5,1 Mill.).5  

Die Bevölkerung des am dichtesten besiedelten Flächenlandes der Bundes-
republik (515 Menschen/km2) lebt auf knapp 25% der Landesfläche in ent-
sprechenden Verdichtungsgebieten (Ballungskerne, Ballungsrandzonen 
und Solitäre Verdichtungsgebiete). 75% der Landesfläche mit 42,81% der 
Einwohner besitzen eine überwiegend ländliche Raumstruktur, eine Auftei-
lung, die sich nach der aktuellen Bevölkerungsprognose noch leicht zu-
gunsten des ländlichen Raumes erhöhen könnte.6 51% der Landeseinwoh-
ner leben in von Landrätinnen/Landräten geleiteten Kreispolizei-
behörden.7 Mehr als die Hälfte der Kreise überschreitet dabei die Größe 
von 1000 Quadratkilometern. Gesamthaft zeichnen sich die Kreispolizei-
behörden damit durch eine Mischung aus großstädtischen Bereichen, Flä-
chenregionen und Ballungsrandzonen aus, die sowohl stark urbanisierte 
als auch ländlich strukturierte Bereiche in ihrem Verantwortungsbereich 
kennen. Die Aufgabenwahrnehmung der Kreispolizeibehörden, die hin-
sichtlich ihrer Leistungsfähigkeit keine systematischen, statistischen Unter-
schiede bezüglich Größe und Leitungsform aufweisen (siehe hierzu auch 
das Teilgutachten zum Zusammenhang von Behördengröße, Verfasstheit 
und Leistungsgrößen in den Kreispolizeibehörden), differiert nach Zustän-
digkeitsstatus. Die Kreispolizeibehörden werden durch die drei Landes-
oberbehörden unterstützt. 

Nordrhein-Westfalen erwirtschaftet mit 21,9% Anteil am deutschen Brut-
toinlandsprodukt den größten Anteil und liegt damit im europäischen Ver-
gleich vor der Schweiz, Schweden, Norwegen, Polen, Belgien und Öster-

                                                      
4  Vgl. StK NRW (2015), o.S. 
5  Vgl. StBA (2008), S. 18; StBA (2014), S. 50. 
6  Vgl. StK NRW (1995), o.S.; LT-Drs. 16/4184 (2013), S. 6f. 
7 Vgl. Landesdatenbank NRW. Bevölkerungsstatistik (2011), Fortschreibung Stichtag 31.12.2013. 
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reich.8 Durch seine zentrale Lage und seinem großen Exportsektor (größtes 
Handelsvolumen aller Bundesländer) ist Nordrhein-Westfalen in besonde-
rem Maße in die Weltwirtschaft eingebunden. Der Wirtschaftsraum 
Nordrhein-Westfalen stünde mit seinem Bruttoinlandsprodukt von 599,8 
Milliarden Euro im Jahr 2013 im internationalen Ranking als unabhängiger 
Staat an 19. Stelle aller Volkswirtschaften.9 Auch in Zukunft soll mehr als 
ein Fünftel des gesamten deutschen Güterverkehrs auf Nordrhein-
Westfalen ausgerichtet sein. Wachstumsimpulse sind dabei vergleichswei-
se stark mit dem Außenhandel verknüpft. Der grenzüberschreitende Wa-
renverkehr ist in Nordrhein-Westfalen folglich von besonderer Relevanz 
für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes.10 Es verfügt über eines der 
größten und dichtesten Straßen-, Schienen- und Wasserstraßennetze eu-
ropaweit.11 Im bundesweiten Vergleich besitzt Nordrhein-Westfalen das 
zweitlängste12 und im Verhältnis zur Landesfläche zweitdichteste Straßen-
netz des überörtlichen Verkehrs.13 Wiederum die meisten Pkws sind in 
Nordrhein-Westfalen (9,3 Mill.) zugelassen.14 

Diese Aufstellung ist zweifelsfrei informativ. Sie beansprucht aber nicht, 
vollständig hinsichtlich polizeirelevanter Parameter zu sein. Vor allem kön-
nen hieraus in der Regel keine direkten, deterministischen Effekte für die 
Struktur und den Umfang der Polizeiarbeit oder des Rahmens der Äußeren 
Aufbauorganisation wissenschaftlich zwingend bestimmt werden. Hierzu 
müsste eine Landkarte der Beziehungen zwischen Strukturparametern ei-
nes Landes samt ihrer Auswirkungen auf die polizeiliche Arbeit unter Be-
rücksichtigung der Äußeren Aufbauorganisation als stabiles Totalmodell 
vorliegen. Aber natürlich gibt es Analysen, auch eigene, die die hier her-
vorgehobenen Parameter als relevant für die Polizeiarbeit ausweisen. So 
wissen wir um die besondere Bedeutung der Bevölkerungsanzahl (und ih-
rer Struktur) oder der Siedlungsdichte für die Häufigkeit und die Struktur 
verschiedener Kriminalitätsphänomene (laut BKA wächst z. B. die Mehr-
zahl der Straftaten mit der Einwohnerzahl der Gemeindegrößenklasse und 

                                                      
8   Vgl. StK NRW (2015), o.S.  
9   Vgl. MWEIMH (2015), o.S. 
10 Vgl. Prognos (2014), S. 29 (mit Verweis auf weitere Quellen). 
11 Vgl. ebd., S. 30. 
12 Vgl. StBA (2014), S. 593. 
13 Vgl. StBA (2008), S. 46; StBA (2014), S. 14ff.  
14 Vgl. StBA (2015), o.S.  



 
Expertenkommission 
„Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 257 
 
 

 

 

 

 

hier insbesondere bei Aggressions-, Diebstahls- und Vermögensdelikten).15 
Man denke aber auch an das vergleichsweise günstige Aktionsfeld für mo-
bile Tätergruppen und begünstigende Rückzugsmöglichkeiten (Gebäude-
flächen). Angesichts der Struktur des Landes resultieren daraus besondere 
Beobachtungs- und Einsatzsituationen. Dennoch: Strukturparameter erklä-
ren zwar einen sehr bedeutenden, möglicherweise bei zahlreichen Phäno-
menen den größten Teil polizeilicher Arbeit und ihres Erfolges, aber natür-
lich treten wechselhaft-dynamische Vernetzungen und weitere Faktoren 
hinzu. Monokausale Beziehungen (Faktor X erklärt 100% von Faktor Y) gibt 
es also regelmäßig nicht. Lebensformen und Lebensstile, um zwei Variab-
len für das oben genutzte Beispiel aufzunehmen, treten in der Manifesta-
tion von Kriminalität hinzu, das geschickte Wirken der Polizeikräfte eben-
so. Auch wenn hier nur beispielhaft die Kriminalität hervorgehoben wurde, 
wären analoge, durch die Struktur des Landes bedingte Zusammenhänge 
und Folgen für die anderen Kernaufgaben der Polizei, Gefahrenab-
wehr/Einsatz (z. B. Notrufe, Demonstrationen) und Verkehr (z. B. Unfallge-
schehen), anzuführen. Entscheidungsträger stehen vor der beständigen 
Aufgabe, diese Strukturparameter (dann detaillierter) mit der Strategie 
und organisatorischen Struktur der Polizeiarbeit bestmöglich zu verzah-
nen. 

 

IV Fazit 

Belastbare Zahlen, die die Effektivität und Effizienz der zum Vergleich be-
trachteten Flächenländer (oder im betrachteten benachbarten Ausland: 
Niederlande) anlässlich der Veränderung ihrer Äußeren Aufbauorganisati-
on ausweisen, liegen aus wissenschaftlicher Sicht nicht vor. Des Weiteren 
stehen methodische, aber auch konzeptionelle und umsetzungspraktische 
Gründe einer hieraus wie auch immer zu ziehenden Handlungsanweisung 
entgegen. Generell ist stattdessen einer deterministischen Kopplung von 
Umwelt, Strategie und Organisationsstruktur eine Absage zu erteilen. Viel-
mehr – und das ist die Konsequenz – sollte mit Blick auf die Äußere Auf-
bauorganisation (und darüber hinaus) und unter Kenntnis einschlägiger 

                                                      
15 Vgl. BKA (2013), S. 16f. 
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wissenschaftlicher Materialien eine eigenständige, nordrhein-westfälische 
Würdigung in begründeter Einschätzung der polizeirelevanten Problem-
lagen, der inneren Verfassung der Polizei einschließlich ihrer (zukünftigen) 
Leistungskraft sowie den Charakteristika des Landes vorgenommen wer-
den – dies unter Einbeziehung zentraler Effektivitäts- wie Effizienzkriterien 
(inklusive der Würdigung eines allfälligen Veränderungsaufwandes). 

 

Hemer, den 23.März 2015 

 

Univ.-Prof. Dr. Jürgen Weibler 
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B5 Prognose der Polizeistärke bis 2031 (TG V) 

 

„Bürgernahe Polizei - Den demographischen Wandel gestalten".  
Gutachterliche Stellungnahme zur Prognose der Polizeistärke bis 2031  

 

I Auftrag 

Bei der Einrichtung der Expertenkommission „Bürgernahe Polizei - Den 
demographischen Wandel gestalten“ wurden ihre Mitglieder gebeten, u. a. 
bei ihrer Arbeit auch Fragen zur Entwicklung der Polizeistärke zu beant-
worten. Um hier auf einer aktuellen Vorausschau für die Kommissionsar-
beit fußen zu können, wurde ich ergänzend durch den Auftraggeber gebe-
ten, eine entsprechende Schätzung vorzulegen.  

Eine Schätzung der zukünftigen Polizeistärke ist Voraussetzung für eine vo-
rausschauende Planung in verschiedenster Hinsicht. Die wirkungsorientier-
te Sicherung des gesetzlichen Auftrages steht hiermit ebenso im Zusam-
menhang wie die Finanzierung des Polizeikörpers oder die Folgen für die 
Rekrutierung des polizeilichen Nachwuchses. Bei Letzterem sind die langen 
Vorlaufzeiten (Ausbildung) und die nach oben begrenzte Ausbildungskapa-
zität in Erinnerung zu rufen. 

Im Folgenden wird diese Entwicklung der Polizeistärke auf Grundlage des 
zur Verfügung stehenden Datenmaterials ausgewiesen. 

 

II Methode 

Eine Schätzung ist immer eine Näherung an den wahren Wert. Jede Schät-
zung, das ist zu betonen, enthält Schätzfehler. Diese sind nach Kräften zu 
minimieren. Der Schätzfehler ist umso größer, je unvollständiger die Da-
tenbasis ist und je stärker die zur Schätzung herangezogenen Parameter 
unsystematisch im Zeitablauf variieren bzw. je größer die Differenz zwi-
schen den bisherigen und zukünftigen Dynamiken der relevanten Parame-
ter ist. Der wahre Wert, der hier interessiert, ist die tatsächliche Anzahl der 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten in NRW in einem 
definierten zukünftigem Zeitraum (prognostisch ursprünglich 2011-2031; 
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aktuell 2015-2031). Basis der Schätzung sind an dieser Stelle die vergange-
ne Entwicklung bei Personalverlusten und Neueinstellungen, sowie der 
tatsächliche Personalstand am 01.01.2015.  

Die Schätzung der Personalstärken für die kommenden Jahre auf Grundla-
ge von Daten im Landesbestand der Polizei sowie von Daten des Lande-
samtes für Besoldung und Versorgung wird vor allem dadurch beeinflusst, 
dass ein nennenswerter Anteil von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamten vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze aus dem Poli-
zeidienst ausscheidet (heute: 62 bzw. 61 Jahre). Weiterhin ist zu berück-
sichtigen, dass die Eintritte in den Anwärterdienst nicht identisch mit den 
Übernahmen in den beamteten Polizeivollzugsdienst sind. Die Schwierig-
keit besteht dann in der exakten Bestimmung dieser Effekte, die zum einen 
nicht linear verlaufen und zum anderen in der Detailbetrachtung nochmals 
um verschiedene Spezifika angereichert werden müssen.  

Im konkreten Fall kommt erschwerend hinzu, dass die Schätzung auf einer 
unvollständigen Datenbasis beruht. Unvollständig ist sie insofern, als nur 
eine begrenzte Anzahl von Beobachtungspunkten für relevante Parameter 
vorliegt. Begründet ist dies vor allem dadurch, dass bei dem wesentlichen 
Parameter, den vorzeitigen Austrittsquoten aus dem Polizeidienst in den 
letzten Dienstjahren, nur für wenige Jahrgänge Daten vorliegen. Zudem 
sind alle in der Prognose enthaltenen Jahrgänge von dem Problem betrof-
fen, dass die Erfassungssysteme es derzeit in der Auswertung nicht rückbli-
ckend erlauben, eine exakte, personenbezogene Information über den Ein- 
und Austritt einer/eines Polizeivollzugsbeamtin/Polizeivollzugsbeamten in 
den Polizeidienst nachzuzeichnen. Dies gilt auch für eine Differenzierung 
nach Ausbildungszeitraum und Übernahme in das Beamtenverhältnis. 
Deshalb musste ersatzweise mit altersgleichen Jahrgangskohorten und ei-
nem (fiktivem) durchschnittlichen Eintrittsdatum in den Polizeidienst ge-
rechnet werden. Damit stellt bereits das tatsächliche Alter der Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten in den jeweiligen 
Jahrgangskohorten durchgängig nur einen Schätzwert dar. Des Weiteren 
liegt keine detaillierte Erfassung der persönlichen Gründe für einen vorzei-
tigen Dienstaustritt vor, die es bspw. erlauben würde, bestimmte Sonder-
effekte zu bestimmen. Auf der Seite der Eingänge (Anwärterinnen und 
Anwärter) wurde die Schwundquote durch Daten der letzten Jahre (Bache-
lorstudium) gebildet, wobei der zu beobachtende Anstieg, auch angesichts 
der beim vorzeitigen Austritt steigenden Zahlen jüngerer Jahrgänge, kon-
servativ zugrunde gelegt wurde. In Konsequenz waren – auch aufgrund 
von Sprungeffekten – aufwendige statistische Einzelbetrachtungen not-
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wendig, die dann (im Rahmen des Möglichen) zu einer verbindlichen Ge-
samtschau zusammengefügt wurden. 

 

III Analyse 

Zunächst wurde auf Basis von Geburtsjahrgängen mit generell fiktiven, 
aber bestmöglich angesichts des verfügbaren Datenmaterials gestützten 
Eintrittsdaten in den Polizeivollzugsdienst (als Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamte) die ursprüngliche Stärke eines jeweiligen 
Dienstjahrgangs geschätzt. Diese wurde dann den realen Beständen in den 
betreffenden Jahrgängen zum Zeitpunkt 01.01.2015 gegenübergestellt. Die 
ermittelten Differenzen wurden an Hand der Anzahl der Dienstjahre relati-
viert. Für die Prognose wurde unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Kohortenstärke und der bisherigen Verweildauer im Polizeidienst ein ge-
mittelter Verlustfaktor als Grundlage der Prognose bestimmt. 

Auffällig ist, dass die Geburtsjahrgänge ab 1975 ein höheres vorzeitiges 
Austrittsverhalten zeigen. Zudem wurde deutlich, dass ebenso ge-
schlechtsspezifische Unterschiede vorliegen. Hier zeigte sich, dass in den 
Jahrgängen vor 1975 die Polizeivollzugsbeamtinnen ein erkennbar höheres 
Austrittsverhalten als ihre männlichen Kollegen an den Tag legten. In den 
Geburtsjahrgängen nach 1975 verschwindet dieser Unterschied nahezu, da 
die Austrittsraten für die Polizeivollzugsbeamten deutlich ansteigen. Auch 
dies wurde korrigierend eingearbeitet. So können wir feststellen, dass in 
den Jahrgängen vor 1975 ein vorzeitiges Austrittsverhalten pro Jahr im ak-
tiven Polizeidienst (Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte) 
von durchschnittlich 0,27% vorliegt. In den Jahrgängen nach 1975 erhöht 
sich dies auf 0,51%. Die Gründe liegen dominant entweder auf Seiten der 
Person (formale Kategorie: Entlassung auf Antrag/Zurruhesetzungen) oder 
sind Lebensschicksalen geschuldet. Eingearbeitet wurden ebenfalls die ge-
setzlich unterschiedlichen Regelaltersgrenzen für Polizeivollzugsbeamtin-
nen und Polizeivollzugsbeamte (62/61 bei summierten mindestens 25 Jah-
ren Wechseldienst. Ob der ermittelte Prozentsatz zukünftig in diesem 
Umfang bleiben wird, ist ungewiss, auch weil sich heutige Viten von Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten aufgrund der Durchläs-
sigkeit zwischen den Kernarbeitsbereichen GE, K und V deutlich von denen 
älterer Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten unterschei-
den dürften). 
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Bemerkenswert in der Höhe ist auch, dass das Austrittsverhalten sich drei, 
zwei und ein Jahr vor der regulären Pensionierung sprungartig von den zu-
vor berichteten Durchschnittswerten (0,27/0,51) abhebt. Ein Jahr vor dem 
Erreichen der Regelaltersgrenze sind teilweise nur noch rund 50% der Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten im Dienst (im Durch-
schnitt 60%), womit sich für diesen Zeitpunkt eine gemittelte Verlustrate 
von 1,2% p.a. ergibt (aber: durchschnittlich erreichen rund 90% der Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten das vierte Jahr vor der 
Regelaltersgrenze, sofern sie den Jahrgängen 1974 und älter angehören. In 
den Folgejahrgängen sind es nur noch ca. 82%. Die überproportionalen 
Abgänge setzen vor allem danach ein). Diese Effekte wurden bei der Prog-
nose gesondert berücksichtigt. 
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Was bedeutet das Gesagte nun für die Entwicklung der Polizeistärke? 

 

Jahr 

Anzahl 
PVB 

jeweils 
zum 1. 
Januar  

Abgänge Zugänge 
Differenz  
Abgänge/ 
Zugänge 

Kumuliert 
Gesamt 

hiervon:  
Alters- 

abgänge 

hiervon:  
sonstige  
Abgänge 

Einstellungs- 
ermäch- 
tigungen 

hiervon: 
Kompen- 
sations- 
anteil 

Nach- 
ersatz 
(netto) 

2011 39.030  621      1.400  0  1.038  417    
2012 39.447  883      1.400  0  1.031  148  565  
2013 39.595  1.052      1.477  77  1.011  -41  524  
2014 39.554  1.217      1.500  100  1.290  73  597  
2015 39.627  1.302  771  531  1.642  100  1.288  -14  583  
2016 39.613  1.280  782  498  1.670  150  1.360  80  663  
2017 39.693  1.387  839  548  1.637  117  1.381  -6  657  
2018 39.687  1.593  967  626  1.519  119  1.512  -81  576  
2019 39.606  1.744  1.093  651  1.530  130  1.538  -206  370  
2020 39.400  1.767  1.116  651  1.532  132  1.508  -259  111  
2021 39.141  1.799  1.130  669  1.529  129  1.399  -400  -289  
2022 38.741  1.752  1.102  650  1.520  120  1.409  -343  -632  
2023 38.398  1.818  1.183  635  1.521  121  1.411  -407  -1.039  
2024 37.991  1.700  1.084  616  1.521  121  1.408  -292  -1.331  
2025 37.699  1.570  1.030  540  1.521  121  1.400  -170  -1.501  
2026 37.529  1.426  956  470  1.520  120  1.401  -25  -1.526  
2027 37.504  1.257  805  452  1.520  120  1.401  144  -1.382  
2028 37.648  1.105  641  464  1.520  120  1.401  296  -1.086  
2029 37.944  1.078  597  481  1.520  120  1.400  322  -764  
2030 38.266  1.179  704  475  1.520  120  1.400  221  -543  
2031 38.487          

Gesamt bis  
1. Januar 2031 27.530        26.987  -543   

Tabelle 1: Prognose zur Entwicklung der Polizeistärke bis 2031 

 

Dazu die Erläuterung der Zeilen und Spalten. 

Den Zeilen entnehmen wir das Prognosejahr und die Zahlenwerte. Dabei 
ist zu beachten, dass für die Jahre 2011 bis 2014 und für den Bestand 2015 
reale als auch berechnete Zahlen eingestellt wurden (blau hinterlegt). Die 
ursprünglich auf 20 Jahre ausgerichtete Prognose setzt zwischenzeitlich 
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fortgeschrieben mit realen Daten nun erst in 2015 an und hört 2031 auf. 
Die Spezifika sind in den Spaltenköpfen benannt. Neben dem (Prognose-) 
Jahr sind aufgeführt: 

Anzahl PVB: Personalbestand zum jeweiligen Jahresanfang. 

Abgänge (Gesamt, Altersabgänge und sonstige Abgänge): Anzahl der Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten, welche und welche 
nicht die Regelaltersgrenze erreichen. Polizeivollzugsbeamtinnen und Poli-
zeivollzugsbeamte, die unter die Regelung des § 115 Abs. 2 LBG fallen (25 
Jahre Wechselschichtdienst), sind berücksichtigt. 

Zugänge (Einstellungsermächtigungen, Kompensationsanteil und Nacher-
satz): Anzahl der (prognostischen) „Einstellungsermächtigungen“, basie-
rend auf der Annahme, dass letztlich 1.400 Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte jedes Jahr „netto“ ankommen sollen und anfallende 
Verluste (jeweils bezogen auf die Anzahl der Einstellungsermächtigungen 3 
Jahre zuvor) ausgeglichen werden. Für die konkrete Berechnung wird für 
jedes Jahr der gemittelte Verlust der jeweils zwei vorausgegangenen Jahre 
als neuer durchschnittlicher Verlust zugrunde gelegt und die entsprechen-
de Anzahl auf den Wert 1.400 addiert. Die Höhe ist in der daneben liegen-
den Spalte „Kompensationsanteil“ vermerkt. Zu beachten ist, dass für den 
theoretisch möglichen Wegfall dieses üblichen Prozederes die Differenz 
um eben diesen Betrag nach unten korrigiert werden muss. Dies hätte in 
der Summe über die Jahre gravierende Folgen für die Prognose. Für die 
Jahre 2015 bis 2017 sind die zusätzlichen Einstellungsermächtigungen von 
120 je Jahr berücksichtigt (insgesamt 360 für das Sicherheitspaket) und im 
Jahr 2015 weitere 22 Einstellungsermächtigungen (für die Kompensation 
für die Abgänge zum Verfassungsschutz). Für das Jahr 2016 wird - abwei-
chend von der oben beschriebenen Berechnungssystematik - derzeit von 
1.670 Einstellungsermächtigungen ausgegangen. Der „Nachersatz“ (netto) 
ist die prognostische Anzahl der tatsächlich nach bestandener Ausbildung 
ankommenden Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten. 
Der für die Jahre 2026, 2027 und 2028 angenommene Zugang von jeweils 
1.401 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten ist rechneri-
sche Folge der Erhöhung der Einstellungsermächtigungen aus dem Sicher-
heitspaket (dreimal 120) und deren zeitversetzen Nachersatz in Höhe der 
potentiellen Ausscheidequoten. 

Differenz Abgänge/Zugänge: Ist die Differenz zwischen in dem jeweiligen 
Prognosejahr übernommenen Kommissaranwärter und -anwärterinnen 
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und den gleichzeitig anfallenden Abgängen (Erreichen Altersgrenze und 
sonstige Abgänge). 

Kumuliert: Ist die kumulierte „Gewinn-/Verlustrechnung“ bezogen auf das 
Ausgangsjahr 2011. 

Wir sehen, dass die negative Bestandsentwicklung in 2021 einsetzt und ih-
ren Höhepunkt mit einem kumulierten Verlust von 1.526 Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamten in 2026 erreicht. Insgesamt sind 
sechs Jahre mit einem kumulierten Verlust von über 1.000 Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamten auszuweisen. Ab 2027 sind wie-
der positive Wachstumsraten zu erwarten. Allerdings unter dem Vorbe-
halt, dass die Sprungeffekte im Austritt in den letzten drei Dienstjahren vor 
der Pensionierung bei den Jahrgängen 1975 und älter denen ihrer Vorgän-
gerinnen und Vorgängern entsprechen. Hierzu gibt es bislang natürlich 
noch keine Zahlen. Es würde allerdings nicht überraschen, wenn wir dann 
noch höhere vorzeitige Abgangszahlen sähen. In diesem Fall würde sich 
der Rückgang des mit Blick auf 2011 ausgewiesenen Defizits verlangsamen, 
ggf. gar wieder erhöhen. 

 

IV Fazit 

Der Polizeikörper NRW wird auf längere Sicht aus demographischen Grün-
den schrumpfen. Wird als Basis dieser Aussage wie ursprünglich das Jahr 
2011 gewählt, werden voraussichtlich erstmals im Jahre 2022 weniger Po-
lizeivollzugsbeamtinnen und – beamte zur Verfügung stehen. Ab 2018 fin-
det sich jedoch bereits eine beständige Reduktion des Personalbestandes 
mit Blick auf das Vorjahr. Die Entwicklung wird 2026/2027 ihren Höhe-
punkt mit in der Spitze einem Verlust von rund 1.500 Polizeivollzugsbeam-
tinnen und Polizeivollzugsbeamten bezogen auf das Jahr 2011 erreichen. 
Danach schwächt sie sich wieder ab und verbleibt ungefähr auf dem Ni-
veau des Jahres 2023. Dann stehen dem Land rund 38.500 Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamte zur Verfügung (zum Vergleich 
2015: rund 39.600; 2011: rund 39.000). 

Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, dass die errechneten Zah-
len auf den Bedingungen fußen, unter denen sie ermittelt wurden. Eine 
Überprüfung der Prognoseformel an heutigen Kohortenstärken weist kon-
stant Abweichungsraten von nahezu 0% bis knapp 3% bei den Austritten 
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auf (die Abweichungsraten für die letzten drei Jahre sind bei momentan 
geringen Fallzahlen allerdings instabiler zu sehen, auch teils (deutlich) hö-
her, und bedürfen der besonderen Beobachtung). Zukünftige systemati-
sche Änderungen des vorzeitigen Austrittsverhaltens könnten dieses Ver-
hältnis verschlechtern. Die hier vorgestellten Daten zum Ausweis der zu-
künftigen Stärken des Polizeikörpers in NRW dürfen somit nicht als punkt-
genaue Vorhersage verstanden werden. Die Zahlen sind jedoch mit dieser 
Einschränkung hinreichend gut, um grundsätzliche Entwicklungen zu er-
kennen und in ihrer Größenordnung einzuschätzen. Sie sind zweifelsfrei das 
Beste, was für planerische Zwecke 2015 zur Verfügung steht. Im Abgleich 
mit der Realentwicklung der kommenden Jahre ist die Validität der Vor-
hersagen beständig zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Sensibel muss 
auf Veränderungen im Polizeikörper und in seinem Umfeld geachtet wer-
den, die einen Einfluss auf die Schätzung haben könnten.  

Die zukünftige Planung würde maßgeblich von einer gehaltvolleren Daten-
struktur und verbesserten Auswertungsmöglichkeiten profitieren. Die drin-
gende Empfehlung ist, dies unmittelbar anzugehen. Ziel sollte sein, die 
Entwicklung des Personalkörpers informatorisch und programmtechnisch 
mit den hiermit zusammenhängenden Fragen der Personalsteuerung zu 
verzahnen. Es geht also um eine integrierte Lösung, die auf Basis eines Da-
tenbestandes sinnvolle Verbindungen zwischen Entscheidungsgrößen 
(hier: bei der Personalstärke und deren Folgen (für A, B oder n)) liefert. 

Hemer, den 5. Mai 2015 

 
Univ.-Prof. Dr. Jürgen Weibler  
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B6 Vergleichende Modellbewertung (TG VI) 

 

„Bürgernahe Polizei - Den demographischen Wandel gestalten".  
Gutachterliche Stellungnahme zur vergleichenden Modellbewertung  

 

I Auftrag 

Bei der Einrichtung der Expertenkommission „Bürgernahe Polizei - Den 
demographischen Wandel gestalten“ wurden ihre Mitglieder gebeten, u. a. 
bei ihrer Arbeit auch Fragen zur Äußeren Aufbauorganisation zu beantwor-
ten. Angesprochen ist damit die Frage nach der optimalen Lenkungsstruk-
tur, den damit in Zusammenhang stehenden veränderten Zuschnitten und 
ggf. Zuständigkeiten von Polizeibehörden sowie den damit verbundenen  
Chancen bzw. Risiken.1 2  

Im Folgenden werden diese Fragen grundsätzlich betrachtet. 

 

II Methode 

Die hier gewählte Methode ist primär die Dokumentenanalyse und ihre 
Würdigung in Kenntnis wissenschaftlicher Literatur. Einschlägige Evalua-
tionen, die eine solide Beurteilung verschiedener Lenkungsstrukturen der 
Polizeiverwaltung gestatten, liegen mir ebenso wenig vor wie systematisch 
empirisch ermittelte Effekte eines Vorher-Nachher-Vergleichs der Verän-
derungen von unteren Polizeibehörden (wie den Kreispolizeibehörden), 
die durch eine Veränderung der Äußeren Aufbauorganisation bewirkt 
wurden. 

                                                      
1 Hierzu soll auch der Bericht der Kommission „Neuorganisation der Polizeibehörden“ (Scheu-

Bericht; 2004) zur Kenntnis genommen werden. Ebenso Erfahrungen aus anderen Bundeslän-
dern. Des Weiteren der Ergebnisbericht „Demografieeffekte in Nordrhein-Westfalen - Prognose 
der Auswirkung der demografischen Entwicklung auf den Landeshaushalt in Nordrhein-
Westfalen bis 2020“ von PricewaterhouseCoopers (PwC; 2012, S. 49). 

2 Auf Prozessabläufe kann in Anbetracht der Komplexität dieses Feldes an dieser Stelle nicht ein-
gegangen werden. 
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III Analyse 

Kommen wir zunächst zur formalen Beschreibung der Ausgangssituation.3 
Die Polizei ist Angelegenheit des Landes. Die Polizei untersteht dem Minis-
ter für Inneres und Kommunales, der gegenüber dem Parlament politisch 
verantwortlich ist. Die Aufgaben und Befugnisse der Polizei ergeben sich 
im Wesentlichen aus dem Polizeigesetz des Landes NRW sowie der Straf-
prozessordnung. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit folgt aus dem Po-
lizeiorganisationsgesetz des Landes NRW. Polizeibehörden sind das Lan-
deskriminalamt, das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste, das Lan-
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der 
Polizei und als Kreispolizeibehörden die Polizeipräsidien in Polizeibezirken 
mit mindestens einer kreisfreien Stadt sowie die Landrätinnen oder Land-
räte, soweit das Kreisgebiet zu einem Polizeibezirk bestimmt wird. Dies 
sind gegenwärtig in Polizeibezirken mit kreisfreien Städten 18 Polizeipräsi-
dentinnen/Polizeipräsidenten, in den Kreisen die 29 Landrätinnen und 
Landräte als untere staatliche Verwaltungsbehörden. Damit entspricht die 
örtliche Struktur der Polizei fast durchgängig der kommunalen Gebiets-
struktur (Einräumigkeit der Verwaltung). 

Das Ministerium für Inneres und Kommunales führt als oberste Landesbe-
hörde Aufsicht (Dienst- und Fachaufsicht) über alle Polizeibehörden. 
Rechtlich liegt hier ein zweistufiger Verwaltungsaufbau vor. Das Ministeri-
um für Inneres und Kommunales überwacht dabei die ordnungsgemäße 
Aufgabenerfüllung und gibt grundlegende Zielsetzungen und Landesstra-
tegien vor. Bei der Aufsicht über die 47 Kreispolizeibehörden wird es durch 
die drei oberen Landesbehörden unterstützt. Diese nehmen zudem lan-
desweite Aufgaben wahr. Daneben können das Ministerium für Inneres 
und Kommunales und nach Bestimmung das Landeskriminalamt und das 
Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste einer Polizeibehörde zeitlich 
befristet Aufgaben im Bezirk anderer Polizeibehörden übertragen, insbe-
sondere wenn einheitliche polizeiliche Maßnahmen erforderlich werden. 
Eine Weisungsbefugnis gegenüber anderen Kreispolizeibehörden besteht 
aber nur, soweit die Übertragung nach § 7 Abs. 5 i. V. m. § 5 Abs. 3 POG er-
folgt ist. Ansonsten greift bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben das 
Selbstkoordinationsprinzip. 

                                                      
3 Die beschreibenden Formulierungen sind hier weitestgehend am Wortlaut gesetzlicher Grund-

lagen oder daraus folgender offizieller Wiedergaben der Polizei ausgerichtet, zusammengefügt 
und teilweise mit Kürzungen/Ergänzungen versehen. 
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Eine regionale Aufsicht ist nach dem Polizeiorganisationgesetz II NRW 
(2007) strukturell entfallen. Eine regionale Koordination von Aktivitäten ist 
in Einzelfällen jedoch möglich. Bei Gefahr im Verzug können einer Polizei-
behörde Aufgaben einer anderen, an sich zuständigen Polizeibehörde 
übertragen werden. Die an sich zuständige Polizeibehörde ist dann unver-
züglich zu unterrichten. Bei Aufgaben von überörtlicher Bedeutung können 
die aufsichtführenden bzw. aufsichtsunterstützenden Behörden Polizei-
kräfte mehrerer Polizeibehörden ihres Bezirks einer Polizeibehörde oder 
sich selbst unterstellen. Eine freiwillige Selbstkoordination ist zudem als 
weitere Option möglich. 

Einheitlich verfügen die Kreispolizeibehörden über eine Aufbauorganisati-
on, die sich an den Kernaufgaben orientiert. Das bedeutet in der Regel, 
dass die Behörden unterhalb der Behördenleitung (Polizeipräsiden-
tin/Polizeipräsident bzw. Landrätin/Landrat) in vier Direktionen (Zentrale 
Aufgaben, Gefahrenabwehr/Einsatz, Kriminalität und Verkehr) gegliedert 
sind. Eine Abweichung findet sich in der Behördenleitung einer Landrats-
behörde. Dort ist eine Abteilungsleitung Polizei ergänzend nachgeordnet. 
Für bestimmte Straftaten oder besondere Einsatzanlässe liegen jedoch be-
sondere Zuständigkeiten vor, die benannte Kreispolizeibehörden außer-
halb ihres räumlichen Zuständigkeitsbereich wahrnehmen (die Bekämp-
fung der Schwerkriminalität ist auf 16 Hauptstellen konzentriert, die 
Bekämpfung der Schwerstkriminalität auf 6 Polizeipräsidien; davon über-
nehmen 5 die Autobahnüberwachung; ein weiteres Polizeipräsidium ist für 
die landesweite Überwachung der Wasserstraßen ergänzend zuständig). 

Dieser gegenwärtige Zustand ist natürlich nicht unveränderlich. Geregelt 
ist bereits beispielsweise, dass die Landesregierung im Einvernehmen mit 
dem für Fragen der Inneren Sicherheit zuständigen Ausschuss des Landtags 
durch Rechtsverordnung die Polizeipräsidien im Einzelnen einrichten und 
bestimmen kann, ob und inwieweit ein Kreis einen Polizeibezirk bildet. Da-
bei kann sie Kreise, Teile von Kreisen und kreisfreie Städte zusammenfas-
sen. Aber grundsätzlich ist auch eine Neufassung der übergreifenden Len-
kungsstruktur der Polizeiverwaltung möglich. 

Drei Mitglieder der Expertenkommission haben sich der Äußeren Aufbau-
organisation intensiv und in jeweils eigener Anschauung zugewandt. Im 
Mittelpunkt stand bei allen die Optimierungsfrage des gegenwärtigen 
Verwaltungsaufbaus der Polizei. Die gegenwärtige Binnenorganisation (Di-
rektionsmodell) wurde dabei durchgehend als weiterzuführen übernom-
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men. Die Antworten zur Äußeren Aufbauorganisation variieren jedoch in 
der Beurteilung der Notwendigkeit und des Ausmaßes der Veränderung.  

Dies kann nicht wirklich überraschen: Die Ausgangssituation ist komplex, 
die Datenlage könnte für diese Zwecke deutlich besser sein, die Leistungs-
fähigkeit der Polizei in der geteilten Wahrnehmung momentan weiterhin 
hoch. Hinzu kommt, dass aus wissenschaftlicher Sicht die einzuschätzende 
Situation weder die Strategie noch die Struktur determiniert. Deshalb gibt 
es ja einen Spielraum in den anderenorts zu beobachtenden Organisati-
onsgefügen. Diese sind im Einzelfall jeweils mehr oder minder gut begrün-
dete  Einschätzungen zur richtigen Gestaltung, aber nie Gewissheiten.4 
Hieraus muss man den Schluss ziehen, dass das Zusammenspiel von Stra-
tegie, Struktur und Umwelt in jeder Organisation eigenständig zu durch-
denken ist. Einen „one best way“ gibt es auch für Polizeiorganisationen 
nicht, nicht zuletzt, weil Strukturen ausgefüllt und gelebt werden müssen. 
Aber auch, weil Daten, Zustände und Entwicklungen interpretiert werden 
müssen. Diese Interpretation wird nicht nur durch die eigene Perspektive 
mit beeinflusst, sondern kommt bei Entscheidungen immer wieder nicht 
an (wertbezogenen) Priorisierungen vorbei (z. B. Zumutbarkeit von Ar-
beitsverdichtung; Zuweisung von Budgets zum Aufgabenfeld A und nicht 
an B). Zu fordern ist jedoch, diese Entscheidungen soweit irgend möglich 
auf solider Entscheidungsgrundlage abgewogen zu treffen. 

Diese einführenden Aussagen zeigen, warum auch in dieser Kommission 
unterschiedliche Antworten im Konkreten zur Äußeren Aufbauorganisation 
gefunden  wurden.  Auch  wenn  deren  Vertreter  einmütig  von  einer  
leistungsstarken nordrhein-westfälischen Polizei ausgehen, kann daraus 
nämlich berechtigterweise nicht zwingend der Schluss gezogen werden, 
dass es nicht noch eine bessere Lösung gäbe, die bei gesetzter Polizeistär-
ke innerhalb einer anderen Lenkungsstruktur effektiver und/oder effizien-
ter agieren könnte. Viele ehemals erfolgreiche Organisationen (von Unter-
                                                      
4 Vor fast zehn Jahren schrieb ich bereits mit Blick auf die Führungsstrukturen der Kreispolizeibe-

hörden: „Die Suche nach einer mathematischen Formellösung zur Bestimmung möglicher Fol-
gen der Änderung von Führungsstrukturen ist eine unfruchtbare Illusion. Organisationsverän-
derungen müssen vielmehr quantitative wie qualitative Größen einbeziehen, in einen 
Zusammenhang stellen und gesamthaft würdigen“. Damals konnte aufgrund einer systemati-
schen Evaluation immerhin eine auch empirisch begründete Gesamtwürdigung vorgenommen 
werden, die seinerzeit das heute etablierte Direktionsmodell als bessere Alternative zum Status 
quo auswies (Weibler 2006, S. 27). Jüngst wurde diese Feststellung noch einmal sinngemäß un-
terstrichen (vgl. Kieser 2014). 
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nehmen bis Parteien) haben ihre Leistungskraft verloren oder vermindert, 
eben weil sie in der Vergangenheit so erfolgreich waren und Verände-
rungen in ihrer Umwelt, die andere Antworten verlangten, übersahen (z. B. 
Bedürfnisänderungen, Kostenentwicklungen, demographische oder geo-
grafische Verschiebungen, Technologien/Internet usw.). Wiederum andere 
profitierten davon.  

Die Polizei ist nun keine Organisation, die sich mit Bestandsturbulenzen 
auseinandersetzen  muss.  Aber  die  Frage  der  Sicherung der jetzigen 
Leistungsstärke ist berechtigt. Die Existenz der Expertenkommission ist in 
dieser Frage zu suchen.5 Eine Abschmelzung des Personalbestandes, wie 
sie demographisch bedingt droht (siehe hierzu Anlage B5, Teilgutachten V), 
würde ohne Gegensteuerung (z. B. eine andere Art der Aufgabenbewälti-
gung) und bei gleichbleibender aus dem Umfeld resultierender Belastung 
in einem allerdings dann nicht zu definierendem Umfang auf die Leistungs-
fähigkeit einwirken. Deshalb muss auftragsgemäß vorausschauend auch 
verhandelt werden, ob im Konkreten eine Veränderung der Äußeren Auf-
bauorganisation einen Lösungsbeitrag liefern kann.  

Drei Modellvorschläge beziehen mit dem Ziel einer Optimierung der Be-
hördenstruktur hierzu Stellung: Das Zentralisierungsmodell, das Dezentrale 
Behördenmodell sowie das Regionalisierungsmodell (Polizeihauptstellen-
modell). Die Ausführungen dazu sind derart umfangreich, dass an dieser 
Stelle nur der jeweilige Grundgedanke skizziert wird. Der, der sich näher 
darüber informieren möchte, muss es selbst eingehend studieren. 

Das Zentralisierungsmodell (siehe Anlage A1, M1) entfernt sich am weites-
ten von der bisherigen Praxis. Es verschmelzt zwei der drei Landesoberbe-
hörden zu einem Landespolizeiamt und weist daneben nur noch 12 regio-
nale Polizeipräsidien mit weitestgehend gleicher Aufgaben- und 
Kompetenzzuteilung und mit ungefähr vergleichbarer Personalstärke aus. 
Für sich reklamiert es einen Gewinn an Effektivität, erwartet aber vor al-
lem Synergien im vierstelligen Bereich, die es dezidiert ausweist (daneben 
weitere vermutet). Entstehen sollen sie durch den Wegfall von Sockelstel-

                                                      
5 Erinnert sei ausdrücklich an die zahlreichen Arbeits- und Projektgruppen, die in Form der Se-

kundärorganisation beständig an Optimierungen bestehender Prozesse arbeiten. 
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lenzuweisungen6 an ehemals 47 Kreispolizeibehörden sowie der Konzen-
tration von Leitungs- und Stabsstellen. Mit dem Zentralisierungsmodell 
wird eine in der Organisationslehre etablierte Philosophie als Gestaltungs-
prinzip verwendet. 

Das Dezentrale Behördenmodell (siehe Anlage A2, M2) entspricht der bis-
herigen Praxis. Sowohl die Landesoberbehörden als auch die Anzahl der 
Kreispolizeibehörden werden gleichbleibend und damit auch konstant in 
ihrer jetzigen Struktur ausgewiesen. Optimierungspotenziale werden in ei-
ner noch konsequenteren Ausnutzung bestehender Sachverhalte gesehen 
(z. B. Einräumigkeit der Verwaltung, Kooperationen zwischen Kreispolizei-
behörden und zwischen Polizei und Kreisverwaltung). Für sich reklamiert 
es u. a. Bürgernähe und die Gewährleistung einheitlicher Sicherheitsstan-
dards in allen Siedlungsstrukturen (Stadt, Ballungsrandzone, Fläche). Mit 
dem Dezentralen Behördenmodell wird ebenfalls eine in der Organisati-
onslehre etablierte Philosophie als Gestaltungsprinzip verwendet. 

Das Regionalisierungsmodell (siehe Anlage A3, M3) fußt auf der gegenwär-
tigen Praxis, setzt aber auf eine verstärkte Konzentration von Aufgaben in-
nerhalb des jetzigen Organisationsgefüges. Zu diesem Zweck sollen die jet-
zigen Kriminalhauptstellen zu Polizeihauptstellen erweitert werden. In 
denen sollen fortan regional stärker als bisher nicht nur ausgewählte poli-
zeiliche Kernaufgaben aus der Kriminalitätsbekämpfung, sondern ebenfalls 
aus dem Bereichen Gefahrenabwehr/Einsatz und Verkehrsunfallbekämp-
fung nebst Verwaltungsaufgaben gebündelt werden. Zudem wird eine Ver-
zahnung zu den Einstellungs- und Ausbildungsbehörden gesucht. Es rekla-
miert für sich in erster Linie eine Qualitätssteigerung in der Leistungs-
erbringung, erwartet aber auch Effizienzen durch v.a. Skaleneffekte. Dieses 
nach eigenen Aussagen vermittelnde Modell trägt die Philosophie einer 
breiten dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung unverändert in 
sich, setzt den Rahmen aber dort, wo Zentralisierungsgebote aufgrund 
fachlicher Gegebenheiten stärker als bisher angenommen werden. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass das Zentralisierungsmodell, welches 
sich von der gegenwärtigen Äußeren Aufbauorganisation substantiell ent-
fernt, wie das Regionalisierungsmodell, welches in dem bestehenden 
Rahmen eine wesentliche Neuerung einbaut, schwieriger in ihren Details, 
                                                      
6 Bezugspunkt ist die Belastungsbezogene Kräfteverteilung (BKV) der Polizei Nordrhein-

Westfalens. 
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vor allem aber in ihren Folgen gesamthaft zu beurteilen sind, als das De-
zentrale Behördenmodell, was sich eng am Status quo orientiert.  

Alle Modelle sind entweder bereits hinreichend konkret oder können in 
der weiteren Diskussion absehbar dazu gebracht werden, sich einer ver-
gleichenden Bewertung zueinander und mit Blick auf die gegenwärtige 
Praxis zu unterziehen. Eine Bewertung benötigt Kriterien. Für diesen Pro-
zess weise ich nachfolgend Metakriterien aus. Diese werden in Kenntnis 
der grundsätzlichen Aufgaben der Polizei, ihrer Spezifika und ihrer Einbet-
tung in die Gesellschaft7 sowie auf Grundlage eines von mir wissenschaft-
lich begründeten Organisationsverständnisses formuliert, was bereits 2006 
in der nordrhein-westfälischen Polizei Grundlage der Bewertung von Orga-
nisationsfragen gewesen ist.8  

Bei der Äußeren Aufbauorganisation ist also zu fragen, ob und dann wie sie 
sich auf die Strategiebildung, das organisatorische Stellengefüge, auf die 
Prozesse in der Organisation, auf das Personal, auf die Organisationskultur 
und die Einbettung der Polizeiorganisation in ihre spezifische Umwelt (die 
beiden Kernanspruchsgruppen: Bürgerinnen/Bürger und Politik) auswirkt. 
Daneben ist nach dem Ressourcenverbrauch zu fragen. Damit sind die Me-
takriterien beschrieben. Im Einklang mit der bisherigen Kommissionsarbeit 
geht es also auch hier um die Effektivität (die richtigen Dinge machen; 
Zielerreichung) und um die Effizienz (die Dinge richtig machen; Wirtschaft-
lichkeit). Die Facetten von Effektivität und Effizienz sind im Detail groß. 9 10 
Beide stehen selbstredend im Zusammenhang: Effizienzgewinne schaffen 
bessere Möglichkeiten, Ressourcen für die Zielerreichung zu bündeln. Eine 
Zielerreichung schafft Vertrauen, sichert die Legitimität und sorgt für not-
wendige Ressourcenzuflüsse. 

Die einzelnen Modelle selbst machen jeweils aus diesem Spektrum be-
stimmte Punkte stark. Dies ist aus der gewählten Perspektive legitim, muss 
aber für eine abgewogene Gesamtbeurteilung wie beschrieben erweitert 
werden. Diese Bewertungskriterien müssen dann einheitlich an die Model-
                                                      
7  Thielmann/Weibler 2014, S. 34-44. 
8  Weibler, J. (2006). Andere Führungsstrukturen in Polizeipräsidien, Hemer, S. 25ff. 
9  In der Literatur werden die Begrifflichkeiten Effektivität und Effizienz uneinheitlich verwendet. 
10 Einen Überblick zu unterschiedlichen Effektivitätsverständnissen liefert z. B. Scherm/Pietsch 

2007, S. 128ff. 
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le angelegt werden. Was dann innerhalb dieser Facetten besonders inte-
ressiert, muss von den Entscheidungsträgern mit dem Ziel eines möglichst 
breiten Konsenses, aber in Letztverantwortung, herausgestellt werden. Es 
sollten dabei aber nur die grundlegenden Fragen gestellt werden. 

Dabei kommt es nur in Grenzfällen zu einem Gleichlauf in der abschließen-
den Bewertung über alle Metakriterien hinweg. Konflikte sind praktisch 
unvermeidlich, sofern die Modelle unterschiedliche Wirkungen entfalten 
(z. B.: Wie viel Bürgernähe kann für welchen Synergiegewinn aufgegeben 
werden? Welcher Effektivitätsverlust (Festnahmen) ist durch Verzicht auf 
taktische Möglichkeiten zugunsten einer konstanten Sichtbarkeit der Poli-
zei auch in anfallarmen Flächen oder Zeiten zu akzeptieren?).11 

Die jeweiligen Modelle sollten, so meine Empfehlung, nach folgenden Me-
takriterien12 zueinander und mit vergleichendem Blick auf den Status quo 
hinsichtlich Chancen (manifeste und mögliche Vorteile) und Risiken (mani-
feste und mögliche Nachteile) befragt werden:13 

 

                                                      
11 Eine besondere Herausforderung stellt die zeitliche Perspektive dar, innerhalb derer die Effek-

te eintreten sollen und wie lange deren Auswirkungen (positiv, negativ) angenommen wer-
den. Wegen hinzukommender gravierender Messprobleme (isolierte Zurechnung von Effek-
ten, Saldierung von Effekten (unterstützend/konfliktär), Abhängigkeit untereinander und von 
äußeren Parametern) sind immer nur Tendenzaussagen möglich, die wiederum in eigenstän-
diger Abwägung unter Berücksichtigung von Landesinteressen und Landesspezifika zu würdi-
gen sein werden. 

12 Abfolge stellt keine Priorisierung dar. 
13 Indifferenzen und Zielkonflikte sind jeweils möglich und wahrscheinlich. Ebenso immer wieder 

Datenzugangsprobleme. Mit Blick auf mein Teilgutachten zum Ländervergleich (Anlage B4, TG 
IV) soll daran erinnert werden, dass keine mathematische Bemessung verlangt werden kann, 
u. a. auch, weil eine Veränderung der Äußeren Aufbauorganisation bei den Effekten weder 
monokausal oder deterministisch wirkt. Wechselwirkungen sind zu beachten. Dies gilt am En-
de auch für den Wegfall von Stellen bei A für den Einsatz von B (z. B. Schaffung ggf. neuer 
Probleme: Wertigkeitsverwendung, Motivation, Koordinationbedarf?), wiewohl Richtung und 
Ausmaß wohl noch am ehesten (neben offensichtlichen Kostenbemessungen) fassbar ge-
macht werden können. 
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x  Strategische Lenkung und Führung der Polizei durch das Ministerium 
nach Zielen unter Anwendung eines zeitgemäßen Controllings14 
 

x  Zielerreichung der polizeilichen Aufgaben in den Kreispolizeibehör-
den und den Landesoberbehörden  

 
x  Struktur des Stellengefüges und Synergiegewinn15 
 
x  Personal und Organisationskultur16 
 
x  Bürgernähe17 

 
x  Politische und gesellschaftliche Einbettung 
 
x  Kosten- und Zeiteffizienz 

 

Nachdem über die Ausprägung der sieben Metakriterien befunden wurde, 
ist bei einer ins Auge gefassten Änderung der Realisierungsweg, also der 
Transformationsprozess18, zu bemessen. Dieser Punkt ist umso bedeuten-
der, je tiefgreifender die Änderung ist. Zunächst würde dabei der erwarte-
te Ertrag (Nutzen) einer Änderung der Äußeren Aufbauorganisation be-
wertet. Dieser müsste gesamthaft positiv sein und weiterhin als eine 
Problemlösung für den Wandlungsbedarf gesehen werden.19 Der Wand-
lungsbedarf beschreibt das Ausmaß der sachlich als notwendig erachteten 
Veränderung. Danach ist der Aufwand (materielle/immaterielle Kosten) zu 
bestimmen, um den erwarteten Ertrag zu realisieren. Dabei ist die vorzu-
findende Wandlungsbereitschaft mit ins Kalkül zu ziehen, da die möglichen 
Änderungen von Personen vollzogen und gelebt werden müssen. Ist sie 
                                                      
14 Dies meint nicht nur die Entwicklung und Verabschiedung von Fachstrategien, sondern auch 

von integrierten Personalstrategien, Strategien zum Technikeinsatz und Strategien zur Siche-
rung der Lernfähigkeit und Lernbereitschaft (Flexibilität). 

15 Im Auftrag an die Kommission und ihrer Arbeit spielten Synergien eine besondere Rolle. 
16 Personal ist wirkungsbezogen umfänglich zu denken: Individualsicht (Motivation) wie Organi-

sationssicht (z. B. Personalsteuerung, -entwicklung und -beurteilung). 
17 Sichtbarkeit, Präsenz im städtischen und ländlichen Raum. 
18 Einen ersten Eindruck liefern Krüger/Bach (2014) oder z. B. Vahs/Weiand, A. (2013).  
19 Zur Analyse der Ist-Situation sind die Teilgutachten (I-V) in Ergänzung hilfreich. 
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gegeben, wirkt sie als Katalysator, muss sie erst hergestellt werden, wirkt 
sie aufwandserhöhend. Danach ist die Wandlungsfähigkeit einzuschätzen 
(das Wissen um die erfolgreiche Durchführung einer Veränderung und der 
hierzu notwendigen technischen, personellen Voraussetzungen). Der fest-
gestellte Aufwand ist dann dem angenommenen Ertrag gegenüberzustel-
len. Die Differenz ist abschließend zu bewerten.20 Dabei sind die anderen 
Lösungsbeiträge, die die Kommission gefunden hat, mitzuberücksichtigen.  

Diese hier klassisch-rational beschriebene Vorgehensweise ist natürlich in 
sich stimmig und zutreffend. Es soll aber damit nicht die falsche Hoffnung 
geweckt werden, am Ende mit einer roten oder schwarzen Zahl dazuste-
hen. Es werden und müssen aus mehrfach dargelegten Gründen (siehe z. 
B. Anlage B4, Teilgutachten IV) vielfach gut begründete Argumente sein, 
die zur Auffüllung der Metakriterien genutzt werden, flankiert durch Da-
ten, wo immer dies möglich und sinnvoll ist. Danach ist es die Urteilskraft, 
die alles abschließend zusammenfügt und im Zweifel wertbemessend zur 
Entscheidung führt. 

 

IV Fazit 

Die vorgestellten drei Modelle zur Äußeren Aufbauorganisation spiegeln 
sehr schön die beiden Grundausrichtungen der organisatorischen Gestal-
tung, Zentralisierung und Dezentralisierung, in jeweils einer konkreten 
Spielart wider und beinhalten eine mögliche Form ihrer Verbindung. 

Ich habe die potentiell relevanten, für eine Bewertung der Modelle not-
wendigen Metakriterien formuliert. Der nächste Schritt wäre, dass die an 
einer Entscheidung Beteiligten zunächst diese Metakriterien dahingehend 
bewerten, inwiefern sie diese teilen, als gleichwertig sehen oder zueinan-
der begründet in eine Wertigkeit stellen möchten. Danach wären diese 
Metakriterien aus ihrem Erfahrungsspektrum heraus zu präzisieren. Auch 
eine Reduzierung der Metakriterien könnte als Ergebnis hieraus noch sinn-
voll sein. Es wird sich zeigen, dass vielfach nur eine qualitative Einschät-
zung möglich ist, manchmal jedoch für eine Entscheidung potentiell wich-
tige Daten empirisch erst noch zu erheben sein werden, umfassend oder 

                                                      
20 Hier erinnere ich noch einmal an den Zeithorizont, der für die Bemessung gesetzt werden 

muss. Einmalige Erträge und Aufwendungen sind von wiederkehrenden zu unterscheiden. 
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auszugsweise, um die Entscheidung anzureichern. Eine Entscheidungssi-
cherheit wird es jedoch hierbei nicht geben, aber man kann daran arbei-
ten, bessere Voraussetzungen zu schaffen, um eine begründete Entschei-
dung zu treffen. Dies mag gerade für einen Sicherheitsproduzenten und -
garanten unbefriedigend sein, aber die Annahme einer Entscheidung die-
ses Ausmaßes unter Sicherheit ginge an der Realität vorbei. Diese Erkennt-
nis entspricht aber wiederum recht gut dem Alltagswissen der Polizeiprak-
tiker. 

Alle drei Modelle sehen das Ministerium für Inneres und Kommunales un-
verändert in der Aufsichtspflicht. In keiner Modellvariante wird von einer 
zukünftig geringeren Inanspruchnahme ausgegangen. Klar ist, dass alle 
Modelle eine hoch leistungsfähige landesweite strategische Steuerung und 
ein noch deutlich auszubauendes Controlling benötigen, das auf einem 
modernen, spezifisch zugeschnittenen Informationsmanagementsystem 
aufgesetzt werden muss. Dies wird Mehraufwand zur Folge haben. Ange-
sichts der Bedeutung empfehle ich deshalb mit der Modelldiskussion pa-
rallel zu prüfen, ob diese und andere möglicherweise daraus oder aus dem 
Ergebnisbericht folgende Aufgaben mit der gegenwärtigen dortigen Perso-
nalstärke sachgerecht bearbeitet werden können.21 

 

Hemer, den 19. Mai 2015 
 

Univ.-Prof. Dr. Jürgen Weibler  

 

                                                      
21 Zum Hintergrund: Die Entwicklung des Stellenplans der Polizeiabteilung im Ministerium ist seit 

2008 bei den Planstellen/Stellen um 5% gestiegen, bei den Abordnungen ist sie absolut recht 
konstant (plus 1 oder 2 seit 2008 bis 2014). Parallel dazu hat der zu leistende Aufwand teil-
weise sogar recht deutlich zugenommen. So ist beispielsweise die Anzahl von Kleinen Anfra-
gen  nennenswert gestiegen (seit 2011 um 59% insgesamt, davon bei den federführend zu 
beantwortenden um 131% - letztere sind rund 350 in 2014). Eine genauere Analyse würde da-
zu auch die Unterstützung durch die Landesoberbehörden im Blick haben müssen und mögli-
cherweise weggefallene Aufgaben betrachten. Von besonderem Interesse ist hier die Unter-
scheidung zwischen beständig anfallenden und gelegentlich immer wieder anfallenden 
Aufgaben. 
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C. Sonstige Anlagen 
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C1 Aufgabenkritik 

1. Ausgangslage 

Die Polizei NRW gewährleistet die Sicherheit der Bevölkerung auf Grundla-
ge von Gesetzen und Vorschriften. Die i. d. Z. zu bewältigenden Aufgaben 
stellen sich als äußerst vielfältig in Art und Umfang dar.  

In den letzten Jahren haben diese Aufgaben stetig zugenommen. So sind 
neben Änderungen der Gesetzeslage (z. B. im Bereich der Häuslichen Ge-
walt) auch neue Tatgelegenheitsstrukturen (z. B. im Bereich der Cyberkri-
minalität), ein verändertes Anzeigeverhalten (z. B. im Bereich des Stalking) 
sowie komplexer werdende Sachverhalte (insbesondere im Bereich der 
Wirtschaftskriminalität) für diese Zunahme verantwortlich. Eine Anpassung 
der personellen Ausstattung in den hiervon betroffenen Bereichen der Po-
lizei hat kaum, i. d. R. gar nicht stattgefunden. Bisher konnte diese Mehr-
belastung durch polizeiinterne Personalverlagerung bzw. Nutzung neuer 
technischer Möglichkeiten kompensiert werden. Aber auch hier sind zwi-
schenzeitlich die Grenzen des Machbaren erreicht. Will man weiterhin das 
Leistungsniveau der Polizei NRW und somit den aktuellen Sicherheitsstan-
dard aufrecht sowie das Vertrauen der Bevölkerung in „ihre“ Polizei erhal-
ten, so müssen neue Wege beschritten werden, die eine Entlastung der 
Polizei zur Folge haben. 

Insofern scheint es im Spannungsverhältnis der stetig wachsenden und 
komplexer werdenden Aufgaben, des demographischen Wandels und fi-
nanzieller Zwänge für die Entwicklung zukunftsfähiger Konzepte unaus-
weichlich, Veränderungen vorzunehmen. Ein Ansatz könnte neben den be-
reits in den Kreispolizeibehörden implementierten 
Geschäftsprozessanalysen eine Diskussion über die Definition der polizeili-
chen Kernaufgaben bieten. Zu prüfen ist i. d. Z., ob es sich bei den polizei-
lich wahrgenommenen Aufgaben ggf. um polizeifremde Aufgaben oder 
aber um Aufgaben handelt, bei denen eine Aufgabenwahrnehmung durch 
die Polizei erfolgt, obwohl lediglich eine subsidiäre Zuständigkeit vorliegt. 
Im Ergebnis sollte festgestellt werden, inwiefern die jeweiligen Aufgaben 

x für eine Verlagerung auf einen anderen Aufgabenträger in der 
Verwaltung bzw. 

x für eine Privatisierung  

in Frage kommen oder 
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x ersatzlos wegfallen 

können. 

Mit dieser Thematik hat sich bereits die AG „Aufgabenkritik“ der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten 
NRW befasst, deren Ergebnisse in die neuerliche Bewertung der einzelnen 
Aufgabenfelder durch die Expertenkommission eingeflossen sind. 

Ebenso wie die AG „Aufgabenkritik“ hat sich die Expertenkommission bei 
ihren Vorschlägen zur Verlagerung von Aufgaben auf die Aufgabenfelder 
beschränkt, die ohne eine gesetzliche Veränderung verlagert werden kön-
nen bzw. bei denen die im Einzelfall notwendigen gesetzlichen oder ve-
rordnungsrechtlichen Regelungen mit Ausnahme des Aufgabenfeldes „Pri-
vatklagedelikte“ in der Kompetenz des Landes NRW liegen. 

Darüber hinaus denkbare Aufgabenentlastungen durch Änderungen im 
Strafrecht, wie beispielsweise die Ausweitung des bisher nur für die 
Staatsanwaltschaft geltenden eingeschränkten Opportunitätsprinzips nach 
§ 31a BtmG bei Konsumentendelikten im Betäubungsmittelstrafrecht auch 
auf die Polizei oder durch den Wegfall der Strafbarkeit der sogenannten 
„Beförderungserschleichung“ nach § 265a StGB, fallen in die Zuständigkeit 
des Bundesgesetzgebers. 

Nach Diskussion insbesondere im Zusammenhang mit der Anhörung der 
Vertreter der Gewerkschaften und Berufsvertretungen hat die Experten-
kommission beschlossen,  diese Aufgabenfelder u. a. wegen der nicht mög-
lichen Quantifizierung von Entlastungspotenzialen nicht in die weitere Be-
trachtung einzubeziehen. Rechtspolitisch sollte dieser Ansatz jedoch 
weiter verfolgt werden. 

Zusammenfassend bleibt aus den bisherigen Erfahrungen festzustellen, 
dass die Polizei dem aktuell praktizierten Standard sowie der in Teilen auch 
„gewachsenen“ Erwartungshaltung der Bürger an die Polizei i. Z. m. der 
Aufgabenwahrnehmung auf Dauer nicht mehr gerecht werden kann. Mit 
den nachfolgenden Empfehlungen wird nach Bewertung der Experten-
kommission dem bestehenden Spannungsverhältnis zwischen einer dem 
gesetzlichen Auftrag gerecht werdenden Polizei einerseits und der von der 
Bevölkerung erwarteten größtmöglichen Bürgernähe der Polizei anderer-
seits Rechnung getragen. Im Einzelfall hat sich die Expertenkommission 
entschieden, einer bürgerorientierten Polizeiarbeit Vorrang einzuräumen. 
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Vor diesem Hintergrund wurde z. B. darauf verzichtet, den gesamten Be-
reich der Prävention, also sowohl technische Prävention als auch Verhal-
tensprävention, in die Liste verzichtbarer Aufgaben aufzunehmen. 

2. Methodik 

Nachfolgend werden ausgewählte Aufgabenfelder aus dem Bereich der 
Polizei dargestellt und auf Veränderungspotenzial hinsichtlich der Aufga-
benwahrnehmung bewertet. Die im Ergebnis der AG „Aufgabenkritik“ dar-
gestellten Annahmen im Hinblick auf die Aufgabenwahrnehmung wurden 
bei den ausgewählten Einsatzanlassarten soweit die vorhandenen Daten-
grundlagen dies zuließen auf Landesdaten aggregiert.  

Zugrunde gelegt wurden dabei u. a. alle Einsätze, die im Einsatzleitsystem 
eCEBIUS mit dem Einsatzstichwort des jeweiligen Einsatzanlasses erfasst 
und denen zur Einsatzerledigung mindestens ein Einsatzmittel zugeordnet 
wurden. Die Einsatzdauer umfasst den Zeitraum von Einsatzübernahme 
(Status 3) bis Einsatzende (Status 1 oder 2). Zu berücksichtigen ist, dass die 
benannten Themenfelder teilweise auch unter anderen Einsatzstichworten 
bearbeitet werden (können). Diese Unschärfe in der Auswertung lässt sich 
nicht automatisiert bereinigen, sodass die tatsächliche Quantität des Per-
sonalaufwandes nach oben hin abweichen kann.  

Darüber hinaus lässt sich der weitere Umfang der eingesetzten Personal-
ressourcen nicht darstellen. Grund dafür ist, dass Einsätze abhängig von 
der Anlassart von Einzelstreifen (z. B. Verkehrsbehinderung), Standard-
streifen (Fustkw mit zwei Polizeivollzugsbeamtinnen und/oder Polizeivoll-
zugsbeamten) oder mehreren Fahrzeugen wahrgenommen werden kön-
nen. Soweit der tatsächliche Personaleinsatz nicht ermittelt werden 
konnte, wird daher in den nachfolgenden Bezifferungen der Personalauf-
wände im Rahmen eines konservativen Ansatzes von einer durchschnittli-
chen Aufgabenwahrnehmung durch 1,5 Polizeivollzugsbeamtinnen 
und/oder Polizeivollzugsbeamten ausgegangen. Auch hier ist anzunehmen, 
dass die tatsächliche Quantität des Personalaufwandes nach oben hin ab-
weicht. 

Sofern die Aggregation von Landesdaten nicht möglich war, werden die Er-
gebnisse der AG „Aufgabenkritik“, die sich i. d. R. auf die Auswertung der 
Daten aus den AG-Behörden und anschließender Hochrechnung auf Lan-
desvolumen stützen, dargestellt. 



Expertenkommission 
„Bürgernahe Polizei – Den demographischen Wandel gestalten“ 285 
 
 

 

 
 

 

I. Z. m. den Berechnungen der Synergiepotenziale wurde einheitlich für ein 
Vollzeitäquivalent (VZÄ) eine Jahresarbeitszeit in Höhe von 1.754 Stunden 
als Grundlage gewählt. 

3. Bewertung von Aufgaben 

Die Bewertung der einzelnen Aufgabenfelder stellt sich wie folgt dar: 

3.1. Entgegennahme von Fundsachen 

3.1.1. Inhalt und Zielsetzung der Aufgabe  

Durch die Polizei werden regelmäßig Fundsachen sichergestellt. Diese 
werden entweder durch den Bürger eigeninitiativ zur Dienststelle gebracht 
oder durch die Polizei aufgrund eigener Wahrnehmung bzw. nach Meldung 
im öffentlichen Raum festgestellt. 

Neben der Überprüfung, ob es sich bei der Sache um einen Gegenstand im 
Zusammenhang mit einer Straftat handelt, wird gleichzeitig versucht, den 
Eigentümer der Sache zu ermitteln, um diese ggf. direkt wieder einem Be-
rechtigten auszuhändigen. Verläuft beides negativ, so erfolgt die Sicher-
stellung und Asservierung vor Ort mit einhergehender Vorgangsfertigung 
(Fundanzeige, Erst- und Lagemeldung) auf der Wache. Anschließend 
kommt es entweder zu einer Zentralisierung in der Asservatenkammer und 
damit verbundenen Transportwegen oder zu einer dislozierten Aufbewah-
rung. Danach werden die Fundstücke der originär zuständigen Behörde 
übergeben. Ein Ausnahmetatbestand ist in sperrigen oder großräumigen 
Fundsachen zu sehen. Diese verbleiben ggf. beim Finder und die zuständi-
ge Behörde wird darüber nur (in der Regel schriftlich) in Kenntnis gesetzt, 
um auf entsprechende Anfragen des Eigentümers reagieren zu können. 

Dem Finder obliegen rechtliche Verpflichtungen, die gefundenen Sachen 
dem Eigentümer unverzüglich zurückzugeben. Hierbei ist die örtlich zu-
ständige Behörde oftmals nicht erreichbar, weil sich der Sachverhalt au-
ßerhalb der Öffnungszeiten ereignet oder weil sich die entsprechende Stel-
le in großer räumlicher Distanz befindet. Dem juristischen Laien sind häufig 
zudem die sachlichen Zuständigkeiten nicht bewusst und es wird eine All-
zuständigkeit der Polizei unterstellt. 

Die Polizeibehörde wird nunmehr subsidiär tätig, um die Rückführung der 
Sachen an den Eigentümer sicherzustellen (Eigentumssicherung), gemäß 
dem gesetzlichen Auftrag sonstige zivilrechtliche Ansprüche sicherzustel-
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len (z. B. Finderlohn, Ersatz der Aufwendungen) gerecht zu werden, Tatge-
legenheiten (Diebstahl, Fundunterschlagung) zu reduzieren, selbst im 
Rahmen der Garantenstellung entstehende Haftungsansprüche bei Ver-
weigerung der Annahme auszuschließen und um sich - nicht zuletzt - bür-
gerfreundlich und hilfsbereit zu präsentieren. 

Nach § 965 BGB hat der Finder seinen Fund dem Eigentümer oder der da-
für zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. Diese Verpflichtung ent-
fällt bei Fundsachen mit einem Wert von unter 10,- Euro (§ 965 Abs. 2 Satz 
2 BGB). Die Frage der behördlichen Zuständigkeit richtet sich nach dem 
Gefahrenabwehrrecht der jeweiligen Bundesländer. Gemäß § 1 OBG ob-
liegt dieses in NRW der kommunalen Ordnungsbehörde (i. d. R. das städti-
sche Ordnungsamt). In dem einschlägigen Erlass „Ordnungsbehördliche 
Behandlung von Fundsachen“ des Innenministeriums v. 19.9.2001 
12/68.10.10 -44/2940/1 ist die genaue Arbeit der kommunalen Stellen ge-
regelt. 

Eine Zuständigkeit der Polizei i. S. d. klassischen Subsidiarität ist nach § 1 
Abs. 1 Satz 3 PolG NRW nur außerhalb der Öffnungszeiten bzw. bei großer 
räumlicher Distanz und damit unzumutbaren Wegen für den Finder gege-
ben.1 Da die juristische Beziehung zwischen Finder und Eigentümer rein zi-
vilrechtlicher Natur ist, könnte sich die Zuständigkeit auch nach § 1 Abs. 1 
Satz 1 PolG NRW („Abwehr von Gefahren“ – hier: Schutzgut Rechtssicher-
heit) richten. Die i. d. Z. oftmals fälschlicher Weise zitierte Rechtsnorm aus 
§ 1 Abs. 2 PolG NRW („Schutz privater Rechte“) ist nicht einschlägig, da die 
Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen wie Finderlohn vor dem zu-
ständigen Gericht durch zeitlichen Verzug nicht gefährdet ist.2 Ermächti-
gungsgrundlage der tatsächlich physischen Sicherstellung einer Sache ist 
der § 43 Nr. 2 PolG („Eigentumssicherung“). 

Demzufolge wird die Polizei subsidiär tätig, wenn sie außerhalb der Ge-
schäftszeiten oder bei großer räumlicher Distanz für die Ordnungsbehörde 
eine Fundsache in Verwahrung nimmt. 

                                                      
1 Vgl. Tegtmeyer/Vahle, PolG NRW, 10. Auflage, RdNr. 16 ff. 
2 Tegtmeyer/Vahle, a.a.O., RdNr. 27 ff. 
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3.1.2. Personeller Aufwand 

In den Jahren 2010 - 2013 wurden im Land NRW durchschnittlich jährlich 
31.882 Einsätze „Fundsache“ bearbeitet (Tendenz: sinkend, 2012: 30.707; 
2013: 30.181). Die Einsatzdauer betrug durchschnittlich 25:21 Minuten 
(Tendenz: stabil). 

Hieraus ergibt sich bei einer Aufgabenwahrnehmung von durchschnittlich 
1,5 Polizeibeamten ein Gesamtvolumen für die Bearbeitung von Fundsa-
chen in Höhe von 20.205 Personalstunden. Dies entspricht 11,52 Planstel-
len. 

3.1.3. Vorschlag zum Verfahren 

Die Aufgabe sollte zukünftig durch die originär zuständige Behörde wahr-
genommen werden. 

3.1.4.  Synergiepotenzial  

Durch den Verzicht einer polizeilichen Aufgabenwahrnehmung i. Z. m. der 
Entgegennahme Fundsachen ergibt sich ein Synergiepotenzial von 11,52 
Planstellen. 

3.1.5. Risiken 

In der Bürgerschaft besteht neben einer Zuständigkeit der Stadt für Fund-
sachen die über viele Jahre gefestigte Erwartungshaltung der zusätzlichen 
Zuständigkeit der Polizei. Zukünftige Abweisungen oder pauschale Weiter-
leitungen von Findern durch die Polizei an die Stadt könnten auf Unver-
ständnis treffen.  

Als Folge könnten Einzelfälle polizeilichen (Nicht-)Tätigwerdens unter me-
dialer Begleitung pauschaliert dargestellt und die Polizei insgesamt in ein 
negatives Licht gerückt werden. Hierdurch könnte ein Imageschaden der 
Polizei gegenüber der Bevölkerung entstehen. Grundsätzlich kommt der 
Bürger in (fast) allen Angelegenheiten - auf der Suche nach Hilfe und Un-
terstützung - zur Polizei und erwartet dies auch bei der Entgegennahme 
von Fundsachen.  

Ein weiteres Risiko sind zudem erwartete Widerstände der Kommunen, die 
außerhalb der regelmäßigen Öffnungszeiten eine subsidiäre Zuständigkeit 
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der Polizei sehen und in Ermangelung des entsprechenden Personals einen 
Konflikt ggf. offen austragen. Nicht jeder Finder ist bereit oder hat die Fä-
higkeit, die Sache über das durch die jeweilige Kommune ggf. eingerichtete 
Online-Fundbüro zu melden. 

3.2. Einsätze aus Anlass von Ruhestörungen 

3.2.1. Inhalt und Zielsetzung der Aufgabe 

Die Sachverhalte der Einsatzanlassart Ruhestörung sind mannigfaltig. Als 
gesetzliche Grundlage der originär zuständigen Behörde kommen jedoch 
im Wesentlichen in Betracht: 

x § 117 OWiG - „verhaltensbedingter Lärm“ (z. B. Geschrei auf der 
Straße). Auffangtatbestand, tritt daher regelmäßig hinter spezial-
gesetzlichen Regelungen zurück 

x §§ 18 u. 31 GastG i. V. m. §67 GewO i. V. m. § 3 GewRV (Auflagen-
erteilung/Festlegung von Sperrstunden für Gaststätten) 

x § 9 LImschG NW - „Störung der Nachtruhe“ (z. B. durch eine Feier-
lichkeit in einer Privatwohnung) 

x § 10 LImschG NW - „Benutzung von Tongeräten“ (z. B. überlautes 
Musikhören) 

x § 11 LImschG NW - „Laufenlassen von Motoren“ 

x 32. BImSchV - „Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung“ (z. 
B. Gebrauch einer Baumaschine im Freien) 

x § 30 StVO - „Übermäßige Abgasentwicklung“ (z. B. illegale Auto-
rennen, Treffen der Tuningszene)  

x ordnungsbehördliche Verordnungen auf kommunaler Ebene, die 
spezielle lokale Begebenheiten berücksichtigen (z. B. Veranstal-
tungen, Straßenfeste, aber auch problematische Personengruppen 
oder Einrichtungen betreffend)  

Bis auf die Verstöße nach der StVO ist die zuständige Behörde zur Durch-
führung und zum Vollzug der immissionsschutzrechtlichen Regelungen die 
kommunale Ordnungsbehörde (§ 14 LImschG i. V. m. § 12 OBG). Gleiches 
gilt für das Gaststättenwesen (§ 2 Gewerberechtsverordnung). 
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Zuständig ist die Polizei i. S. der klassischen Subsidiarität nach § 1 Abs. 1 
Satz 3 PolG NRW bei Nicht-Erreichbarkeit der originär zuständigen Behör-
de. Dieses ist zur Nachtzeit bzw. am Wochenende regelmäßig der Fall. 
Weitere Maßnahmen, i. R. d. Vollzugshilfe (§ 2 OBG i. V. m. § 47 PolG 
NRW) oder Amtshilfe (§§ 4 ff. VwVfG NRW), sind im Einzelfall denkbar. 

Der Polizei werden regelmäßig Ruhestörungen gemeldet. Häufig fallen die-
se Einsätze zur Nachtzeit oder an Wochenenden an, wenn die originär zu-
ständige Ordnungsbehörde nicht erreichbar ist. Ruhestörungen ereignen 
sich oftmals z. B. im Zusammenhang mit überlauter Musik (Wohnhaus, 
Gaststätte o. ä.), lautstarken Personen zur Nachtzeit auf der Straße (Gegrö-
le, Gesänge o. ä.), Renovierungsarbeiten und Feierlichkeiten.  

Unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit schreitet die Polizei häufig nach 
einem eskalierenden Stufenmodell ein beginnend mit einem Bürgerge-
spräch inklusive einer Ermahnung zur Ruhe, Vorlage einer 
Ordnungswidrigkeitenanzeige, Sicherstellung der Lärm verursachenden 
Geräte, Platzverweisung bzw. Beendigung der Veranstaltung bis hin zur 
Ingewahrsamnahme zur Verhinderung erheblicher Ordnungswidrigkeiten 
als Ultima Ratio.  

Mit der Einsatzbearbeitung des Anlasses „Ruhestörung“ verfolgt die Polizei 
keine konkrete Zielsetzung. Vielmehr ließe sich eine allgemeine gefahren-
abwehrende Aufgabe gem. § 1 Abs. 1 Satz 1 PolG NRW unterstellen, wo-
nach Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit durch Verletzungen 
der objektiven Rechtsordnung durch die Polizei immer zu verhindern sind. 

3.2.2. Personeller Aufwand  

In den Jahren 2010 - 2013 wurden im Land NRW durchschnittlich jährlich 
168.566 Einsätze „Ruhestörung“ bearbeitet (Tendenz: wechselnd, 2010: 
174.258; 2011: 165.283; 2012: 165.464; 2013: 165.259). Die Einsatzdauer 
betrug durchschnittlich 16:31 Minuten (Tendenz: leicht steigend, 2013: 
16:43). 

Hieraus ergibt sich bei einer Aufgabenwahrnehmung von durchschnittlich 
1,5 Polizeivollzugsbeamtinnen und/oder Polizeivollzugsbeamten ein Ge-
samtvolumen für Einsätze aus Anlass von Ruhestörungen in Höhe von 
69.604 Personalstunden. Dies entspricht 39,68 Planstellen. 
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3.2.3. Vorschlag zum Verfahren 

Die Aufgabe sollte zukünftig durch die originär zuständige Ordnungsbe-
hörde wahrgenommen werden. 

Aus Sicht des Bürgers wären im Falle einer ausreichenden Personalstärke 
der zuständigen Ordnungsbehörde keine Defizite feststellbar. Das Ein-
schreiten der Polizei - insbesondere zur Vollzugshilfe/zur Anwendung des 
unmittelbaren Zwanges - wäre in Ausnahmefällen durch Hinzuziehung sei-
tens der zuständigen Behörde weiterhin möglich. 

Anrufer, die eine Ruhestörung melden, müssten insofern direkt an die 
kommunale Dienststelle weitervermittelt oder nach erster Schilderung des 
Sachverhaltes (insb. Nichtvorliegen von Straftaten) an die zuständige Be-
hörde telefonisch unmittelbar weiterverbunden werden. 

3.2.4. Synergiepotenzial  

Durch den Verzicht einer polizeilichen Aufgabenwahrnehmung i. Z. m. Ru-
hestörungen ergibt sich ein Synergiepotenzial von 39,68 Planstellen. 

3.2.5. Risiken 

Ein „Restrisiko“ besteht darin, dass die Polizei eine über Jahre allgemein 
anerkannte Autorität, Professionalität und Kompetenz in der Abwicklung 
von Ruhestörungen bei der Bürgerschaft erlangt hat. Die Akzeptanz „neu 
zuständiger“ Behörden erfordert Eingewöhnungszeiten, die zwischenzeit-
lich zu einem Widerstand der Bürgerschaft oder auch einzelnen Interes-
senvertretungen führen könnten, da entsprechende Maßnahmen der „neu 
zuständigen“ Behörde ggf. nur eingeschränkt Wirkungen entfalten. 

3.3. Einsätze aus Anlass von Verkehrsbehinderungen 

3.3.1. Inhalt und Zielsetzung der Aufgabe 

Verkehrsregelung gehört nach § 44 Abs. 2 Satz 1 StVO i. V. m. §§ 35 ff. 
OWiG zur allgemeinen Zuständigkeit der Polizei. Dies bezieht sich aller-
dings ausdrücklich auf den fließenden Verkehr.3 Nach §§ 56 ff. OWiG ob-

                                                      
3 Vgl. Ziffer 48.22 VV OBG. 
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liegt in Fällen des ruhenden Verkehrs das Einschreiten originär der kom-
munalen Verwaltungsbehörde. Nach § 57 OWiG ist die Polizei aber aus-
drücklich auch ermächtigt, bei Feststellung von Ordnungswidrigkeiten ein-
zuschreiten. Eine Verpflichtung zum Einschreiten lässt sich daraus aber 
nicht ausdrücklich ableiten. 

Sollte neben der Verwarnung eine Sicherstellung des Fahrzeuges notwen-
dig sein, richtet sich diese nach § 43 PolG (zur Gefahrenabwehr, z. B. Par-
ken in einer Feuerwehrzufahrt). Im Rahmen der Ersatzvornahme (§ 10 
VwVG) wird ein Abschleppunternehmen beauftragt. Die Feststellung der 
Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme richtet sich wiederum nach mehre-
ren Vorgaben, die sich aus der aktuellen Rechtsprechung ableiten lassen. 

Abgesehen von der oben dargestellten originären Zuständigkeit ergibt sich 
noch eine Pflicht zur Sicherung zivilrechtlicher Ansprüche. Nach § 1 Abs. 1 
Satz 1 PolG NRW zählt die „Rechtssicherheit“ zu den zu schützenden Gü-
tern. Ein Einschreiten in Form eines Personalienaustausches bzw. einer 
Halterfeststellung gibt dem Betroffenen die Möglichkeit seine gerichtli-
chen Ansprüche (z. B. Schadensersatz) geltend zu machen. Im Rahmen der 
Selbsthilfe nach § 859 BGB müsste er Abschleppmaßnahmen selbst veran-
lassen. Ist ihm dieses nicht möglich, ist erneut von einer Störung der 
Rechtssicherheit auszugehen und die Ersatzvornahme durch die Polizei ist 
nach einer besonders strengen Würdigung der Verhältnismäßigkeit denk-
bar. 

Landesweit werden die gesetzlichen Regelungen noch durch die Verwal-
tungsvorschrift zur Durchführung des Ordnungsbehördengesetzes (VV 
OBG) und dem RdErl. des Innenministeriums vom 25.06.1979 –IV A 2 – 
2744 ergänzt.  

Der Einsatzanlass „Verkehrsbehinderung“ lässt sich im Großen und Ganzen 
in zwei Kategorien aufteilen, die Behinderungen des fließenden Fahrzeug- 
oder Fußgängerverkehres durch geparkte Fahrzeuge oder Behinderungen 
im Bereich des ruhenden Verkehrs (Garageneinfahrt o. ä.). 

Es kommen sowohl Maßnahmen zur reinen Ahndung des Verkehrsversto-
ßes als auch zur Beseitigung der Verkehrsbehinderung in Betracht. Diese 
Maßnahmen sind im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Hier sind 
die mündliche Verwarnung, die Halterfeststellung, der Austausch von Per-
sonalien, ggf. eine telefonische Kontaktaufnahme, die Erhebung eines 
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Verwarngeldes, das Versetzen des Fahrzeuges und die Sicherstellung des 
Fahrzeuges möglich. 

Verkehrsregelung gehört zu den allgemeinen Aufgaben der Polizei. Darü-
ber hinaus hat die Polizei im Rahmen von Verkehrsunfallverhütung in eini-
gen speziellen Fällen ein Interesse daran, Unfallhäufungspunkte auch 
durch Einschreiten gegen den ruhenden Verkehr zu entschärfen. 

3.3.2. Personeller Aufwand  

In den Jahren 2010 - 2013 wurden im Land NRW durchschnittlich jährlich 
81.286 Einsätze „Verkehrsbehinderung“ bearbeitet (Tendenz: sinkend, 
2010: 93.630; 2013: 73.502). Die Einsatzdauer betrug durchschnittlich 
20:46 Minuten (Tendenz: stabil). 

Hieraus ergibt sich bei einer Aufgabenwahrnehmung von durchschnittlich 
1,5 Polizeibeamten ein Gesamtvolumen für Einsätze aus Anlass von Ver-
kehrsbehinderungen in Höhe von 42.201 Personalstunden. Dies entspricht 
24,06 Planstellen. 

3.3.3. Vorschlag zum Verfahren 

Grundsätzlich sollte die Aufgabe durch die originär zuständige Behörde 
wahrgenommen werden. Sofern aus der Verkehrsbehinderung heraus eine 
unmittelbare Gefährdung für Leib und Leben bzw. bedeutende Sachwerte 
besteht, sollte hiervon unabhängig eine Aufgabenwahrnehmung durch die 
Polizei erfolgen. 

3.3.4. Synergiepotenzial  

Durch den Verzicht einer polizeilichen Aufgabenwahrnehmung i. Z. m. Ver-
kehrsbehinderungen ergibt sich ein Synergiepotenzial von 24,06 Planstel-
len. 

3.3.5. Risiken 

Verkehrsbehinderungen führen grundsätzlich zu Wartezeiten für Be-
schwerdeführer bzw. andere Verkehrsteilnehmer und/oder zu einer fort-
bestehenden Gefahrenquelle für Dritte. Ebenso wie bei anderen subsidiä-
ren Aufgabenwahrnehmungen durch die Polizei muss bei einer (fast) 
vollständigen Abgabe der Tätigkeit mit erheblicher Kritik seitens der Bürger 
(Gefahr der mangelhaften Aufgabenwahrnehmung durch die „neue 
Dienststelle“), der Politik und der Medien aufgrund der möglicherweise 
unterstellten „Verweigerungshalterung“ der Polizei, am Ereignisort zu er-
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schienen, gerechnet werden. Insofern ist ein vorbereitetes Kommunikati-
onskonzept zur Verdeutlichung der Gründe für die (fast) vollständige Auf-
gabenverlagerung der Bearbeitung von Verkehrsbehinderungen erforder-
lich. 

3.4. Einsätze aus Anlass hilfloser Personen 

3.4.1. Inhalt und Zielsetzung der Aufgabe 

Durch die Polizei werden oftmals sogenannte „Hilflose Personen“ ange-
troffen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um alkoholisierte Perso-
nen, medizinische Notfälle, psychisch Kranke, schlafende Obdachlose und 
ähnliche Sachverhalte. In diesen Fällen ist neben ggf. erforderlichen Erste-
Hilfe-Maßnahmen vor Ort zu prüfen, ob die hilflose Person unmittelbar in 
die Obhut eines Angehörigen oder einer anderen Stelle (z. B. Krankenhaus, 
Pflegeheim) gegeben werden kann. Dies erfolgt im Bedarfsfall unter der 
Hinzuziehung des Rettungsdienstes. Sollte eine medizinische Versorgung 
oder andere Unterbringung nicht angezeigt sein und befindet sich die hilf-
lose Person trotzdem in einem schutzwürdigen Zustand, kann auch eine 
ausnahmsweise Unterbringung im Polizeigewahrsam in Betracht kommen. 
Im Verlauf des Einsatzgeschehens können sich Hinweise auf eine straf-
rechtliche Relevanz ergeben, die ein weiteres Einschreiten der Polizei zur 
Folge haben. 

Ein Sonderfall stellt der Einsatzanlass „Hilflose Person hinter verschlosse-
ner Tür“ dar. Es kann sich hier das Erfordernis ergeben, eine verschlossene 
Tür zwangsweise zu öffnen. Dies kann entweder durch die Hinzuziehung 
eines Schlüsseldienstes, in zeitlich dringlichen Fällen auch durch die Feu-
erwehr oder im Rahmen der Selbstvornahme durchgeführt werden. Die 
anschließende Sicherung der Tür liegt dann ebenfalls in der Verantwortung 
der Polizei. 

Abschließend zeigt sich in Fällen des Einsatzanlasses „Hilflose Person“, 
dass die Abwehr von Gefahren für Leib und Leben eines jeden Menschen 
unter allen Umständen höchste Priorität genießt. 
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3.4.2. Personeller Aufwand  

In den Jahren 2010 - 2013 wurden im Land NRW durchschnittlich jährlich 
84.495 Einsätze „Hilflose Person“ bearbeitet (Tendenz: sinkend, 2013: 
82.399). Die Einsatzdauer betrug durchschnittlich 25:36 Minuten (Tendenz: 
steigend, 2013: 26:06). 

Hieraus ergibt sich bei einer Aufgabenwahrnehmung von durchschnittlich 
1,5 Polizeivollzugsbeamtinnen und/oder Polizeivollzugsbeamten ein Ge-
samtvolumen für Einsätze aus Anlass von hilflosen Personen in Höhe von 
54.077 Personalstunden. Dies entspricht 30,83 Planstellen. 

3.4.3. Vorschlag zum Verfahren 

Grundsätzlich sollte die Aufgabe durch die originär zuständige Behörde 
wahrgenommen werden. Sofern eine unmittelbare Gefährdung für Leib 
und Leben besteht, sollte hiervon unabhängig eine Aufgabenwahrneh-
mung durch die Polizei erfolgen. 

3.4.4. Synergiepotenzial  

Durch den Verzicht einer polizeilichen Aufgabenwahrnehmung i. Z. m. hilf-
losen Personen ergibt sich ein Synergiepotenzial von 30,83 Planstellen. 

3.4.5. Risiken 

Sofern die je nach Ausgangssituation vor Ort zuständigen Ämter, Ret-
tungsdienste oder Fachdienststellen den Sachverhalt zukünftig eigenstän-
dig und somit ohne die Polizei abarbeiten, könnten - wie bisher - während 
der Sachverhaltsaufnahme Straftaten geschildert werden. Dies würde in 
der Folge die nachträgliche Hinzuziehung der Polizei erfordern, wodurch 
für die Ämter, Rettungsdienste und Fachdienststellen ggf. zusätzliche War-
tezeiten entstehen würden. Hierdurch könnte sich ein grundsätzliches 
Konfliktfeld zwischen den an einem Sachverhalt beteiligten Institutionen 
auftun, das im Falle von widerstreitenden Interessen (schnelle Abarbeitung 
des Sachverhaltes vs. beweissichere Strafverfolgung) den schnellen und 
qualitativ hochwertigen Erfolg der Tätigkeit vor Ort ggf. einschränken wür-
de.  

Die ggf. mangelhafte Bewältigung der Einsätze könnte sich im Weiteren 
negativ auf das Image der Polizei auswirken, da im Falle des Hinzuziehens 
der Polizei die Abarbeitung zu nicht unwesentlichen Zeitverzögerungen 
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führen würde (u. a. erneute Befragung zum Sachverhalt, eigene polizeili-
che Personalienaufnahme, Maßnahmen zur Beweissicherung). 

3.5. Wahrnehmung von Aufgaben des Objektschutzes 

3.5.1. Inhalt und Zielsetzung der Aufgabe 

Der Staat ist zum Schutz der grundgesetzlich garantierten Rechtsgüter wie 
z. B. Leben, Gesundheit und Eigentum verpflichtet. Der Polizei wird eine 
konkrete Schutzaufgabe gesetzlich durch § 1 (1) PolG NRW übertragen. Im 
Rahmen der Gefahrenabwehr hat sie die Rechte und Rechtsgüter des Ein-
zelnen zu schützen sowie Straftaten zu verhüten. Somit handelt es sich bei 
Objektschutzmaßnahmen um die konkrete Umsetzung der Verpflichtung 
des Staates zum Grundrechtsschutz und damit um hoheitliches Handeln. 
Folglich sind für bestimmte Maßnahmen grundrechtsbeschränkende Ein-
griffsbefugnisse sowohl polizeirechtlicher als auch strafprozessualer Art er-
forderlich. 

Die Schutzverpflichtung für diplomatische und konsularische Vertretungen 
ergibt sich aus internationalen Abkommen, z. B. dem Wiener Überein-
kommen über diplomatische Beziehungen vom 18.04.1961.  

Die Ausgestaltung der Aufgabenwahrnehmung Objektschutz ist in der PDV 
100 VS-NfD „Führung und Einsatz der Polizei“ und der PDV 129 VS-NfD 
„Personen- und Objektschutz“ sowie dem dazu ergangenen Landesteil 
Nordrhein-Westfalen geregelt.  

Aus Artikel 14 GG ergibt sich aber auch für jeden Eigentümer eine Ver-
pflichtung für sein Eigentum. Er hat selber Maßnahmen zum Schutz seines 
Eigentums - unterhalb der Schwelle hoheitlicher Aufgaben - zu treffen 
(Selbstschutz). Kommt er dieser Verpflichtung nicht, oder nicht im erfor-
derlichen Umfang nach, muss dies regelmäßig durch polizeiliche Maßnah-
men kompensiert werden. 

Polizeilicher Objektschutz dient der Verhinderung oder Abwehr von Angrif-
fen, die zur Zerstörung, Beschädigung oder Beeinträchtigung der Funktion 
von gefährdeten Objekten führen können. Dabei ist auch der Schutz von 
Personen zu gewährleisten, die sich in den gefährdeten Objekten befin-
den.  

Die Maßnahmen richten sich nach den jeweiligen Gefährdungsgrad und 
den tatsächlichen Schutzbedürfnissen. Sie sind hinsichtlich Erforderlichkeit, 
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Dauer, Wirksamkeit und Umfang regelmäßig oder auch anlassbezogen zu 
prüfen und nur dann durchzuführen, wenn Vorkehrungen des Selbstschut-
zes nicht ausreichen oder keinen Erfolg versprechen. 

3.5.2. Personeller Aufwand  

Mit Erlass aus 2005 wurde eine landesweite Arbeitsgruppe zur Überprü-
fung von Effektivität und Effizienz des polizeilichen Objektschutzes in NRW 
eingesetzt. In dem Anfang 2007 vorgelegten Abschlussbericht beziffert die 
AG den auf Grundlage der zum Erhebungszeitpunkt landesweit durchge-
führten Objektschutzmaßnahmen ermittelten Personaleinsatz auf insge-
samt 923.300 Personalstunden. Dies entspricht 526,4 Planstellen. 

Die Betrachtung ausschließlich von Schutzmaßnahmen 5 und 6 erbrachte 
einen Aufwand von insgesamt 661.877 Personalstunden. Dies entspricht 
377,35 Planstellen. 

Auf eine neuerliche Auswertung durch die Expertenkommission wurde 
verzichtet, da der Umfang von Objektschutzmaßnahmen einem fortlau-
fenden Veränderungsprozess, insbesondere vor dem Hintergrund weltpoli-
tischer Entwicklungen, unterworfen ist. Es wird von einer annähernd glei-
chen Belastung der Polizei durch Objektschutzmaßnahmen ausgegangen, 
wie von der AG Objektschutz in 2005 festgestellt. 

3.5.3. Vorschlag zum Verfahren 

Die Wahrnehmung von Objektschutzaufgaben könnte in NRW in Teilberei-
chen (z. B. Schutzmaßnahmen 5 und 6) durch Regierungsbeschäftigte er-
folgen. Bei deren Verwendung ist die Übertragung von Eingriffsbefugnis-
sen mittels Rechtsakt zwingend erforderlich. Denkbar wäre auch neben 
einem gemischten Einsatz von Regierungsbeschäftigen und Polizeivoll-
zugsbeamten der Einsatz von Privaten für Schutzmaßnahmen 5 und 6. 

Ergänzend zum Votum der AG „Aufgabenkritik“ empfiehlt die Experten-
kommission bei der Wahrnehmung von Objektschutzaufgaben vorrangig 
die Möglichkeit der Übertragung auf private Sicherheitsdienstleister im 
Rahmen einer „Beleihung“ (vgl. etwa die Wahrnehmung hoheitlicher Auf-
gaben durch die Technischen Überwachungsvereine) rechtlich und tat-
sächlich zu prüfen.  

Zusätzlich könnte der Einsatz von Sicherungs- und Überwachungstechnik 
zu einer nicht unerheblichen Einsparung von Personal führen 
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3.5.4. Synergiepotenzial  

Durch eine Reduzierung des Umfangs der durch Polizeibeamte durchzu-
führenden Schutzmaßnahmen sowie einer (ausgelagerten) Wahrnehmung 
der Aufgabe durch Angestellte bzw. Private ergibt sich ein 
Synergiepotenzial von 377,35 Planstellen. 

3.5.5. Risiken 

I. Z. m. einer Aufgabenwahrnehmung durch Angestellte bzw. Private sind 
die Auswirkungen von möglichen Streikaktionen im Rahmen von Tarifkon-
flikten zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind keine besonderen Risiken 
erkennbar. 

3.6. Begleitung von Schwertransporten 

3.6.1. Inhalt und Zielsetzung der Aufgabe 

Großraum- und Schwertransporte sind Fahrzeuge und Fahrzeugkombinati-
onen, deren Abmessungen, Achslasten oder Gesamtgewichte die nach den 
§§ 32 und 34 StVZO erlaubten Grenzen überschreiten. 

Derartige Transporte sind durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde 
zu erlauben. Vor Erteilung einer Erlaubnis nach § 29 StVO und einer Aus-
nahmegenehmigung nach § 46 StVO hat die Straßenverkehrsbehörde in 
den in der Verwaltungsvorschrift (VwV-StVO) zu den §§ 29 und 46 StVO 
genannten Fällen, in denen Polizeibegleitung bzw. polizeiliche Maßnah-
men zu erwarten sind, u. a. die Polizei zu hören. Die im Rahmen dieser An-
hörung von der Polizei abzugebende Stellungnahme soll sich auf verkehrs-
polizeiliche Belange beschränken. Dazu gehört die Mitteilung, ob und in 
welchem Umfang polizeiliche Begleitung für erforderlich gehalten wird.4  

Eine polizeiliche Begleitung auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde 
kommt im Allgemeinen nur in Betracht, wenn wegen der besonderen Um-
stände verkehrsregelnde Maßnahmen geboten sind. Dabei kann die Be-
gleitung auch auf Teilstrecken beschränkt werden.  

Neben der eigentlichen Begleitung erfolgt bei erstmaliger Übernahme des 
Transportes durch die Polizei eine Überprüfung, die sich auf die Berechti-
                                                      
4 S. a. RdErl. MIK - 43.8 -57.04.17 - vom 15.08.2011. 
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gungen von Kfz-Führern, die Erlaubnis gem. §§ 29 und 46 StVO und offen-
sichtliche Mängel am Kfz (Sichtprüfung) beschränkt. 

Das Land NRW ist bestrebt, in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten 
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden einen Weg zu beschreiten, der die 
polizeiliche Begleitung von Großraum- und Schwertransporten weitestge-
hend entbehrlich macht. Ziel ist es, die Polizei NRW schnellstmöglich in 
diesem Aufgabenbereich zu entlasten. Um dies im derzeit bestehenden 
rechtlichen Rahmen zu erreichen, wurde das Ergebnis einer von NRW ge-
führten, bundesweiten Arbeitsgruppe zur Harmonisierung der sogenann-
ten polizeilichen Abfahrtkontrollen bereits umgesetzt. Darüber hinaus er-
proben diverse Polizeibehörden (Oberbergischer Kreis/ Siegen-
Wittgenstein/ Krefeld) seit September 2013 die Übertragung der Beglei-
tung auf private Unternehmen. Seit März 2014 verfahren weitere KPB 
gleich.  

3.6.2. Personeller Aufwand  

Die Erfassung der Anzahl der polizeilichen Begleitungen von Großraum- 
und Schwertransporten erfolgt seit Juli 2010 durch die KPB standardisiert. 
Bis Ende 2012 wurden im Land NRW durchschnittlich jährlich 26.372 Groß- 
bzw. Schwertransporte polizeilich begleitet. Der Personalstundenaufwand 
für die Maßnahmen i. Z. m. mit den begleiteten Transporten, die sowohl 
die Genehmigungs- als auch die Kontroll- und Begleitphase umfassen, be-
trug durchschnittlich 156 Minuten.5  

Hieraus ergibt sich ein Gesamtvolumen für die Begleitung von Groß- und 
Schwertransporte in Höhe von 68.567 Personalstunden. Dies entspricht 
39,09 Planstellen. 

3.6.3. Vorschlag zum Verfahren 

Die Begleitung von Großraum- und Schwertransporten bindet in erhebli-
chem Maße personelle Ressourcen der Polizei. Diese Aufgabe kann ohne 
Qualitätsverlust in großem Umfang durch Private wahrgenommen werden. 
Dies sollte so schnell wie möglich erfolgen. NRW ist bundesweit führend 
und erprobt bereits die Umsetzung in der Praxis. Das seit 2013 laufende 

                                                      
5 Quelle: Landtag NRW, Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 4 der CDU-Fraktion 

„Situation der Polizei und Kriminalitätsbekämpfung in Nordrhein-Westfalen“ (Drucksache 
16/4253). 
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gemeinsame Projekt des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr NRW und des Ministeriums für Inneres und Kommunales 
NRW „Begleitung von Großraum- und Schwertransporten durch Private in 
NRW“ ist zeitlich nicht befristet und basiert auf temporären Ausnahmege-
nehmigungen für eine begrenzte Anzahl beteiligter Behörden. Auf der 
Grundlage von Beschlüssen der Innenministerkonferenz und der Ver-
kehrsministerkonferenz sind die notwendigen Schritte zur bundesweiten 
Umsetzung durch das Ministerium für Inneres und Kommunales bereits 
eingeleitet. Erforderlich ist noch die zeitnahe Änderung der gesetzlichen 
Regelungen durch den Bund. 

3.6.4. Synergiepotenzial  

Durch den Verzicht einer polizeilichen Begleitung von Groß- und Schwer-
transporten ergibt sich ein Synergiepotenzial von 39,09 Planstellen. 

3.6.5. Risiken 

Es sind keine besonderen Risiken erkennbar. 

3.7. Aufnahme und Bearbeitung von Verkehrsunfällen der Kategorie 5 

3.7.1. Inhalt und Zielsetzung der Aufgabe 

Betrachtet werden sollen sogenannte „Bagatellunfälle“. Eine abschließen-
de Definition existiert hierzu nicht. Als Bagatellunfälle im Sinne der polizei-
lichen Verkehrsunfallbearbeitung werden polizeiintern die Unfälle der Un-
fallkategorie 5 angesehen, die im Verwarngeldverfahren (Summe der 
Verkehrsunfallaufnahmen mit mündlicher Verwarnung und 
Verwarngeldern) abgewickelt werden können. 

Bei der nachfolgenden aufgabenkritischen Betrachtung sollen ausschließ-
lich die Verkehrsunfälle innerhalb der Unfallkategorie 5 diskutiert werden, 
die kein Straf- und Ermittlungsverfahren zur Folge haben. Hierbei handelt 
es sich um alle sonstigen Sachschadensunfälle, 

x die im Verwarnungsgeldverfahren abgeschlossen werden können 
(ohne Straftatbestand und ohne bußgeldbewehrte Ordnungswid-
rigkeit), unabhängig von der Fahrbereitschaft beteiligter Kfz sowie 

x die nicht im Verwarnungsgeldverfahren abgeschlossen werden 
können (mit bußgeldbewährter Ordnungswidrigkeit oder unklarer 
Rechtslage) und alle beteiligten Kfz sind fahrbereit. 
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Die Polizei handelt bei der Verkehrsunfallaufnahme vor Ort professionell, 
objektiv und umfassend. Sie stellt die am Unfall beteiligten Personen und 
Fahrzeuge und die dazugehörigen Daten fest, überprüft diese in den poli-
zeilichen Auskunfts- und Fahndungssystemen und gibt die Personen- und 
Fahrzeugdaten durch die Unfallmitteilung an die Unfallbeteiligten weiter. 
Darüber hinaus wird zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme der objektive und 
subjektive Befund über den Unfallhergang, den Unfallort und die Art und 
Weise der Unfallbeteiligung erhoben. Der aus Sicht der unfallaufnehmen-
den Polizeibeamten unfallverursachende Unfallbeteiligte wird unter der 
Ordnungsziffer 01 in den polizeilichen Unfallbericht eingetragen. Somit er-
langt die polizeiliche Unfallaufnahme den Anschein einer objektiven 
Schuldfeststellung. Dies ist keine Aufgabe der Polizei, sondern obliegt ei-
nem zivilrechtlichen Verfahren.  

Eine statistische Auswertung und Analyse ist für diese Unfälle nicht ver-
bindlich vorgesehen.  

Wesentliche Zielsetzungen sind: 

x Den Unfallbeteiligten soll durch den Austausch der Personalien 
und Fahrzeugdaten die Durchsetzung ihrer zivilrechtlichen An-
sprüche erleichtert werden. 

x Eine bürgerorientierte Hilfestellung in einer Ausnahmesituation 
(„Polizei, Dein Freund und Helfer!“) soll angeboten werden. 

x Es sollen ergänzende Informationen zur Verkehrsunfallanalyse ge-
wonnen werden. 

x Durch Repression in Form von Verwarn- oder Bußgeldern soll prä-
ventiv Einfluss auf das zukünftige Verhalten der Verkehrsteilneh-
mer genommen werden. 

Insbesondere die Zielsetzung der Erleichterung der Durchsetzung zivil-
rechtlicher Ansprüche ist hier kritisch zu hinterfragen. Der Schutz privater 
Rechte Dritter obliegt der Polizei nach § 1 Abs. 2 PolG NRW nur dann, 
wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne 
polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich 
erschwert würde. Dass diese gesetzliche Voraussetzung bei den Verkehrs-
unfällen der Kategorie 5 vorliegt, ist nicht ersichtlich. Konsequenterweise 
wird in diesen Fällen eine polizeiliche Verkehrsunfallaufnahme selbst vom 
Gesamtverband der Versicherungswirtschaft für überflüssig gehalten. 
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3.7.2. Personeller Aufwand  

In den Jahren 2010 - 2012 wurden im Land NRW durchschnittlich jährlich 
329.667 Verkehrsunfälle der der Kategorie 5 ohne Verkehrsunfälle mit 
Flucht und ohne dass ein Beteiligter unter Einfluss von Alkohol oder berau-
schender Mittel stand polizeilich aufgenommen. Der Personalstundenauf-
wand für die Unfallaufnahme bis zur abschließenden Bearbeitung betrug 
durchschnittlich 150 Minuten. 

Hieraus ergibt sich ein Gesamtvolumen für die Bearbeitung von o. a. Ver-
kehrsunfällen der Kategorie 5 in Höhe von 824.168 Personalstunden. Dies 
entspricht 469,88 Planstellen. 

3.7.3. Vorschlag zum Verfahren 

Die Polizei verzichtet zukünftig auf die Aufnahme von Verkehrsunfällen der 
Unfallkategorie 5 mit Sachschäden ohne Verletzte und ohne den Anfangs-
verdacht von Straftaten. Die polizeilichen Tätigkeiten reduzieren sich in 
diesen Fällen auf eine fernmündliche Vorabklärung und die Protokollierung 
der wesentlichen Unfalldaten wie unfallbeteiligte Personen und Fahrzeu-
ge, Unfallort und kurzer Unfallhergang. 

3.7.4. Synergiepotenzial  

Durch den Verzicht einer polizeilichen Bearbeitung von o. a. Verkehrsunfäl-
len der Kategorie 5 ergibt sich ein Synergiepotenzial von 469,88 Planstel-
len. 

3.7.5. Risiken 

Es besteht die Gefahr, dass zumindest ein Teil der Unfälle unter Drogen- 
und Alkoholeinfluss unerkannt bleiben und hier das Legalitätsprinzip nicht 
mehr so wahrgenommen werden könnte wie bisher. Hierdurch könnte es 
dazu kommen, dass sich das relative Dunkelfeld aller Straftaten vergrößert, 
weil die Strafverfolgungsbehörden aufgrund der fehlenden Informationen 
nicht den hinreichenden Anfangsverdacht einer Straftat zu deren Verfol-
gung begründen könnten. In den letzten fünf Jahren gab es landesweit 
durchschnittlich 344 sonstige Verkehrsunfälle mit Sachschaden unter Ein-
wirkung von Alkohol (ab 0,15 mg/l bzw. 0,3 Promille) und/oder anderer 
berauschender Mittel. Das sind auf die Gesamtunfallzahl von gerundet 
370.000 Verkehrsunfällen der Unfallkategorie 5 durchschnittlich im Ver-
gleich der letzten fünf Jahre etwa 0,1 Prozent pro Jahr. Nach Auffassung 
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der Expertenkommission rechtfertigt diese geringe Anzahl den erheblichen 
Personalaufwand nicht.  

3.8. Bearbeitung von Privatklagedelikten  

3.8.1. Inhalt und Zielsetzung der Aufgabe 

Bereits vor dem Jahr 1976 schrieben die Richtlinien für das Straf- und Buß-
geldverfahren (RiStBV) in der Nr. 77 alter Fassung ausdrücklich vor, dass 
Polizeibeamte die Entgegennahme von Strafanzeigen nicht ablehnen dür-
fen, jedoch eine Aufklärung darüber, dass öffentliche Klage nur erhoben 
wird, wenn die Staatsanwaltschaft öffentliches Interesse bejaht, statthaft 
war. Insofern konkretisierte die RiStBV bereits damals lediglich das Legali-
tätsprinzip. Somit bestand vor der Novellierung der RiStBV mit Datum 
01.01.1977 die gleiche Rechtsgrundlage wie zum heutigen Tag. 

Obwohl die Strafverfolgung grundsätzlich der Justiz vorbehalten ist, bleibt 
es gem. § 374 ff. StPO in begrenzten Deliktsbereichen grundsätzlich der 
bzw. dem Verletzten überlassen, die Klageerhebung im Wege der Privat-
klage anzustrengen.6 Der hiermit verbundene, vorgeschriebene Sühnever-
such soll - ohne staatliche Einmischung - zur eigenständigen Konfliktlösung 
durch die Bürgerinnen und Bürger und damit zu einer Stärkung des sozia-
len Miteinanders führen. 

Zuständig für die Durchführung des Sühneversuchs sind die Schiedsämter. 
Diese bilden eine vorgerichtliche Zwischeninstanz, die zusätzlich die Justiz 
entlasten soll. Im Widerspruch dazu hat die Polizei im Rahmen des Legali-
tätsprinzips jedoch die Aufgabe, angezeigte Privatklagedelikte zu bearbei-
ten; eine Verweisung auf den Privatklageweg ist der Polizei nicht erlaubt. 

                                                      
6 Im Wege der Privatklage können vom Verletzten gem. § 374 StPO u. a. Hausfriedensbruch, Be-

leidigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, Körperverletzung, Bedrohung, Nachstellung und 
Sachbeschädigung verfolgt werden, ohne dass es einer vorherigen Anrufung der Staatsanwalt-
schaft bedarf. 
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Zur Aufgabenerfüllung muss die Polizei 

x die Anzeigenaufnahme gewährleisten, 

x den ggf. erforderlichen Strafantrag erläutern und entgegenneh-
men, 

x Feststellungen im Hinblick auf die Bejahung bzw. der Verneinung 
des öffentlichen Interesses treffen, 

x ggf. Hinweise auf den Privatklageweg geben, 

x das Informationsblatt „Privatklagedelikte“ aushändigen, 

x ggf. weitere Ermittlungen durchführen sowie 

x die Abgabe an die Staatsanwaltschaft gewährleisten. 

Beruhend auf den Regelungen des § 376 StPO (Erhebung der öffentlichen 
Klage bei öffentlichem Interesse) obliegt gem. Abschnitt 87 der RiStBV nur 
der Staatsanwaltschaft die Entscheidung über die Verweisung auf den Pri-
vatklageweg (im Sinne einer Einstellung gem. § 170 II StPO). 

Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes teilen der Staatsanwalt-
schaft dazu ihre Einschätzung hinsichtlich des Bestehens von öffentlichem 
Interesse mit. Die dementsprechende Verfahrensanweisung des Ministeri-
ums für Inneres und Kommunales an die Kreispolizeibehörden des Landes 
ergibt sich aus dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales 
42.2 - 62.18.05 vom 23.11.2009 (Verfolgung von Privatklagedelikten - An-
zeigenaufnahme durch die Polizei). 

Die Richtlinie für die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei 
bildet die Grundlage für Übereinkommen zwischen der Staatsanwaltschaft 
und der Polizei zur Steigerung der Verfahrensökonomie durch gemeinsame 
Vereinbarungen über generelle Bearbeitungsrichtlinien und standardisier-
te Vordrucke.7 

                                                      
7 RdErl. d. Justizministeriums - 4600 - III A.10 - u. d. Innenministeriums - IV D 1 - 2941 - vom 

01.08.1999. 
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Die Regelungen zur Bearbeitung von Privatklagedelikten stellen sich bei 
den Behörden der Mitglieder der AG-Aufgabenkritik wie folgt dar: 

x PP Köln 

Per Verfügung PP Köln „Verfolgung von Privatklagedelikten“ - DirK 
FüSt/DirGE FüSt - 62.18.05 vom 22.10.2012 sind die Anzeigenaufnahme 
durch die Polizei und die mit der Staatsanwaltschaft Köln abgestimmte, 
vereinfachte Verfahrensweise mit dem Ziel der Stärkung der Schiedsämter 
geregelt. Neben der Pflicht bei Privatklagedelikten eine Anzeige zu ferti-
gen, füllt der Polizeivollzugsbeamte das Formular "Privatklagedelikte - Zu-
satz Strafanzeige" aus. Hier wird u. a. dokumentiert, ob öffentliches Inte-
resse angenommen wird, das Informationsblatt "Privatklagedelikte" 
ausgehändigt worden ist und der Anzeigenerstatter das Schiedsamt aufsu-
chen möchte. 

Die Sachbearbeitung des zuständigen KK 58 prüft im Anschluss der Anzei-
genaufnahme, ob öffentliches Interesse vorliegt bzw. ob noch weitere Er-
mittlungen erforderlich sind. 

x PP Aachen 

Gemäß Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen der Staatsanwaltschaft 
und der Polizei - Vereinbarung zur Verbesserung der Qualität und der Effi-
zienz von Ermittlungen - verfährt das PP Aachen bei Privatklagedelikten 
wie das PP Köln. Die Vereinbarung nimmt ausdrücklich Bezug auf das „Köl-
ner Modell“. 

x PP Dortmund 

Das PP Dortmund bearbeitet, wie die PP Aachen und Köln, Privatklagede-
likte im Wege eines vereinfachten Verfahrens. Die Regelungen ergeben 
sich aus der Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen der Staatsanwalt-
schaft und der Polizei – Vereinbarung zur Verbesserung der Qualität und 
der Effizienz von Ermittlungen. 

x PP Düsseldorf 

Im PP Düsseldorf ist eine ZentrAB (KK 31) eingerichtet. Diese bearbeitet 
gemäß Geschäftsverteilungsplan ausgesuchte Delikte ohne Ermittlungser-
fordernis und ohne Asservate. 
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x PP Münster 

Im PP Münster ist eine ZentrAB (KK 15) eingerichtet. Hier werden gemäß 
Geschäftsverteilungsplan ausgesuchte Delikte ohne Ermittlungserfordernis 
und ohne Asservate bearbeitet. Gemäß „Vereinbarungen von Standards in 
der Bearbeitung polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsver-
fahren“ mit der Staatsanwaltschaft Münster werden folgende Privatklage-
delikte bei der ZentrAB bearbeitet: 

o Beleidigung (§ 185 StGB) 

o Hausfriedensbruch (§ 123 StGB) 

o Vorsätzliche Körperverletzung (§ 223 StGB) 

o Sachbeschädigung (§ 303 StGB) 

o Bedrohung (§ 241 StGB) 

x PP Essen 

Im PP Essen hat die Projektgruppe „Erarbeiten und Festlegen von Stan-
dards im Bereich der Verfolgung von Massendelikten“ ein entsprechendes 
Handbuch vorgelegt, in dem ein vereinfachtes Verfahren für die Bearbei-
tung von Privatklagedelikten beschrieben ist. 

3.8.2. Personeller Aufwand  

Bei der Ermittlung des landesweiten Personalaufwandes i. Z. m. der Bear-
beitung von Privatklagedelikten durch die Polizei wurde festgestellt, dass 
bei den KPB eine differente Datenbasis zur Ermittlung der Fallzahlen vor-
handen ist. 

Vor diesem Hintergrund wurden mehrere Verfahren zur Ermittlung mög-
lichst valider Daten geprüft. Im Ergebnis konnte das seit 2011 beim PP Köln 
durchgeführte Vorgangscontrolling diesem Anspruch am ehesten gerecht 
werden und wurde daher als Grundlage für die nachfolgenden Zahlen ge-
nutzt. 

In den Jahren 2010 - 2012 wurden auf Landesebene hochgerechnet in 
NRW durchschnittlich jährlich 69.087 Privatklagedelikte durch die Polizei 
registriert (Tendenz: steigend). Für die im Rahmen der Bearbeitung zu ge-
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währleistenden Teilaufgaben „Einsatzwahrnehmung/Anzeigenaufnahme“, 
„Sachbearbeitung ohne weitere Ermittlungen“ bzw. „Sachbearbeitung mit 
weiteren Ermittlungen“ wurden durchschnittlich etwa 71 Minuten aufge-
wendet. 

Hieraus ergibt sich ein Gesamtvolumen für die Bearbeitung von Privatkla-
gedelikten in Höhe von 81.474 Personalstunden. Dies entspricht wiederum 
46,45 Planstellen. 

3.8.3. Vorschlag zum Verfahren 

Zur Entlastung der Polizei und der Justiz im Rahmen der Bearbeitung von 
Privatklagedelikten wird die Anregung einer Änderung der Strafprozess-
ordnung durch das Ministerium für Inneres und Kommunales vorgeschla-
gen. 

Hierdurch sollen  

● die Einrichtung einer grundsätzlichen Erlaubnisnorm für die Poli-
zei, um nach erfolgter Sachverhaltsklärung bei Vorliegen eines 
Privatklagedelikts auf das Schiedsamt verweisen zu können sowie 

 ● die Aufhebung der generellen Verpflichtung, bei allen Privatkla-
gedelikten eine Strafanzeige zu fertigen und diese der Staatsan-
waltschaft zur Entscheidung übersenden zu müssen 

erreicht werden. 

Wenn die Polizei bei Privatklagedelikten grundsätzlich an das Schiedsamt 
verweisen könnte, entfiele die Sachbearbeitung und damit einhergehend 
auch die Ermittlungen, die bisher (z. B. aufgrund der Vorbelastung des Be-
schuldigten und deswegen durch die Polizei unterstelltes öffentliches Inte-
resse, ein fehlender Strafantrag oder fehlende Angaben in der Anzeige 
etc.) zu weiteren Bearbeitung geführt haben. 

Darüber hinaus sollten in Abstimmung mit der Justiz landeseinheitliche 
Bearbeitungsstandards bei privatklagefähigen Delikten eingeführt werden, 
um hierdurch den Anteil der Sachbearbeitung ohne Ermittlungen zu stei-
gern und langfristig den Zeitaufwand zur Bearbeitung privatklagefähiger 
Delikte zu reduzieren. 
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3.8.4. Synergiepotenzial  

Bei Umsetzung des vorgeschlagenen Verfahrens würde der Personalstun-
denanteil für die Teilaufgabe „Sachbearbeitung ohne weitere Ermittlun-
gen“ in Gänze wegfallen. Die Reduzierung der in der PKS erfassten Strafta-
ten wird auf ein Volumen in Höhe von ca. 62.000 Straftaten prognostiziert 
(90% von durchschnittlich 69.087 Fällen in den Jahren 2010 - 2012). Neben 
den dadurch auch in der Teilaufgabe „Sachbearbeitung mit weiteren Er-
mittlungen“ entfallenden Personalstundenanteilen wird zusätzlich eine 
Reduzierung der Personalstunden im Bereich der Einsatzwahrneh-
mung/Anzeigenaufnahme insbesondere für den Wachdienst um ca. 30% in 
den Fällen geschätzt, die offensichtlich keine weiteren Ermittlungen nach 
sich ziehen und bei denen die Polizei an das Schiedsamt verweist sowie auf 
eine Anzeigenfertigung verzichtet.  

Hierdurch wird i. Z. m. der Bearbeitung von Privatklagedelikten nach 
Summierung der Personalstundenreduzierungen in den einzelnen Teilauf-
gaben insgesamt ein Synergiepotenzial von 24,73 Planstellen erwartet. 

3.8.5. Risiken 

Insgesamt ist bei der polizeilichen Aufgabenkritik ein hohes Medieninte-
resse zu erwarten. Im Bereich der Privatklagedelikte ist zusätzlich ein ho-
hes Emotionalisierungspotenzial bei den Straftatenbeständen Körperver-
letzung, Bedrohung, Nachstellung und Bestechlichkeit vorhanden, da Täter 
mehrfach Straftaten begehen könnten, ohne dass die Polizei (Sachbearbei-
tung) oder die Staatsanwaltschaft davon Kenntnis erlangen. Dieser Aspekt 
kann in der Folge auch nicht mehr für die Prüfung des öffentlichen Interes-
ses herangezogen werden. Zusätzlich sind hierdurch ggf. wesentliche In-
formationen für eine valide Prognose i. Z. m. der Durchführung von ED-
Behandlungen nicht vorhanden. 

Darüber hinaus sind aufgrund fehlender behördenübergreifender Bearbei-
tungsstandards, unterschiedlicher Zuständigkeitsregelungen und insbe-
sondere ungleichen Controllings die Daten für die o. a. Berechnungen des 
landesweiten Personalaufwandes nur eingeschränkt aussagekräftig.  
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3.9. Bearbeitung von Erzwingungshaftbefehlen zur Vollstreckung von 
Geldbußen 

3.9.1. Inhalt und Zielsetzung der Aufgabe 

Die Rechtsgrundlage für die Anordnung und Vollstreckung der Erzwin-
gungshaft ergibt sich aus den §§ 96, 97 OWiG in Verbindung mit § 451 
StPO. Nach § 161 StPO sind die Behörden und Beamten des Polizeidienstes 
verpflichtet, den Ersuchen oder Aufträgen der Staatsanwaltschaft zu genü-
gen. Insofern beauftragt diese die Polizei mit der Durchführung der Voll-
streckung. In diesem Sachzusammenhang regelt ein Erlass die „Entgegen-
nahme von Geldstrafen und Geldbußen durch die Polizei“.8 

Die Bußgeldbehörden wenden gegenüber säumigen Betroffenen (in den 
allermeisten Fällen handelt es sich um Verkehrssünder, die ihre Geldbußen 
auch nach Vollstreckungsankündigungen nicht zahlen) das Mittel der Er-
zwingungshaft an. Das Rechtsinstitut der Erzwingungshaft ist ein reines 
Beugemittel zur Vollstreckung der Geldbuße, sie stellt keine Strafe für die 
begangene Ordnungswidrigkeit dar. Ihr Ziel liegt darin, den Betroffenen 
zahlungswillig zu machen, ihn also zur Erfüllung einer Pflicht zur Zahlung zu 
zwingen. Sie ist damit keine Ersatzhaft und befreit den Betroffenen auch 
nach der Vollstreckung nicht von der Zahlungspflicht. Die Anordnung der 
Erzwingungshaft erfolgt vom zuständigen ordentlichen Gericht auf Antrag 
der Vollstreckungsbehörde. Begleicht der Schuldner die offene Bußgeld-
forderung sodann immer noch nicht und folgt auch der Aufforderung zum 
Antritt der Haft nicht, beauftragt die Staatsanwaltschaft die Polizei mit der 
Vollstreckung des Erzwingungshaftbefehls. Vielfach betreffen diese Er-
zwingungshaftbefehle lediglich geringe Bußgelder. Die Anordnung der Er-
zwingungshaft kann dabei nur auf die Nichtzahlung einer Geldbuße ge-
stützt werden, also nicht auf die Zahlung respektive die Vollstreckung der 
Kosten (Verwaltungsgebühren), so dass der Vorgang aus Sicht der Buß-
geldbehörde auch dann noch nicht abgeschlossen ist. 

Bei Erzwingungshaftbefehlen erfolgt derzeit in aller Regel weder eine bun-
des- noch eine landesweite Fahndungsausschreibung. 

                                                      
8 Gemeinsamer RdErl. d. Innenministers -IVA2-271/10- u. d. Justizministers - 4321 - III A. 7 -. 
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3.9.2. Personeller Aufwand  

Das LKA NRW hat u. a. zum Personalaufwand i. Z. m. der Bearbeitung von 
Erzwingungshaftbefehlen bei den KPB eine Datenerhebung durchgeführt. 
Nach Auswertung der 16 Antworten konnte für die Jahre 2010 - 2014 ein 
durchschnittlicher Umfang von landesweit 28.823 Erzwingungshaftbefeh-
len hochgerechnet werden. Von der AG „Aufgabenkritik“ wurde ein Bear-
beitungsaufwand je Erzwingungshaftbefehl von durchschnittlich 420 Minu-
ten festgestellt.  

Hieraus ergibt sich ein Gesamtvolumen für die Bearbeitung von Erzwin-
gungshaftbefehlen in Höhe von 201.761 Personalstunden. Dies entspricht 
115,03 Planstellen. 

3.9.3. Vorschlag zum Verfahren 

Die Polizei ist verpflichtet, auf Weisung der Staatsanwaltschaft Haftbefehle 
zu vollstrecken. Insbesondere bei geringfügigen Geldbußen steht der be-
triebene Aufwand in keinem Verhältnis zum Erfolg. 

Nach § 131 StPO kann unter anderem die Staatsanwaltschaft die Aus-
schreibung zur Festnahme veranlassen. Diese Ausschreibung unterbleibt in 
aller Regel bei Erzwingungshaftbefehlen zur Vollstreckung von Geldbußen. 
Derzeit werden Ausschreibungen durch die Staatsanwaltschaften aus 
Gründen der Verhältnismäßigkeit abgelehnt.  

Wesentlich effizienter wäre indes eine überörtliche Fahndungsausschrei-
bung (INPOL/F-Gruppe). Der Haftbefehl würde dann bundesweit bei jeder 
Identitätsfeststellung (z. B. Verkehrskontrolle, Flugeinreise aus einem 
Nicht-EU-Land) bekannt und könnte im Rahmen dieser Maßnahme voll-
streckt werden. Alternativ könnte eine lokale Ausschreibung zur Fahndung 
(NRW/C-Gruppe) erfolgen, obgleich die Entdeckungswahrscheinlichkeit 
reduziert würde. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Bun-
despolizei keinen Zugriff auf lokale Fahndungen im POLAS hat. 

Derzeit bestehen nach hiesigem Kenntnisstand keine einheitlichen Verfah-
rensweisen der Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen bei der Voll-
streckung von Erzwingungshaftbefehlen. Soweit durch einzelne Behörden 
mit den örtlich zuständigen Staatsanwaltschaften bereits bilaterale Bear-
beitungsgrundsätze im Bereich geringer Geldbußen abgestimmt wurden, 
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erscheint es im Sinne der Bürgerorientierung zielführend, landeseinheitli-
che Parameter abzustimmen. Es dürfte den Bürgerinnen und Bürgern 
Nordrhein-Westfalens nicht vermittelbar sein, warum innerhalb eines Lan-
des bei der Vollstreckung von Erzwingungshaftbefehlen unterschiedliche 
Parameter zugrunde gelegt werden.  

Exemplarisch ist insoweit anzuführen, dass durch die Staatsanwaltschaft 
Aachen nach Erörterung mit dem Polizeipräsidium Aachen für den Bereich 
der Erzwingungshaftsachen eine neue Verfahrensweise verfügt wurde. 
Demnach übermittelt die Rechtspflegestelle den Haftbefehl bei bekann-
tem Aufenthalt und Bußgeldern bis 35 Euro der zuständigen Polizeibehör-
de. Diese wird die oder den Betroffene/n anschreiben und zur Zahlung er-
mahnen. Weitere Fahndungsmaßnahmen finden in der Regel nicht statt. 
Sollte keine Zahlung erfolgen, leitet die Rechtspflegestelle den Vorgang an 
die Ordnungsbehörde zurück. Bei höheren Bußgeldern wird der Haftbefehl 
der Polizeibehörde zur Vollstreckung durch den Bezirksdienst zugeleitet. 
Eine POLAS-Ausschreibung erfolgt in diesen Fällen indes nicht. Die Polizei-
behörde wird den Haftbefehl zurückleiten, falls dieser nicht binnen einer 
Frist von einem Monat vollstreckt werden kann. In diesem Fall leitet die 
Rechtspflegestelle den Vorgang wieder an die Ordnungsbehörde zurück. 

Gleichwohl sieht die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland auch 
in anderen Fällen, in denen nicht Strafe im Vordergrund steht, andere Or-
gane zur Vollstreckung von Zwangsmaßnahmen, mithin auch freiheitsent-
ziehenden Maßnahmen, vor. So werden unter anderem Haftbefehle zur 
Abgabe der Vermögensauskunft im Sinne des § 802g ZPO (Erzwingungs-
haft) durch den zuständigen Gerichtsvollzieher vollstreckt. Aufenthaltsbe-
endende Maßnahmen nach dem AufenthG werden durch die zuständige 
Ausländerbehörde vollzogen, Zwangs- und Unterbringungsmaßnahmen 
nach dem PsychKG werden grundsätzlich durch die zuständigen Ord-
nungsbehörden veranlasst. In allen Fällen erfolgt dies gegebenenfalls mit 
Unterstützung der Polizei im Rahmen der Vollzugshilfe. 

Folglich erscheint grundsätzlich diskutabel, das Rechtsinstitut der Erzwin-
gungshaft als reines Beugemittel zur Vollstreckung der Geldbuße und nicht 
als Strafe für die begangene Ordnungswidrigkeit, in Gänze auf andere Or-
gane zu übertragen. 
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3.9.4. Synergiepotenzial  

Durch den Verzicht einer polizeilichen Aufgabenwahrnehmung i. Z. m. Er-
zwingungshaftbefehlen ergibt sich ein Synergiepotenzial von 115,03 Plan-
stellen. 

3.9.5. Risiken 

Es sind keine besonderen Risiken für den Fall der Aufgabenübertragung auf 
andere Organe erkennbar. 

3.10. Einsätze aus Anlass von Fußballbegegnungen und Großveranstal-
tungen 

3.10.1. Inhalt und Zielsetzung der Aufgabe 

Unabhängig vom Anlass des Zusammenkommens von großen Menschen-
mengen stellen sie per se eine latente Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung dar. Kommt aufgrund von differierenden Interessenlagen 
von Teilen der Menschenmenge, wie sie bei Fußballspielen grundsätzlich 
gegeben ist, ggf. noch zusätzliches Konfliktpotenzial z. B. durch Zugehörig-
keit zu gewaltbereiten und/oder rivalisierenden Fangruppen hinzu, poten-
ziert sich diese Gefahr.  

Nach § 43 Abs. 1 SBauVO soll der Betreiber einer Versammlungsstätte ein 
Sicherheitskonzept aufstellen und einen Ordnungsdienst einrichten, wenn 
es die Veranstaltung erfordert. Diese Empfehlung gilt sinngemäß auch für 
Veranstaltungen im Freien.  

Genehmigungsbehörde für Großveranstaltungen ist die kommunale Ord-
nungsbehörde. Um Handlungssicherheit bei den für die Genehmigung Ver-
antwortlichen zu erreichen, wurde vom Ministerium für Inneres und 
Kommunales ein Orientierungsrahmen für die kommunale Planung, Ge-
nehmigung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen 
im Freien erlassen. Großveranstaltungen im Sinne dieses Orientierungs-
rahmens sind Veranstaltungen, 

x zu denen täglich mehr als 100.000 Besucher erwartet werden,   
oder 
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x bei denen die Zahl der zeitgleich erwarteten Besucher ein Drittel 
der Einwohner der Kommune übersteigt und sich erwartungsge-
mäß mindestens 5.000 Besucher zeitgleich auf dem Veranstal-
tungsgelände befinden, oder 

x die über ein erhöhtes Gefährdungspotenzial verfügen. 

Fußballbegegnungen im Rahmen des Ligabetriebes sind grundsätzlich als 
Veranstaltungen mit einem erhöhten Gefährdungspotenzial einzustufen. 

Die Überprüfung der Einhaltung von sicherheitsrelevanten Vorgaben der 
Gesetzes- und Vorschriftenlage für Veranstaltungen bzw. Veranstaltungs-
stätten sowie die Gewährleistung z. B. von erforderlichen Verkehrsmaß-
nahmen obliegt der Ordnungsbehörde.  

Die Polizei nimmt ihre Aufgaben zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung 
außerhalb dieser Bereiche war. So sind z. B. verkehrsregelnde Maßnahmen 
nur im Einzelfall und wenn die zuständige Straßenverkehrsbehörde nicht 
bzw. nicht rechtzeitig tätig werden kann, durch die Polizei durchzuführen. 
Ebenso hat bei Fußballspielen grundsätzlich der Veranstalter die Sicherheit 
im und um das Stadion zu gewährleisten.  

Die für die Bewältigung von Einsätzen aus Anlass von Fußballbegegnungen 
eingesetzten polizeilichen Arbeitsstunden stiegen in den letzten Jahren 
kontinuierlich an. Für die aktuelle Saison 2014/15 war aufgrund einer ver-
änderten Ligazusammensetzung und des damit verbundenen Anstiegs der 
Zahl der Spielbegegnungen der ersten drei Ligen in NRW von 210 in der 
Vorsaison auf 231 in der aktuellen Spielzeit bei unveränderten Einsatzkon-
zeptionen mit einem weiteren Anstieg der eingesetzten Personalstunden 
zu rechnen. Auch um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde die 
Konzeption „Lageangepasste Reduzierung der polizeilichen Präsenz bei 
Fußballspielen in NRW“ in einem Pilotversuch ab August 2014 erprobt. 
Wesentliches Element des Konzepts ist die Reduzierung der sichtbaren 
Präsenz von Polizeikräften bei Fußballspielen. Damit sollte ein Signal zur 
Stärkung der Eigenverantwortung von Fans und Vereinen, das mittelfristig 
zu einer personellen Entlastung im Bereich der Polizei führen könnte, ge-
setzt werden. Nach einer Auswertung der Einsätze bis Ende September 
wurde dem Pilotversuch ein erfolgreicher Verlauf beschieden. So wurden 
insgesamt bei 25 Vergleichsspielen 1.151 Kräfte (21,7%) weniger einge-
setzt als bei den zum Vergleich herangezogenen Spielbegegnungen der je-
weiligen Vereine. Gleichzeitig konnte festgestellt werden, dass Netzwerk-
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partner zum Teil ihre Aufgaben verstärkt wahrnahmen indem z. B. eine 
höhere Anzahl Ordner eingesetzt wurde. 

Die Einsatzkonzeption „lageangepasste Reduzierung der Polizeipräsenz bei 
Fußballspielen“ wurde seit Ende der erfolgreich verlaufenen Pilotphase 
durch die Polizeibehörden weiter umgesetzt. Auch hierbei konnte ein re-
duzierter Kräfteansatz ohne erkennbare Einbußen im Bereich der Sicher-
heit erzielt werden. 

3.10.2. Personeller Aufwand  

Bezogen auf Einsätze aus Anlass von Fußballbegegnungen wurden in NRW 
bis zum 7. Dezember 2014 bei 114 Spielen der ersten drei Spielklassen 
durchschnittlich pro Spielbegegnung 189 Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte eingesetzt. Dies bedeutet eine Reduzierung der 
Kräfteanzahl von bisher 204 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivoll-
zugsbeamten um 15 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeam-
ten und entspricht einer Verringerung des Kräfteeinsatzes um etwa 7%.  

Bezogen auf Großveranstaltungen liegen keine konkreten Daten zum Per-
sonaleinsatz vor. 

3.10.3. Vorschlag zum Verfahren 

Die Umsetzung der Einsatzkonzeption „Lageangepasste Reduzierung der 
Polizeipräsenz bei Fußballspielen“ sollte unbefristet fortgeführt werden. 

Unabhängig von der Veranstaltungsart (Großveranstaltung oder Fußball-
begegnung) sollte eine Optimierung des Gefahrenmanagements derart er-
folgen, dass Veranstalter, Ordnungsbehörden, Polizei und Besu-
cher/Teilnehmer sich ihrer jeweiligen gesetzlichen 
Verantwortung/Aufgaben stellen und dem durch Umsetzung der jeweils 
erforderlichen Maßnahmen sowie einem entsprechenden Sach- und Per-
sonalressourceneinsatz gerecht werden.  

3.10.4. Synergiepotenzial  

Da sich grundsätzlich der für Fußballeinsätze erforderliche Jahrespersonal-
stundenbedarf nicht vorhersehen lässt und dieser u. a. in Abhängigkeit zu 
den in den einzelnen Fußballligen jährlich wechselnden Vereinskonstellati-
onen steht, lässt sich aus den bisher erzielten Personalreduzierungen kein 
konkretes Personalstundenpotenzial ermitteln. Im Ergebnis kann jedoch 
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davon ausgegangen werden, dass auch zukünftig ein um etwa 7% reduzier-
ter Personaleinsatz gegenüber dem vor der Umsetzung der Einsatzkonzep-
tion üblichen Personaleinsatzes zu erzielen ist. 

Auch bei Großveranstaltungen kann keine verlässliche Prognose für einen 
zukünftigen Kräftebedarf abgeleitet werden, da z. B. welt- und gesell-
schaftspolitische Geschehnisse/Veränderungen erhebliche Auswirkungen 
auf Anzahl der Einsatzanlässe sowie polizeilicher Präsenzerfordernisse 
nach sich ziehen können. 

3.10.5. Risiken 

Es sind keine besondere Risiken i. Z. m. der fortführenden Umsetzung der 
Einsatzkonzeption „Lageangepasste Reduzierung der Polizeipräsenz bei 
Fußballspielen“ sowie i. Z. m. einer analogen Umsetzung der Konzeption 
bei sonstigen Großveranstaltungen erkennbar. 
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4. Fazit 

Werden die o. a. Vorschläge zur zukünftigen Verfahrensweise umgesetzt, 
ist hierdurch eine Entlastung der Polizei NRW von Aufgaben möglich, die 
zwar zurzeit mit teilweise erheblichem Personalaufwand gewährleistet 
werden, aber außerhalb der originären Zuständigkeit liegen. Die zu erzie-
lenden Synergiepotenziale belaufen sich in der Summe auf 1.985.836 Per-
sonalstunden pro Jahr und entsprechen 1.132,17 Planstellen. Zusammen-
fassend stellen sich die möglichen Synergiepotenziale wie folgt dar: 

Aufgabe 
Synergiepotenzial 

Personal- 
stunden 

Plan- 
stellen 

Entgegennahme von Fundsachen 
(Nr. 3.1) 

20.205 11,52 

Einsätze aus Anlass von Ruhestö-
rungen (Nr. 3.2) 

69.604 39,68 

Einsätze aus Anlass von Ver-
kehrsbehinderungen (Nr. 3.3) 

42.201 24,06 

Einsätze i. Z. m. hilflosen Perso-
nen (Nr. 3.4) 

54.077 30,83 

Objektschutzmaßnahmen 5 und 6 
(Nr. 3.5) 

661.877 377,35 

Begleitung von Großraum- u. 
Schwertransporte (Nr. 3.6) 

68.567 39,09 

Verkehrsunfälle Kategorie 5  
(Nr. 3.7) 

824.168 469,88 

Bearbeitung von Privatklagedelik-
ten (Nr. 3.8) 

43.376 24,73 

Bearbeitung von Erzwingungs-
haftbefehlen (Nr. 3.9) 

201.761 115,03 

Einsätze aus Anlass von Fußball-
begegnungen bzw. Großveran-
staltungen (Nr. 3.10) 

nicht zu  
beziffern 

nicht zu  
beziffern 

Gesamt: 1.985.836 1.132,17 

Tabelle 1: Übersicht der Synergiepotenziale 
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C2 Polizeidichte im Ländervergleich 

 

  

Polizeistärke Einwohner 

Polizeidichte 
(PVB je 

1.000 Ein-
wohner) 

Einwohner 
 je PVB 

Berlin 16.420 3.421.829 4,80 208 
Bremen 3.105 657.391 4,72 212 
Hamburg 7.728 1.746.342 4,43 226 
Mecklenburg-Vorpommern 5.124 1.596.505 3,21 312 
Brandenburg 7.456 2.449.193 3,04 328 
Thüringen 6.338 2.160.840 2,93 341 
Sachsen-Anhalt 6.407 2.244.577 2,85 350 
Saarland 2.746 990.718 2,77 361 
Sachsen 10.865 4.046.385 2,69 372 
Bayern 32.108 12.604.244 2,55 393 
Niedersachsen 18.135 7.790.559 2,33 430 
Rheinland-Pfalz 9.278 3.994.366 2,32 431 
Schleswig-Holstein 6.538 2.815.955 2,32 431 
Nordrhein-Westfalen 40.150 17.571.856 2,28 438 
Hessen 13.737 6.045.425 2,27 440 
Baden-Württemberg 24.000 10.631.278 2,26 443 
          
Gesamt 210.135 80.767.463 2,60 384 

 

Anmerkungen: 

Die Werte beinhalten den letzten bekannten Stand: 

●  Polizeistärke gemäß Ergebnis der Länderumfrage 2014 (ohne Ausbil-
dung) 

 
●  Einwohnerzahlen laut Statistischem Bundesamt am 31.12.2013 

In einigen Werten zur Personalstärke ist Verwaltungspersonal berücksich-
tigt, das sich nicht separieren lässt, so auch für Nordrhein-Westfalen (rd. 
1.000) 
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C3 Angehörte Experten 

 

Sitzung am 21. Oktober 2014 

●  Herr Michels, Herr Schramm (PricewaterhouseCoopers)  
●  Herr Krömer (Finanzministerium NRW, Geschäftsstelle Effizienzteam)  
●  Herr Dr. Kersting (Landeskriminalamt NRW, Kriminalistisch-

Kriminologische Forschungsstelle)  
●  Herr Stumpen, Herr Kubera (Deutsche Hochschule der Polizei)  

 

Sitzung am 16. Dezember 2014 

●  Herr Reinstädt, Herr Worschech (Hessisches Ministerium des Innern 
und für Sport) 

●  Herr Veldhuis, Herr den Teuling (Politie Nederland) 

 

Sitzung am 20. Januar 2015 

●  Herr Jacob (Landeskriminalamt NRW) 
●  Herr Mathies (Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW) 
● Herr Schmidt (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalan-

gelegenheiten der Polizei NRW) 

 

Sitzung am 25. Februar 2015 

●  Herr Fiedler (Bund Deutscher Kriminalbeamter) 
●  Herr Mitschker (Deutsche Polizeigewerkschaft)  
●  Herr Plickert (Gewerkschaft der Polizei)  
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